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2.5.4. Diskriminierungsverbot 

Gemäss Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung darf «niemand […] diskriminiert wer-
den, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des 
Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, welt-
anschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geis-
tigen oder psychischen Behinderung». Die in der Verfassung aufgezählten Merk-
male sind nicht abschliessend. In der Rechtsprechung können weitere Kriterien 
anerkannt werden, um neu gefährdete Gruppen zu schützen (Kiener et al. 2018, 
§ 36 Rn. 15). Von besonderer Relevanz ist das verfassungsrechtliche Diskrimi-
nierungsverbot im Kontext des KI-Einsatzes durch staatliche Behörden (vgl. Ab-
schnitt 3.5.3.4).

In Rechtsbeziehungen zwischen Privaten entfaltet das verfassungsrechtliche Dis-
kriminierungsverbot allerdings keine unmittelbare Wirkung. Eine Ausnahme stellt 
in diesem Kontext der Anspruch auf gleichen Lohn gemäss Art. 8 Abs. 3 Satz 3 
BV dar. Dieser Anspruch besteht sowohl gegenüber einem öffentlichen als auch 
einem privaten Arbeitgeber (Kiener et al. 2018, § 36 Rn. 104). Im Übrigen gilt für 
das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot, dass dieses lediglich nach 
Massgabe von Art. 35 Abs. 1 BV («Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechts-
ordnung zur Geltung kommen.») und Art. 35 Abs. 3 BV («Die Behörden sorgen 
dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten 
wirksam werden.») Wirkung entfaltet. Im Kontext der Nutzung von KI-Systemen 
unter Privaten wird dies regelmässig die Frage aufwerfen, ob der Gesetzgeber 
tätig werden muss, um Diskriminierung zu verhindern. 

Bisweilen wird vorgeschlagen, die Frage der Diskriminierung im Kontext des Da-
tenschutzrechts anzugehen, zumal die DSGVO die Begriffe Transparenz und Fair-
ness miteinander verknüpft. Der Begriff Fairness wird in Bezug auf KI insbeson-
dere dann verwendet, wenn die Auswertungsprozesse zur Diskriminierung führen 
(Barocas & Selbst 2016). Verzerrungen der Auswertungsprozesse können bereits 
beim Entwurf von KI-Systemen und bei der Auswahl von Trainingsdaten einflies-
sen, welche dann bestehende Vorurteile in automatisierte Entscheidungsprozesse 
einbetten (Kuner et al. 2012). So kann beispielsweise die Unterrepräsentation  
einer Minderheit in Trainingsdaten zur künftigen Diskriminierung dieser Gruppe in 
KI-basierten Einstellungsverfahren oder beim Credit-Scoring führen. Die Identifi-
zierung und Kontrolle solcher Verzerrungen ist eine Herausforderung bei der Ge-
staltung und Bewertung der Fairness von maschinellen Lernprozessen. Ob dieser 
Herausforderung allerdings mit den Mitteln des Datenschutzes zu begegnen ist, 
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wird jedoch in der Literatur und auch in dieser Studie bezweifelt (George et al. 
2018; siehe auch die Ausführungen in Abschnitt 3.5.3.1 bzw. 3.5.3.4 sowie Emp-
fehlung 2). 

2.6. Der bundesrätliche Expertenbericht 

Im Dezember 2019 wurde der Bericht der «interdepartementalen Arbeitsgruppe 
Künstliche Intelligenz» an den Bundesrat übergeben. Unter dem Titel «Herausfor-
derungen der künstlichen Intelligenz» wurden – nebst allgemeinen Einführungen 
und Betrachtungen – insbesondere die Auswirkungen von KI auf verschiedene 
Politikbereiche des Bundes untersucht. Da offenkundig Bezüge zur vorliegenden 
Studie bestehen, wird der Bericht nachfolgend summarisch vorgestellt. 

Vertreterinnen und Vertreter aller sieben Departemente waren Teil der Arbeits-
gruppe, die folgende Themen bearbeitete (der Bericht nennt 17 Themenbereiche, 
die hier teilweise zusammengefasst wurden): 

 Aussenpolitik (Vertretung in internationalen Gremien inkl. Digital Europe Pro-
gramme)

 Volkswirtschaft (Arbeitswelt, Industrie und Dienstleistungen)

 Bildung, Wissenschaft und Forschung

 Medien und Öffentlichkeit

 Verkehrspolitik (insbesondere automatisierte Mobilität)

 Gesundheitswesen

 Finanzwirtschaft

 Landwirtschaft

 Energie, Klima und Umwelt

 Verwaltung und Justiz sowie allgemeiner Rechtsrahmen inkl. Daten- und Im-
materialgüterrecht

 Cybersicherheit und Sicherheitspolitik.

Aufgrund der Breite des Themenfeldes und der offensichtlichen Überschneidung 
mit den in dieser Studie untersuchten Bereichen wurden Informationen zwischen 
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den Projektgruppen ausgetauscht. Die Zielsetzungen waren verschieden, denn 
die bundesrätliche Arbeitsgruppe fokussierte auf die Auswirkungen von KI und 
möglichen Handlungsbedarf auf Themensetzung und Tätigkeit der Verwaltung des 
Bundes. Nachfolgend sollen die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
(sofern diese die gleichen thematischen Gebiete betreffen) zwischen den beiden 
Studien kurz hervorgehoben werden.  

Eine wichtige Erkenntnis des bundesrätlichen Berichts ist, dass sich das zentrale 
Prinzip eines technologieneutralen Rechtsetzungs- und Regulierungsansatzes 
auch im rasch verändernden technologischen Umfeld von KI bewährt hat. So wird 
empfohlen, dass der Bund auch weiterhin eine grundsätzlich technologieneutrale 
Politik verfolgen sollte, welche technologiespezifische Regulierungen möglichst zu 
vermeiden versucht. Dies entspricht unserer ersten Empfehlung, wonach ein  
generelles «KI-Gesetz» angesichts der enormen Breite der Anwendungen dieser 
Basistechnologie sinnlos ist. Eine Regulierung ohne Erfahrung mit konkreten 
Problemen, d.h. eine Regulierung von «diffusen Risiken» im Kontext rascher tech-
nischer Entwicklungen erhöht die Gefahr, dass die Regulierung an den effektiven 
Problemen vorbei zielt und damit ins Leere geht. 

Eine generelle Empfehlung des bundesrätlichen Berichts bezieht sich auf die Si-
cherstellung des Informations- und Wissensaustausches zwischen den Akteuren. 
Dies betrifft erstens die Beobachtung der technologischen Entwicklung, wofür un-
ter anderem die bestehenden Monitoringaktivitäten des Bundesamtes für Statistik 
genutzt und allenfalls weiterentwickelt werden sollen. Zweitens sollen der Informa-
tions- und Wissensaustausch sowie die Koordination im internationalen Umfeld 
verstärkt werden. Dazu soll unter anderem die vom Bundesamt für Kommunikation 
für die Vorbereitung des UNO-Weltgipfels zur Informationsgesellschaft geschaf-
fene «Plateforme Tripartite» genutzt werden. Diese «Plateforme Tripartite» soll als 
interdisziplinäres nationales Kompetenznetzwerk zu internationalen KI-Themen 
und -Prozessen dienen, welches in der Lage ist, Wissen und Erfahrungen auch 
horizontal zu vernetzen und so kohärente Positionen der Schweiz auf internatio-
naler Ebene sicherzustellen. Drittens sollen auf Basis des Berichts strategische 
Leitlinien für den Umgang mit KI auf Ebene des Bundes erarbeitet werden. Dabei 
ist künstliche Intelligenz nicht als isolierte Technologie zu betrachten, sondern als 
ein zentrales Element der fortschreitenden Digitalisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Daher soll die KI-Politik als wesentlicher Bestandteil der Strategie  
«Digitale Schweiz» weitergeführt werden. Damit soll die Zusammenarbeit aller 
Ebenen der Verwaltung mit der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, der Politik und der 
Wissenschaft gefördert werden. 
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In der vorliegenden Studie wird vorgeschlagen, die Förderung des Informations- 
und Wissensaustausches zwischen den Akteuren durch entsprechende For-
schungsförderung zu unterstützen. Damit können neue KI-Anwendungen wie auch 
deren kritische Reflexion und somit die Inhalte für diesen Erfahrungsaustausch 
wie auch die nötige Expertise geschaffen werden. Dies wird in Abschnitt 5.3 weiter 
ausgeführt. 

Schliesslich kommt der bundesrätliche Bericht zum Schluss, dass nur ein geringer 
zusätzlicher Handlungsbedarf seitens des Bundes bestünde. Zwar identifiziert der 
Bericht grossen Klärungs- und teilweise auch Handlungsbedarf (insgesamt  
wurden 35 prioritiäre Aktionsfelder dargestellt). Aber weil in der Bundesverwaltung 
bereits Gremien bzw. Prozesse existieren würden, um den absehbaren KI- 
Herausforderungen begegnen zu können, wurden lediglich vier zusätzliche Ak-
tionsfelder identifiziert, für welche bestehende Kompetenzen oder Gefässe nicht 
als ausreichend angesehen wurden: 

1. Weiterentwicklung des Völkerrechts angesichts der künstlichen Intelli-
genz: Diese Forderung betrifft die zahlreichen internationalen Aktivitäten zur
Schaffung von Industriestandards sowie ethischen Prinzipien bzw. KI-spezifi-
schen Regeln. Hier solle die Schweiz prüfen, inwiefern dadurch Völkerrecht
geschaffen wird und welche Auswirkungen dieses auf die Schweiz haben
könnte. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten
soll diesbezüglich per Ende 2020 einen Bericht vorlegen.

2. Beeinflussung von Medien und Öffentlichkeit durch KI-Systeme: Platt-
formen und andere Intermediäre können KI-Anwendungen für kommerzielle
oder politische Zwecke instrumentalisieren oder selbst für diese Zwecke
instrumentalisiert werden. Dadurch kann die öffentliche Meinungs- und Wil-
lensbildung insbesondere im politischen Bereich beeinflusst werden. Das Eid-
genössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
soll bis im Frühling 2021 einen Bericht vorlegen, der spezifische Massnahmen
zu dieser Thematik prüft.

3. Künstliche Intelligenz in der Verwaltung: Dieser Aspekt betrifft schliesslich
die Nutzung von KI in der Bundesverwaltung, wobei insbesondere verhindert
werden soll, dass fragmentierte Lösungen in den einzelnen Verwaltungsstel-
len geschaffen werden. Um dies zu verhindern, könnte eine gemeinsame An-
laufstelle bzw. ein Kompetenznetzwerk mit speziellem Fokus auf technische
Aspekte für die konkrete Anwendung von KI in der Bundesverwaltung geschaf-
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fen werden. Das Eidgenössische Finanzdepartement soll deshalb in Zusam-
menarbeit mit den anderen Departementen den Mehrwert und die Machbar-
keit einer gemeinsamen Anlaufstelle prüfen. Diese Stelle soll eine beratende 
Funktion haben und gegebenenfalls auch Kompetenzen für andere Basistech-
nologien (z.B. Blockchain oder IoT) aufbauen. 

4. Strategische Leitlinien für eine KI-relevante Politik: Angesichts der ra-
schen Entwicklungen und der breiten Diskussionen zum Einsatz von künst-
licher Intelligenz bedarf es auf Ebene des Bundes strategischer Leitlinien.
Diese sollen aus dem bundesrätlichen Bericht abgeleitet werden. Dabei ist
künstliche Intelligenz nicht als isolierte Technologie zu betrachten, sondern als
ein wesentlicher Bestandteil der fortschreitenden Digitalisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft. Die Strategie «Digitale Schweiz» soll daher die KI-
Politik als wesentlichen Bestandteil berücksichtigen.

Diese Empfehlungen decken sich teilweise mit den Empfehlungen dieser Studie. 
Die Beobachtung der Weiterentwicklung des Völkerrechts ist Teil der Forschungs-
empfehlungen. Der Thematik «Beeinflussung von Medien und Öffentlichkeit durch 
KI-Systeme» weist die vorliegende Studie ebenfalls eine prominente Rolle zu, wo-
bei einige weiter gehende Empfehlungen vorgebracht werden. Bezüglich des The-
menfeldes «Verwaltung» gehen die hier formulierten Empfehlungen weiter als  
lediglich die Forderung nach einer Abstimmung zwischen den einzelnen Departe-
menten in Form einer Anlaufstelle. Die vierte Empfehlung des bundesrätlichen Be-
richts deckt sich sinngemäss mit jenen (insbesondere der ersten Empfehlung) des 
vorliegenden Berichts. Demnach sind die Herausforderungen je nach Politik- 
bereich sehr unterschiedlich und eine Gesamtstrategie ist daher nicht angezeigt. 
Der bundesrätliche Bericht identifiziert allerdings Erfolgsfaktoren im Umgang mit 
neuen Technologien. Um diese auch im Kontext KI zu nutzen, setzt der Bundesrat 
auf strategische Leitlinien. In diesem Sinn macht auch die vorliegende Studie wei-
ter gehende Empfehlungen, die sich aber nicht primär an die Bundesverwaltung 
richten, sondern weitere gesellschaftliche Akteure einbeziehen. 

 

3. Stand des Wissens in den fünf  
Themenfeldern 

Das dritte Kapitel gibt eine thematische Einführung in die für diese Studie relevan-
ten Themenfelder Arbeitswelt, Bildung und Forschung, Konsum, Medien sowie öf-
fentliche Verwaltung. Ziel dieser Abschnitte ist es, eine Übersicht zur Diskussions-
lage und zum Stand des Wissens in den einzelnen Bereichen zu geben. 
Angesichts der Breite der einzelnen Themenfelder kann dies nicht umfassend ge-
schehen; vielmehr sollen gezielt jene Fragestellungen herausgearbeitet werden, 
die in der Expertenumfrage genauer betrachtet wurden. 

3.1. KI und die Arbeitswelt55 

Unter den vielen Lebensbereichen, die von KI beeinflusst und verändert werden, 
zählen die Auswirkungen auf die Arbeitswelt zu den am meisten diskutierten und 
am heftigsten umstrittenen Themen. Wenngleich die möglichen Veränderungen 
der Qualität, der Quantität und der Organisation von Arbeit nicht unmittelbar eine 
der Kernfragen der künstlichen Intelligenz berührt, nämlich die Verschiebung von 
Entscheidungen vom Mensch auf die Maschine, so werden davon doch zentrale 
Fragen der Stellung des Menschen in Gesellschaft und Wirtschaft aufgeworfen.  

Arbeit und die damit geschaffenen Produkte, Dienstleistungen und Werte sind die 
Basis menschlicher Existenz. Für die überwiegende Mehrheit der Menschen stel-
len Einkommen aus Arbeit die einzige oder überwiegende Quelle dar, um ihr Le-
ben und das ihrer Familie zu bestreiten. Für viele ist die Arbeit darüber hinaus ein 
zentraler Lebensinhalt; eine Anerkennung als nützliches Mitglied der Gesellschaft 
ist oft an eine aktive Teilnahme am Erwerbsleben geknüpft. Arbeit trägt aber auch 
indirekt zur Existenzsicherung bei, denn Steuern und Beiträge aus Arbeitseinkom-
men finanzieren zu einem Grossteil Staatshaushalte, das Sozial- und Rentensys-

                                                      
55  Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Johann Čas und Jaro Krieger-Lamina, Institut für Tech-

nikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie wurden bei den 
Recherchen von Susanne Hollin unterstützt. 
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tem. Inwieweit diese zentrale Rolle von Arbeit als Existenzgrundlage und Sinnstif-
tung angesichts von KI und Digitalisierung längerfristig Bestand haben kann, ist 
eine Frage, die in diesem Abschnitt immer wieder aufgeworfen wird. Für den Zeit-
horizont dieser Studie von gut fünf Jahren kann aber davon ausgegangen werden, 
dass sich diese Beziehungen nicht grundlegend verändern werden. 

Nachfolgend wird die Thematik «Arbeitswelt» unter Bezugnahme auf aktuelle  
Literatur aus zwei Perspektiven beleuchtet. Zum einen geht es um die makroöko-
nomische Betrachtungsweise – also um vermutete Auswirkungen von KI auf Be-
schäftigung, Lohnstruktur und dergleichen. Zum anderen geht es um die Auswir-
kungen von KI auf die Gestaltung der Arbeit selbst, wobei dies aber nur aus einer 
generellen Perspektive geschehen kann, weil die konkreten Auswirkungen je nach 
Berufsfeld sehr unterschiedlich sein dürften. Die Resultate dieser Analysen dien-
ten als Grundlage für die Expertenumfrage. Kein Thema dieser Studie sind Struk-
tur und Perspektiven der KI-Industrie in der Schweiz. Eine solche Marktstudie 
übersteigt den Rahmen dieser Arbeit. 

Schliesslich ist es notwendig, zwei Einschränkungen zu erwähnen. Erstens sind 
die Gegebenheiten und Entwicklungen am Arbeitsmarkt von einer Vielzahl von 
Faktoren beeinflusst. Dazu zählen die Globalisierung, Konjunktur und Wirtschafts-
wachstum, Marktmacht von Unternehmen und die Position von Gewerkschaften, 
staatliche Regulierung und Sozialpolitik oder demografische Entwicklungen, um 
einige wesentliche Faktoren neben dem technischen Fortschritt zu nennen. Zwei-
tens ist – gerade im Bereich Arbeitswelt – der Begriff «Künstliche Intelligenz» trotz 
des inflationären Gebrauchs ungenau und mehrdeutig und dessen Verwendung 
umstritten. In der Mehrzahl der Studien werden generellere Begriffe wie Automa-
tisierung oder Digitalisierung verwendet. Selbst Berichte, die sich im Titel explizit 
auf KI beziehen (siehe z.B. Frontier Economics 2018), schliessen in ihrer Analyse 
Automatisierung, Roboter, Informations- und Kommunikationstechnologien und 
Digitalisierung als relevante Begriffe ein. Entsprechend ist es schwierig, die Effekte 
von KI von solchen anderer Einflussfaktoren klar abzugrenzen. 
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3.1.1. Makroökonomische Effekte von KI auf die Arbeitswelt 

3.1.1.1. Quantitative Wirkungen auf den Arbeitsmarkt 

Eine Initialzündung der Debatte, welche Effekte KI auf die Arbeitswelt haben kann, 
bildete eine von Frey und Osborn (2013) verfasste Studie. Darin kommen die Au-
toren zum Ergebnis, dass 47 % der Berufe in den USA ein hohes Risiko besitzen, 
durch die Computerisierung ersetzt zu werden. Für das grosse Interesse, auf das 
diese Studie gestossen ist, dürften einerseits die hohen Werte verantwortlich sein, 
wonach fast die Hälfte der Beschäftigung in den USA in den nächsten 20 Jahren 
potenziell automatisierbar wäre. Andererseits dürfte auch der Umstand dazu bei-
getragen haben, dass in Europa die Auswirkungen der Finanzkrise 2008 und der 
folgenden Wirtschaftskrise, und hier insbesondere auf den Arbeitsmärkten, noch 
deutlich spürbar waren und sich keine fundamentale Trendwende abzeichnete.  

Es sind aber nicht nur reale Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten – anhaltende 
hohe Arbeitslosenraten, die in einigen europäischen Ländern bis in die Gegenwart 
vorherrschen –, welche diese Debatten befeuern. Daneben sind sie auch Aus-
druck von Überlegungen, inwieweit die Digitalisierung – und in diesem Zusam-
menhang insbesondere die KI – zu fundamentalen, historisch nicht vergleichbaren 
Transformationen (Brynjolfsson & McAfee 2011) von Wirtschaft und Arbeit führt.  

Beide Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass in einer Vielzahl von Studien 
versucht wurde, die Analysen von Frey und Osborn (2013) auf andere Länder und 
Regionen zu übertragen, die Ergebnisse grundsätzlich zu bestätigen, zu wider-
legen oder zu relativieren, zum Beispiel durch kritische Auseinandersetzungen mit 
dem gewählten methodischen Ansatz (z.B. Arntz et al. 2016). Lovergine und Pel-
lero (2018) geben einen aktuellen, nicht vollständigen Überblick über solche Stu-
dien (Arntz et al. 2016; Bonin et al. 2015; Bowles 2014; Chang & Huynh 2016; 
Frey et al. 2016; Frey & Osborne 2013; Manyika et al. 2017; World Bank Group 
2016; WEF 2016; Wolter et al. 2015), welche Prognosen über die Potenziale, Ar-
beitsplätze bzw. Tätigkeiten zu automatisieren und einzusparen, beinhalten (siehe 
Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Überblick von Studien mit Abschätzungen über das Ausmass des durch Au-
tomatisierung verursachten Arbeitsplatzverlustes (adaptiert von Lovergine & 
Pellero 2018, S. 75).  

Quelle Region, Sektor, 
Zeitraum 

Kernaussage 

Frey & Os-
born 2013 

USA, alle Sekto-
ren, 10–20 Jahre 

Etwa 47 % der gesamten Beschäftigung in den USA laufen Gefahr, in den 
nächsten 20 Jahren durch Automatisierung ersetzt zu werden. 

Bruegel & 
Bowles 
2014 

EU-28,  
10–20 Jahre 

In den nächsten Jahrzehnten werden die EU-Länder aufgrund des techno-
logischen Fortschritts zwischen 47 % (Schweden) und über 60 % (Rumä-
nien) der Arbeitskräfte verlieren (Diese Studie repliziert die Arbeit von Frey 
und Osborne). 

Bonin et al. 
2015 

Deutschland, 
alle Sektoren 

Deutschland wird rund 12 % der Arbeitsplätze verlieren. 

Wolter et al. 
2015 

Deutschland, 
verarbeitende  
Industrie  
(bis 2030) 

Etwa 60 000 Arbeitnehmer/-innen werden bis 2030 ihre Arbeitsplätze in  
der verarbeitenden Industrie verlieren (Differenz zwischen dem Verlust von 
420 000 und der Schaffung von 360 000 neuen Arbeitsplätzen dank Robo-
tik, KI und neuen Technologien). 

OECD 
(Arntz et al. 
2016) 

21 OECD- 
Länder 

Im Durchschnitt sind 9 % der Arbeit in den 21 untersuchten OECD-Ländern 
automatisierbar. Der Anteil der Arbeitnehmer/-innen mit der höchsten Wahr-
scheinlichkeit, durch Automatisierung ersetzt zu werden, ist in Deutschland 
und Österreich höher (12 % der Erwerbsbevölkerung) und niedriger in Est-
land, Finnland, Belgien und Korea (6–7 %). 

Citibank 
(Frey et al. 
2016) 

Über 50 Länder 
und Regionen 

Der Durchschnitt der automatisierbaren Arbeitsplätze steigt auf 57 %, mit 
Spitzenwerten von 69 % in Indien und 77 % in China. 

WEF 2016 15 grosse In-
dustriestaaten 
und Schwellen-
länder 

Zwei Millionen neue Arbeitsplätze werden geschaffen und sieben Millionen 
verschwinden, was zu einem negativen Saldo von netto über fünf Millionen 
Arbeitsplätzen führen wird. Auf der Ebene der Berufsgruppen werden sich 
die Verluste vorab auf den Bereich Verwaltung (4,8 Mio.) und Produktion 
(1,6 Mio.) konzentrieren. Die Bereiche Finanzen, Management, IT und Inge-
nieurwesen werden diese Verluste teilweise kompensieren. 

ILO (Chang 
& Huynh 
2016) 

ASEAN-5,  
20 Jahre 

56 % der Beschäftigten sind einem hohen Automatisierungsrisiko ausge-
setzt (32 % einem mittleren Risiko und 12 % einem geringem Risiko). 

World Bank 
2016 

Die nächsten 
Jahrzehnte 

2/3 aller Arbeitsplätze in Entwicklungsländern könnten für die Automatisie-
rung anfällig sein. 

PWC 2017 Grosse Indus-
triestaaten, 2030  

Die Studie schätzt, dass das Vereinigte Königreich (30 %) einen geringeren 
Anteil an Arbeitsplätzen mit potenziell hohem Automatisierungsrisiko hat als 
die USA (38 %) und Deutschland (35 %), aber mehr als Japan (21 %). 

McKinsey 
Global Insti-
tute 2017 

46 Länder  
(repräsentieren 
etwa 80 % der 
globalen Arbeits-
kräfte)  

Weniger als 5 % der Berufe können vollständig automatisiert werden; bei 
etwa 60 % von ihnen können 30 % der Tätigkeiten automatisiert werden. 
Diese Prozentsätze betreffen etwa 1,2 Milliarden Arbeitnehmer/-innen und 
14,6 Billionen Dollar Löhne. China, Indien, Japan und die Vereinigten Staa-
ten machen mehr als die Hälfte der Beschäftigten und Löhne aus. Pro Jahr 
könnten ca. 0,8–1,4 % der globalen Produktivität automatisiert werden. 
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Auf eine detaillierte Analyse und Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der 
zahlreichen Einzelstudien wird hier bewusst verzichtet. Eine solche Analyse würde 
einerseits den Rahmen dieser Arbeit sprengen und andererseits kaum relevante 
Ergebnisse für eines der wesentlichen Ziele der vorliegenden Untersuchung her-
vorbringen, nämlich Handlungsoptionen und Empfehlungen für die Schweiz zu 
entwickeln und zu diskutieren. Dennoch ist es wichtig, grundsätzliche und verglei-
chende Aspekte dieser Studien zur Einschätzung der arbeitsmarktwirksamen Ein-
sparungspotenziale anzusprechen und zu erläutern. Ebenso soll angesprochen 
werden, warum diese Fokussierung auf Prognosen von Automatisierungspoten-
zialen von menschlicher Arbeit nicht nur wenig relevant, sondern auch kontrapro-
duktiv bei der Entwicklung von Optionen sein können, welche den Menschen in 
den Mittelpunkt stellen. 

Natürlich hat der hohe Anteil von 47 % der Beschäftigten in den USA, welche laut 
der Studie von Frey und Osborn potenziell von Automatisierung betroffen sein sol-
len, den Bedarf geweckt zu untersuchen, ob diese Abschätzung gerechtfertigt ist. 
Kritische Auseinandersetzungen mit den Ergebnissen der Studie von Frey und 
Osborn konzentrieren sich auf das Ausmass der Einsparpotenziale. So wird in der 
Vergleichsstudie für die OECD-Länder (Arntz et al. 2016) darauf hingewiesen, 
dass ein berufsbasierter Ansatz die Situation zwangsläufig falsch wiedergebe, da 
nicht alle Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb von Berufen gleichermassen auto-
matisierbar seien. Dementsprechend wurde die Studie von Frey und Osborne 
adaptiert und mit einem Task-based-Ansatz anstatt eines Berufsansatzes auf  
21 OECD-Länder übertragen. Dabei wurden die unterschiedlichen Tätigkeitsbe-
reiche innerhalb einzelner Berufe berücksichtigt. Angesichts des Umstands, dass 
es in fast allen Berufen Tätigkeiten gibt, die in naher Zukunft nicht von Maschinen 
übernommen werden können, kamen Arntz et al. zum Ergebnis, dass im Durch-
schnitt 9 % der Beschäftigten in den einbezogenen OECD-Ländern einem hohen 
Risiko ausgesetzt sind, ihre Arbeit durch Automatisierung zu verlieren. Als Berufe 
mit einem hohen Risiko werden solche verstanden, bei denen der Anteil der auto-
matisier-baren Tätigkeiten mindestens 70 % ausmacht. Innerhalb der untersuch-
ten Länder beträgt das Risiko zwischen 6 % (Korea oder Estland) und 12 % 
(Deutschland und Österreich). Für Arbeitnehmende mit geringem Einkommen er-
höht sich das für Österreich geschätzte Arbeitsplatzrisiko auf 38 % (Arntz et al. 
2016, S. 33–34). Die Schweiz wurde leider in diese Untersuchung nicht einbe-
zogen. 
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Arntz et al. nennen weitere Gründe, warum die Schätzung von Frey und Osborn 
zu hoch ausfalle. Erstens sei die Diffusion neuer Technologien ein langwieriger 
Prozess, zweitens können sich Arbeitnehmende durch den Wechsel von Aufgaben 
auf veränderte technologische Ausstattung einstellen, drittens schaffe der techno-
logische Wandel durch die Nachfrage nach neuen Technologien und durch eine 
höhere Wettbewerbsfähigkeit auch zusätzliche Arbeitsplätze.  

In einer Studie des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts werden u.a. die 
Ergebnisse von sieben Studien bezüglich des Automatisierungspotenzials von Be-
rufen oder Tätigkeiten aus den Jahren 2013–2016 zusammengefasst (Peneder et 
al. 2016, S. 111). Die in diesen Studien gemachten Einschätzungen zur poten-
ziellen Betroffenheit bewegen sich, ähnlich wie in Tabelle 2, zwischen 59 % und 
12 %; sofern ausgewiesen, bewegen sich die entsprechenden Werte für Öster-
reich zwischen 54 % und den genannten 12 %. Hinsichtlich der Bezugsgrösse der 
Automatisierungspotenziale beträgt die Spanne zwischen 59 % und 36 % bezo-
gen auf Berufe und zwischen 15 % und 12 % bezogen auf Tätigkeiten.  

Die beträchtlichen Schwankungsbreiten der geschätzten Einsparungspotenziale 
und entsprechend grossen Differenzen zwischen den Studien, selbst für die glei-
chen Wirtschaftsräume, sind nicht der Hauptgrund dafür, exakten Zahlen keine 
übertriebene Bedeutung zuzumessen. Dennoch soll zumindest kurz auf mögliche 
Erklärungen eingegangen werden, um die teilweise sehr gewichtigen Unter-
schiede bei den resultierenden Einsparungspotenzialen verstehen zu können. Da-
mit soll auch möglichen Fehlinterpretationen vorgebeugt werden, welche aufgrund 
der grossen Unterschiede die Existenz solcher Potenziale insgesamt infrage stel-
len könnten. So sind Unterschiede allein aufgrund uneinheitlicher, nicht exakt de-
finierter oder definierbarer Technologien, von divergierenden Voraussetzungen 
und Ausgangsbedingungen in den betrachteten Wirtschaftsräumen, verschiede-
ner Datenquellen oder statistischer Ungenauigkeiten unvermeidbar. Selbstver-
ständlich führen unterschiedliche Forschungsansätze und Methoden normaler-
weise auch zu divergierenden Ergebnissen, wobei vor allem die Unterschiede 
zwischen berufs- und tätigkeitsbezogenen Analyseansätzen hervorstechen.  

Diese gravierenden Unterschiede bei der Einschätzung der Automatisierungs- 
potenziale – hier werden für berufsbezogene Ansätze bis zu fünfmal so hohe Pro-
zentsätze ausgewiesen wie für Berechnungen bzw. Schätzungen auf Basis von 
einzelnen Tätigkeiten – weisen auf eine systematische Über- bzw. Unterschätzung 
je nach gewählter Methode hin. Genauso wenig wie eine hohe Wahrscheinlichkeit 
bei einzelnen Berufen den Schluss zulässt, dass alle Tätigkeiten, die mit diesen 
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Berufen zusammenhängen, automatisierbar sind, genauso wenig bedeutet eine 
geringere Wahrscheinlichkeit bei einzelnen Tätigkeiten, dass die damit verbunde-
nen Arbeitsplätze zur Gänze bestehen bleiben. Plausibler wäre es anzunehmen, 
dass die einzelnen untersuchten Tätigkeiten entsprechend ihres Potenzials und 
ihrer Wahrscheinlichkeit zur Rationalisierung auch tatsächlich automatisiert wer-
den. Offen bleibt dabei, inwieweit die freigewordene Zeit für andere Tätigkeiten 
verwendet wird oder die Anzahl der Arbeitsplätze entsprechend abnimmt.  

Ein weiterer Grund, der zu grossen Unterschieden in den Studien zu den Automa-
tisierungspotenzialen beiträgt, dürfte in der Festlegung von Grenzwerten zu finden 
sein, mit denen ein «hohes» Automatisierungsrisiko definiert wird. Willkürliche 
Grenzwerte führen zu willkürlichen Resultaten, wie die Autoren einer für Österreich 
durchgeführten Studie selbst anmerken. Die in dieser Studie ausgewiesenen 9 % 
der Beschäftigten basieren auf einem Grenzwert von > 70 %. Die Autoren schrei-
ben: «Würde man die gewählte Grenze geringfügig darunter bei 60 % ansetzen, 
würde der Anteil der Beschäftigten, die von einer hohen Automatisierungswahr-
scheinlichkeit betroffen sind, auf 39,5 % ansteigen» (Nagl et al. 2017, S. 16). Ana-
lysen, welche die Werte für einzelne Berufe oder Tätigkeiten für ganze Berufsgrup-
pen aggregieren würden, wären aussagekräftiger und nicht von einer mehr oder 
weniger zufälligen oder willkürlichen Festlegung von Grenzwerten abhängig. 

Letztlich können Debatten über die korrekten Einschätzungen zu den Ein- 
sparungspotenzialen auch die Identifizierung konkreter Massnahmen und die Be-
urteilung von deren Dringlichkeit erschweren, denn «selbst die Schätzungen am 
unteren Ende der Skala können gravierende Auswirkungen auf einzelne Berufs-
gruppen oder Qualifikationsstufen haben» (Čas et al. 2017, S. 41). Die Konzen-
tration auf die Bestimmung korrekter Werte birgt aber nicht nur die Gefahr, die 
Betroffenheit auf individueller Ebene oder von bestimmten Gruppen nicht ange-
messen zu betrachten. Auch auf der Ebene einzelner Volkswirtschaften bringt sie 
eine Tendenz mit sich, die Automatisierungspotenziale weniger als gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Chance, sondern überwiegend als Bedrohung im Sinne 
von Verlusten an Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten zu interpretieren. 
Dies zeigt sich einerseits an den bereits erwähnten Studien, welche zum Teil we-
sentlich geringere Einsparungspotenziale schätzen als die Analysen von Frey und 
Osborn, andererseits an der Kritik, dass diese Studien sich einseitig mit den Mög-
lichkeiten der Einsparung von menschlicher Arbeitskraft befassen und die Entste-
hung neuer und zusätzlicher Arbeit durch den technischen Fortschritt ausblenden. 
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Letztlich können Debatten über die korrekten Einschätzungen zu den Ein- 
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Betroffenheit auf individueller Ebene oder von bestimmten Gruppen nicht ange-
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eine Tendenz mit sich, die Automatisierungspotenziale weniger als gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Chance, sondern überwiegend als Bedrohung im Sinne 
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Osborn, andererseits an der Kritik, dass diese Studien sich einseitig mit den Mög-
lichkeiten der Einsparung von menschlicher Arbeitskraft befassen und die Entste-
hung neuer und zusätzlicher Arbeit durch den technischen Fortschritt ausblenden. 
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3.1.1.2. Kompensationseffekte 
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merk zu schenken. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, welche Tätigkeiten auto-
matisiert werden können, welche Berufe durch KI wegfallen bzw. von ihr durch-
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2018b). Während der Bericht aus dem Jahr 2016 noch von einem überwiegenden 
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basierend auf der Extrapolation von Umfragedaten von Grossunternehmen, für die 
Periode bis zum Jahr 2022 beträchtliche Nettozuwächse auf globaler Ebene für 
möglich gehalten (WEF 2018b, S. viii). Wie von den Autoren selbst betont, sind 
diese Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. Die gewählte Methode, der kurze 
Zeitrahmen sowie die im Vergleich zur nur zwei Jahre älteren Studie konträren 
Ergebnisse sind einige Gründe, dieser quantitativen Einschätzung wenig Ver-
trauen zu schenken. Dies gilt auch für die wenigen Studien oder Szenarien gene-
rell, welche einen positiven Gesamteffekt als wahrscheinlich ansehen. So wird 
auch in einer Studie aus dem Jahr 2017, die unterschiedliche Beschäftigungs- 
szenarien für Österreich entwickelt, ein «Industrie 4.0 Frontrunner-Szenario» skiz-
ziert, in welchem neue Produkte und Dienstleistungen sowie durch eine gestie-
gene Wettbewerbsfähigkeit entsprechend steigende Exporte dazu beitragen, die 
durch die Automatisierung entstehenden Beschäftigungsverluste mehr als wettzu-
machen. Das Eintreten dieser Entwicklung wurde aber im Rahmen der Studie 
selbst als sehr wünschenswert, aber wenig wahrscheinlich eingeschätzt (Dinges 
et al. 2017, S. 45). Dennoch sind Überlegungen zu potenziellen positiven Beschäf-
tigungseffekten wichtig, um das Spektrum an Handlungsoptionen umfassend ana-
lysieren zu können. 

Allerdings ist dieser verständliche Wunsch, quantitative Einschätzungen auch zu 
den Potenzialen zusätzlicher und neuer Beschäftigung zu erhalten, aus mehreren 
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Gründen nicht sinnvoll zu erfüllen. Erstens sind die im vorherigen Abschnitt skiz-
zierten Zahlen zu den Automatisierungspotenzialen nur als theoretische Poten-
ziale zu verstehen. Sie geben an, welche Tätigkeiten aufgrund der zu erwartenden 
technischen Fortschritte von KI oder von Maschinen anstelle von Menschen aus-
geführt werden könnten. Sie haben aber keine oder nur wenig Aussagekraft im 
Sinne von Prognosen bzw. Aussagen darüber, in welchem Ausmass tatsächlich 
in welchem Zeitraum Maschinen Menschen ersetzen werden. Sie sind eher als 
Maximalwerte zu verstehen, die erreicht werden könnten, wenn sich die Rationa-
lisierungsmassnahmen auch wirtschaftlich lohnen, wenn sie durch die Politik un-
terstützt werden und nicht durch negative öffentliche Reaktionen be- oder verhin-
dert werden. Sie geben in diesem Sinn eher einen Rahmen vor, der unter 
gewissen Bedingungen erreicht werden kann. Für die Art und das mögliche Aus-
mass an neu entstehenden Tätigkeiten, Berufen und Arbeitsplätzen ist selbst das 
Abstecken von solchen Rahmen nicht möglich. 

Ein offensichtlicher Grund dafür ist, dass sich neu entstehende Bedürfnisse und 
neue Produkte oder Serviceleistungen bzw. die Richtung, die Innovationen ein-
schlagen, nicht oder nur sehr eingeschränkt vorhersagen lassen. Hier fehlen, im 
Gegensatz zu Automatisierungspotenzialen, Daten und Vorstellungen, um seriöse 
und wissenschaftlich fundierte Analysen überhaupt ins Auge fassen zu können. 
Ein weiterer Faktor, der aussagekräftiger und verlässliche Einschätzungen verhin-
dert, ist die Abhängigkeit der Beschäftigung von einer Vielzahl von politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen, von denen sich einige der Beeinflussung und Ge-
staltung durch (nationale) Politik weitgehend entziehen. Als Ausweg wird vielfach 
auf historische Entwicklungen und Vergleiche verwiesen, die zeigen sollen, dass 
technischer Fortschritt langfristig immer mit steigender Beschäftigung verbunden 
war (siehe z.B. Bundesrat 2017; Nagl et al. 2017). 

Die direkten Effekte des Ersatzes menschlicher Arbeitskraft durch KI bezogen auf 
eine konkrete Anwendung werden aus ökonomischer Perspektive in der Regel ne-
gativ sein. Der Einsatz von KI anstelle von Menschen muss sich, sofern es sich 
nicht um Fehlinvestitionen handelt, allein aus betriebswirtschaftlicher Rationalität 
in geringeren Kosten niederschlagen und daher zu einer Abnahme des Beschäfti-
gungsvolumens führen. Als direkter Effekt gilt der Saldo, der sich aus den Einspa-
rungen durch den Einsatz der KI als Prozessinnovation und das für die Entwick-
lung und Einführung dieser KI-Anwendung notwendige Arbeitsvolumen ergibt. 
Unter Wettbewerbsbedingungen werden sich Investitionen in KI zum Zweck der 
Automatisierung nur durchsetzen, wenn damit längerfristig geringere Kosten bei 
der Erbringung von Dienstleistungen oder der Produktion von Gütern verbunden 
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sind. Wenn man dabei noch berücksichtigt, dass in der Regel für die Entwicklung 
von KI-Anwendungen hohe Qualifikationen notwendig sein werden, während eher 
Routinetätigkeiten durch diese Technologien übernommen werden, dürfte der Net-
toeffekt beim Beschäftigungsvolumen negativ sein.  

Mit der Entwicklung und dem Einsatz von KI ist aber natürlich auch eine Reihe von 
Sekundäreffekten verbunden, von denen neue oder zusätzliche Beschäftigungs-
möglichkeiten ausgehen können. Im Sinne von KI als Prozessinnovation wird sie 
zu Produktivitätserhöhungen führen. Diese könnten sich wiederum in höheren 
Löhnen oder geringeren Kosten für Produkte und Dienstleistungen niederschlagen 
und damit über eine steigende Nachfrage Beschäftigungsverluste kompensieren. 
Ähnliches gilt für verbesserte Positionen im Wettbewerb zwischen Unternehmen 
oder Nationen. Hier ist allerdings einschränkend anzumerken, dass eine gestie-
gene Wettbewerbsfähigkeit global keinen Zuwachs an Beschäftigung bringt, da 
eine bessere Position im Wettbewerb auch eine Verschlechterung für Konkurren-
ten bedeutet. Wie erwähnt, erlaubt KI natürlich nicht nur effizientere Prozesse oder 
verbesserte Produkte, sondern auch die Entwicklung von gänzlich neuen Dienst-
leistungen oder Geschäftsfeldern. Aus bereits genannten Gründen sind aber be-
züglich der daraus resultierenden Beschäftigungswirkungen keine seriösen und 
verlässlichen Schätzungen möglich. 

3.1.1.3. Übertragbarkeit historischer Erfahrungen 

Angesichts der grossen Automatisierungspotenziale und der grundsätzlichen Un-
möglichkeit, zukünftige Beschäftigungszuwächse verlässlich zu identifizieren und 
zu quantifizieren, liegt es nahe, sich auf historische Entwicklungen und fehlende 
Evidenz dafür, dass uns die Arbeit ausgehe, zu berufen (Tichy 2016). Wenngleich 
unbestreitbar ist, dass der technische Fortschritt eine zentrale Grundlage unseres 
langfristig stetig gewachsenen Wohlstands ist und dass trotz des stetigen Produk-
tivitätszuwachses über lange Perioden hin die Arbeit nicht weniger, sondern mehr 
geworden ist, ist doch der Rückgriff und die Berufung auf historische Entwicklun-
gen aus zumindest drei Gründen zu hinterfragen. Erstens spricht ein Vergleich der 
Rahmenbedingungen und der betrachteten Technologien dafür, dass es diesmal 
anders sein könnte. Der Rückgriff auf historische Entwicklungen bezieht sich oft 
auf die ersten Wellen der Automatisierung und den Einsatz von Industrierobotern 
im letzten Jahrhundert. Diese Perioden waren durch hohe Wachstumsraten, Voll-
beschäftigung und damit verbunden eine Zunahme der Lohnquote und tendenziell 
abnehmenden Einkommensunterschieden sowie Verkürzungen der Arbeitszeit 
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charakterisiert – Faktoren, die sich in dieser Form in vielen Volkswirtschaften so 
nicht wiederfinden. Zweitens steht die Behauptung, dass es in der Vergangenheit 
immer so gewesen sei, auf empirisch wackeligen Beinen. Sie trifft nur zu, wenn 
man lange Zeiträume aggregiert betrachtet; die grundsätzlich positive Entwicklung 
der Beschäftigung wurde und wird aber immer wieder durch längere Perioden ab-
nehmender Beschäftigung und hoher Arbeitslosigkeit unterbrochen. Drittens könn-
ten gerade die Schlussfolgerungen, welche aufgrund von (a)historischen Verglei-
chen gezogen werden, dazu führen, dass die mit der KI verbundenen positiven 
Möglichkeiten sich nicht oder nur teilweise erfüllen können. 

Vergangene technische Revolutionen waren dadurch gekennzeichnet, in erster Li-
nie manuelle Arbeiten durch Maschinen zu unterstützen oder mittels Roboter zu 
ersetzen. Mit technischen Innovationen bei Informations- und Kommunikations-
technologien und der Computerisierung hat sich diese Unterstützung auf nicht ma-
nuelle Tätigkeiten ausgedehnt, blieb aber im Wesentlichen auf die Erledigung von 
oder die Assistenz bei Routineaufgaben beschränkt. Neue Formen der Digitalisie-
rung dringen in praktisch alle Lebensbereiche ein, kaum eine private oder beruf-
liche Aktivität bleibt davon unbeeinflusst; mit KI werden auch Aufgaben automati-
sierbar, welche lange Zeit als unbestrittene Domäne menschlicher Intelligenz und 
Entscheidungshoheit galten. Damit öffnen sich im Dienstleistungssektor, der lange 
Zeit als Auffangbecken für abnehmende Beschäftigung im Produktionssektor fun-
giert hat, gleichermassen Automatisierungspotenziale und es sind auch Tätigkei-
ten, die eine sehr hohe Qualifikation erfordern, zum Beispiel im Bereich Finanz-
dienstleistungen, medizinische Diagnosen oder juristische Entscheidungen, von 
einer Unterstützung und damit möglicherweise auch verbundenen teilweise Über-
nahme durch KI-Technologien betroffen. Aber auch die ökonomischen Rahmen-
bedingungen haben sich verändert oder sind im Begriff, sich durch KI zu verändern 
(Korinek & Stiglitz 2017). So gibt es für die letzten Jahrzehnte keine Evidenz dafür, 
dass Produktivitätsgewinne sich in der Entwicklung der Löhne niedergeschlagen 
haben, wofür unter anderem eine längerfristige Akzeptanz von hohen Arbeits- 
losenraten – teilweise auch technologisch bedingt – und der damit verbundene 
Druck auf die Lohnentwicklung verantwortlich gemacht werden können. In den fol-
genden Absätzen wird auf die Frage, inwieweit historische Vergleiche in diesem 
Bereich relevante Erkenntnisse für die Zukunft versprechen, noch näher einge-
gangen. 

Bei den historischen Vergleichen lassen sich zwei Typen voneinander unterschei-
den: einerseits Studien, welche die langfristigen Entwicklungen seit Beginn der 
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industriellen Revolution betrachten, und andererseits Analysen, die sich auf spe-
zifische Technologien beschränken, zum Beispiel die Einführung von früheren Ge-
nerationen von Robotern in der zweiten Hälfte oder gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts (Frontier Economics 2018). Zum ersten Typ ist kritisch anzumerken, dass 
diese, wenngleich Aussagen bezüglich der langfristigen Tendenz zutreffend sind, 
Zwischenphasen mit hoher Arbeitslosigkeit und deren fatale Konsequenzen für die 
Menschheit ausblenden – zu erinnern ist etwa an die Auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise zu Beginn der 1930er-Jahre. Beim zweiten Typ der Vergleiche fehlt 
eine Überprüfung, ob die ceteris paribus Voraussetzung bezüglich der oben ge-
nannten ökonomischen Rahmenbedingungen (Wachstumsraten, Einkommens-
verteilung etc.) – eine Standardvoraussetzung für die Durchführung von ökonomi-
schen Vergleichen – zutrifft. Da sich diese Vergleiche, zumindest implizit, auf 
Phasen mit stabilen Wachstumsraten der Wirtschaft, mit geringer Arbeitslosigkeit 
bzw. Vollbeschäftigung, mit stabilen oder steigenden Anteilen der Löhne in der 
funktionalen Einkommensverteilung und mit wiederholten Arbeitszeitverkürzungen 
beziehen, fehlt einer Übertragung auf heutige Verhältnisse jegliche Grundlage. Die 
Wachstumsraten sind, zumindest in Europa, wesentlich geringer als im Ver-
gleichszeitraum, die meisten europäischen Staaten sind von einem Wiederreichen 
einer Vollbeschäftigung weit entfernt und der Anteil der Löhne am Gesamteinkom-
men ist seit Längerem im Sinken begriffen. 

Wird das Argument, dass der technische Fortschritt in der Vergangenheit zu kei-
nen längerfristigen Problemen für die Beschäftigung geführt hat, für die Zukunft 
fortgeschrieben, so kann dies zum Schluss führen, dass auch die durch die Digi-
talisierung und KI entstehenden Automatisierungspotenziale problemlos zu bewäl-
tigen sein werden. Vordergründig mag diese Aussicht beruhigend wirken, sie 
bringt aber beunruhigende Konsequenzen mit sich. Die Hoffnung oder Erwartung, 
dass Arbeitsplatzverluste in einzelnen Bereichen automatisch durch neue Be-
schäftigung kompensiert werden wird, verleitet dazu, untätig zu bleiben und keine 
Massnahmen vorzubereiten oder vorzuschlagen. Diese Beruhigung auf politischer 
Ebene wird bei den Betroffenen, deren Arbeitsplätze gefährdet sind oder zumin-
dest bei Teilen der Bevölkerung im Allgemeinen, die von den grossen Einspa-
rungspotenzialen wissen, eher Verunsicherung hervorrufen. Sie können nicht da-
rauf vertrauen, dass ihre Sorgen ernst genommen werden und dass Wirtschaft 
und Gesellschaft auf diese Herausforderung vorbereitet sind. Eine passive Heran-
gehensweise bedeutet aber zumindest implizit, dass auf eine langsame Entwick-
lung ohne radikale Veränderungen gesetzt wird. Man hofft darauf, dass die Auto-
matisierungspotenziale nur zu einem Teil realisiert werden und dass dieser 
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Prozess langsam abläuft, anstatt darauf zu setzen, die Rationalisierungspoten- 
ziale und die damit verbundenen Produktivitätszuwächse und Wettbewerbs- 
vorteile so gut als möglich zu nutzen. Ob und inwieweit mit solch einer Strategie 
auch längerfristig Beschäftigung gesichert werden kann, ist aus mehreren Grün-
den fraglich. Zumindest für Hochlohnländer scheinen Versuche, Wettbewerbs- 
fähigkeit auf andere Art als durch Nutzung technischer Potenziale, etwa durch 
niedrige Löhne, zu erreichen, wenig erstrebenswert. Ebenso wenig ist auf andere, 
in der Vergangenheit wirksame Kompensationsmechanismen Verlass. Produktivi-
tätsgewinne schlagen sich seit längerer Zeit nicht mehr in steigenden Löhnen nie-
der und daher auch nicht auf eine steigende gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Ein 
zentraler Faktor für dieses Auseinanderklaffen ist sicher in einer auf globaler 
Ebene inakzeptablen Arbeitslosigkeit und damit verbundenen Lohndruck zu su-
chen. Ohne Gegenmassnahmen wird sich dieser Effekt über die Automatisie-
rungspotenziale von Digitalisierung und KI weiter verstärken. 

3.1.1.4. Zusammenfassung der makroökonomischen Perspektive 

Wie in den anderen Bereichen, die in dieser Studie aufgegriffen und diskutiert wer-
den, sind auch in der Arbeitswelt grosse Umwälzungen durch KI zu erwarten. Je 
nach Standpunkt können diese Veränderungen als Bedrohung empfunden oder 
als Chance wahrgenommen werden. Eine wesentliche Voraussetzung, um die po-
sitiven Effekte realisieren zu können, wird wohl darin liegen, den Menschen und 
seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Anlässlich ihres 100-jährigen Be-
stehens seit ihrer Gründung 1919 hat die Internationale Arbeitsorganisation einen 
Bericht (ILO 2019) verfasst, der genau diese Aufgabe erfüllen will, nämlich durch 
eine menschenzentrierte Agenda zu einer positiven Zukunft beizutragen. Zu den 
Kernzielen zählen eine Zukunft der Arbeit mit Würde, sozialer Sicherheit und Ge-
rechtigkeit. Es wird an die im Jahr 1919 formulierten fundamentalen Rechte erin-
nert, welche ausreichende Löhne für eine adäquate Lebensführung, eine Begren-
zung der Arbeitszeit und den Schutz von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz umfassen. Technologien sollen genutzt werden, um zu mehr Wahl-
möglichkeiten und einer besseren Vereinbarkeit von Arbeit und persönlichem  
Leben zu führen. In Bezug auf KI bedeutet das, dass Entscheidungen, die das 
Arbeitsleben betreffen, in letzter Konsequenz von Menschen getroffen werden. 

Im Bericht «Zukunft der Arbeit, Zukunft der Gesellschaft» der European Group on 
Ethics in Science and New Technologies (EGE 2018) wird darauf hingewiesen, 
dass die technologische Entwicklung – nebst anderen Faktoren – es notwendig 
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machen wird, traditionelle Konzepte von Arbeit, Beschäftigung, Kapital, Identität, 
Gerechtigkeit, Solidarität und soziale Sicherheit und ihre gegenseitige Bezogen-
heit neu zu denken. Unter starkem Bezug auf ethische und grundrechtliche Anfor-
derungen wird verlangt, zu einem breiten Verständnis von Arbeit zu gelangen, das 
sowohl bezahlte als auch unbezahlte Tätigkeiten umfasst. Das Innovationspoten-
zial technischer Entwicklungen und sozialer Arrangements solle genutzt werden, 
um die europäischen Wirtschaften zum Vorteil aller zu stärken. Neben individueller 
Weiterbildung soll auch die gesellschaftliche Fortentwicklung als kollektive Verant-
wortlichkeit wahrgenommen werden. In einem breiten gesellschaftlichen Dialog 
sollen Möglichkeiten der Entkoppelung von sozialer Sicherheit und Beschäftigung 
entwickelt werden, wobei insbesondere Ungleichheiten innerhalb und zwischen 
Gesellschaften angesprochen und vermindert werden sollen. 

Der Blick auf die Literatur zeigt, dass die vielfältigen Herausforderungen und 
Chancen der Digitalisierung im Allgemeinen und von KI im Speziellen ebenso viele 
Antworten erzeugt haben. Diese reichen von einer weitgehenden Negierung, dass 
Probleme bestehen, bis hin zur Vorstellung, dass die Menschheit in absehbarer 
Zukunft ihr Leben weitgehend befreit von Mühen der Arbeit gestalten können wird. 
Die vielfältigen Antwortmöglichkeiten und Handlungsoptionen betreffen auch sehr 
unterschiedliche Ebenen. Diese reichen von Reaktionsmöglichkeiten einzelner In-
dividuen, zum Beispiel welche Aus- oder Weiterbildungswege beschritten werden 
sollen, um auch in Zukunft am Arbeitsmarkt reüssieren zu können, bis hin zu den 
oben skizzierten nationalen oder globalen Konzepten, wie die Menschen die durch 
die Technik gebotenen Möglichkeiten im Sinne einer positiven Zukunft (ILO 2019) 
und gerechteren Gesellschaft (EGE 2018) bestmöglich nutzen können. 

Die in der Literatur genannten Massnahmen zur positiven Lenkung der makro-
ökonomischen Auswirkungen von KI, insbesondere der Automatisierung, lassen 
sich in drei grundsätzliche Strategien zusammenfassen: 

1. Passives Abwarten: Diese Option ist eine Konsequenz aus der Erwartung,
dass zumindest kurzfristig keine gravierenden Auswirkungen auf das Gesamt-
volumen der Beschäftigung zu befürchten seien. Dementsprechend wird von
der Nutzung von KI kein besonderer Handlungsbedarf verursacht. Natürlich
kann es auch in diesem Fall zu grossen Verwerfungen bei einzelnen Tätigkei-
ten oder Berufen kommen. Diese können aber vom bestehenden Sozialsys-
tem bewältigt oder beispielsweise durch spezifische Weiterbildungsmassnah-
men abgefedert werden.
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2. Aktive Vorkehrungen: Bei dieser Option wird davon ausgegangen, dass
durch die Nutzung von KI zumindest mittelfristig so grosse Einsparungspoten-
ziale realisiert werden, dass Anpassungen bei der Arbeitszeit erforderlich wer-
den. In Analogie zu den Maastricht-Vereinbarungen der Europäischen Union
bezüglich Staatsverschuldung könnte dann auf EU-Ebene eine Verpflichtung
zu staatlichen Eingriffen eingeführt werden, falls über längere Perioden hin-
weg eine zu vereinbarende Rate der Arbeitslosigkeit überschritten wird. Dabei
gibt es keinen Automatismus, der die Art der Massnahme bestimmt, aber eine
politische Verantwortlichkeit, konkret und nachweislich wirksam tätig zu wer-
den. Eine mögliche Option unter vielen anderen wäre eine Verkürzung der
Arbeitszeit.

3. Grundlegender Umbau: Grundannahme dieser Option ist die Erwartung,
dass die Digitalisierung generell und die Nutzung von KI im Besonderen derart
grosse Produktivitätszuwächse und Einsparungspotenziale mit sich bringt und
zu so gravierenden Veränderungen führen werde, dass eine Entkopplung von
Arbeit und Einkommen notwendig werde; beispielsweise in Form einer Grund-
absicherung ohne Verpflichtung, Erwerbsarbeit zu leisten. Dies käme einer
Erweiterung der Forderung nach Mindestlöhnen in Form eines bedingungs-
losen Grundeinkommens gleich, welche allen Bürgern und Bürgerinnen eine
würdige Existenz ermöglichen soll.

Auf den ersten Blick bestehen zwischen den ersten beiden Optionen und für den 
Zeitpunkt (Mitte 2019), zu dem diese Studie für die Schweiz erstellt wird, kaum 
Unterschiede in Bezug auf konkret durchzuführende Aktivitäten. Dennoch lassen 
sich Differenzen hinsichtlich der gebotenen Anreize und längerfristigen Wirkungen 
feststellen. Auf der Seite der Arbeitnehmer/-innen wäre mit der zweiten Variante 
eine Garantie verbunden, bei Bedarf auch in Zukunft eine Arbeit finden zu können, 
wenngleich möglicherweise im geringeren Ausmass. Mit der Vermeidung von ho-
her Arbeitslosigkeit würde der durch ein permanentes Überangebot an Arbeitskräf-
ten entstehende Druck auf die Löhne verringert werden. Mit dem Wegfall von Be-
fürchtungen vor KI-bedingter Arbeitslosigkeit wäre vermutlich eine höhere 
Akzeptanz von Automatisierungen verbunden, was nicht zuletzt auch die Investi-
tionssicherheit für Unternehmen verbessern könnte. Für eine Investitionsentschei-
dung sind die technischen Möglichkeiten und Kosten von Automatisierungsmass-
nahmen ebenso entscheidend wie die Kosten der menschlichen Arbeit, welche sie 
unterstützen oder ersetzen sollen (Decker et al. 2017). Stabile Erwartungen über 
Lohnzuwächse entsprechend der Produktivitätsentwicklung bieten demgemäss 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



Stand des Wissens in den fünf Themenfeldern 157 

2. Aktive Vorkehrungen: Bei dieser Option wird davon ausgegangen, dass
durch die Nutzung von KI zumindest mittelfristig so grosse Einsparungspoten-
ziale realisiert werden, dass Anpassungen bei der Arbeitszeit erforderlich wer-
den. In Analogie zu den Maastricht-Vereinbarungen der Europäischen Union
bezüglich Staatsverschuldung könnte dann auf EU-Ebene eine Verpflichtung
zu staatlichen Eingriffen eingeführt werden, falls über längere Perioden hin-
weg eine zu vereinbarende Rate der Arbeitslosigkeit überschritten wird. Dabei
gibt es keinen Automatismus, der die Art der Massnahme bestimmt, aber eine
politische Verantwortlichkeit, konkret und nachweislich wirksam tätig zu wer-
den. Eine mögliche Option unter vielen anderen wäre eine Verkürzung der
Arbeitszeit.

3. Grundlegender Umbau: Grundannahme dieser Option ist die Erwartung,
dass die Digitalisierung generell und die Nutzung von KI im Besonderen derart
grosse Produktivitätszuwächse und Einsparungspotenziale mit sich bringt und
zu so gravierenden Veränderungen führen werde, dass eine Entkopplung von
Arbeit und Einkommen notwendig werde; beispielsweise in Form einer Grund-
absicherung ohne Verpflichtung, Erwerbsarbeit zu leisten. Dies käme einer
Erweiterung der Forderung nach Mindestlöhnen in Form eines bedingungs-
losen Grundeinkommens gleich, welche allen Bürgern und Bürgerinnen eine
würdige Existenz ermöglichen soll.

Auf den ersten Blick bestehen zwischen den ersten beiden Optionen und für den 
Zeitpunkt (Mitte 2019), zu dem diese Studie für die Schweiz erstellt wird, kaum 
Unterschiede in Bezug auf konkret durchzuführende Aktivitäten. Dennoch lassen 
sich Differenzen hinsichtlich der gebotenen Anreize und längerfristigen Wirkungen 
feststellen. Auf der Seite der Arbeitnehmer/-innen wäre mit der zweiten Variante 
eine Garantie verbunden, bei Bedarf auch in Zukunft eine Arbeit finden zu können, 
wenngleich möglicherweise im geringeren Ausmass. Mit der Vermeidung von ho-
her Arbeitslosigkeit würde der durch ein permanentes Überangebot an Arbeitskräf-
ten entstehende Druck auf die Löhne verringert werden. Mit dem Wegfall von Be-
fürchtungen vor KI-bedingter Arbeitslosigkeit wäre vermutlich eine höhere 
Akzeptanz von Automatisierungen verbunden, was nicht zuletzt auch die Investi-
tionssicherheit für Unternehmen verbessern könnte. Für eine Investitionsentschei-
dung sind die technischen Möglichkeiten und Kosten von Automatisierungsmass-
nahmen ebenso entscheidend wie die Kosten der menschlichen Arbeit, welche sie 
unterstützen oder ersetzen sollen (Decker et al. 2017). Stabile Erwartungen über 
Lohnzuwächse entsprechend der Produktivitätsentwicklung bieten demgemäss 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



158 Wenn Algorithmen für uns entscheiden  

 

Anreize für die Wirtschaft, den Einsatz von KI zu erhöhen, und tragen daher auch 
zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit bei.  

Der Unterschied zwischen der zweiten und dritten Option besteht in der Art, wie 
Einkommen verteilt bzw. umverteilt werden. Bei den aktiven Vorkehrungen liegt 
das Schwergewicht bei einer gerechteren Verteilung der Chancen, Einkommen zu 
erzielen, indem das Ausmass an unfreiwilliger Arbeitslosigkeit begrenzt wird. Da-
mit wird auch ein Beitrag geleistet, die Finanzierbarkeit bestehender Sozialsys-
teme, die zu einem grossen Teil von der Besteuerung von Einkommen aus Arbeit 
abhängen, zu garantieren, ohne dass dafür ein radikaler Reformbedarf für die nä-
here Zukunft erforderlich wäre. Die Einführung eines bedingungslosen Grundein-
kommens basiert im Gegensatz dazu nicht auf einer gerechteren Verteilung von 
Einkommenschancen, sondern auf einer gleichmässigeren Verteilung der insge-
samt erzielten Wirtschaftsleistung und somit auf Umverteilung als Leitprinzip. Auf 
internationaler Ebene finden sich einige wenige Experimente, um die Wirkung ei-
nes bedingungslosen Grundeinkommens zu prüfen, doch von einer realen Umset-
zung ist diese Massnahme noch weit entfernt. In diesem Sinne bilden die drei skiz-
zierten Handlungsoptionen auch unterschiedliche Zeithorizonte ab. Bei der ersten 
bleibt der Blick auf die Gegenwart gerichtet, bei der zweiten orientiert er sich an 
der näheren Zukunft und leistet damit möglicherweise auch Schritte ein, um für 
eine längerfristig mögliche radikale Entkopplung von Arbeit und Einkommen vor-
bereitet zu sein, was Option 3 entsprechen würde. 

Die drei genannten Optionen bilden auch die Debatte in der Schweiz ab, wo bei-
spielsweise 2016 über ein bedingungsloses Grundeinkommen abgestimmt wurde 
(76,9 % der Stimmenden und alle Kantone lehnten damals die Initiative ab). Die 
Diskussion um Rahmenbedingungen, die zur Erreichung solcher Ziele beitragen, 
wird auch hierzulande auf unterschiedlichsten Ebenen geführt werden und es wird 
Initiativen auf individueller, unternehmerischer, branchenspezifischer, Kantons-, 
und Bundesebene benötigen. Welche konkreten Herausforderungen auf den ein-
zelnen Subebenen bestehen und wie diese bewältigt werden sollen, sollte wahr-
scheinlich am besten von den Betroffenen selbst bzw. zwischen den beteiligten 
Akteuren auf individueller, politischer oder sozialpartnerschaftlicher Ebene ver-
handelt und entschieden werden. Zu den Handlungsmöglichkeiten der Schweiz 
als Nation wäre anzumerken, dass natürlich auch die Schweiz als Teil der globalen 
Wirtschaft von deren Entwicklungen betroffen oder durch internationale Vereinba-
rung in ihrer Autonomie gebunden ist. Es sprechen aber einige Fakten dafür, dass 
die Schweiz im Vergleich zu vielen anderen Staaten mehr Freiheitsgrade besitzt. 
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Dazu zählen etwa eine eigene Währung, eine relativ lose Verbindung zur Europä-
ischen Union, aber auch ökonomische Fakten wie ein hoher Wohlstand und eine 
geringe Arbeitslosigkeit. In diesem Sinn besitzt die Schweiz sowohl mehr Spiel-
räume als auch weniger Dringlichkeit bei ihren Möglichkeiten, auf Herausforderun-
gen zu reagieren bzw. sich auf diese vorzubereiten. 

3.1.2. Effekte von KI auf die Gestaltung der Arbeit selbst  

Wie oben ausgeführt, betreffen die Auswirkungen einer durch KI induzierten Auto-
matisierung ein breites Feld an Berufen, wobei aber die Effekte auf die einzelnen 
Berufe sehr unterschiedlich sein dürften. Eine Analyse solcher Effekte auf der 
Ebene der Branchen oder gar einzelner Berufe wird hier nicht behandelt. Dennoch 
gibt es einige in der Literatur diskutierte generelle Effekte auf die Gestaltung der 
Arbeit selbst, die auch in der Expertenumfrage aufgenommen und diskutiert wur-
den. Namentlich handelt es sich hier um die Frage der Selektion von Arbeitskräften 
im Anstellungsprozess sowie die Überwachung von Arbeitskräften zum Zweck der 
Kontrolle oder der individuellen Karriereplanung (z.B. Beförderung). Indirekte 
Effekte von KI sind auch der Grad der Autonomie in der Arbeitsgestaltung sowie 
Zu- oder Abnahme bestimmter Formen von Arbeitsverhältnissen (z.B. mehr pro-
jektbasiertes Arbeiten und damit verbunden eventuell prekäre Formen der sozia-
len Absicherung). Diese indirekten Effekte dürften dabei aber aus der Digitalisie-
rung generell resultieren und eine Abschätzung der Rolle von KI selbst ist hier 
schwierig. Nachfolgend wird eine kurze Übersicht zu diesen Themen gegeben. 

3.1.2.1. Selektion von Arbeitskräften 

Mittlerweile gibt es verschiedene Systeme am Markt, die den Personalverantwort-
lichen Unterstützung bei der Auswahl und dem Management der Angestellten ver-
sprechen. Die Rekrutierung kann ein zeitaufwendiger Prozess sein, der mit vielen 
anscheinend leicht zu automatisierenden Tätigkeiten eingeleitet wird. Der Ver-
gleich aller Bewerberinnen und Bewerber im Hinblick auf die Erfüllung ausge-
schriebener Kriterien und Kompetenzen wird oft schon automatisiert durchgeführt. 
Dabei sind Systeme im Vorteil, die die Struktur zur Erfassung aller Angaben bei 
der Bewerbung vorgeben. Dadurch wird der Bewerbungsprozess häufig über das 
Ausfüllen umfangreicher Fragebögen auf der Webseite der Firma (oder des be-
auftragten Recruiting-Dienstleisters) gestartet. 
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Bisweilen gehen Art und Umfang der Befragung schon in Richtung Assessment-
Center. Es werden nicht nur biografische Fakten abgefragt, sondern Tests durch-
geführt, die weitere Kompetenzen abklären sollen. Die gesammelten Ergebnisse 
führen zu einer KI-basierten Shortlist, mit der die Verantwortlichen weiterarbeiten. 

Interessant ist in solchen Prozessen vor allem die Frage, ob durch die maschinelle 
Vorauswahl eine Objektivierung im Bewerbungsprozess stattfindet oder beste-
hende Diskriminierungen fortgeführt werden. Die Auseinandersetzung mit den Kri-
terien, die zur Anstellung einer Person führen, macht oft bestehende Vorurteile 
erst sichtbar. Darin liegt eine der Chancen im Einsatz von KI-Systemen: Beste-
hende diskriminierende Praktiken können offengelegt werden und als Ausgangs-
punkt für eine Reflexion über zugrunde liegende Entscheidungskriterien dienen. 
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sich so viele Daten über Mitarbeitende erheben, die manchem geeignet erschei-
nen mögen, um die Nützlichkeit eines Angestellten für ein Unternehmen zu bewer-
ten. Natürlich greift die Erfassung einer Person, ihrer Arbeitsleistung und ihres 
«Wertes» für ein Unternehmen aufgrund rein quantitativer Daten viel zu kurz. Das 
hindert manche Arbeitgeber aber nicht daran, die Vergabe von Leistungsboni u.Ä. 
an diese Werte zu koppeln und die Beschäftigten so unter Druck und in eine ge-
genseitige Konkurrenzsituation zu bringen. 

Innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung ist ein Thema, das vor allem in grossen 
Konzernen systematisch bearbeitet wird. KI-Systeme können hier das Kompetenz-
profil einzelner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Ausgangslage für einen 
Weg zu einem Jobprofil aufnehmen und den Personalverantwortlichen die geeig-
neten Weiterbildungsmassnahmen, individuell zugeschnitten für alle Angestellten, 
vorschlagen. Damit wird jedoch in die Autonomie der Beschäftigten eingegriffen. 
Nicht mehr sie selbst oder sie in einem Aushandlungsprozess mit ihrem unmittel-
bar Vorgesetzten entscheiden, in welche Richtung sich die Karriere entwickeln 
soll. Vielmehr gibt ein System, das die vorhandenen menschlichen und finanziellen 
Ressourcen zu optimieren versucht, vor, wohin der berufliche Werdegang führt. 
Auch wenn solche Systeme nicht tatsächlich die Entscheidung darüber treffen, 
entwickeln die von ihnen erstellten Vorschläge im betrieblichen Umfeld eine Ei-
gendynamik. Es wird schwierig oder zumindest begründungspflichtig, sich gegen 
so einen Vorschlag zu entscheiden. Auch durch die Zuschreibungen, die Men-
schen maschinellen Systemen gegenüber machen, wie vermeintliche Objektivität 
und dergleichen, entwickeln die Vorschläge ein besonderes Gewicht. 

Während noch umstritten ist, ob der Einsatz von künstlicher Intelligenz zu weniger 
oder mehr Jobs für Menschen führen wird, weist die EGE (2018) darauf hin, dass 
der Vorteil nicht schon dadurch entstehe, dass es mehr Jobs gibt, die dann auch 
von jenen wahrgenommen werden könnten, die ihre bisherige Aufgabe gerade an 
eine Maschine verloren haben. Die verschiedenen Ansätze zum Erlernen neuer 
Fähigkeiten (skilling, upskilling oder reskilling) dürften nicht die Verantwortung für 
das Fortkommen auf einem stark im Umbruch begriffenen Arbeitsmarkt dem Indi-
viduum aufbürden. Es seien hier massive Investitionen in Bildung gefragt, von de-
nen auch jene profitieren müssen, die nicht zu den sogenannten Digital Natives 
gerechnet werden. Die EGE hält fest, dass die Veränderungen einen Einfluss auf 
den Arbeitsmarkt haben werden. Sie macht jedoch nicht nur die technologischen 
Veränderungen für die Probleme, die entstehen werden, verantwortlich. Hinter  
allem stünden politische Entscheidungen. Ein Umdenken im Bereich der traditio-
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nellen Konzepte von Arbeit, Beschäftigung, Kapital, Identität, Gerechtigkeit, Soli-
darität und sozialer Sicherheit sei notwendig. Anstatt der individuellen Weiterqua-
lifizierung strebt die EGE eine gesellschaftliche Weiterqualifizierung an. 

3.1.2.3. Indirekte Effekte von KI auf die Gestaltung der Arbeit 

Die Digitalisierung ermöglicht die zunehmende Flexibilisierung der Arbeit (Bundes-
rat 2017). Gleicher Meinung sind auch Apt et al. (2016) in ihrer Foresight-Studie. 
Click- und Crowdworking sind neue Formen digital vermittelter Arbeitsteilung, die 
über Onlineplattformen umgesetzt werden. Die Bedeutung dieses Bereichs wird 
vor allem in den Dienstleistungen, der Kreativwirtschaft und im Bereich wissens-
intensiver Arbeit zunehmen. Dieser Trend führt zu einer Flexibilisierung der Ar-
beitsverhältnisse. Durch künstliche Intelligenz wird es möglich, auch wissensinten-
sive Arbeiten zu automatisieren, indem sie in Einzelaufgaben zerlegt und auf 
technische Hilfsmittel übertragen werden können. 

Ein oft übersehener Aspekt dieses Trends ist, dass die Entwicklung künstlicher 
Intelligenz und die Verbesserung und Überprüfung von generierten Algorithmen 
auch umgekehrt viel menschlicher Arbeit bedarf, welche über digitale Plattformen 
vermittelt und organisiert wird. Die bekannteste dieser Plattformen ist die von Ama-
zon unter dem Namen Mechanical Turk oder MTurk betriebene Internetplattform, 
welche Mikrojobs an Mikrojobber vergibt. MTurk ist eine von vielen Plattformen, 
über die menschliche Hilfsarbeiten gehandelt werden, die zur Entwicklung von KI-
Algorithmen benötigt werden, oft aber auch hinter vermeintlich von KI-Systemen 
erbrachten Leistungen stehen. Spracherkennungssoftware wird um menschliche 
Kontrolle und Korrektur verbessert, die Entwicklung autonomer Fahrzeuge bedarf 
menschlicher Aufsicht bei der Entwicklung von Bilderkennungssystemen. Da diese 
Arbeiten über globale Netzwerke vermittelt wird, gelten für sie weder Mindestlöhne 
noch Formen der sozialen Absicherung. Betschon (2019) spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem KI-Prekariat, welches mit miserabler Bezahlung und  
unter menschenunwürdigen Bedingungen an der Entwicklung von Technologien 
beteiligt ist oder Entscheidungen zu treffen hat, die unsere Sicherheit oder unsere 
politische Entwicklung in relevante Weise beeinflussen können. Dazu gehören 
zum Beispiel autonome Fahrzeuge oder das Aussortieren von Fake News. 

Bezüglich des indirekten Effekts von KI auf die konkreten Tätigkeiten hält die ILO 
(2017) fest, dass es oft nicht ganze Jobs sein werden, die durch den Einsatz von 
KI verloren gehen, sondern eher einzelne Tätigkeiten, wodurch sich der Arbeits-
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alltag der Betroffenen ändern wird und sie mit intelligenten Maschinen zusammen-
arbeiten werden (vgl. Mensch-Maschine-Team; Apt et al. 2016). Vor allem bei 
nicht erklärbaren Entscheidungen/Empfehlungen ist es wichtig, dass diejenigen, 
die mit dem System arbeiten, in der Lage sind, die Plausibilität der Ergebnisse 
abzuschätzen, um grobe Fehleinschätzungen sofort zu erkennen.  

Frey und Osborne (2013) wiederum halten in ihrer Studie fest, dass Zeit für andere 
Tätigkeiten frei wird. Aus dem Bericht geht im Weiteren hervor, dass bereits jetzt 
eine Arbeitsplatzpolarisierung zu beobachten sei, da die Zahl der Arbeitsplätze 
sowohl in gering qualifizierten als auch in hoch qualifizierten Berufen zugenommen 
hätte, während dies bei mittelqualifizierten Routineberufen, zumindest in den In-
dustrieländern, nicht der Fall sei. Der technologische Wandel betrifft nicht alle 
Menschen gleichermassen, das Risiko eines Arbeitsplatzverlustes bei Routine- 
und manuellen Arbeiten ist Studien zufolge hoch, auch in einigen Dienstleistungs-
branchen. Viele der betroffenen Menschen würden niedriger bezahlte Arbeit oder 
Jobs, für die sie überqualifiziert sind, annehmen müssen. Dies kann dazu führen, 
dass neben der Langzeitarbeitslosigkeit auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
zunehmen werden. Es stelle sich insgesamt die Frage, wie die Produktivitäts- 
gewinne aus neuen Technologieformen wie KI geteilt werden. 

Die erwarteten Veränderungen der nachgefragten Kompetenzen und Fähigkeiten 
erfordern gut abgestimmte Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen. Die eigent-
liche Herausforderung des technologischen Wandels besteht laut ILO darin, her-
auszufinden, wie man Unternehmen bei der Transformation unterstützen und den 
Übergang von alten zu neuen Arbeitsplätzen (räumlich und in Bezug auf Kompe-
tenzen) erleichtern kann und wie man Produktivitätsgewinne gerecht verteilt. 

Die Verkürzung der Arbeitszeit in den letzten Jahrzehnten war nur durch eine In-
tensivierung der Arbeit erreichbar, die gewissermassen verdichtet wurde (Jürgens 
et al. 2017). Das gelang hauptsächlich durch höheres Arbeitstempo, die Nutzung 
von Automatisierung und den Einsatz von Informations- und Kommunikationstech-
nologie. Bei einer weiter zunehmenden Automatisierung und einer Zusammen- 
arbeit mit intelligenten Maschinen sei anzunehmen, dass die Produktivität durch 
weiterhin steigende Verdichtung und Geschwindigkeit zunehmen werde. 

Wie von Frontier Economics (2018) zusammengefasst, lässt sich festhalten, dass 
der Einfluss von KI nicht nur von der Technologie selbst, sondern auch von kultu-
rellen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren abhängt. Ausserdem geht damit eine 
Polarisierung der Arbeit in Bezug auf Jobs für Niedrigqualifizierte und Hochqualifi-
zierte einher. Historisch gesehen ist die Beschäftigung insgesamt nicht zurück-
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gegangen, aber es gab Verschiebungen von der Fertigung zum Dienstleistungs-
bereich und Einkommensverluste für verdrängte gering qualifizierte Arbeitskräfte. 
Mehrere Studien deuten darauf hin, dass KI eine signifikante Minderheit der be-
stehenden Arbeitsplätze betreffen könnte und dass Berufe, die von gering qualifi-
zierten Arbeitnehmer/-innen ausgeübt werden, eher betroffen sind als die von 
hoch qualifizierten Fachpersonen. Potenzielle Arbeitsplatzverluste werden kurz-
fristig durch Ausgleichsmechanismen teilweise kompensiert werden. Dies kann  
jedoch die Ungleichheit erheblich verstärken, insbesondere wenn die Arbeitgeber/-
innen über eine beträchtliche Marktmacht verfügen. 

3.1.3. Fazit: Themenauswahl für die Expertenumfrage  

Aus der Literaturrecherche und der ersten Interviewrunde ergaben sich Leit- 
themen, die in der Expertenumfrage abzuklären waren. Es handelt sich dabei um 
Themen, die an vielen Stellen und in mehreren Quellen als Schlüsselfaktoren ge-
nannt wurden. Über diese lagen zum Teil einheitliche und zum Teil unterschied- 
liche Einschätzungen vor. Die Umfrage sollte hier weitere Beurteilungen bringen, 
mit einem Fokus auf die Entwicklung in der Schweiz. Es ging daher besonders um: 

 Fragen der Verteilung von verfügbarer Arbeit und (in der zweiten Runde) um 
Massnahmen zur Vermeidung einer potenziell langanhaltenden hohen Ar-
beitslosigkeit, die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens und die Bedeu-
tung menschlicher Arbeitsleistung. 

 Verteilung der Produktivitätsgewinne und Zunahme der Produktivität. 

 Polarisierung der Löhne und Kompetenzen. 

 Unterschiede für verschiedene Wirtschaftssektoren, besonders den Dienst-
leistungssektor. 

 Überwachung und Kontrolle der Arbeitnehmer/-innen. 

 Zunahme instabiler/prekärer Arbeitsverhältnisse. 

 Entwicklung von individueller Arbeitszeit und Arbeitsbelastung. 
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3.2. KI in Bildung und Forschung56 

Bildung und Forschung sind ein wesentlicher Motor für die Innovations- und Wirt-
schaftskraft einer Nation. Um dabei international eine Vorreiterrolle zu spielen, 
muss ein Land die strukturellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen der Bildung 
und Forschung entsprechend der gesellschaftlichen Herausforderungen weiter-
entwickeln. Mit KI kommen auf die Gesellschaft neue Herausforderungen zu. Es 
ergeben sich aber auch neue Möglichkeiten, KI für Innovationsprozesse in Bildung 
und Forschung zu nutzen. 

Nachfolgend werden zuerst Anwendungen von KI-Systemen in der Bildung aufge-
zeigt. Es folgt eine Gesamtsicht zur Debatte, welche Kompetenzen für den Um-
gang mit KI vermittelt werden sollen. Ein Überblick bildungspolitischer Aspekte auf 
internationaler und nationaler Ebene und eine Einschätzung der Nutzung von KI 
im Bereich Forschung und Innovation runden die Darstellung ab. 

3.2.1. KI-Anwendungen in der Bildung 

Die ersten Anwendungen von KI reichen zurück bis in die 1970er-Jahre, als durch 
die Nutzung von Computern das Interesse anstieg, diese auch für Lernzwecke und 
besonders für die Lernbetreuung (Tutoring) zu nutzen, um zeitaufwendige und oft-
mals nicht zugängliche Interaktionen zwischen Menschen durch Maschinen mög-
lichst zu ersetzen (Bloom 1984). Man begann zunehmend Systeme zu entwickeln, 
die ebenso effektiv arbeiten sollen wie die menschliche Betreuung in der Ausbil-
dung (Roll & Wylie 2016). Ein Fokus der Nutzung von KI ist dabei die Personali-
sierung des Lernens, d.h. Inhalte und Kompetenzen sollen auf individuelle Ansprü-
che und Fähigkeiten zugeschnitten vermittelt werden. Die grossen IT-Konzerne 
wie Google und Apple stehen dabei aktiv hinter der Förderung von KI im Bildungs-
system. Eine Vielzahl von Unternehmen bietet zudem neue Tools für KI-unter-
stütztes virtuelles Lernen an. In den USA herrscht dabei ein offener Zugang zu 
neuer Technologie im Bildungsalltag (Mead 2016). Pilotschulen wie im Silicon Va-
lley (Altschool 2017) bieten etwa in allen Schulklassen KI-unterstützte Lernformate 
an, im Zuge derer der Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler durch das KI-
System ausgewertet und gesteuert wird. Vergleichbare Initiativen und Ansätze ste-
hen in der Schweiz noch aus. 

56  Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Clemens Mader und Claudia Somm, Abteilung Technolo-
gie und Gesellschaft, Empa. 
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lley (Altschool 2017) bieten etwa in allen Schulklassen KI-unterstützte Lernformate 
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System ausgewertet und gesteuert wird. Vergleichbare Initiativen und Ansätze ste-
hen in der Schweiz noch aus. 

56  Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Clemens Mader und Claudia Somm, Abteilung Technolo-
gie und Gesellschaft, Empa. 
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Nachfolgend werden KI-Anwendungen in der Bildung gemäss Holmes et al. (2019) 
in den Bereichen «Administration», «KI für Lernende» und «KI für Lehrende» klas-
sifiziert und besprochen. 

3.2.1.1. KI-Anwendungen zur Unterstützung der Administration 

Administrationsorientierte KI-Systeme sind den Anwendungen im Management 
zuzuordnen, und sie sollen dazu beitragen, administrative Abläufe in Schulen effi-
zient zu automatisieren (Villanueva 2003), also z.B. Stundenpläne zu organisieren, 
die Übermittlung von Hausarbeiten zu melden oder Abwesenheiten zu kontrollie-
ren. Einige Systeme nutzen Data-Mining, um Informationen für die Administration, 
aber auch für die Lehrenden und mitunter auch Studierenden zu generieren. Bei-
spielsweise können schriftliche Prüfungen über KI-Anwendungen beurteilt und zu-
gleich Stärken und Schwächen der Lernenden dem Lehrenden mitgeteilt werden 
(James et al. 2008; Marsh et al. 2006). In der Schuladministration können diese 
Daten wiederum in der Ressourceneinteilung für die weitere Programmgestaltung 
genutzt werden. Abbildung 8 zeigt auf, wie auf Ebene der schulischen Verwaltung 
Daten gesammelt, analysiert und daraus Voraussagen getroffen und Entscheide 
unterstützt werden können. 

Abbildung 8: Datenunterstützte Entscheidungsfindung in der Bildung. Quellen und  
Typen der Daten sowie Typen der Entscheidungen (Marsh et al. 2006). 
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3.2.1.2. KI-Anwendungen zur Unterstützung der Lernenden 

KI-Anwendungen zur Unterstützung von Lernenden haben bisher die grösste Auf-
merksamkeit erhalten. Diese Anwendungen versprechen individualisiertes, perso-
nenbezogenes Lernen. Sie stützen sich auf Daten der Lernenden und erzeugen 
Analysen zu Potenzialen und Schwächen der Lernenden. Darauf beruhend kann 
KI die Lernprogramme anpassen. Nachfolgend sollen einige solche Beispiele vor-
gestellt werden. 

Intelligente Tutorsysteme (ITS): Ein Beispiel für ein intelligentes Tutorsystem ist 
Squirrel AI57. Derartige Tutorsysteme sind wohl die meist genutzte KI-Anwendung 
im Bildungsbereich (Holmes et al. 2019). Für die Studierenden werden Schritt für 
Schritt individualisierte Tutorials für Fächer wie Mathematik oder Physik aufberei-
tet. Im Laufe der Arbeit der Studierenden mit dem System passt sich dieses an die 
Studierenden an und kann die Aufgaben entsprechend stellen. 

Dialogbasierte Tutorsysteme (DBTS): DBTS nutzen Natural Language Proces-
sing, um Gespräche zwischen den Lernenden und dem KI-System zu simulieren. 
Die DBTS fokussieren auf das Fragestellen und nicht wie IT-Systeme auf Instruk-
tionen. Konversationen zwischen den Studierenden und dem DBTS-System sollen 
die Selbsterkenntnis der Studierenden fördern. Ein Beispiel für ein DBTS kommt 
von IBM Watson: Watson beginnt mit tiefen Argumentationsfragen und bietet dann 
Hinweise, die den Studenten helfen, eine Antwort zu geben, die mit einer Reihe 
von Aussagen oder Wissenskomponenten übereinstimmt. Das System besteht 
aus sechs Komponenten, um diese Funktionalität zu erreichen: Domänenmodell, 
Dialoginhalt, Klassifizierung der natürlichen Sprachreaktion, Fragenbeantwortung, 
Lernmodellierung und Dialogmanagement (Chang et al. 2018). Tabelle 3 zeigt ei-
nen Ausschnitt einer solchen Konversation. 

Explorative Lernsysteme (ELS): Eine Alternative zu ITS und DBTS wird durch 
explorative Lernsysteme geboten. Beim explorativen Lernen werden Lernende an-
gehalten, selbst Rückschlüsse und Erfahrungen durch Experimentieren und Aus-
tausch zu sammeln. Die Rolle von KI-Systemen in diesem Lernzugang ist, diese 
Lernerfahrungen durch Analyse der Lernwege zu steuern. Dies geschieht durch 
Feedback zu Erlerntem, aber auch dem aktiven Vorbeugen einer mit explorativem 
Lernen assoziierten kognitiven Überforderung, die wiederum zu vermindertem 
langfristigem Lernen führt.  

                                                      
57  Siehe: www.squirrelaius.com. 
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Autonome Schreibbewertungssysteme: Diese Programme nutzen Natural Lan-
guage Processing, um während des Schreibvorgangs ein Feedback zu geben. Die 
Systeme werden unterschieden in formative Systeme, die die Studierenden direkt 
im Schreibprozess unterstützen sollen, und in summative Systeme, die eine auto-
matisierte Bewertung anbieten. Die Entwicklung der Systeme fusst auf der Moti-
vation, Kosten der Bewertung zu senken, hat sich aber in den vergangenen Jahren 
durch die direkte Rückmeldung an die Studierenden während des Schreibprozes-
ses auch zu einem Lerntool entwickelt. Als Beispiel kann hier Open Essayist58  
genannt werden, ein von der Open University UK entwickeltes Tool. In dieser Soft-
ware wird eine computerbasierte Analyse der wesentlichsten Teile und Schlüssel-
wörter des Texts verfasst.  

Tabelle 3: Ausschnitt einer Konversation zwischen dem DBTS-System Watson 
und einem Lernenden (Chang et al. 2018). 

Watson: What is the nature of gender differences? 

Learner: it is common for gender to be defined by sex 

Watson: Looks like I have something different ... How do sociologists define sex? 

Learner: biological differences  

Watson: Well said. Sex refers to the biological differences between men and women. There 
are 2 key facts left in this review. What is gender? 

Learner: idk 

Watson: No problem. I’ll help you get this! Gender refers to socially created differences 
between men and women. How are gender differences primarily constructed? 

Learner: socially 

Watson: Very good! Gender differences are primarily socially constructed, not biologically, 
constructed. 

58  Siehe: https://cloudworks.ac.uk/cloud/view/9622. 
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Sprachlern- und Übersetzungssysteme: Sprachlernsysteme, wie beispiels-
weise die App Duolingo, nutzen intelligente Tutorsysteme, die kombiniert mit ei-
nem Spracherkennungssystem auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden 
beim Erlernen der Sprache eingehen. Aussprache, Vokabular und Grammatik wer-
den je nach Bedürfnis geübt. Zwischen der App und den Lernenden können Dia-
loge in der zu lernenden Sprache geführt werden. Eine weitere Anwendung der 
Sprachlernsysteme sind Übersetzungsprogramme wie DeepL oder Google Trans-
late. Diese können Wörter, Sätze und ganze Dokumente übersetzen und sogar 
auf den grammatikalischen oder sprachlichen Ausdruck achten. Den Lernenden 
können Vorschläge für die Übersetzung gemacht werden. Ein weiterer Nutzen ist 
dabei auch die Senkung von Sprachbarrieren für Lernmaterialien aus unterschied-
lichen Sprachregionen der Erde.  

Chatbots: Chatbots sind darauf ausgelegt, automatisch auf Fragen und Mitteilun-
gen schriftlich oder auch verbal zu reagieren. Sie nutzen dabei Regeln und Schlüs-
selwörter, um vorprogrammierte oder über das KI-System individuell generierte 
Antworten zu liefern. In der Bildung werden Chatbots genutzt, um Informationen 
zu Kursen zu vermitteln, in Aufnahmeprozessen die FAQs zu beantworten oder 
auch direkt den Lernprozess zu unterstützen, etwa das Sprachenlernen (Holmes 
et al. 2019). Weitere Anwendungsfelder können Nachhilfeprogramme sein. Bei 
GoStudent.org59 werden Lernende mit den idealen Nachhilfelehrern zusammen-
gebracht und die FAQs werden aus den bereits gesammelten und bestehenden 
Daten über ein KI-System beantwortet.  

Virtual und Augmented Reality: Virtuelle Realität und Augmented (erweiterte) 
Reality sind zwei Anwendungsfelder der Digitalisierung in der Bildung, die oftmals 
aber nicht notwendigerweise KI nutzen, um individualisierte Angebote für die Nut-
zer/-innen zu ermöglichen. In entlegenen Regionen Chinas werden etwa in Grund-
schulen, in denen nur einzelne Lehrpersonen für mehrere Fächer zur Verfügung 
stehen, über virtuelle Klassenzimmer Lehravatare für einzelne Fächer eingesetzt. 
Die vor Ort zur Verfügung stehenden Lehrkräfte begleiten die über KI gesteuerten 
virtuellen Lehravatare in der Vermittlung von Inhalten. Über Video- und Audiosys-
teme können Schüler/-innen den Lehravataren Fragen stellen oder von diesen 
auch gezielt angesprochen werden. Vertiefende Inhalte können somit weit skalier-
bar in Schulklassen ohne Fachlehrkräfte angeboten werden. Augmented-Reality-
Systeme wiederum können den Schülerinnen und Schülern über die Mobiltelefone 

59  Siehe: http://www.gostudent.org. 
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Inhalte zu den live abgebildeten Bildern liefern. Dies können historische Gebäude 
in Städten sein oder auch Pflanzen und Tiere in der Natur. KI-Systeme verbessern 
die Erkennung der Bilder. Sie können aber auch in Verbindung mit Geo- und Nut-
zerdaten individuell auf die Lernbedürfnisse zugeschnittene Informationen filtern 
und anzeigen.  

Lerngruppen-Management-Systeme: Diese Systeme werden genutzt, um das 
Lernen in Lerngruppen zu organisieren und über KI-Anwendungen individuelle Be-
dürfnisse in Gruppen zu berücksichtigen. So werden Lernende mit zueinander 
passenden Profilen miteinander gruppiert. Lernende, die etwa in Mathematik 
Schwächen haben, können mit Mathematik-Tutoren aus anderen Klassen, Schu-
len oder auch Ländern in Kontakt gebracht werden.60 

Roboter: Roboter werden in erster Linie in der Schule eingesetzt, wenn im Falle 
einer körperlichen Beeinträchtigung der oder die Lernende nicht persönlich am 
Schulunterricht teilnehmen kann. Der Roboter nimmt anstelle des Lernenden im 
Unterricht teil und dient als Medium für Bild und Sprache in beide Richtungen. KI-
Systeme werden zudem bei Menschen mit Autismus eingesetzt. Der Roboter ist 
dabei für den Lernenden im Lerndialog einfacher als Gegenüber zu handhaben 
als Personen, deren Reaktionen für die von Autismus betroffenen Personen nicht 
einschätzbar sind. Roboter unterstützen dabei die Vermittlung von Lerninhalten 
als auch von sozialen Kompetenzen.61  

3.2.1.3. KI-Anwendungen zur Unterstützung der Lehrenden 

KI-Anwendungen, welche die Lehrenden in ihrer Arbeit gezielt unterstützen, sind 
bisher eher rar. Dieses Manko wurde jedoch in den vergangenen Jahren erkannt 
und so kommen nach und nach auch Lernanwendungen mit erweiterten Funktio-
nen für die Lehrenden auf den Markt. Führend ist dabei Century62, ein Start-up aus 
England, das KI-unterstützte Lernsoftware für Schulen anbietet und zugleich auch 
den Mehrwert für die Lehrenden unterstreicht. Das Unternehmen berichtet von be-
trächtlichen Zeitersparnissen der administrativen Arbeit bei den Lehrenden von 
wöchentlich bis zu sechs Stunden. Das System unterstützt dabei die Lehrenden 

60  Siehe: https://thridspacelearning.com. 
61  Siehe Kaspar the social robot: https://www.herts.ac.uk/kaspar/the-social-robot. 
62  Siehe: https://www.century.tech/about-us/. 
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in der Beurteilung, in der Lerngruppenzusammensetzung und der individuell ge-
zielten Förderung der Lernenden.  

3.2.2. Kompetenzen für den Umgang mit KI 

3.2.2.1. KI-Kompetenzen für Lernende 

Wie bereits im Abschnitt Arbeitswelt ausgeführt, ist es für die wirtschaftliche Ent-
wicklung wesentlich, Kompetenzen für den Umgang mit KI zu fördern. Diese sind 
auch nötig, um den künftigen beruflichen Anforderungen zu genügen. Dies stellt 
die Frage, welche Kompetenzen auf welchen Stufen erworben werden sollen.  

Diese Frage ist eingebettet in den breiteren Kontext der Festlegung von digital 
skills bzw. digital literacy, die als nötig erachtet wird, um den digitalen Wandel zu 
bewältigen. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, sich in vielerlei Hinsicht in ei-
nem technologischen Umfeld zurechtzufinden, also z.B. die Fähigkeit, mittels digi-
taler Medien Informationen zu suchen und zu beurteilen (Mohammadyari & Singh 
2015). Die UNESCO definiert digitale Kompetenz allgemein als «die Fähigkeit, auf 
Informationen sicher und angemessen über digitale Geräte und vernetzte Tech-
nologien zur Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben zuzugreifen, sie 
zu verwalten, zu verstehen, zu integrieren, zu kommunizieren, zu bewerten und 
zu erstellen» (Antoninis & Montoya 2018). Der Begriff «digitale Kompetenz» be-
zieht sich also auf das gesamte soziotechnische System, welches mit dem Einsatz 
einer Technologie einhergeht (Martin & Medigan 2006).  

Es existieren nun verschiedene Vorschläge, welche Kompetenzen dies genau sein 
sollen. Das von der EU entwickelten Framework DigComp63 nennt eine Reihe von 
Kompetenzen, die heute benötigt würden, um digitale Technologien in einem kriti-
schen, zuverlässigen, kollaborativen und kreativen Umfeld zu nutzen, damit der 
Einzelne seine Ziele im Zusammenhang mit Arbeit, Lernen, Freizeit, Integration 
und Beteiligung in der digitalen Gesellschaft erreichen könne (Vuorikari et al. 
2016). Dieser Rahmen ist in fünf Kompetenzbereiche gegliedert: 

 Informations- und Datenkompetenz

 Kommunikation und Zusammenarbeit

63  Siehe: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu. 
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 Erstellung digitaler Inhalte

 Sicherheit

 Problemlösung.

Dabei ist sich die Fachwelt einig, dass die digitale Kompetenz kontextabhängig ist. 
In Anerkennung dieser Tatsache entwickelte die Global Alliance to Monitor Learn-
ing (GAML) eine Methodik zur Kartierung von Lernpfaden, um Länder, Sektoren, 
Gruppen und Einzelpersonen bei der Ausarbeitung von Strategien und Plänen zur 
Erreichung ihrer eigenen Ziele bezüglich der digitalen Kompetenz zu unterstützen, 
die auf den Bedürfnissen und Prioritäten ihrer spezifischen Länder- und Wirt-
schaftskontexte basieren (GAML 2018). 

Entsprechend ist es nicht einfach, festzulegen, welche spezifischen KI-Kompeten-
zen (Bucher 2019) denn nun Lernenden vermittelt werden sollen. Die beiden eu-
ropäischen Komitees für informatikbezogene Themen – Informatics Europe und 
EUACM – heben diesbezüglich die Notwendigkeit hervor, dass die technolo- 
gischen Hintergründe, auf denen KI-Systeme basieren, bewusst gemacht werden 
sollten (Larus et al. 2018). Doch die für KI wohl relevanteste digital skill dürfte  
das sogenannte Computational Thinking (CT) sein. CT soll es den Lernenden 
ermöglichen, in einer von KI geprägten Gesellschaft deren Potenziale zu nutzen 
und mögliche Risiken zu erkennen. Die US-amerikanische Computer Science 
Teachers Association und die International Society for Technology in Education 
definieren CT für Bildungsinstitutionen als einen Problemlösungsprozess mit fol-
genden Merkmalen (ISTA & CSTA 2011): 

 Probleme so zu formulieren, dass ein Computer und andere Hilfsmittel einge-
setzt werden können, um sie zu lösen.

 Daten logisch organisieren und analysieren.

 Darstellung von Daten durch Abstraktionen wie Modelle und Simulationen.

 Automatisierung von Lösungen durch algorithmisches Denken (eine Reihe
von geordneten Schritten).

 Identifizierung, Analyse und Implementierung möglicher Lösungen mit dem
Ziel, die effizienteste und effektivste Kombination von Schritten und Ressour-
cen zu erreichen.

 Verallgemeinerung und Übertragung dieses Problemlösungsprozesses auf
eine Vielzahl von Problemen.
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Diese Fähigkeiten werden durch eine Reihe von Dispositionen oder Einstellungen 
unterstützt und verbessert, die wesentliche Dimensionen des CT sind. Diese be-
inhalten: Sicherheit im Umgang mit Komplexität; Hartnäckigkeit bei der Arbeit mit 
schwierigen Problemen; Toleranz für Mehrdeutigkeit; die Fähigkeit, mit offenen 
Problemen umzugehen; und die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren und zu 
arbeiten, um ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Lösung zu erreichen. 

In diesen Fähigkeiten sind Schnittstellen mit den Kompetenzen für nachhaltige 
Entwicklung sichtbar. Die Kompetenzentwicklung kann somit nur in einem gesamt-
schulischen Kontext betrachtet werden; eine gesonderte Kompetenzentwicklung 
für den Umgang mit künstlicher Intelligenz wäre wenig sinnvoll. 

3.2.2.2. KI-Kompetenzen für Lehrende 

Das Vermitteln von Kompetenzen braucht seinerseits Kompetenzen, die den Leh-
renden abverlangt werden. Bezüglich digital skills hat die UNESCO das «ICT 
Competency Framework for Teachers» publiziert (UNESCO 2018). Dieses unter-
scheidet zwischen Wissensaneignung, Wissensvertiefung und Wissensentwick-
lung. Diese Wissensprozesse sollen seitens der Lehrenden auf die folgenden 
Kompetenzbereiche angewandt werden können: 

 Verstehen von Informations- und Kommunikationstechnologien in Bildung 

 Curriculum und Assessment 

 Pädagogik 

 Anwendung der digitalen Fähigkeiten 

 Organisation und Administration 

 Professionelle Weiterbildung der Lehrenden. 

Für die Lehrenden geht es somit stark um aktive Wissensprozesse, um IKT nicht 
nur in der Lehre zu vermitteln, sondern auch selbst anwenden zu können. Dies ist 
bezüglich der Nutzung von KI-Systemen als Lehrtools von hoher Wichtigkeit.  

3.2.2.3. KI-Kompetenzen im Schweizer Lehrplan 21 

Wie in der generellen Debatte ist auch in der Schweiz die Frage nach KI-Kompe-
tenzen eingebettet in die Vermittlung von digitalen Kompetenzen – im Fall der 
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Deutschschweiz betrifft das vorab den zwischen 2010 bis 2014 von der Deutsch-
schweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz ausgearbeiteten «Lehrplan 21»; in der 
Westschweiz und im Tessin wurden zeitlich verschoben ähnliche Lehrplanprojekte 
durchgeführt. Ziel des Lehrplans ist es, den gesellschaftlichen Umständen gerecht 
zu werden und die Basis zu einer zeitgemässen Herangehensweise an die Bildung 
zu legen (EDK 2014). Den Schwerpunkt bilden nicht Lehrziele je Schulstufe, son-
dern es wurden Kompetenzen definiert, die in den Fachbereichen erreicht werden 
sollten. Die Kompetenzen sollen einen Bezug zu realen Lebenssituationen aufwei-
sen und sind auch überfachlich, wie etwa sozial und methodisch, angelegt.  

Medien und Informatik sollen schon in der Primarschule behandelt werden, sind 
jedoch nicht als eigenes Fach zu finden, sondern als begleitendes Modul integriert. 
Die Kompetenzen dazu sollen in Verbindung mit den Fachbereichen aufgebaut 
werden. Die Einführung der Informatik stellt damit ab der ersten Schulklasse eine 
wesentliche Änderung gegenüber dem auslaufenden Lehrplan dar. Aufgrund die-
ser Tatsache gibt es gemäss Sieber (2017) einen Mangel an Kompetenzen unter 
dem Lehrpersonal und eine entsprechend starke Nachfrage für Weiterbildungen 
im Bereich Medien und Informatik (Jaquemart & Kobler 2017). 

3.2.3. KI und Bildungspolitik 

National wie auch international wurde auf politischer Ebene bezüglich der Integra-
tion von KI-Systemen in der Bildung vielfältig reagiert. Einige relevante Policies, 
Deklarationen und politische Prozesse werden hier aufgeführt. 

3.2.3.1. Internationale Entwicklungen: UNESCO 

Die UNESCO hat eine Reihe von Erklärungen, Kommuniqués und Strategiepapie-
ren veröffentlicht, die die neuesten Anwendungen von KI-Systemen im Bereich 
Bildung und Forschung hervorheben. 

Die Erklärung von Qingdao über Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) im Bildungswesen wurde zum Abschluss der Konferenz über IKT für die 
Bildungsagenda 2030 in Qingdao, China, verabschiedet (UNESCO 2015). Der 
Text ist die erste globale Erklärung zu IKT im Bildungswesen, die zur Koordination 
der internationalen Entwicklung in den nächsten 15 Jahren dienen soll. Die Erklä-
rung von Qingdao legt dar, wie Technologie eingesetzt werden kann, um Bildungs-

Stand des Wissens in den fünf Themenfeldern 175 

ziele für Gerechtigkeit, Zugang, Qualität und lebenslanges Lernen sowie nachhal-
tige Entwicklung zu erreichen. Der Text hebt die verschiedenen Möglichkeiten her-
vor, wie die Technologie die auf dem Weltbildungsforum vorgeschlagene globale 
Bildungsagenda für die nächsten 15 Jahre unterstützen kann. Um das Ziel einer 
integrativen und gerechten Qualität der Bildung und des lebenslangen Lernens bis 
2030 zu erreichen, müssen die IKT genutzt werden, um die Bildungssysteme, die 
Verbreitung von Wissen, den Zugang zu Informationen, die Qualität und das ef-
fektive Lernen sowie eine effizientere Erbringung von Dienstleistungen zu stärken 
(UNESCO 2019b). KI wird in dieser Erklärung noch nicht explizit erwähnt.  

Eine Publikation der UNESCO (2019c) widmet sich spezifisch dem Gender Gap 
bezüglich digital skills. Sie besteht aus drei Teilen, einem Policy Paper und zwei 
Think Pieces. Das Policy Paper hebt die Beständigkeit des Gender Gaps im Be-
reich der digitalen Kompetenzen und Fähigkeiten hervor und zeigt Lösungs- und 
Handlungsmöglichkeiten durch Bildungsaktivitäten auf. Das erste Think Piece ver-
weist auf den Befund, dass gerade jene Länder Europas mit der grössten Gleich-
stellungsrate zwischen Männern und Frauen die geringsten Anteile an Frauen mit 
Abschlüssen in Informatik oder Ähnlichem aufweisen. Länder mit den geringsten 
Gleichstellungsraten wie z.B. arabische Länder verzeichnen die höchsten Ab-
schlussraten von Frauen in Informatik und Technologie. Das zweite Think Piece 
untersucht, wie KI-Assistenten, die als junge Frauen gestaltet werden (z.B. durch 
die Wahl der Stimme), schädliche Geschlechterverzerrungen aufrechterhalten. Es 
enthält Empfehlungen, um sicherzustellen, dass die anhaltende Verbreitung von 
digitalen Assistenten die geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht vergrössert. 

Als Ergebnis der «International Conference on Artificial Intelligence and Educa-
tion» vom 18. bis 19. Mai 2019 in Peking, China, veröffentlichte die UNESCO den 
Beijing Consensus on AI and Education (UNESCO 2019). Dieser macht zuhan-
den der Politik folgende Empfehlungen: 

 Planen Sie die künstliche Intelligenz in der Bildungspolitik als Reaktion auf die
Chancen und Herausforderungen, die KI-Technologien bieten, von einem ge-
samtstaatlichen, multi-Stakeholder- und sektorübergreifenden Ansatz, der es
auch ermöglicht, lokale strategische Prioritäten zur Erreichung der SDG-4-
Ziele festzulegen.

 Unterstützen Sie die Entwicklung neuer Modelle, die durch KI-Technologien
für die Durchführung von Bildung und Ausbildung ermöglicht werden, bei de-
nen der Nutzen die Risiken deutlich überwiegt, und den Einsatz von KI-Tools,
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um Systeme für lebenslanges Lernen anzubieten, die ein personalisiertes Ler-
nen jederzeit, überall und für jedermann ermöglichen. 

 Erwägen Sie, gegebenenfalls relevante Daten zu verwenden, um die Entwick-
lung einer evidenzbasierten Politikplanung voranzutreiben. 

 Stellen Sie sicher, dass KI-Technologien eingesetzt werden, um Lehrer zu  
befähigen, anstatt sie zu ersetzen, und entwickeln Sie geeignete Programme 
zum Kapazitätsaufbau, damit Lehrer mit KI-Systemen zusammenarbeiten 
können. 

 Bereiten Sie die nächste Generation von Arbeitskräften mit den Werten und 
Fähigkeiten für Leben und Arbeit vor, die in der KI-Ära am wichtigsten sind. 

 Fördern Sie eine gerechte und integrative Nutzung von KI unabhängig von 
Behinderung, sozialem oder wirtschaftlichem Status, ethnischem oder kultu-
rellem Hintergrund oder geografischem Standort, wobei der Schwerpunkt auf 
der Gleichstellung der Geschlechter liegt sowie auf der Gewährleistung einer 
ethischen, transparenten und prüffähigen Verwendung von Bildungsdaten. 

3.2.3.2. Nationale Akteure 

Das Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat 2016 erstmals 
den Bericht «Forschung und Innovation in der Schweiz» publiziert. Er enthält einen 
Schwerpunkt zu Informations- und Kommunikationstechnologien (Kapitel 12). Die-
ser fokussiert auf die Schweizer Forschungslandschaft; in Abschnitt 12.4 wird je-
doch auch ein Blick auf die «Herausforderung für die Bildung» gelegt. Darin wird 
erläutert, dass die berufliche Grundbildung eine Hauptrolle bei der Zunahme der 
ausgebildeten Personen im IKT-Bereich seit 1990 hat. Hier lag die Wachstumsrate 
seit 2009 bei 8,3 % pro Jahr. 2016 waren dies 2448 eidgenössische Fähigkeits-
zeugnisse auf dem IKT-Bereich gegenüber 1495 im Jahr 2009 (+ 63,7 %). Darüber 
hinaus lag hier das Wachstum an den Fachhochschulen bei 60,7 % und an den 
Universitäten und ETH bei 21,6 %.  

Im «Aktionsplan Digitalisierung im BFI-Bereich in den Jahren 2019 und 2020» 
(SBFI 2017) werden für acht Aktionsfelder im Bereich Bildung und Forschung kon-
krete Massnahmen geplant. Hervorgehoben werden dabei die Förderung der digi-
talen Kompetenzen, die Nutzung von IKT im Bildungssektor, die Anpassung des 
Bildungssystems an die Anforderungen des Marktes sowie eine verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen den Bildungsinstitutionen. KI als Thema wird hierbei zwar 
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nicht explizit hervorgehoben; doch die genannten Massnahmen unterstützen na-
türlich auch das Ziel, Risiken der Nutzung von KI im Bildungsalltag entgegenzu-
wirken und Lernende auf einen von KI geprägten Markt vorzubereiten.  

Die Verantwortung für Bildung tragen in der Schweiz die Kantone. Diese koordi-
nieren ihre Arbeit auf nationaler Ebene und bilden mit der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) eine politische Behörde. Im 
Juni 2018 beschloss die EDK die Entwicklung einer Strategie für den Umgang mit 
Wandel durch Digitalisierung im Bildungswesen (EDK 2018). Dem folgend wurden 
im Juni 2019 Massnahmen zur Digitalisierungsstrategie beschlossen (EDK 2019). 
Wenngleich auch hier nicht spezifisch auf KI eingegangen wird, so werden doch 
wesentliche Herausforderungen angesprochen, die die Digitalisierung in der Bil-
dung mit der Nutzung von Anwendungen künstlicher Intelligenz gemeinsam ha-
ben. So werden Massnahmen zur kohärenten Datennutzung, zur digitalen Trans-
formation der Schulen, zur Förderung digitaler Kompetenzen der Lernenden, zur 
Stärkung der Rolle der Lehrpersonen in der Digitalisierung, zur Nutzung der Po-
tenziale der Digitalisierung in der Bildung, zum Umgang mit neuen Akteuren sowie 
zur digitalen Transformation des Bildungsbehördennetzwerkes beschrieben.  

Ende Oktober 2019 lancierte die EDK «edulog», die Föderation der Identitäts-
dienste im Bildungsraum Schweiz. Damit werden digitale Identitätslösungen der 
Kantone im Bildungsbereich auf einer nationalen Ebene zusammengeführt. Ziel ist 
es, Lernenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Schulverwaltungen der obliga-
torischen Schule und der Sekundarstufe II einen vereinfachten Zugang zu den 
Onlinediensten für Schule und Unterricht zu ermöglichen. Zugleich schützt die 
Plattform die persönlichen Daten und sichert die digitalen Zugänge zu Plattformen 
von Drittanbietern (edulog 2019).  

Im Weiteren hat der Bundesrat 2018 eine interdepartementale Arbeitsgruppe 
«Künstliche Intelligenz» eingesetzt. Diese hat Ende 2019 dem Bundesrat eine 
Übersicht über bestehende Massnahmen, eine Einschätzung zu neuen Hand-
lungsfeldern sowie Überlegungen zu einem transparenten und verantwortungsvol-
len Einsatz von künstlicher Intelligenz unterbreitet. Ein Kapitel betrifft das Bil-
dungswesen. Der Bericht kommt zum Schluss, dass die Herausforderungen der 
Digitalisierung für die Bildung von den entsprechenden Gremien aufgenommen 
worden sind, die bereits eine Vielzahl von Massnahmen lanciert haben.64 Diese 

64  Eine Übersicht findet sich im Aktionsplan im Bereich Bildung, Forschung und Innovation in den 
Jahren 2019–2020: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/das-sbfi/digitalisierung.html. 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



Stand des Wissens in den fünf Themenfeldern 177 

nicht explizit hervorgehoben; doch die genannten Massnahmen unterstützen na-
türlich auch das Ziel, Risiken der Nutzung von KI im Bildungsalltag entgegenzu-
wirken und Lernende auf einen von KI geprägten Markt vorzubereiten.  

Die Verantwortung für Bildung tragen in der Schweiz die Kantone. Diese koordi-
nieren ihre Arbeit auf nationaler Ebene und bilden mit der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) eine politische Behörde. Im 
Juni 2018 beschloss die EDK die Entwicklung einer Strategie für den Umgang mit 
Wandel durch Digitalisierung im Bildungswesen (EDK 2018). Dem folgend wurden 
im Juni 2019 Massnahmen zur Digitalisierungsstrategie beschlossen (EDK 2019). 
Wenngleich auch hier nicht spezifisch auf KI eingegangen wird, so werden doch 
wesentliche Herausforderungen angesprochen, die die Digitalisierung in der Bil-
dung mit der Nutzung von Anwendungen künstlicher Intelligenz gemeinsam ha-
ben. So werden Massnahmen zur kohärenten Datennutzung, zur digitalen Trans-
formation der Schulen, zur Förderung digitaler Kompetenzen der Lernenden, zur 
Stärkung der Rolle der Lehrpersonen in der Digitalisierung, zur Nutzung der Po-
tenziale der Digitalisierung in der Bildung, zum Umgang mit neuen Akteuren sowie 
zur digitalen Transformation des Bildungsbehördennetzwerkes beschrieben.  

Ende Oktober 2019 lancierte die EDK «edulog», die Föderation der Identitäts-
dienste im Bildungsraum Schweiz. Damit werden digitale Identitätslösungen der 
Kantone im Bildungsbereich auf einer nationalen Ebene zusammengeführt. Ziel ist 
es, Lernenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Schulverwaltungen der obliga-
torischen Schule und der Sekundarstufe II einen vereinfachten Zugang zu den 
Onlinediensten für Schule und Unterricht zu ermöglichen. Zugleich schützt die 
Plattform die persönlichen Daten und sichert die digitalen Zugänge zu Plattformen 
von Drittanbietern (edulog 2019).  

Im Weiteren hat der Bundesrat 2018 eine interdepartementale Arbeitsgruppe 
«Künstliche Intelligenz» eingesetzt. Diese hat Ende 2019 dem Bundesrat eine 
Übersicht über bestehende Massnahmen, eine Einschätzung zu neuen Hand-
lungsfeldern sowie Überlegungen zu einem transparenten und verantwortungsvol-
len Einsatz von künstlicher Intelligenz unterbreitet. Ein Kapitel betrifft das Bil-
dungswesen. Der Bericht kommt zum Schluss, dass die Herausforderungen der 
Digitalisierung für die Bildung von den entsprechenden Gremien aufgenommen 
worden sind, die bereits eine Vielzahl von Massnahmen lanciert haben.64 Diese 

64  Eine Übersicht findet sich im Aktionsplan im Bereich Bildung, Forschung und Innovation in den 
Jahren 2019–2020: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/das-sbfi/digitalisierung.html. 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



178 Wenn Algorithmen für uns entscheiden  

Arbeiten umfassen auch die Thematik KI. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe stellt 
sich demnach derzeit kein Bedarf für weitere, über diese Massnahmen hinaus-
gehenden Abklärungen oder Gremien. 

3.2.4. KI-Anwendungen in der Forschung 

3.2.4.1. Wichtigste Trends in der KI-Forschung 

Wie in Abschnitt 2.2 ausgeführt, kann die Forschung zu KI auf eine jahrzehnte-
lange Geschichte zurückblicken. Welche Themen und Trends diesen Forschungs-
bereich in naher Zukunft prägen werden, wurde mehrfach untersucht. So hat das 
Fraunhofer Institut in seiner Studie für Deutschland drei wesentliche Aktionsfelder 
ausgemacht (Döbel et al. 2018): Bild- und Videoanalyse, Text- und Sprachver-
arbeitung sowie Audiodatenverarbeitung aus heterogenen Quellen. Die Studie hat 
auch Forschungsziele und deren Relevanz bewertet (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Zukünftige Forschungsthemen und die Bewertung der Experten (Fraunhofer 
Institut 2018). 

Forschungsziele Forschungsansätze Relevanz 
(1: höchste Relevanz 

Verbesserung der Akzeptanz 

Nachvollziehbarkeit Erklärbare KI 

Erkennung von Diskriminierung 

Adversial Training 

Robustes Lernen 

1 

Ausbau der Fähigkeiten 

Lernen mit zusätzlichem Wissen Grey-Box-Modelle 

Lernen mit symbolischem Wissen 
2 

Kollaboration Interaktives Lernen vom Menschen 

Meta-Lernen 
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Anpassungsfähigkeit und Flexibilität Multitask-Lernen 

Transfer-Lernen 

Lebenslanges Lernen 

Multimodales Lernen 
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Datennutzung 

Lernen mit wenig Daten Lernen aus Simulationen 

One-Shot- und Zero-Shot-Lernen 

Unüberwachtes Lernen von Labels 
3 

Lernen mit sehr grossen Datenmengen Verteilte Algorithmen 

Lernen aus Datenströmen 

Lernen in Quantencomputern 
6 

Eine Studie von Elsevier (2018) basierend auf Publikationstrends kommt zum 
Schluss, dass sich die KI-Forschung derzeit in sieben Cluster gruppiert: 

 Suche und Optimierung

 Unscharfe Systeme (fuzzy systems)

 Maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache und Wissensrepräsentation

 Computer Vision

 Maschinelles Lernen und probabilistisches Schliessen

 Planung und Entscheidung

 Neurale Netzwerke.

Anwendungen, wie selbstfahrende Fahrzeuge oder Roboter, sind dabei im Cluster 
«Planung und Entscheidung» eingegliedert. Die Studie weist darauf hin, dass 
der starke Fokus der Publikationen über lernbasierte Systeme den KI-Hype vor 
15 Jahren über wissensbasierte Systeme ablöst. Dies zeigt auch die Wachstums-
rate an KI-Publikationen von 12,9 % jährlich während der vergangenen fünf Jahre.  

Die Analyse belegt die führende Rolle der USA und Chinas in der KI-Forschung. 
Zwar dominieren chinesische Publikationen in der Anzahl, werden aber weniger 
oft zitiert als die aus den USA, die wiederum auf einer starken internationalen Zu-
sammenarbeit beruhen. Die Analysten von Elsevier vermuten daher, dass chine-
sische Forscher/-innen international weniger kooperieren. Für Europa hält die Stu-
die fest: «Während Europa mehr Forscherbewegungen von der internationalen 
Wissenschaft nach Europa sieht als umgekehrt, ist es im regionalen Vergleich mit 
einem starken Nettoabfluss von akademischem Talent in die internationale Indus-
trie konfrontiert.» Die Schwerpunkte der KI-Forschung in Europa liegen in der Su-
che und Optimierung, fuzzy systems, sowie maschinelle Verarbeitung natürlicher 
Sprache und Wissensrepräsentation.  
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Die Schweiz zählt gemäss dieser Studie umgerechnet auf die Bevölkerungsdichte 
mit 5516 Veröffentlichungen im Untersuchungszeitraum deutlich mehr KI-bezo-
gene Publikationen pro Kopf als Deutschland (25 310) oder Frankreich (21 188). 
Gewichtet nach der Auswirkung der Zitierungen liegt die Schweiz sogar an der 
Weltspitze (Elsevier 2018).  

Zur Förderung von KI-Forschung stehen in der Schweiz mehrere Instrumente zur 
Verfügung: Bereits 1998 hatte der Schweizerische Nationalfonds das Nationale 
Forschungsprogramm «Künstliche Intelligenz und Robotik» (NFP 23) mit einem 
Gesamtfördervolumen von CHF 12 Mio. ausgeschrieben. Mit dem neuen NFP 77 
«Digitale Transformation» wurde 2019 erneut ein fünfjähriges Programm mit dies-
mal CHF 30 Mio. Gesamtfördersumme ausgeschrieben, das auch KI-Themen  
beinhaltet. Im Rahmen des Aktionsplans «Digitalisierung im BFI-Bereich 2019–
2020» setzt Innosuisse CHF 24 Mio. für das Impulsprogramm «Fertigungstechno-
logien» ein. In diesem Rahmen wird auch die Anwendung von KI gefördert. Zudem 
unterstützt Innosuisse zehn nationale thematische Netzwerke, welche die For-
schungs- und Unternehmenswelt zusammenführen sollen, so unter anderem die 
«Swiss Alliance for Data-intensive Services». 

3.2.4.2. Nutzung von KI in der Forschung 

Neben der Forschung zu KI ist für die Innovationsentwicklung die Nutzung von KI 
in der Forschung von grosser Relevanz. Durch starke Rechnerleistung und grosse 
Datensammlungen können Forschende heute KI zur Entwicklung neuer Erkennt-
nisse nutzen. Im Folgenden werden beispielhaft drei Anwendungen von KI in der 
Forschung unterschiedlicher Disziplinen aufgeführt. 

Astrophysik: Im April 2019 konnten Forscher eines internationalen Konsortiums 
im Rahmen des Event-Horizon-Telescope-Projektes die Daten von Teleskopen 
aus der ganzen Welt so kombinieren, dass diese ein gemeinsames Bild und somit 
die erste Aufnahme eines schwarzen Loches ergaben. Ohne KI wäre ein Teleskop 
mit einem Durchmesser von 10 000 km nötig gewesen, um diese Entdeckung zu 
ermöglichen (National Science Foundation, 2019).  

Medizin: In der Entwicklung von Medikamenten stossen Chemiker immer wieder 
an ihre Grenzen, wenn sie neue Wirkstoffmoleküle zielgerichtet entwerfen und 
auswählen müssen. Um die Moleküle mit der besten Wirkung und den wenigsten 
unerwünschten Nebenwirkungen auswählen zu können, braucht es hochspeziali-
siertes Expertenwissen, das über viele Jahre angeeignet werden muss. KI kann 
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sehr viel effizienter grosse Datenmengen analysieren und reproduzierbare Ergeb-
nisse liefern. An der ETH Zürich beispielsweise werden derartige Versuche bereits 
durchgeführt (Schneider 2019).  

Materialwissenschaften: An der Empa wird am Advanced-Materials-Processing-
Labor KI genutzt, um in Kooperation mit dem Unternehmen Selfrag das Verfahren 
zum Brechen und Zerkleinern von Beton durch Blitzentladungen in seine Ur-
sprungsbestandteile (Kiesel, Sand und Zement) zu optimieren. Der Algorithmus 
wertet dabei Ton und Bilddaten live aus und kann im Bereich von Millisekunden 
das Verfahren optimieren und anpassen. Dieser Algorithmus lässt sich auch auf 
weitere Verfahren wie etwa das Löten durch Laser übertragen (Klose 2018).   

Abgesehen von diesen für einen spezifischen Forschungsbedarf entwickelten  
KI-Algorithmen, nutzt die Wissenschaft eine Reihe weiterer KI-Anwendungen dis-
ziplinübergreifend, um bestimmte Methoden und Verfahren in der Forschung effi-
zienter zu gestalten: 

Text- und Data-Mining: Durch Text- und Data-Mining können grosse Mengen an 
(Text-)Daten auf Zusammenhänge und auf die Wesentlichkeit einer bestimmten 
Fragestellung hin durchsucht werden. In der Forschung werden heute immer mehr 
Publikationen und Daten in kürzeren Abständen veröffentlicht. Für die Forschen-
den sind diese Mengen zunehmend schwierig zu überblicken. Text- und Data-Mi-
ning stellen somit heute bereits eine wesentliche Unterstützung für Forschende 
dar.  

Plagiatserkennung: In der Plagiatserkennung spielten KI-Anwendungen bereits 
eine wichtige Rolle. Sie unterstützen die wissenschaftlich Verantwortlichen in der 
Textanalyse, beim Aufspüren ähnlich klingender Phrasen und Sätze, nicht refe-
renzierter Information, falscher statistischer Ergebnisse sowie auch modifizierter 
Daten (Enago Academy 2018). 

Review von Facharbeiten: Um Begutachtungsverfahren zu unterstützen, helfen 
KI-Anwendungen in der Analyse der Referenzen, in der Verifizierung von statisti-
schen Daten sowie auch bei der Suche nach für die Anforderungen des Papers 
benötigten Gutachter (Price et al. 2013).  

Hypothesengenerierung: Ein Team von IBM arbeitet seit Längerem an einem 
Algorithmus, der aus durch Text-Mining, Visualisierung und Analyse von extrahier-
ten Daten neue Hypothesen generieren soll (Spangler et al. 2014).  
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3.2.5. Fazit: Themenauswahl für die Expertenumfrage 

Zusammenfassend können für den Bereich Bildung und Forschung folgende Her-
ausforderungen skizziert werden, die Thema der Expertenumfrage waren:  

Bildung: 

 Datenschutz: Nachdem in der Vergangenheit die Daten der Schüler/-innen
meist physisch an der Schule gelagert wurden, werden über KI-Anwendungen
persönliche Daten der Schüler/-innen analysiert, in anonymisierter Form an
Firmen weitergegeben und für eine kaum definierbare Zeit gespeichert. Wie
sollen Schüler/-innen, Schulen und auch die Gesellschaft damit umgehen?
Wie kann vor einem Missbrauch geschützt und auch das «Vergessen» der
Daten ermöglicht werden? Wer darf welche persönlichen Daten für wie lange
speichern, besitzen oder abfragen? Ein aktuelles Fallbeispiel dazu wird in der
Ausgabe von 2. Juli 2019 im Onlinemagazin «Republik» geschildert (Fichter
2019). Der Fall zeigt auf, wie Google mit der Schülersoftware G Suite bereits
heute Daten von Schweizer Schülern sammelt und das Datenschutzrecht wie
auch den Gerichtsstand der Schweiz umgeht.

 KI-Kompetenzen: Die Aus- und Weiterbildung von heutigen und zukünftigen
Arbeitskräften unter besonderer Berücksichtigung von Kompetenzen, die zur
Entwicklung und den Umgang von und mit KI-Anwendungen beiträgt, ist eine
zentrale Herausforderung. Neben den inhaltlichen Kriterien, die weithin als
KI-Kompetenzen diskutiert werden, stellt sich die Frage, wann welche der
Kompetenzen bereits unter Lernenden aufgebaut werden sollen und wie die
Kompetenzen zur Ausbildung unter den Lehrenden verbreitet werden.

 Privatunternehmen: Der Einfluss privater Unternehmen wird auf das Bil-
dungswesen durch die Nutzung von KI-Anwendungen weiter zunehmen, und
dies in einem besonders sensiblen Bereich, der zum einen stark im öffent-
lichen Interesse und bisher auch in der öffentlichen Hand lag und zum anderen
die Nutzung persönlicher Daten umfasst. Durch die Aufbereitung und Samm-
lung von persönlichen Daten durch Unternehmen begeben sich Bildungsein-
richtungen zudem in Abhängigkeiten, die zukünftig die Auswahl der Anbieter
von KI-Anwendungen in der Bildung einschränken könnten.

Forschung: 

 Sicherheit und Eigentum: Durch die Nutzung von KI-Anwendungen in der
Forschung stellen sich auch hier wesentliche Fragen der Datensicherheit und
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des Eigentums. Es ist beispielsweise unklar, wie Unternehmen mit noch nicht 
veröffentlichten Texten, die etwa über öffentlich kostenlos zugängliche Über-
setzungsprogramme übersetzt werden, umgehen. Des Weiteren stellt sich die 
Frage nach der Reproduzierbarkeit von neuen Entwicklungen und Transpa-
renz des Algorithmus. Siehe auch Abschnitt 2.5.2.2 zu rechtlichen Rahmen-
bedingungen KI-generierter Ergebnisse.  

 Interdisziplinarität: In der KI-Forschung bedarf es besonders für die Entwick-
lung von Anwendungen der interdisziplinären Zusammenarbeit. Entsprechend
müssen Kompetenzen der Zusammenarbeit zwischen Disziplinen aufgebaut
sowie auch Rahmenbedingungen und Anreizsysteme dazu geschaffen wer-
den.

Die Studie des Fraunhofer Instituts für Deutschland (Döbel 2018) wie auch die 
Studie des House of Lords (2018) für Grossbritannien weisen auf einen grossen 
heutigen und zukünftig steigenden Fachkräftemangel im Bereich der KI-For-
schung hin. Dies gilt auch für die Schweiz, wie dem Bericht des SBFI (2016) und 
der dort enthaltenen Befragung zu entnehmen ist. Wenngleich die Schweiz mit 
5 % der IKT-Fachkräfte am gesamten Arbeitsmarkt eine der höchsten Dichten an 
Informatikfachkräften ausweist, so übersteigt die Nachfrage aus Wirtschaft und 
Forschung das Angebot an in der Schweiz ausgebildeten Fachkräften deutlich. 
Die Zuwanderungsquote an IKT-Experten aus dem Ausland beträgt gemäss 
SECO (2016) 14,2 % und übersteigt damit die gesamtwirtschaftliche Quote von 
10,5 %.  

3.3. KI und Konsum65 

Eine der ökonomisch relevantesten Anwendungen von KI-Systemen betrifft deren 
Nutzung an der Schnittstelle zwischen Anbietern von Produkten und Dienstleis-
tungen und deren Kundinnen und Kunden. Im Wesentlichen dienen die Algorith-
men dabei dem Ziel, Entscheidungen und Prozesse rund um den Konsum zu un-
terstützen, zu optimieren oder zu automatisieren (Mari 2019). Prominente KI-
Anwendungen in der Kunde-Anbieter-Interaktion stellen dabei digitale Assistenten 

65  Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Anne Scherer, Assistenzprofessorin am Lehrstuhl für 
Marketing und Marktforschung an der Universität Zürich, mit Unterstützung von Pascal Sutter und 
Alexandra Hofer. 
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und Chatbots sowie Empfehlungssysteme und Personalisierungsalgorithmen dar. 
Bereits heute unterstützen etliche digitale Empfehlungssysteme und virtuelle As-
sistenten wie Siri, Alexa und Google Assistant Nutzer/-innen entlang des Konsum- 
und Kaufentscheidungsprozesses und nehmen damit massgeblich Einfluss auf die 
Informationen, Produkte und Dienstleistungen, die tagtäglich konsumiert werden. 
Solche Systeme dürften demnach die alltäglichste Form der Interaktion von Men-
schen mit KI sein, wenn auch vielen dies nicht bewusst ist. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass Algorithmen zur Kundensegmentierung und -profilierung oder auch 
zur automatisierten Preisgestaltung immer häufiger im Hintergrund Anwendung 
finden, ohne dass explizit darauf verwiesen wird (Gentsch 2018). 

Durch die wachsende Anzahl digitaler Fussabdrücke können mithilfe von KI- 
Systemen selbst ohne aktive Befragung der Konsumentinnen und Konsumenten 
detaillierte und stellenweise auch intime Persönlichkeitsprofile erstellt werden (Ko-
sinski et al. 2013). Gemäss aktueller Studien können beispielsweise anhand eini-
ger Hundert Likes auf Facebook (Youyou et al. 2015) oder eines Profilbildes Per-
sönlichkeitseigenschaften mit erstaunlich hoher Genauigkeit eingeschätzt werden 
(Segalin et al. 2017). Neben diesen relativ statischen Persönlichkeitsprofilen er-
möglicht KI zudem den Unternehmen, zusehends das aktuelle Empfinden der Per-
sonen einzufangen, um damit das Angebot und das Kundenerlebnis dynamisch 
und häufig voll automatisiert darauf anzupassen und damit zu personalisieren.  

Dies wirft die Frage auf, inwieweit Konsumentinnen und Konsumenten eine derart 
weitgreifende Personalisierung durch KI-Systeme überhaupt bemerken, eine sol-
che wünschen und wie sie diese konkret wahrnehmen. Da für die Betroffenen 
meist nicht ersichtlich ist, wie KI-Systeme funktionieren, stellt das Vertrauen in 
diese Systeme und deren Empfehlungen eine zentrale Herausforderung für Unter-
nehmen dar. In diesem Abschnitt soll dieses breite Feld der Nutzung von KI im 
Konsumbereich genauer vorgestellt werden. Zu diesem Zweck werden zuerst ei-
nige der prominentesten Anwendungsfelder etwas detaillierter vorgestellt. Danach 
folgt eine Übersicht über die Vorteile von KI-Systemen aus Unternehmens- und 
Konsumentensicht. Schliesslich werden die wichtigsten Herausforderungen von KI 
im Konsumbereich aufgelistet, welche aktuell in der Literatur diskutiert werden. 
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3.3.1. Anwendungsfelder von KI im Konsumbereich 

3.3.1.1. Personalisierung und Empfehlungssysteme 

Generell stellen Empfehlungssysteme Softwareprogramme dar, die den Konsu-
mentinnen und Konsumenten helfen sollen, verfügbare Produkte und Informatio-
nen im Internet zu sortieren (Cooke et al. 2002). Schafer, Konstan und Riedl (2002) 
definieren Empfehlungssysteme als «any system that provides a recommendation, 
prediction, opinion, or user-configured list of items that assists the user in evaluat-
ing items» (Schafer et al. 2002, S. 43). 

Gerade aufgrund der wachsenden Auswahl an Produkten und der Flut an Infor-
mationen hat die Nachfrage nach Personalisierung und Empfehlungssystemen 
stetig zugenommen. Empfehlungssysteme helfen Konsumentinnen und Konsu-
menten, die Informationsflut zu überblicken, Unsicherheiten zu vermeiden und ef-
fizient zu einer Entscheidung zu gelangen; Unternehmen werden befähigt, hoch-
personalisierte Dienstleistungen zu geringen Kosten anzubieten und damit 
Kundinnen und Kunden langfristig an das Unternehmen zu binden. Unternehmen 
wie Google, Apple, Facebook und Amazon (GAFA) treiben daher die Entwicklung 
von Personalisierungsalgorithmen und Empfehlungssystemen massiv voran. Der 
Streaminganbieter Netflix allein investiert jährlich Millionen Dollar in die Weiterent-
wicklung seines Empfehlungssystems und schätzt, dass damit Einsparungen in 
Höhe von jährlich 1 Milliarde US-Dollar möglich sind (Gomez-Uribe & Hunt 2016). 

Empfehlungssysteme sind nicht neu. Frühe Empfehlungssysteme haben Nutzer/ 
-innen explizit zu den persönlichen Präferenzen befragt, um anschliessend auf
dem Markt verfügbare Produkte zu filtern und diese nach dem spezifischen Profil
des Einzelnen zu sortieren. Fokus aktueller Diskussionen ist jedoch eine ganz
neue Generation von Empfehlungssystemen: Anstelle von einmaligen Eingaben
stützen sich diese modernen KI-Systeme ausschliesslich auf beobachtete Daten,
die über längere Zeiträume gesammelt wurden. Diese modernen Empfehlungs-
systeme, die maschinelles Lernen anstelle von regelbasierten Algorithmen ver-
wenden, decken Muster in riesigen Datenmengen auf, um Prognosen für Konsu-
mentenpräferenzen zu erstellen, die «Customer Experience» anzupassen und
personalisierte Empfehlungen anzubieten (Murray & Häubl 2009).

Nutzer/-innen begegnen diesen Systemen heute tagtäglich, sei es, wenn sie eine 
empfohlene Wiedergabeliste auf Spotify hören, Filme auf Netflix ansehen, Infor-
mationen auf Google suchen oder Produkte bei Amazon einkaufen. Im Gegensatz 
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zu Input-basierten Empfehlungssystemen geben neue KI-Systeme Empfehlungen 
immer häufiger auch unaufgefordert ab. Zum Beispiel werden Konsumentinnen 
und Konsumenten auf Amazon auf Produkte hingewiesen, die für sie interessant 
sein könnten («Nutzer, welche diesen Artikel bestellt haben, bestellten auch ...»), 
und die Seite von Facebook oder YouTube wird kontinuierlich von Empfehlungs-
systemen strukturiert. Durch eine Einschränkung der gegebenen Informationen 
und eine Anpassung der Inhalte auf den situativen und personalen Kontext neh-
men moderne Empfehlungssysteme starken Einfluss auf die Entscheidungs- 
findung der Konsumentinnen und Konsumenten. 

Während traditionelle merkmalsbasierte Empfehlungssysteme zur Abgabe von 
einmaligen Empfehlungen konzipiert wurden (Murray & Häubl 2009) und keine 
Daten aus vergangenen Interaktionen einflossen, lernen moderne KI-Systeme aus 
Daten, die im Laufe der Zeit von einer breiten Nutzerbasis gesammelt wurden. 
Folglich sind diese modernen Empfehlungssysteme bewusst so konzipiert, dass 
sie wiederholte Interaktionen mit den Konsumenten fördern. Dies wird auch er-
reicht, indem die Interaktion mit den Systemen natürlicher gestaltet wird. Viele mo-
derne Empfehlungssysteme haben sich daher zu anthropomorphen Agenten ent-
wickelt, welche menschenähnliche Merkmale wie Stimme, Bewegung oder 
morphologische Ähnlichkeit nutzen (eine Übersicht der Merkmale bieten Epley et 
al. 2007). Insgesamt können diese modernen KI-Systeme zwar immer bessere 
Vorhersagen und Empfehlungen abgeben, werden aber auch – gerade durch den 
fehlenden aktiven Input – für die Konsumentinnen und Konsumenten zu einer in-
transparenten und unerklärlichen Blackbox. 

3.3.1.2. Chatbots und digitale persönliche Assistenten 

Chatbots und digitale persönliche Assistenten sind Softwareprogramme, die mit 
Menschen in natürlicher Sprache einen Dialog führen können (Shawar & Atwell 
2005; Dale 2016). Wie in Abschnitt 2.2.2 dargelegt, finden sich Versuche zur Ent-
wicklung solcher Systeme bereits in der frühen Phase der KI-Forschung, wie z.B. 
das System ELIZA. Diese frühen Systeme zeichneten sich jedoch durch einen 
stark eingeschränkten Dialogfluss aus, da nach Schlüsselwörtern gesucht und  
regelbasierte Antworten gegeben wurden. Diese Programme sind in der Lage, ein-
fache Fragen zu beantworten, die einfachen Regeln folgen (z.B. «Wie wird das 
Wetter heute in Zürich?»). Da diese Systeme für einfache Anwendungen oft aus-
reichend sind, sind sie auch heute noch häufig in Gebrauch. 
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Die neue Generation von Chatbots und digitalen Assistenten ermöglicht durch KI 
eine intuitivere Interaktion mit den Konsumenten (Følstad & Brandtzæg 2017). Es 
werden Spracherkennungs- und Parsing-Algorithmen eingesetzt, um die Einga-
ben der Nutzer/-innen zu verstehen. Mithilfe semantischer Technologien werden 
nicht nur die Wörter, sondern auch der Kontext interpretiert (Mitchell et al. 1994). 
Neben textbasierten Chatbots geht hierbei die Entwicklung weiter hin zu Sprach-
assistenten, welche auch eine natürliche Spracheingabe des Konsumenten ver-
stehen und mit Sprache antworten. Die Erwartungen an derartige KI-basierte 
Sprachassistenten sind hoch, da sie die bisher natürlichste und einfachste Inter-
aktion mit Softwareprogrammen erlauben (Grigore et al. 2016). Zuweilen werden 
diese Interaktionen so natürlich, dass es für Konsumenten kaum noch erkennbar 
ist, ob sie mit einer Maschine oder mit einem Menschen interagieren (Dale 2016). 

Sprachassistenten sind heute in Millionen von Geräten integriert: Über 700 Millio-
nen iPhone-Nutzerinnen und Nutzern steht «Siri» zur Verfügung, 400 Millionen 
Nutzer/-innen können mit dem Google-Assistenten interagieren und weitere 400 
Millionen können mit Microsoft Cortana sprechen (Boeing 2018). Während digitale 
Assistenten zunächst vornehmlich auf Smartphones integriert waren, sind sie 
heute auch auf PCs, Tablets, Smartwatches oder smarten Lautsprechern wie dem 
Amazon Echo verfügbar. Diese sogenannten conversational interfaces werden als 
eine der wichtigsten Entwicklungen an der Kundenschnittstelle gesehen. Laut dem 
Marktforschungsunternehmen Ovum wird die Zahl der Geräte mit digitalen Assis-
tenten die Zahl der Menschen im Jahre 2021 übertreffen (Ovum 2017), wobei ge-
schätzte 1,8 Milliarden Menschen weltweit solche Dienste nutzen werden (Ali 
2018). 

Während Chatbots und digitale Assistenten anfangs nur für eingeschränkte  
Lebensbereiche entworfen wurden (vgl. Ada 2019 in der Gesundheitsversorgung 
oder Amy 2016 für Terminvereinbarungen), entwickeln sich die Assistenten immer 
mehr zu einem persönlichen Berater für alle Lebenslagen (Gensch 2019). Dawar 
und Bendle (2018) gehen sogar davon aus, dass Konsumentinnen und Konsu-
menten in Zukunft einen vertrauten KI-Berater für sämtliche Lebensbereiche ha-
ben werden. Den Forschern zufolge müssen Unternehmen damit in Zukunft ihr 
Marketing stärker auf diese sogenannten metabots ausrichten, da diese einen 
Engpass hin zum Konsumenten darstellen. Aktuell kann der Wettbewerb zwischen 
den verschiedenen digitalen Assistenten als oligopolistisch bezeichnet werden, da 
den vielen Nachfragern nur wenige Anbieter gegenüberstehen (Siri von Apple, 
Google Assistant von Google, Alexa von Amazon, Cortana von Microsoft und 
Bixby von Samsung; Bundesverband Digitale Wirtschaft 2017). 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



Stand des Wissens in den fünf Themenfeldern 187 

Die neue Generation von Chatbots und digitalen Assistenten ermöglicht durch KI 
eine intuitivere Interaktion mit den Konsumenten (Følstad & Brandtzæg 2017). Es 
werden Spracherkennungs- und Parsing-Algorithmen eingesetzt, um die Einga-
ben der Nutzer/-innen zu verstehen. Mithilfe semantischer Technologien werden 
nicht nur die Wörter, sondern auch der Kontext interpretiert (Mitchell et al. 1994). 
Neben textbasierten Chatbots geht hierbei die Entwicklung weiter hin zu Sprach-
assistenten, welche auch eine natürliche Spracheingabe des Konsumenten ver-
stehen und mit Sprache antworten. Die Erwartungen an derartige KI-basierte 
Sprachassistenten sind hoch, da sie die bisher natürlichste und einfachste Inter-
aktion mit Softwareprogrammen erlauben (Grigore et al. 2016). Zuweilen werden 
diese Interaktionen so natürlich, dass es für Konsumenten kaum noch erkennbar 
ist, ob sie mit einer Maschine oder mit einem Menschen interagieren (Dale 2016). 

Sprachassistenten sind heute in Millionen von Geräten integriert: Über 700 Millio-
nen iPhone-Nutzerinnen und Nutzern steht «Siri» zur Verfügung, 400 Millionen 
Nutzer/-innen können mit dem Google-Assistenten interagieren und weitere 400 
Millionen können mit Microsoft Cortana sprechen (Boeing 2018). Während digitale 
Assistenten zunächst vornehmlich auf Smartphones integriert waren, sind sie 
heute auch auf PCs, Tablets, Smartwatches oder smarten Lautsprechern wie dem 
Amazon Echo verfügbar. Diese sogenannten conversational interfaces werden als 
eine der wichtigsten Entwicklungen an der Kundenschnittstelle gesehen. Laut dem 
Marktforschungsunternehmen Ovum wird die Zahl der Geräte mit digitalen Assis-
tenten die Zahl der Menschen im Jahre 2021 übertreffen (Ovum 2017), wobei ge-
schätzte 1,8 Milliarden Menschen weltweit solche Dienste nutzen werden (Ali 
2018). 

Während Chatbots und digitale Assistenten anfangs nur für eingeschränkte  
Lebensbereiche entworfen wurden (vgl. Ada 2019 in der Gesundheitsversorgung 
oder Amy 2016 für Terminvereinbarungen), entwickeln sich die Assistenten immer 
mehr zu einem persönlichen Berater für alle Lebenslagen (Gensch 2019). Dawar 
und Bendle (2018) gehen sogar davon aus, dass Konsumentinnen und Konsu-
menten in Zukunft einen vertrauten KI-Berater für sämtliche Lebensbereiche ha-
ben werden. Den Forschern zufolge müssen Unternehmen damit in Zukunft ihr 
Marketing stärker auf diese sogenannten metabots ausrichten, da diese einen 
Engpass hin zum Konsumenten darstellen. Aktuell kann der Wettbewerb zwischen 
den verschiedenen digitalen Assistenten als oligopolistisch bezeichnet werden, da 
den vielen Nachfragern nur wenige Anbieter gegenüberstehen (Siri von Apple, 
Google Assistant von Google, Alexa von Amazon, Cortana von Microsoft und 
Bixby von Samsung; Bundesverband Digitale Wirtschaft 2017). 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



188 Wenn Algorithmen für uns entscheiden  

3.3.2. Vorteile von KI im Konsumbereich 

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz bringt im Konsumbereich verschiedene 
Vorteile mit sich. Die wesentlichen Chancen sowohl für Unternehmen als auch für 
Konsumenten sollen im Folgenden kurz skizziert werden. 

3.3.2.1. Vorteile für Unternehmen 

KI-Systeme eröffnen Unternehmen etliche Wege, um Kosten einzusparen sowie 
Gewinne zu steigern. Durch einen angemessenen Einsatz künstlicher Intelligenz 
können Hersteller laut einer Studie von BCG (2018) beispielsweise ihre Verarbei-
tungskosten um bis zu 20 % reduzieren; die Effizienz, Flexibilität und der Time- 
to-Market lassen sich optimieren; und es können innovative, auf Kundinnen und 
Kunden zugeschnittene Produkte mit tieferer Vorlaufzeit lanciert und damit zusätz-
liche Umsätze erzielt werden. Gerade im Marketing trägt KI dazu bei, in folgenden 
Bereichen Kosten einzusparen und zusätzliche Gewinne zu erzielen (Gentsch 
2019; Pradeep et al. 2018): 

1. Detaillierte Kundensegmentierung und -profilierung: Durch KI können effizient
(neue, attraktive) Kundensegmente identifiziert werden.

2. Planung, Optimierung und Personalisierung von (Loyalitäts-)Angeboten und
Werbung: Die Marketingkommunikation kann durch KI gewinnbringend und
zielgerichtet angepasst werden.

3. Dynamische Preisgestaltung weiter personalisieren: Preise können kontext-
abhängig und vollautomatisiert auf die individuellen Preisbereitschaften ange-
passt werden.

4. Automatisierung des Kundenservice: Kontakt mit Kunden kann durch Chat-
bots und digitale Assistenten effizienter, günstiger und gewinnbringender ge-
staltet werden.

Wie eine Studie von Adobe (2018) zeigt, zeichnen sich gerade erfolgreiche Unter-
nehmen durch den Einsatz von KI im Marketing aus. Demnach würden die erfolg-
reichsten Unternehmen mit einer Wahrscheinlichkeit von 28 % KI für Marketing 
einsetzen, die anderen nur mit 12 % Wahrscheinlichkeit. 

Im Weiteren können KI-Systeme in allen Phasen des Marketingprozesses Ent-
scheidungen unterstützen: in der Situationsanalyse, in der Marketingstrategie, bei 
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Marketingmixentscheidungen sowie in der Implementation und der Kontrolle. Ein 
Beispiel für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Bereich Marketingmixentschei-
dungen bietet der Automobilhersteller Volkswagen. Die Mediaplanung wird voll-
umfänglich durch KI-Systeme unterstützt, die voraussagen, welche Investitionen 
in welchen Medien sinnvoll sind und welches Vorgehen die besten Renditen bringt 
(Torcasso 2018). In der Implementierungsphase unterstützen Algorithmen das 
Schalten von personalisierter Werbung, das Lancieren einer Webseite oder auch 
das Erstellen, Personalisieren und Senden von Marketingkampagnen per E-Mail 
(Gentsch 2019). 

Während in manchen Bereichen bereits seit Jahren Algorithmen erfolgreich im 
Einsatz sind (z.B. für die Preisgestaltung oder Kundensegmentierung), unterstüt-
zen neuartige KI-Systeme auch immer mehr Kreativbereiche. In der Werbebran-
che werden so vermehrt «Rapid Advertising Development»-Methoden angewandt 
und in der Produktentwicklung mithilfe von Algorithmen zeitnah die besten Proto-
typen identifiziert (Pradeep et al. 2018). Auch im Kontakt mit Konsumentinnen und 
Konsumenten kommen Algorithmen häufiger zum Einsatz, beispielsweise wenn 
Kundenrückmeldungen per Sentiment-Analyse automatisch an den geeigneten 
Kundendienst weitergeleitet werden (Future Customer 2018). 

Auch auf die Marktforschung wird KI einen erheblichen Einfluss haben. So kann 
traditionelle Marktforschung, die nur einen kleinen Teil der Bevölkerung abdeckt 
und den Konsum nur indirekt messen kann, durch Daten zum realen Verbrauch 
ergänzt und sogar ersetzt werden. Kunden müssen nicht länger direkt zu ihren 
Einstellungen befragt werden; vielmehr können Einstellungen und Absichten,  
wie z.B. die Kundenzufriedenheit oder ein Wechselwunsch, durch KI-Systeme ge-
messen und sogar vorhergesagt werden. Dabei können Verhaltensmuster und  
-vorhersagen auch mithilfe von Datenquellen erstellt werden, die über die digitalen
Fussabdrücke in sozialen Netzwerken hinausgehen (Azucar et al. 2018). Die Ana-
lyse des Whatsapp-Verhaltens, ohne Einblick in den Inhalt der Nachrichten, reicht
beispielsweise für ein überzeugendes demografisches Profil (Rosenfeld et al.
2018) und die Einschätzung der Emotionslage (Ghosh et al. 2017) der Nutzer.
Ebenso erlauben Ortungsdaten von Smartphonenutzern in Kombination mit einer
Kategorisierung der besuchten Orte (Mohamed & Abdelmoty 2017) oder der Mo-
bilfunk-Metadaten (de Montjoye et al. 2013) ein detailliertes Nutzerprofil. Das
Start-up beyond verbal zeigt, wie Stimmaufzeichnungen zur Analyse des Gesund-
heitszustandes genutzt werden können (Singer 2013). Auch in der Schweiz wer-
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den derartige Systeme bereits erfolgreich getestet. Die Swisscom stellte z.B. kürz-
lich ein Programm vor, welches anhand von Stimmdaten den Anrufer eindeutig 
identifizieren kann (Swisscom 2019). 

Durch all diese Methoden können KI-Systeme zu Aussagen und Ergebnissen füh-
ren, die mittels traditioneller Marktforschung nicht erreicht werden können. Selbst 
private Merkmale und Eigenschaften, die Konsumentinnen und Konsumenten 
nicht aktiv mitteilen (möchten), können mit hoher Wahrscheinlichkeit geschätzt 
werden, oft ohne dass dies den Betroffenen bewusst ist (Kosinsiki et al. 2013). Die 
Vorhersagen werden hierbei umso genauer, je mehr Daten dem System vorliegen. 
Die Daten werden daher häufig als das neue «Öl» für Unternehmen bezeichnet 
(Gentsch 2019). 

3.3.2.2. Vorteile für Konsumentinnen und Konsumenten 

In Zeiten der Digitalisierung wird Informationsaufbereitung und -kuration als 
eine der Hauptaufgaben künstlicher Intelligenz diskutiert (Chalmers 2018). Laut 
Informationen des sozialen Netzwerks Facebook haben Nutzer/-innen dieser Platt-
form beispielsweise täglich über 1500 neue Beiträge im eigenen Netzwerk, wäh-
rend im Schnitt 300 davon von einer Person pro Tag tatsächlich konsumiert wer-
den (Luckerson 2015). Um den Konsumentinnen und Konsumenten möglichst 
relevante und interessante Inhalte zu liefern – und damit möglichst lang beim 
Unternehmen zu halten –, werden daher Inhalte und Angebote von Unternehmen 
wie GAFA mithilfe fortgeschrittener Algorithmen personalisiert. Personalisierung 
endet hierbei heute nicht mehr bei einer gezielten Werbemassnahme, sondern 
zielt vielmehr auf ein individuelles, personalisiertes Kundenerlebnis ab. 

Im Allgemeinen beschreibt Personalisierung eine Rekonfiguration der informatio-
nellen Umgebung (Lenk 2018). Bei personalisierten Onlinediensten geschieht dies 
durch vollautomatisierte KI-Systeme, welche die Umgebung mittels einer feingra-
nularen Klassifikation der Nutzer/-innen auf ihre zugeordneten Persönlichkeits-
werte und Bedürfnisse anpassen (Krafft & Zweig 2018). Zusätzlich zu diesem Per-
sönlichkeitsprofil arbeitet der Dienst mit einem ergänzenden Auftrag des Nutzers 
(beispielsweise einer Suchanfrage) oder ohne dessen explizite Eingabe (beispiels-
weise der Feed auf Facebook). 
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Frühe Anwendungsbeispiele für Personalisierungssysteme finden sich in der digi-
talen Kommunikation: Spamfilter von E-Mail-Diensten werden spätestens seit der 
Jahrtausendwende erfolgreich auf die automatisierte Aussortierung unerwünsch-
ter E-Mails trainiert. Seit 2013 sortieren viele Anbieter für einen besseren Überblick 
eingehende E-Mails automatisch in verschiedene Posteingänge (Allgemein, So-
ziale Netzwerke, Werbung, Foren, Updates etc.). Seit 2018 profitieren Google-
Nutzer/-innen von einem automatischen Vervollständiger für E-Mails, welcher per-
sonalisierte Satzbausteine zur Verfügung stellt. 

Heute begegnen Konsumentinnen und Konsumenten im Internet tagtäglich Per-
sonalisierungsalgorithmen, sei es auf Netflix, Amazon, Facebook oder Google. Die 
angezeigten Inhalte werden auf die Präferenzen des Individuums abgestimmt und 
angepasst, was insbesondere auch im Bereich Medien wichtige Konsequenzen 
hat, die dort diskutiert werden (Abschnitt 3.4). Dies trifft natürlich auch auf Werbe-
inhalte zu. Wie Forscher zeigen konnten, kann durch ein solches psychological 
targeting die Nutzungs- bzw. Kaufabsicht des Konsumenten für ein persönlich  
zugeschnittenes Angebot erhöht werden (Matz et al. 2017). Auch wenn das  
Vertrauen der Nutzer/-innen in Personalisierungsalgorithmen im Zuge des 
Cambridge-Analytica-Skandals 2018 grundsätzlich gesunken ist, ergab eine da-
rauffolgende Studie in Deutschland, dass knapp ein Drittel der Teilnehmenden 
personalisierte Werbung als legitimes Finanzierungsmittel von Social-Media-Platt-
formen sieht (PwC 2018). Dennoch bevorzugen Konsumentinnen und Konsumen-
ten gemäss dieser Studie einen kostenlosen Service mit nicht personalisierter 
Werbung (74 %) oder eine pauschale Bepreisung der Dienstleistung ohne Wer-
bung (48 %). 

Analog zu Unternehmen sind KI-Systeme auch für Konsumentinnen und Konsu-
menten eine Entscheidungshilfe. Sie entlasten diese, wenn es darum geht, eine 
Vorauswahl an relevanten Optionen zu erstellen, und ermöglichen zunehmend die 
Automatisierung von einfachen Routineeinkäufen und Kaufentscheidungen (Da-
war & Bendle 2018). Wachsende Erfahrungswerte und Datenmengen erzeugen 
Netzwerkeffekte, welche KI-Systeme für den Konsumenten immer nützlicher ma-
chen. Mit zunehmender Genauigkeit können die Systeme vorhersagen, welche 
Kombination aus Preis, Funktion und Leistung für die Nutzer/-innen wichtig ist und 
letztendlich deren Kaufentscheidungen unterstützen oder sogar übernehmen.  
Einer Person mit ausgeprägtem ökologischem Bewusstsein könnte so beispiels-
weise ein kostspieligeres Produkt vorgeschlagen werden, wenn dieses mehr 
Nachhaltigkeit verspricht (Curran 2018). 
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In der Mobilität unterstützen KI-Systeme seit Jahren Konsumentinnen und Konsu-
menten in der Entscheidungsfindung. Navigationsdienste wie Google Maps zeigen 
Personen die schnellsten Strecken zu gewohnten Zielen an, erinnern diese, wenn 
es Zeit ist, den Weg anzutreten, oder warnen, wenn auf dem täglichen Weg zur 
Arbeit mit Verspätungen zu rechnen ist (Lakshmanan 2019). Um die Wegfindung 
für Nutzer/-innen zu optimieren, misst Google Maps anonymisiert die Ortungs- 
daten und Bewegungsgeschwindigkeiten aller Nutzergeräte, die nicht vom soge-
nannten traffic crowdsourcing abgemeldet wurden (Official Google Blog 2009). Die 
Summe aller aufgezeichneten Daten kann Verkehrsprobleme identifizieren und 
damit den Nutzerinnen und Nutzern helfen, den besten Weg zu finden. 

Künftig werden KI-Systeme Ziele, Präferenzen und Verhalten der Konsumentin-
nen und Konsumenten noch besser verstehen und ihren Alltag weiter erleichtern 
(Rossow 2018). Eine Umfrage in den USA zeigt, dass einige bereits heute bereit 
wären, wichtige Entscheidungen an eine KI zu delegieren, allem voran die Ruhe-
standsplanung (33 %) oder die Schulwahl der Kinder (27 %; CBS News 2016). 

3.3.3. Herausforderungen von KI im Konsumbereich 

Die zunehmende Verbreitung von KI im Konsumbereich kann kritisch diskutierte 
Aspekte der Digitalisierung wie beispielsweise Datenschutz akzentuieren. Hier 
folgt nun eine Zusammenstellung der wichtigsten Herausforderungen, die in der 
Expertenumfrage detaillierter untersucht wurden. 

3.3.3.1. Erkennbarkeit der KI 

Für viele Konsumentinnen und Konsumenten ist heute mehr denn je undurchsich-
tig, wann und wie KI-Systeme eingesetzt werden. Gemäss einer aktuellen Um-
frage des sozialen Netzwerks Facebook ist beispielsweise einem Grossteil der 
Nutzer/-innen nicht bewusst, dass der persönliche Newsfeed durch einen (nicht 
einsehbaren) Algorithmus des Unternehmens gesteuert wird (Karahalios 2014). 
Auch in der Schweiz wird die Erkennbarkeit von KI-Systemen immer häufiger the-
matisiert. Im Zürcher Hauptbahnhof wurden 2018 beispielsweise einzelne Werbe-
bildschirme mit Kameras und Detektoren ausgestattet, mit welchen das Start-up 
Advertima jeweils Alter, Geschlecht und Bewegungen der Passanten berechnet, 
um eine persönlich zugeschnittene Werbung anzuzeigen (Weinmann 2018). Nach 
Recherche der IG Plakat Raum wurde der Zürcher Hauptbahnhof zudem mit 840 
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Beacons ausgestattet, welche sich mit den Smartphones der Passanten verbin-
den, um Wege «möglichst lückenlos mit Aussenwerbung abzudecken» (Metzler & 
Siegrist 2019). Zwar wurde das aktuelle Schweizer Datenschutzrecht geprüft und 
eine Kommunikationsstrategie für eine langfristige Lancierung aufgegleist; den-
noch wurden die Passantinnen und Passanten nicht vorgängig über diese Sys-
teme informiert und eine Einwilligung wurde grundsätzlich vorausgesetzt.  

Auch immer menschenähnlicher wirkende digitale Assistenten reduzieren die Er-
kennbarkeit von KI-Systemen. Ein gutes Beispiel für diesen Umstand stellt 
Googles Vorstellung von Duplex im Jahr 2018 dar: In der Einführung telefoniert 
der digitale Assistent mit einer anthropomorphen Stimme und Sprache («hm», 
«aha» etc.), um im Namen einer Person einen Tisch im Restaurant zu reservieren 
oder einen Termin für den nächsten Friseurbesuch zu vereinbaren (Yaniv et al. 
2018). Die Tatsache, dass Google in den präsentierten Anrufen darauf verzichtet, 
den digitalen Assistenten als solchen einzuführen, hat in der Folge zu umfangrei-
chen Diskussionen in der Öffentlichkeit geführt. Google hat nach diesen Reaktio-
nen eingeräumt und zugesichert, den digitalen Assistenten zukünftig darauf hin-
weisen zu lassen, dass es sich um einen maschinellen Anrufer handelt (Siegle 
2019). 

3.3.3.2. KI als Blackbox für Konsumentinnen und Konsumenten 

Das bereits diskutierte Blackbox-Problem für bestimmte Anwendungen des ma-
schinellen Lernens (siehe Abschnitt 2.2.4.2) akzentuiert sich bei praktischen An-
wendungen von KI im Konsumbereich unabhängig von der verwendeten KI-Tech-
nologie. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist nicht nur schwer ersichtlich, 
wann KI-Systeme eingesetzt werden, sondern auch wie und wofür. Selbst wenn 
diese wissen (könnten), dass persönliche Daten aufgezeichnet werden, heisst dies 
nicht, dass sie wissen, welche Aussagen fortgeschrittene Algorithmen auf Basis 
der vorhandenen Daten mit welcher Detailgenauigkeit treffen können. Umfangrei-
che Medienberichte, wie beispielsweise über den US-Retailer Target, der durch 
einen Algorithmus die Schwangerschaft einer jungen Frau korrekt vorhergesagt 
und passende Coupons an die Kundin versendet hat, sind ein gutes Indiz dafür 
(Hill 2012). 

Auch in der Schweiz gibt es vermehrt Diskussionen in der Öffentlichkeit zum 
zweckdienlichen Einsatz von KI. Die Swisscom hat im Februar 2019 beispiels-
weise bekannt gegeben, dass Anrufe, welche ohne Opt-Out des Konsumenten 
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«zu Schulungszwecken aufgezeichnet» wurden, zur Generierung von Stimmprofi-
len und damit auch der Anruferidentifikation dienen können (Franke 2019). Eine 
Wissenschaftsjournalistin und KI-Expertin hat den zugrunde liegenden Dienst Pre-
cire getestet und berichtete: «Und jetzt behauptet dieser Sprachcomputer doch 
glatt, ich sei sehr neugierig (8 von 9 möglichen Punkten), verträglich (8), kontakt-
freudig (7), [...] sei nicht besonders ausgeglichen (4) – und eben nicht besonders 
gut organisiert (4). Das Beängstigende: Der Algorithmus hat in fast allem recht. Ich 
fühle mich ertappt» (Wolfangel 2018). Obwohl die Nutzung der Stimmdaten daten-
schutzkonform war und die Resultate des KI-Systems zu Persönlichkeit, Gesund-
heit, Gewicht, Alter und Lohn der Anrufer vorerst nicht verwendet wurden, musste 
Swisscom den Dienst aufgrund öffentlicher Aufregung einstellen (Swisscom 
2019). Im Mai 2019 wurde bekannt, dass viele andere Firmen diesen Dienst eben-
falls ohne explizites Einverständnis der Betroffenen eingeführt haben, eine bei-
spielhafte Petition gegen dieses Vorgehen konzentriert sich dabei auf die Schwei-
zerische Post (Campax 2019). 

Forschende zeigen, dass die algorithmische Blackbox zu einer Aversion (Dietvorst 
et al. 2015) führen kann, d.h. zu einem allgemeinen Misstrauen gegenüber Ergeb-
nissen, deren Herleitungen unklar sind. Im Einklang mit dieser These haben em-
pirische Befunde ergeben, dass die Konsumentinnen und Konsumenten eher ei-
ner suboptimalen menschlichen Empfehlung vertrauen als der – wenn auch 
besser passenden – Empfehlung eines KI-Systems, wenn dieses nicht (genügend) 
verstanden wird (Yeomans et al. 2017). Einige Studien haben daher eine erhöhte 
Transparenz auf Websites vorgeschlagen (Wang & Benbasat 2007) und getestet 
(Buell & Norton 2011), um den Nutzern einen Einblick in die dahinterliegenden 
Prozesse zu vermitteln und das Vertrauen zu erhöhen. Um der algorithmischen 
Aversion der Konsumentinnen und Konsumenten zu begegnen, schlagen Yeo-
mans et al. (2017) vor, Massnahmen in moderne KI-Systeme zu integrieren, die 
eine «illusion of explanatory depth» (Rozenbilt & Keil 2002) erzeugen – also den 
Betroffenen das Gefühl geben, sie würden das System verstehen. 

Generell wird von Konsumentinnen und Konsumenten häufig gefordert, mehr Auf-
merksamkeit für das Verständnis der verwendeten Informationen aufzubringen. 
Doch gerade die algorithmische Blackbox macht ein tiefergehendes Verständnis 
von Zweck und Funktionsweise für die Betroffenen unmöglich. Die Verantwortung 
auf die Betroffenen abzuschieben, muss daher infrage gestellt werden. 
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3.3.3.3. Blindes Vertrauen in KI 

Nebst einer Aversion gegen Blackbox-Algorithmen gibt es ein umgekehrtes Phä-
nomen. Aktuelle Studien belegen, dass Konsumentinnen und Konsumenten auto-
matisierten Empfehlungen durch KI-Systeme in gewissen Situationen zu stark ver-
trauen (algorithmic appreciation; Logg et al. 2019) – unter anderem deshalb, weil 
die Ergebnisse als objektiver und neutraler bewertet werden (Jargo 2017). Dabei 
können Empfehlungen für Filme, Musik, Partner, Jobs u.a. wirtschaftlich oder po-
litisch motiviert und nicht nur im Interesse der Betroffenen sein. Dies kann bewusst 
oder auf Grundlage mangelhafter Datensätze geschehen (Larson & Angwin 2016). 

Neben der technischen Korrektheit gilt es, auch die Interessen zu hinterfragen, die 
zwischen Nutzer/-innen und Anbietern nicht zwangsläufig übereinstimmen. «Ver-
trauen» wird hier im metaphorischen Sinne verwendet, vergleichbar mit funktiona-
ler Sicherheit. Arbeitet der Algorithmus in einer Weise, die die Person erwartet 
(einschliesslich eines festgelegten Zwecks und einer akzeptablen Fehlerquote)? 
Oder folgt das KI-System vielmehr einem verdeckten Interesse? Ein Beispiel für 
diesen Interessenkonflikt liefert Amazon: Eine Untersuchung des digitalen Assis-
tenten «Alexa» zeigt, dass Amazon meist zwei Optionen liefert, bei welchen die 
hauseigenen Produkte achtfach häufiger empfohlen werden, als Verkaufszahlen 
erklären könnten (Cheris et al. 2017). 

Grundsätzlich erwarten Nutzer/-innen von einem KI-System Ergebnisse, welche 
ihre Bedürfnisse ins Zentrum stellen und nicht jene von Drittparteien oder der Platt-
form selbst. Häufig wird dabei übersehen, dass diese Plattformen auch weiteren 
Interessengruppen dienen (Dawar & Bendle 2018). Suchmaschinen wie Google 
werden daher rechtlich dazu verpflichtet, organische Suchergebnisse deutlich von 
gekauften Ergebnissen abzugrenzen. Bereits 2013 beklagte die US Federal Trade 
Commission, dass diese Vorschrift zunehmend seltener eingehalten werde, ob-
gleich die Markierungen heute noch deutlich subtiler geworden seien (Marvin 
2019). Folglich stellt sich auch hier die Frage, in welchem Interesse und mit wel-
chen Zielvorgaben die KI-Systeme handeln sollen. Auch scheint ungeklärt, ob und 
wie ein Interessenabgleich zwischen Nutzerinnen und Nutzern sowie den Anbie-
tern erzielt werden soll.  
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3.3.3.4. Datenmonopole und Netzwerkeffekte 

Nicht alle Herausforderungen von KI im Konsumbereich betreffen die direkte In-
teraktion zwischen Vertreiber und Konsument. Es stellen sich auch wettbewerbs-
rechtliche Fragen, die aus der Tatsache folgen, dass der Zugang zu und die Kon-
trolle über Daten ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung von künstlicher 
Intelligenz ist. Eine ungleiche Verteilung kann daher eine Konzentration an Ver-
handlungsmacht und Kapitalanlagen auf eine kleine Anzahl an Unternehmen zur 
Folge haben. Eine Untersuchung des Google Research Center bestätigt, dass die 
Datenmenge ein elementares Kriterium für die Effizienz und Präzision von KI- 
Systemen darstellt (Sun et al. 2017). Dies zeigen auch vollständige Veröffent- 
lichungen von Open-Source-Software (Meth 2015) im Vergleich zu zurückhalten-
den Veröffentlichungen von dienlichen Datensätzen (Simonite 2017). Mit immer 
grösser werdenden Datensätzen aufgrund der Interaktion des Individuums mit  
einem bestimmten System können KI-Systeme laut Dawar und Bendle (2018) so 
gut werden, dass der Aufwand, ein neues System mit eigenen Daten zu «trainie-
ren», eine starke Wechselbarriere für Konsumentinnen und Konsumenten darstel-
len könnte, falls die Daten nicht portabel sind. 

Bereits heute sind wachsende Anteile der digitalen Plattformen in ihren Markt- 
bereichen zu beobachten. Facebook (einschliesslich Instagram, Messenger und 
WhatsApp) besitzt rund 66 % des Marktanteils von Social Media auf mobilen Ge-
räten, Google hält rund 95 % des Marktanteils in der Suchmaschinenwerbung  
(Daten für die Schweiz; Statcounter 2019). Diese Anteile basieren zum Teil auf 
nachfrageseitigen Skaleneffekten. Diese beschreiben den Umstand, dass der 
Wert eines Systems wesentlich durch die Anzahl der anderen Personen innerhalb 
des Netzwerks bestimmt wird, auch wenn davon nur wenige im direkten Kontakt 
zum Individuum stehen (Combs 2017). Neben diesen economies of scale tragen 
laut Dawar und Bendle (2018) auch economies of scope zur Konzentration bei, 
d.h. Konsumentinnen und Konsumenten wollen Transaktionskosten reduzieren
und bevorzugen deshalb eine Plattform für zahlreiche unterschiedliche Tätig- 
keiten.

Aus diesen Gründen haben Anbieter mit grossen Datenbeständen erhebliche 
Wettbewerbsvorteile. Bergemann und Bonatti (2018) geben einen detaillierten 
Überblick über die Informationsmärkte des 21. Jahrhunderts und unterscheiden 
zwischen verschiedenen Modellen von Datenmärkten. Sie unterstreichen insbe-
sondere die Relevanz des indirekten Informationsverkaufs. Dieser beinhaltet nicht 
den Verkauf der Konsumentendaten selbst, sondern den gezielten Zugang zu den 
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Nutzerinnen und Nutzern. So werden keine persönlichen Daten an die Kundinnen 
und Kunden weitergegeben. Mit dieser zentralen Rolle können Plattformen beide 
Seiten des Marktes (Reichweitennachfrager und Nutzer/-innen) bespielen, was 
ihnen erhebliche Verhandlungsmacht einbringt. Darüber hinaus werden kleine ver-
wandte Plattformen und Datensätze oft von den Marktführern gekauft oder mit-
finanziert (Yang & Ji 2016). Facebook kaufte beispielsweise in den letzten Jahren 
Parse (App Analytics Software, 85 Mio. $), face.com (Gesichtserkennungsservice, 
100 Mio. $), das Werbetool Atlas (100 Mio. $), Instagram (1 B $), Oculus VR  
(2 B $), Whatsapp (19 B $) und über 70 weitere Unternehmen (Ramzeen 2019). 

Die Kombination von Daten verschiedenster Quellen (auch physikalische Daten 
oder Messwerte aus den Fabriken) bilden unerwartet hohe Mehrwerte (House of 
Lords 2017a). Mehrere Universitäten, Start-ups, KMUs und NGOs kritisieren den 
schwierigen Zugang zu grossen, qualitativen Datensätzen und streichen die Hür-
den im Wettbewerb mit grossen Konkurrenten heraus (House of Lords 2017a;  
Simonite 2017). So entstehen sogenannte data moats, Gräben zwischen den  
Daten-Oligopolen und den restlichen Wettbewerbern.  

Andere Expertinnen und Experten sind jedoch weniger besorgt und sehen keinen 
wesentlichen Unterschied zwischen konzentrierten Datensätzen und anderen Mo-
nopole begünstigenden Skaleneffekten (Casado & Lauten 2019). Daten seien zu-
dem nicht rivalisierend, da das Individuum die gleichen Daten mehreren Anbietern 
zur Verfügung stellen könnte. Das übliche Verhalten von Monopolisten (beispiels-
weise Marktanteile mit einer Tiefpreisstrategie zu erobern) könne weiter (noch) 
nicht umfangreich beobachtet werden (House of Lords 2017b). Diverse Gerichte 
verfolgen die Aktivitäten der Hauptakteure jedoch aufmerksam (Dunleavy 2019). 

3.3.3.5. Datenschutz und Privatsphäre 

Privatsphäre beschreibt das Recht einer Person, bestimmte Informationen über 
sich selbst oder einer Gruppe, der sie angehört, nicht zu teilen und damit unbefug-
ten Zugriff zu verhindern (APA 2019; Merriam Webster 2019). Datenschutzverlet-
zungen waren schon lange vor dem Einsatz von KI heikel, aber die Problematik 
wurde durch die neuen Möglichkeiten verschärft. Massendatenerfassung und die 
Möglichkeit, grosse Datenbestände kostengünstig zu analysieren, haben den 
Druck auf die Plattformen erhöht, mehr Informationen über die Benutzer/-innen zu 
sammeln. Auch deren Wunsch nach personalisierten Empfehlungen drängt die 
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Plattformen partiell zu diesem Schritt. Ein autorisierter Zugriff auf die Daten ist je-
doch nicht zwingend gegeben, wenn der Person der Umfang und die zukünftige 
Nutzung der Daten nicht bewusst ist (John 2018). Die durchschnittliche Person 
bräuchte 76 volle Arbeitstage im Jahr, um die AGBs ihrer genutzten Dienste tat-
sächlich zu lesen; eine anerkannte Zustimmung zu den Datennutzungen kann da-
her möglicherweise nicht vorausgesetzt werden (Board 2019; McDonald & Cranor 
2008). Das Unternehmen PC Pitstop hat in einem Selbstversuch den Gewinn von 
1000 Dollar in ihren AGBs versteckt, die man erhält, wenn man den Text bis zum 
Ende liest. Es dauerte mehrere Monate und Tausende Verkäufe, bis sich eine Per-
son gemeldet hatte (PC Pitstop 2012).  

Durch die wachsende Anzahl digitaler Fussabdrücke können heute mithilfe von 
Algorithmen ohne aktive Befragung detaillierte und stellenweise auch sehr intime 
Persönlichkeits- und Empfindlichkeitsprofile der Konsumentinnen und Konsumen-
ten erstellt werden. Insbesondere die Möglichkeit, personenbezogene Daten aus 
verschiedenen Quellen zu kombinieren, setzt das Potenzial leistungsfähiger Algo-
rithmen frei. Facebook selbst veröffentlichte eine Studie mit 86 220 Volontären, 
welche eine maschinelle Beurteilung von persönlichen Merkmalen präsentierte, 
die die Charaktereigenschaften besser einschätzt als die Freunde der betroffenen 
Personen. Die angewandte Technik ist treffsicherer als Mitarbeiter ab zehn Likes, 
als Freunde ab 70 Likes, als Familienmitglieder ab 150 Likes und als Ehepartner 
ab 300 Likes (Youyou et al. 2015). Aber auch ein einziges Profilbild kann genügen, 
um beispielsweise die sexuelle Orientierung algorithmisch mit bis zu 81 % Korrekt-
heit einzuschätzen (Wang & Kosinski 2018). Neben diesen relativ statischen Per-
sönlichkeitsprofilen experimentieren Unternehmen aktuell zunehmend daran, 
mithilfe von KI die aktuelle Emotionslage der Konsumenten einzufangen und das 
Angebot und Kundenerlebnis dynamisch darauf anzupassen. So hat Facebook 
beispielsweise ein KI-System vorgestellt, welches suizidgefährdete Nutzer/-innen 
anhand von Facebook Posts frühzeitig erkennen soll (Constine 2017; Facebook 
2018). Damit erzeugt Facebook Gesundheitsdaten, ohne sich an die hohen  
Datenschutzstandards von Anbietern im Gesundheitswesen halten zu müssen 
(Goggin 2019). 

Privatsphäre und Datenschutz sind breit diskutierte Themen. So stellte beispiels-
weise der US-Meinungsbericht der Oxforduniversität Datenschutzthemen als vor-
dringlichstes Anliegen der Öffentlichkeit dar (Zhang & Dafoe 2019). Die Autoren 
registrierten auch eine vergleichsweise grosse Medienpräsenz zu diesem Thema. 

Stand des Wissens in den fünf Themenfeldern 199 

Die Herausforderung des Datenschutzes lässt sich dabei mit der Notwendigkeit 
beschreiben, dass die Nutzer/-innen ihre Daten sorgfältig aufbewahren und kon-
trollieren können (House of Lords 2017a). Diese Kontrolle über die eigenen Daten 
kann darüber hinaus wichtig sein, da das Recht auf Gedanken- und Meinungsfrei-
heit, der Wunsch nach Vertraulichkeit, die Freiheit für politische Aktivitäten und 
das Recht auf eine zweite Chance kompromittiert wird. Es ist jedoch auch wichtig 
zu beachten, dass die Debatte um den Datenschutz keine eindimensionale ist und 
vielmehr auf einem Kompromiss zwischen Verlangen nach Datenschutz und dem 
etablierten Wunsch nach Personalisierung beruht, denn Personalisierung beruht 
nun einmal auf persönlichen Daten.  

3.3.4. Fazit: Themenauswahl für die Expertenumfrage  

Verschiedene Anwendungsfelder an der Kundenschnittstelle scheinen aufgrund 
des Drucks internationaler Anbieter auch in der Schweiz aktuell zu sein. In der 
Expertenumfrage war deshalb von Interesse, welche Einsatzgebiete im aktuellen 
Jahrzehnt im Vordergrund stehen werden und welche Herausforderungen sie im-
plizieren. Es wurden sämtliche mittels Literatur erarbeiteten Herausforderungen 
jeweils für Konsumentinnen und Konsumenten sowie für Unternehmen nach ihrer 
Relevanz abgefragt. Hierzu wurden theoretische Beiträge, eigene qualitative  
Experteninterviews und empirische Untersuchungen in vergleichbaren Märkten 
beigezogen. Um die Beurteilung der Herausforderungen besser nachvollziehen zu 
können, wurden die empfundene zeitliche, räumliche und hypothetische Distanz 
von diversen Szenarien befragt. Dabei standen potenzielle Wünsche und Inten-
tionen aus Konsumenten- und Unternehmerperspektive im Fokus. 

3.4. KI und Medien66 

Spätestens seit den Enthüllungen rund um Cambridge Analytica und Facebook 
gibt es eine gesteigerte öffentliche Aufmerksamkeit dafür, wie soziale Medien, On-
linekommunikation und gezielte Falschmeldungen (Fake News) politische Pro-
zesse und die öffentliche Meinungsbildung beeinflussen. Im Kontext dieser Studie 

66  Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Tarik Abou-Chadi und Hauke Licht vom Institut für Poli-
tikwissenschaften der Universität Zürich. 
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interessiert dabei die Frage, inwieweit KI-Systeme diese Prozesse verstärken bzw. 
als Gegenmassnahmen eingesetzt werden können. Wie auch im Konsumbereich 
können KI-Systeme als Trendbeschleuniger wirken, indem sie es ermöglichen, 
eine grosse Menge an Informationen zu verarbeiten, die – oft unfreiwillig oder un-
bewusst – von den Nutzern selbst zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn die 
meisten dafür eingesetzten Technologien derzeit noch vergleichsweise simpel 
sind (z.B. beruhen die meisten sogenannten Social Bots auf vergleichsweise ein-
fachen Programmen), könnten künftig KI-gestützte Anwendungen vorab zwei Phä-
nomene verstärkt beeinflussen: Falschnachrichten (Fake News) und das Problem 
der «Filterblasen» aufgrund zunehmend personalisierter Informationsflüsse. 

Generell lässt sich dabei feststellen, dass in der öffentlichen Berichterstattung un-
terschiedliche Phänomene häufig nicht differenziert werden und dass nach einer 
zunächst grossen Euphorie darüber, wie soziale Medien demokratische Politik ver-
ändern können, nun eher die Schreckensszenarien überwiegen. Es soll im Fol-
genden daher zuerst ein Überblick darüber gegeben werden, wie sich Informa-
tionsverhalten und Nachrichtenangebot im digitalen Zeitalter verändert haben, 
welche Herausforderungen und Probleme damit verbunden sind und welche Rolle 
KI-Systeme für diese Entwicklung spielen. Zu diesem Zweck wird der veränderte 
mediale Kontext des digitalen Zeitalters dargestellt, um danach zu zeigen, welche 
neuen Akteure es gibt, die Einfluss auf die Meinungsbildung nehmen und wie sich 
diese letztlich auswirken können. Danach werden die Phänomene Personalisie-
rung und Filter Bubble sowie Fake News genauer analysiert. 

3.4.1. KI im Kontext eines sich verändernden Informationsverhaltens   

Die letzten gut zehn Jahre sind von einem radikalen Umbruch der Medienland-
schaft und des Informationsverhaltens geprägt. Während über Jahrzehnte hinweg 
Nachrichtenanbieter dominierten, die relativ zentralisiert über Zeitung, Radio und 
Fernsehen Nachrichten verbreiten konnten, so hat die digitale Revolution Kommu-
nikationswege und damit Nachrichtenangebot und -konsum fundamental verän-
dert. Die Verbreitung des Internets hat nicht nur dazu geführt, dass allgemein der 
Online-Nachrichtenkonsum zu einer der wichtigsten Informationsquellen gewor-
den ist (Newman 2017), sondern dass sich spätestens mit dem Web 2.0 die Ka-
näle zur Verbreitung von Nachrichten ausdifferenzierten. Soziale Medien spielen 
dabei eine immer wichtigere Rolle für die Information und Meinungsbildung der 
Bürgerinnen. So zeigt der Reuters Digital News Report für 2017, dass in der 
Schweiz 83 % der Bevölkerung Nachrichten online konsumieren (Newman 2017). 
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45 % der Bevölkerung nutzen hierfür soziale Medien. Zeigt sich zwar noch eine 
gewisse Dominanz von TV (69 %) und Print (59 %) gegenüber sozialen Medien, 
lässt sich doch zweifelsohne festhalten, dass diese zumindest eine wichtige zu-
sätzliche Nachrichtenquelle ausmachen.  

Bekannte soziale Medien wie Facebook oder Twitter stellen dabei nicht die einzige 
neue Form der Nachrichtenvermittlung dar. Zunehmend werden auch Nachrich-
tenaggregatoren (Google News, Apple News) oder auch Messenger-Dienste wie 
Whatsapp zur Verbreitung von Nachrichten verwendet. Eine der wichtigsten Ver-
änderungen besteht darin, dass Nachrichten zunehmend nicht mehr intermediiert 
sind, sondern vielmehr direkt zwischen Konsumentinnen und Konsumenten sowie 
Nachrichtenverfassern ausgetauscht werden (Bessi et al. 2015). Konnten Zei-
tungsredaktionen oder Nachrichtensendung noch gezielt filtern, bewerten und 
kontextualisieren, so ist dies in der pluralisierten digitalen Nachrichtenlandschaft 
viel weniger möglich bzw. diese Funktionen werden zunehmend von neuen Akt-
euren übernommen wie z.B. Google News, Apple New oder Facebook Newsfeed.  

Letztlich lassen sich daher in diesem neuen Kontext zwei zentrale Felder der Ver-
änderung voneinander unterscheiden. Zum einen hat sich das individuelle Infor-
mationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger verändert. Anders als beim Konsum 
einer Zeitung oder einer Nachrichtensendung sind diese nun einer Flut von Infor-
mationen und Nachrichten ausgesetzt, deren Ursprung weniger klar ist und die 
häufig nicht unmittelbar einer Quelle zugeordnet werden. Die soziale Medienwelt 
hat nun die einzelne Person quasi selbst zu einer Art Redaktion gemacht. Sie tei-
len, liken, kommentieren Beiträge und tragen so selbst zur Verbreitung und Be-
wertung von Inhalten bei. Gleichzeitig führt dies auch dazu, dass Freunde und 
Bekannte eine zunehmend wichtige Quelle für Nachrichten und Informationen wer-
den.  

Diese Entwicklung kann nun zu bewussten und unbewussten Mechanismen füh-
ren, die in einer einseitigen Information oder gar vollkommenen Fehlinformation 
der Bürgerinnen und Bürger resultieren (Barberá 2018). Gezielte Fehlinformatio-
nen werden meistens unter dem Stichwort Fake News diskutiert, während für ver-
stärkt einseitige Informationen Schlagwörter wie Filterblasen oder Echokammern 
(Echo Chambers) verwendet werden. Beide Phänomene werden im nächsten Teil 
ausführlicher diskutiert. 

Die zunehmende Bedeutung von sozialen Medien hat allerdings nicht nur einen 
direkten Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. Sie führt auch zu einer ver-
änderten Situation für die traditionellen Medienanbieter und die Funktionsweise 
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des Journalismus generell. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Aufmerksam-
keitsökonomie innerhalb der digitalen Kommunikation (Marwick u. Lewis 2017). 
Traditionelle Medien wie beispielsweise Zeitungsverlage sehen sich einem zuneh-
menden finanziellen Druck ausgesetzt und haben sich über die letzten Jahre von 
traditionellen journalistischen Prozessen wegbewegt, um neue wirtschaftliche Mo-
delle zu entwickeln. Online-Nachrichtenanbieter achten verstärkt darauf, wie häu-
fig Artikel gelesen und geteilt werden, weil dies einen entscheidenden Anteil an 
ihrem Geschäftsmodell ausmacht (Marwick u. Lewis 2017). Die Optimierung, die 
mit dieser Strategie einhergeht, führt nun dazu, dass Nachrichtenanbieter selbst 
durch Algorithmen zur einseitigen Berichterstattung beitragen können. Gleichzeitig 
führt ihre veränderte Rolle im Online-Nachrichtenkonsum dazu, dass zunehmend 
infrage gestellt wird, ob sie der Verbreitung von Fake News entschlossen und ef-
fektiv genug entgegentreten (Siegel 2018). Letzteres führt unter Umständen wie-
derum zu einem Glaubwürdigkeitsverlust.  

Es lässt sich also festhalten, dass sich das veränderte Informationsverhalten der 
Bürgerinnen und Bürger sowohl direkt als auch indirekt auf die öffentliche Mei-
nungsbildung auswirkt. Als Konsequenz sollen hier vor allem zwei Phänomene 
kritisch beleuchtet werden, die im Rahmen der demokratischen Willensbildung als 
besonders problematisch betrachtet werden: 1) zunehmend einseitige Information 
und das Entstehen von Filterblasen und Echokammern; 2) gezielte Fehlinforma-
tion aufgrund von Fake News. Diese werden im nächsten Abschnitt näher disku-
tiert. Zugleich wird darauf eingegangen, welche Rolle KI-Systeme hierbei spezi-
fisch einnehmen.   

3.4.2. Filterblasen und Echokammern   

Zwei Begriffe haben im Zusammenhang mit der (algorithmischen) Personalisie-
rung von Onlineinhalten grosse Aufmerksamkeit erfahren: Filterblasen und Echo-
kammern. Diese sind verwandte, aber nicht identische Konzepte. Filterblasen be-
zeichnen eine informative und intellektuelle Isolierung, die dadurch auftritt, dass 
Menschen online selektiv Informationen basierend auf angenommenen Präferen-
zen zur Verfügung gestellt werden (Pariser 2012). Echokammern sind Online-
Kommunikationsräume, in denen ähnliche oder gleiche Ideen von Teilnehmenden 
geteilt werden, ohne dass diese kritisch hinterfragt oder mit Gegenpositionen kon-
frontiert werden (Flaxman et al. 2016). Sowohl Filterblasen als auch Echokam-
mern stellen Probleme für die öffentliche Meinungsbildung und die demokratische 
Deliberation dar (Stroud 2011). 

Stand des Wissens in den fünf Themenfeldern 203 

Die Personalisierung von Nachrichteninhalten mittels KI trägt nun potenziell dazu 
bei, dass sich verstärkt Filterblasen und Echokammern bilden (Haim et al. 2017; 
Möller et al. 2018; Thurman u. Schifferes 2012). Menschen beziehen zunehmend 
Nachrichten, die nicht mehr von Redaktion, sondern zunehmend von Algorithmen 
kuratiert wurden (Newman 2017). Dies geschieht zum Beispiel über die Verwen-
dung von Nachrichtenaggregatoren wie Google News, aber auch über die Selek-
tion auf sozialen Medien (z.B. der personalisierte Facebook Newsfeed) oder auch 
bei Nachrichtenseiten selbst (z.B. über vorgeschlagene Artikel). Die Entscheidung, 
welche Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern gezeigt werden, basiert dann auf ge-
sammelten Informationen, die entweder freiwillig zur Verfügung gestellt oder über 
beispielsweise vorheriges Online-Verhalten gesammelt wurden (Thurman u. Schif-
feres 2012) – in analoger Weise, wie dies auch bei der Personalisierung im Bereich 
Konsum geschieht (siehe Abschnitt 3.3.1.1).  

Wenn nun nicht mehr Redaktionen, sondern Algorithmen Nachrichten zusammen-
stellen, entstehen zwei Probleme. Im Gegensatz zu Redaktionen grösserer Qua-
litätszeitungen zum Beispiel müssen Algorithmen keineswegs einen Anspruch auf 
ausgewogene Nachrichten und Inhalte legen (Messing u. Westwood 2013). Hinzu 
kommt das Risiko, dass eben genau das Erlernen von Nutzerpräferenzen dazu 
führen kann, Inhalte immer einseitiger darzustellen (Haim et al. 2017). Schliesslich 
wird es mit grösserer Komplexität der Algorithmen und vor allem dann, wenn das 
Erlernen tatsächlich KI-basiert ist, zunehmend schwieriger festzustellen, aufgrund 
welcher Kriterien Nachrichteninhalte personalisiert werden.  

Diese Dynamik wird auf sozialen Medien potenziell noch verstärkt. Nutzerinnen 
und Nutzer auf sozialen Medien entscheiden sich weder direkt für einen Nachrich-
tenanbieter, noch ist es prinzipiell ihr primäres Ziel, auf sozialen Medien Nachrich-
ten zu konsumieren. Dadurch verlieren Quellen der Information stark an Bedeu-
tung und werden durch Empfehlungen in Form von Teilen oder Liken ersetzt 
(Messing u. Westwood 2013). Filterblasen und Echokammern können nun sowohl 
dadurch entstehen, dass Personen vor allem die Artikel lesen, die ihr Onlinenetz-
werk empfiehlt, oder dadurch, dass Algorithmen verstärkt die Artikel vorschlagen, 
die in einem Netzwerk beliebt sind. Vor allem Letzteres kann nun zu einem sich 
verstärkenden Kreislauf führen, bei dem Netzwerke zunehmend ähnliche Inhalte 
sehen, die ihre Meinungen verstärken, während sie zeitgleich von gegenläufigen 
Informationen abgeschnitten sind.  

Während dieser Mechanismus der Entstehung von Filterblasen und Echokam-
mern viel mediale Aufmerksamkeit erhalten hat und als fundamentales Problem 
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für die demokratische Willensbildung identifiziert wurde, fällt das wissenschaftliche 
Urteil dazu durchaus differenzierter aus (Bakshy et al. 2015; Guess 2018). Die 
meisten Studien stellen fest, dass Onlinenetzwerke keineswegs per se homogener 
sind als Offlinenetzwerke (Boxell et al. 2017; Gentzkow u. Shapiro 2011). Gleiches 
gilt für die Nachrichten, die online konsumiert werden. Sie sind in der Regel und 
für eine Vielzahl von Menschen eher moderat und divers. Auch Nachrichtenaggre-
gatoren und andere Algorithmen scheinen nicht per se zu einer stärkeren Segre-
gation und Polarisierung von Nachrichteninhalten beizutragen (Haim et al. 2017; 
Möller et al. 2018). 

Die wissenschaftliche Skepsis gegenüber der Prävalenz von Filterblasen und 
Echokammern bedeutet allerdings nicht, dass die beschriebenen Prozesse kein 
potenzielles Problem für die demokratische Willensbildung darstellen. Zunächst ist 
festzuhalten, dass die Personalisierung von Inhalten und algorithmisierte Zurver-
fügungstellung von Medieninhalten erst im Anfangsstadium stehen. Es ist anzu-
nehmen, dass bei bisherigen Geschäftsmodellen die Tendenz von Anbietern zur 
Personalisierung steigen wird. Gleichzeitig wird bei zunehmender Komplexität der 
KI-Systeme das Blackbox-Problem zunehmen. Die Bestandsaufnahme, dass Fil-
terblasen und Echokammern den Online-Meinungsraum nicht dominieren, sollte 
daher keineswegs so gedeutet werden, dass die beschriebenen Probleme per se 
nicht bestehen, sondern dass sie noch nicht Verbreitung gefunden haben (Tucker 
et al. 2018).  

3.4.3. Fake News   

Nebst dem Problem der einseitigen Information und potenzieller Polarisierung als 
Folge der veränderten Medienlandschaft gibt es ein zweites Phänomen, welches 
in diesem Kontext viel Aufmerksamkeit erfahren hat: die gezielte Falschinforma-
tion von Nutzerinnen und Nutzer, was häufig unter dem Label «Fake News» be-
schrieben wird. Bevor nun die Prävalenz und Konsequenzen von Fake News dis-
kutiert werden, lohnt es sich, einen Überblick darüber zu geben, in welchen 
Formen gezielte Desinformation über vor allem soziale Medien verbreitet wird. 
Drei wichtige Formen sind hier Trolls, Social Bots und Fake-News-Webseiten.  

Trolling ist eine Online-Kommunikationsstrategie, die es darauf anlegt, durch pro-
vokative und emotionale Kommentare weitere emotionale Reaktionen zu erzeu-
gen (Siegel 2018). Diese Kommentare, die häufig vage oder faktisch inkorrekte 
Informationen enthalten, können dafür genutzt werden, um bestimmte Gruppen 
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über ihre gewöhnliche Reichweite hinaus bekannt zu machen. So lässt sich bei-
spielsweise die gesteigerte Bekanntheit von bestimmten Alt-Right-Gruppen oder 
Persönlichkeiten auf erfolgreiches Trolling zurückführen (Marwick & Lewis 2017). 
Bei Trolls ist es auch wichtig, unabhängige von bezahlten Trolls zu unterscheiden 
(Siegel 2018). Während unabhängige Trolls häufig ideologisch motiviert sind, so 
handeln bezahlte Trolls im Interesse von Auftraggebern. Bezahlte Trolls oder so-
gar Troll Factories werden hierbei gezielt eingesetzt, um Nachrichteninhalte im 
Sinne von beispielsweise Regierungen zu beeinflussen (Sanovich & Stukal 2018). 

Social Bots sind Computerprogramme, die geschrieben wurden, um gezielt Nach-
richten auf sozialen Medien zu verbreiten (Siegel 2018). Man kann sie als eine 
Form von Chatbot (siehe Abschnitt 2.2.3.6) auffassen; sie ermöglichen aber meist 
nur einfache Interaktionen oder überhaupt keine Reaktivität.  

Schliesslich gibt es Fake-News-Webseiten, die einzig dem Zweck dienen, Falsch-
nachrichten zu verbreiten. Sie treten häufig in der Verbindung mit Trolls oder 
Social Bots auf und können dazu beitragen, dass Fehlinformationen glaubwürdiger 
empfunden werden. Für manche Betreiber von Fake-News-Webseiten stehen 
auch vor allem monetäre Anreize im Vordergrund. 

Es gibt nun eine Reihe von Wegen, wie Trolls und Social Bots die öffentliche Wahr-
nehmung und Meinungsbildung über soziale Netzwerke beeinflussen können. Zu-
nächst können diese dazu beitragen, einen Eindruck zu erwecken, dass be-
stimmte Personen oder Positionen beliebter sind, als dies eigentlich der Fall ist. 
So können beispielsweise Politiker Bots einkaufen, um die Zahl ihrer Followers zu 
erhöhen und somit beliebter oder interessanter zu erscheinen (Siegel 2018). Glei-
ches gilt für ausgedrückte Meinungen und Positionen, beispielsweise in Form von 
Facebook-Posts oder Tweets. Vor allem im Wahlkampf kann es für Politiker inte-
ressant sein, den Eindruck zu erwecken, dass ihre Botschaften und Positionen 
grössere Unterstützung in der Bevölkerung erfahren. Für die Bürgerinnen und Bür-
ger bedeutet dies dann, dass sie einen stark verfälschten Eindruck der öffentlichen 
Meinung bekommen.  

In ähnlicher Weise können Social Bots eingesetzt werden, um Suchalgorithmen 
oder Trends auf sozialen Medien zu beeinflussen. Wie schon zuvor beschrieben, 
funktionieren Algorithmen häufig so, dass sie Nutzern beliebte Nachrichten eher 
anbieten als andere Nachrichten. Dies gilt sowohl für Suchmaschinen, Algorith-
men von sozialen Medien und Nachrichtenaggregatoren als auch direkt für Arti-
kelempfehlungen auf Nachrichtenseiten. Um eine höhere Verbreitung von Nach-
richten zu erzielen, können Social Bots eingesetzt werden, um diese gezielt 
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stärker über Suchalgorithmen und Empfehlungen zu verbreiten (Sanovich & Stukal 
2018). Auf diesem Weg können Meinungen, Nachrichten oder sogar Verschwö-
rungstheorien eine Reichweite erhalten, die sonst undenkbar gewesen wäre. 

Schliesslich können Social Bots und Trolls auch direkt falsche und frei erfundene 
Nachrichten verbreiten. Dies geschieht häufig in Verbindung mit den schon zuvor 
erwähnten Webseiten, die sich auf falsche Nachrichten spezialisieren, und ent-
spricht am ehesten der allgemein verbreiteten Idee von Fake News. Eine Haupt-
strategie ist es, darauf abzuzielen, dass die falschen Nachrichten von seriösen 
Nachrichtenquellen aufgegriffen werden und sich somit über legitime Kanäle ver-
breiten (Siegel 2018). Für die Bürgerinnen und Bürger ist es damit zunehmend 
schwierig, die ursprüngliche Quelle der Nachricht zu identifizieren. Eine beliebte 
Taktik zur Verbreitung von Falschinformationen in den USA ist es daher, damit 
zunächst die Aufmerksamkeit von lokalen Nachrichtensendern zu gewinnen, da 
diese über weniger Möglichkeiten verfügen, Fakten zu überprüfen und Geschich-
ten zu recherchieren (Marwick & Lewis 2017). Sind die Falschnachrichten erst ein-
mal von den lokalen Nachrichten aufgenommen worden, ist es umso wahrschein-
licher, dass auch nationale Nachrichtenanbieter darüber berichten werden. 

Die direkte Verbreitung von Falschnachrichten wird generell als eine der grössten 
Bedrohungen für die öffentliche Meinungsbildung angesehen (Tucker et al. 2018). 
Technischer Fortschritt, vor allem auch KI-Technologien, trägt dazu bei, dass 
Falschnachrichten immer ausgereifter werden. So beschränken sich die Fälschun-
gen nicht mehr allein auf Textmaterial, sondern beinhalten zunehmend auch ge-
fälschte Fotos und Videos. Unter dem Schlagwort Deepfakes werden dabei Foto- 
und Videofälschungen verstanden, die basierend auf KI-Lernprozessen immer 
besser darin werden, menschliche Muster zu imitieren. Damit wird es zunehmend 
leichter, beispielsweise Gesichter von Menschen in andere Videos zu implantieren 
oder auch Stimmen nachzuahmen.67 

Social Bots und Fake News haben mittlerweile grosse Verbreitung gefunden. Vor 
allem im Zuge der US-Präsidentschaftswahlen von 2016 haben Forschende ein 
hohes Aufkommen von Social Bots dokumentiert. Bessi und Ferrara (2016) zeigen 
beispielsweise, dass während der US-Wahlkampagne Social Bots ca. 3,8 Millio-
nen Tweets produziert haben (im Vergleich zu ca. 17 Millionen, die von Menschen 
abgeschickt wurden). Social Bots nehmen auch bei der Verbreitung von Falsch-
nachrichten eine prominente Rolle ein. Nach Shao et al. (2018) wurden etwa 34 % 

67  Siehe z.B.: https://lyrebird.ai/vocal-avatar. 
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aller Artikel aus Quellen mit niedriger Glaubwürdigkeit von Social Bots verbreitet. 
Das Aufkommen von Social Bots und ihre Rolle für die Verbreitung von Falsch-
nachrichten wurde auch für zahlreiche andere Länder wie zum Beispiel Russland, 
Frankreich oder Deutschland dokumentiert (Sanovich & Stukal 2018). 

Generell lässt sich festhalten, dass nicht nur eine grosse Menge an Falschnach-
richten produziert und von Social Bots geteilt wird, sie finden auch eine weite Ver-
breitung. Zwei prominente Analysen für das Nachrichtenmagazin Buzzfeed zeigen 
beispielsweise, dass sich Falschnachrichten in der Regel mehr und besser ver-
breiten als echte Nachrichten (Sanovich & Stukal 2018). Für Deutschland zeigte 
sich, dass sieben der zehn am weitesten verbreiteten Nachrichten über Angela 
Merkel als Fake News einzustufen sind.68 

Die zuvor diskutierte Anwendung von Optimierungsalgorithmen kann dabei eine 
entscheidende Rolle für die Verbreitung von Fake News spielen. So finden diese 
vor allem über Facebook Verbreitung. Gerade die von der Aufmerksamkeitsöko-
nomie getriebene Anreizstruktur beflügelt demnach Taktiken, die zur Verbreitung 
von Falschnachrichten verwendet werden. In Kombination mit zunehmender Per-
sonalisierung basierend auf KI-Lernprozessen sind potenziell immer mehr Leute 
Fake News ausgesetzt. Dies erzeugt den Eindruck, dass dies vielgelesene und 
häufig geteilte Nachrichten sind. Dies verleiht diesen falschen Berichten zuneh-
mend an Glaubwürdigkeit. 

Schliesslich ist es aber nicht nur die Verbreitung von Falschnachrichten über so-
ziale Medien, die dieses Phänomen zum Problem für demokratische Meinungs-
bildung macht, sondern auch das gleichzeitige Misstrauen, welches traditionellen 
Medien entgegengebracht wird. Wie der Reuters Digital News Report 2017 (siehe 
Abbildung 9) zeigt, sind in fast allen beteiligten Ländern weniger als die Hälfte der 
Befragten der Meinung, dass Medien gut darin sind, Fakt von Fiktion zu unter-
scheiden (Newman 2017). Für soziale Medien ist die Zahl noch viel geringer. 

Auch in der Schweiz geben nur 46 % der Befragten an, Nachrichten generell zu 
vertrauen (Newman 2017). In einem Kontext, in dem immer weniger Menschen 
den Medien vertrauen, wird es auch immer schwieriger, gegen Fake News vorzu-
gehen. Mögliche Lösungsansätze müssen also notwendigerweise über technische 
Massnahmen hinausgehen und auch dazu beitragen, dass bestimmte mediale Ak-
teure Vertrauen zurückgewinnen können.  

68  Siehe: https://www.buzzfeednews.com/article/karstenschmehl/top-merkel-news. 
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Abbildung 9: Anteil der Personen, die zustimmen, dass konventionelle Medien bzw. 
Social Media Fake News zuverlässig erkennen können (adaptiert aus 
Newman 2017). 

3.4.4. Fazit: Themenauswahl für die Expertenumfrage  

Basierend auf diesem Forschungsstand wurden zwei Themenblöcke in die Exper-
tenumfrage aufgenommen: Personalisierung von Nachrichten und Fake News. Für 
beide soll es zunächst um eine Einschätzung der Prävalenz der Probleme gehen. 
Für Fragen der Personalisierung von Inhalten steht folglich im Mittelpunkt, inwie-
weit diese mit Veränderungen des Medienbetriebs zusammenhängen und wie 
sehr und auf welche Weise Algorithmen den Nachrichtenkonsum von Menschen 
beeinflussen. Zugleich wird der Frage nachgegangen, inwieweit Onlinenetzwerke 
in ihrer Diversität von Offlinenetzwerken abweichen.  

Für Fake News wird geprüft, inwieweit technologische Veränderungen die Mög-
lichkeiten verändern, falsche Nachrichten zu produzieren und als glaubwürdig er-
scheinen zu lassen. Gleichzeitig soll eingeschätzt werden, welche Möglichkeiten 
KI auch für Gegenmassnahmen und vor allem das Fact Checking bietet. Generell 
spielt für Fake News, aber auch für den gesamten Medienbereich, die Frage eine 
zentrale Rolle, in welchem Verhältnis eine Regulierung zu Prinzipien der demo-
kratischen Meinungsbildung steht und daher als problematisch zu betrachten ist. 
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3.5. KI in Verwaltung und Gerichtsbarkeit69 

Beim Thema KI denkt man nicht unbedingt als Erstes an deren Nutzung durch den 
Staat. Dennoch zeigen jüngere Entwicklungen, dass die Bedeutung von KI-Tech-
nologien in Zukunft auch für staatliche Handlungen ansteigen könnte. Dies gilt in 
erster Linie für die Tätigkeiten der Verwaltung. So wird etwa der Bundesrat in ei-
nem Postulat70 aufgefordert zu prüfen, wie die Effizienz in der Bundesverwaltung 
mithilfe von Prozessautomatisierung und KI optimiert werden kann. Entspre-
chende Empfehlungen finden sich auch im Bericht der interdepartementalen  
Arbeitsgruppe «Künstliche Intelligenz», die teilweise auch in die Empfehlungen 
dieser Studie eingeflossen sind (siehe dazu Abschnitt 2.6).  

Nebst der staatlichen Verwaltung im engeren Sinn könnte KI auch in der Justiz 
eine Rolle spielen. Die Europäische Kommission des Europarates für die Wirk-
samkeit der Justiz hat aus diesem Grund im Dezember 2018 eine Charta mit Ethik-
grundsätzen für die Anwendung von KI in der Justiz verabschiedet (CEPEJ 2018). 
Sie soll den verantwortlichen Gremien in den Mitgliedstaaten, zu denen auch die 
Schweiz zählt, als Leitfaden im Umgang mit KI in Justizverfahren dienen. Hinge-
gen ist ein Einsatz von KI im Bereich der Gesetzgebung derzeit nicht absehbar. 
Zwar wird der Gesetzgeber früher oder später die Rahmenbedingungen eines ver-
antwortungsvollen Einsatzes von KI festlegen müssen (siehe dazu Abschnitt 2.5). 
Aber eine Einbindung von KI im Rahmen der Tätigkeit der Legislative selbst ist 
derzeit nicht zu erkennen (Braun Binder 2018).  

In dieser Studie liegt der Blickwinkel entsprechend auf der Nutzung von KI in Ver-
waltung und Gerichtsbarkeit. Zu diesem Zweck werden zuerst grundsätzliche Vo-
raussetzungen des staatlichen KI-Einsatzes besprochen. Danach werden Bei-
spiele des aktuellen oder in naher Zukunft erwartbaren Einsatzes von KI-
Systemen in Verwaltung und Rechtsprechung aufgeführt. Schliesslich werden die 
wichtigsten in der Literatur besprochenen Probleme des staatlichen KI-Einsatzes 
vorgestellt. 

                                                      
69  Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Nadja Braun Binder, bis Ende Juli 2019 Assistenzprofes-

sorin für öffentliches Recht unter besonderer Berücksichtigung europäischer Demokratiefragen an 
der Universität Zürich, seit 01.08.2019 Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Basel. 

70  Postulat FDP-Liberale Fraktion (18.3783) vom 19.09.2018: Effizienzsteigerung beim Bund durch 
intelligente Prozessautomatisierung in der Verwaltung. 
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3.5.1. Rechtliche Voraussetzungen für KI-Nutzung durch den Staat  

Im Unterschied zu privaten Akteuren, die KI einsetzen, gelten für den Staat beson-
dere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. So handelt der Staat in der  
Regel sogenannt einseitig, d.h. aus einer übergeordneten Stellung heraus, und 
ohne das Einverständnis der Adressaten seines Handelns. Man spricht auch von 
hoheitlichem Handeln. Unter gewissen Voraussetzungen kommt dem Staat eine 
Anordnungs- und Zwangsbefugnis gegenüber den Privaten zu. Im Gegenzug un-
terliegt der Staat bzw. jeder, der staatliche Aufgaben wahrnimmt, der Bindung an 
die Grundrechte. Diese schützen Private gegen Übergriffe der Staatsmacht. Setzt 
der Staat im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung KI ein, sind dabei die Garan-
tien der Grundrechte zu bedenken. 

Relevant ist vor diesem Hintergrund insbesondere, dass der Staat KI regelmässig 
zur Automation von Entscheiden einsetzt. Teilweise wird deshalb in der interna-
tionalen Debatte auch empfohlen, anstelle von KI den Begriff «automated decision 
making» (ADM) zu verwenden (Spielkamp 2019). Die Entscheidungsautomation 
kann dabei unterschiedlich stark durch KI unterstützt werden. Eine grobe Unter-
scheidung kann danach getroffen werden, ob ein Mensch (z.B. ein Sachbearbeiter 
in der Verwaltung oder eine Richterin am Gericht) entscheidet und sich dabei auf 
KI-basierte Informationen stützt oder ob eine menschliche Entscheidung in einem 
konkreten Anwendungsfall komplett entfällt, weil die KI alle erforderlichen Schritte 
übernimmt. Im ersten Fall kommt der KI die Funktion einer Entscheidungsunter-
stützung zu, im zweiten Fall trifft die KI die Entscheidung anstelle eines Menschen. 

Diese Zweiteilung ist allerdings nur sehr grob und zeigt nicht das volle Spektrum 
der möglichen Interaktion zwischen Mensch und KI bei der Automation des Ent-
scheidens. Deshalb werden in der Literatur feinere Abstufungen vorgenommen, 
wie z.B. ein fünfstufiges Modell, das zwischen assistierten Entscheiden (Stufe 1), 
teilweisen Entscheiden (Stufe 2), geprüften Entscheiden (Stufe 3), delegierten Ent-
scheiden (Stufe 4) und autonomen Entscheiden (Stufe 5) unterscheidet (Bitkom 
2017). Je höher die Stufe, desto stärker verlagert sich der Entscheid vom Men-
schen auf die KI. Je nachdem, wie stark die KI in die Entscheidungsfindung invol-
viert ist, sind damit unterschiedliche Chancen und Risiken verbunden. Im Kontext 
hoheitlichen Handelns ist dabei zu bedenken, dass gewisse Entscheidungen, wie 
z.B. eine Verfügung oder ein Gerichtsurteil, rechtsverbindliche Wirkungen entfal-
ten. Die rechtsstaatlichen Verfahrensgarantien (z.B. Anspruch auf rechtliches Ge-
hör, worunter auch der Anspruch auf Entscheidbegründung fällt) schaffen dabei 
für den staatlichen KI-Einsatz zusätzliche Herausforderungen. 
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Bevor auf einzelne Anwendungsbereiche eingegangen wird, ist eine letzte Diffe-
renzierung zu erwähnen: Verwaltungshandeln kann danach unterschieden wer-
den, ob damit ein Rechtserfolg oder ein Taterfolg erzielt werden soll. Ist das Han-
deln auf die unmittelbare Gestaltung der Rechtslage ausgerichtet, spricht man von 
einem Rechtsakt. Beispiele sind etwa der vorsorgliche Entzug eines Führeraus-
weises mittels Verfügung oder die Steuerveranlagung. Soll mit dem Handeln hin-
gegen unmittelbar die Faktenlage gestaltet werden, handelt es sich um einen Re-
alakt. Dazu zählen z.B. Auskünfte, Empfehlungen und Berichte. Der Einsatz von 
KI ist grundsätzlich sowohl beim Erlass von Rechtsakten als auch bei der Vor-
nahme von Realakten vorstellbar. Ein Chatbot beispielsweise, der von der Verwal-
tung eingesetzt wird, um Bürgeranfragen zu beantworten, fällt in den Bereich der 
Realakte. Ein KI-basiertes Risikomanagementsystem, das im Rahmen der Steuer-
veranlagung Steuererklärungen auf Anzeichen von Betrug kontrolliert, würde im 
Vorfeld des Erlasses eines Rechtsaktes eingesetzt. Je nachdem, ob Verwaltungs-
handeln als Rechtsakt oder Realakt eingestuft wird, bestehen unterschiedliche An-
forderungen an bzw. Auswirkungen auf die Zuständigkeit, das Verfahren, die Steu-
erungswirkung, die Rechtsbeständigkeit und den Rechtsschutz. 

3.5.2. Bereiche für die staatliche Anwendung von KI  

Anders als in der Privatwirtschaft eröffnet KI für den Staat nicht unmittelbar neue 
Betätigungsfelder. Die Aufgaben des Staates sind vorgegeben; KI kann demnach 
in erster Linie dort genutzt werden, wo sie den Staat in der Erfüllung bisheriger 
Aufgaben unterstützt. In der Regel wird der Staat KI einsetzen, um seine Aufgaben 
effizienter, kostengünstiger und/oder in materieller Hinsicht besser zu erfüllen. Im 
Folgenden werden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einzelne Bereiche skiz-
ziert, in denen KI von staatlicher Seite getestet oder bereits eingesetzt wird.  

3.5.2.1. Vorausschauende Polizeiarbeit (predictive policing) 

Algorithmenbasierte vorausschauende Polizeiarbeit kann zweierlei bedeuten:  
einerseits die Erstellung einer Prognose bezüglich der Gefährlichkeit oder Gefähr-
dung einer Person und andererseits die raumbezogene Prognose in Bezug auf die 
Wahrscheinlichkeit von Verbrechen. Im ersten Fall wird danach gefragt, wer ge-
fährlich werden bzw. gefährdet sein könnte, im zweiten Fall danach, wo eine be-
stimmte Gefahr auftreten könnte (Leese 2018).  
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Die KI-basierte personenbezogene vorausschauende Polizeiarbeit wird vor allem 
in den USA eingesetzt. Zu erwähnen ist etwa die «Strategic Subject List» der Stadt 
Chicago.71 Mithilfe von Daten über soziale Kontakte von Personen soll das Risiko 
errechnet werden, dass eine Person beispielsweise in Bandenkriminalität invol-
viert sein könnte (Saunders et al. 2016). Computergestützte personenbezogene 
vorausschauende Polizeiarbeit ist auch in der Schweiz bekannt (Leese 2018). Auf-
merksamkeit hat 2018 die Software DyRiAS (Dynamisches Risiko-Analyse- 
System) erlangt.72 Weitere in der Schweiz eingesetzte Instrumente sind ODARA 
(Ontario Domestic Assault Risk Assessment), Patriarch (Assessment of Risk for 
Honour Based Violence) und RA-PROF (Radicalisation Profiling).73 Inwieweit im 
Rahmen der in der Schweiz eingesetzten Systeme KI genutzt wird, ist unklar. 

Die Idee hinter der raumbezogenen vorausschauenden Polizeiarbeit ist, dass in 
einem ersten Schritt auf Basis von mathematischen Prognosemethoden Zeitpunkt 
und Örtlichkeit von Kriminalitätsrisiken vorhergesagt werden und sodann gestützt 
auf diese Vorhersagen Polizeiressourcen in das betreffende Gebiet geschickt wer-
den, um die Durchführung krimineller Handlungen zu verhindern (Mohler et al. 
2011). Die im ersten Schritt zum Einsatz kommenden Algorithmen variieren erheb-
lich. Es gibt Systeme, die auf Basis von maschinellen Lernverfahren operieren, 
wie zum Beispiel das System Predpol.74 Predpol wird von der Polizei in US-ame-
rikanischen Grossstädten (z.B. Los Angeles, Chicago, Seattle, Boston) verwendet. 
2013 wurde die Software erstmals auch in Europa eingesetzt; dies in der Graf-
schaft Kent (England). Zwar hat Kent Ende 2018 kommuniziert, Predpol nicht mehr 
zu nutzen; allerdings nicht aufgrund negativer Erfahrungen, sondern weil die Poli-
zei ein eigenes System entwickeln will.75 

71  Siehe: https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Strategic-Subject-List/4aki-r3np. 
72  Siehe: https://www.srf.ch/news/schweiz/predictive-policing-polizei-software-verdaechtigt-zwei-von-

drei-personen-falsch. 
73  Siehe dazu Bericht des Bundesrates vom 11.10.2017 in Erfüllung des Postulates Feri 13.3441 

vom 13.06.2013: Bedrohungsmanagement, insbesondere bei häuslicher Gewalt, S. 6. Dieser ist 
abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz/ber-br-
d.pdf. 

74  Siehe: https://www.predpol.com. Eine Beschreibung des Systems findet sich bei Mohler et al. 
2015. 

75  Siehe: https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/11/27/kent-police-stop-using-crime-predic-
ting-software. 
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Eine weiter gehende Predictive-policing-Lösung ist HunchLab76, das nicht nur Ge-
fahrenzeitpunkte und -orte erkennen und der Polizei ermöglichen will, entspre-
chende Polizeipatrouillen anzuordnen. HunchLab, das ebenfalls auf maschinellen 
Lernverfahren basiert, will darüber hinaus die Polizeipatrouillen mit den vom  
betreffenden Gemeinwesen vorgegebenen Prioritäten abgleichen, Ressourcen ef-
fizient einteilen und die geeignetste Einsatztaktik ermitteln.  

Das in der Schweiz in einzelnen Kantonen eingesetzte raumbezogene Predictive 
policing-System «Precobs» setzt dagegen nicht auf maschinelle Lernverfahren. 
Es generiert Prognosen vielmehr auf Basis von vorgängig eingegebenen «Wenn-
dann-Entscheidungen» (Gerstner 2017) – es handelt sich also um eine regel- 
basierte Technologie. Das System wird in den Kantonen Aargau und Basel-Land-
schaft sowie in der Stadt Zürich regulär eingesetzt und in den Kantonen Zug und 
Zürich getestet.77 Neben dem Verzicht auf KI unterliegt Precobs in der Schweiz 
auch einer Beschränkung auf die Prognose von Wohnungseinbruch-Diebstahls-
delikten. 

3.5.2.2. Rückfallgefahr bei Straftätern 

Für die Beurteilung der Rückfallgefahr von Straftätern finden teilweise KI-gestützte 
Systeme Anwendung. So wird im US-amerikanischen Justizsystem etwa die Be-
urteilungssoftware COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Al-
ternative Sanctions) eingesetzt.78 Auf der Basis von 137 Merkmalen wird die Rück-
fallwahrscheinlichkeit eines Straftäters berechnet. Aufmerksamkeit wurde dem 
System zuteil, da dieses das Rückfallrisiko von afroamerikanischen Straftätern 
durchwegs höher als dasjenige von weissen Straftätern eingestuft hatte (Angwin 
et al. 2016; siehe dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 2.4.2). Ausserdem war 
COMPAS Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens im Bundesstaat Wis-
consin.79 Im britischen Durham wird eine KI-basierte Risikoanalyse eingesetzt, um 
die Gefahr erneuter strafbarer Handlungen von Straftätern in einem Zeitraum von 

                                                      
76  Siehe: https://www.hunchlab.com. 
77  Siehe: https://www.ifmpt.de. 
78  Siehe: http://www.equivant.com/solutions/case-management-for-supervision. COMPAS wurde von 

der Firma Northpointe entwickelt. Im Zuge von Kritik an COMPAS wurde die Firma umbenannt in 
Equivant. Vgl. für einen Überblick über weitere Risikobeurteilungssoftware in der US-amerikani-
schen Justiz Kehl et al. 2017. 

79  Vgl. Wisconsin Supreme Court, State v. Loomis, Urteil vom 13.07.2016, Az. 2015AP157-CR. 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



Stand des Wissens in den fünf Themenfeldern 213 

 

Eine weiter gehende Predictive-policing-Lösung ist HunchLab76, das nicht nur Ge-
fahrenzeitpunkte und -orte erkennen und der Polizei ermöglichen will, entspre-
chende Polizeipatrouillen anzuordnen. HunchLab, das ebenfalls auf maschinellen 
Lernverfahren basiert, will darüber hinaus die Polizeipatrouillen mit den vom  
betreffenden Gemeinwesen vorgegebenen Prioritäten abgleichen, Ressourcen ef-
fizient einteilen und die geeignetste Einsatztaktik ermitteln.  

Das in der Schweiz in einzelnen Kantonen eingesetzte raumbezogene Predictive 
policing-System «Precobs» setzt dagegen nicht auf maschinelle Lernverfahren. 
Es generiert Prognosen vielmehr auf Basis von vorgängig eingegebenen «Wenn-
dann-Entscheidungen» (Gerstner 2017) – es handelt sich also um eine regel- 
basierte Technologie. Das System wird in den Kantonen Aargau und Basel-Land-
schaft sowie in der Stadt Zürich regulär eingesetzt und in den Kantonen Zug und 
Zürich getestet.77 Neben dem Verzicht auf KI unterliegt Precobs in der Schweiz 
auch einer Beschränkung auf die Prognose von Wohnungseinbruch-Diebstahls-
delikten. 

3.5.2.2. Rückfallgefahr bei Straftätern 

Für die Beurteilung der Rückfallgefahr von Straftätern finden teilweise KI-gestützte 
Systeme Anwendung. So wird im US-amerikanischen Justizsystem etwa die Be-
urteilungssoftware COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Al-
ternative Sanctions) eingesetzt.78 Auf der Basis von 137 Merkmalen wird die Rück-
fallwahrscheinlichkeit eines Straftäters berechnet. Aufmerksamkeit wurde dem 
System zuteil, da dieses das Rückfallrisiko von afroamerikanischen Straftätern 
durchwegs höher als dasjenige von weissen Straftätern eingestuft hatte (Angwin 
et al. 2016; siehe dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 2.4.2). Ausserdem war 
COMPAS Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens im Bundesstaat Wis-
consin.79 Im britischen Durham wird eine KI-basierte Risikoanalyse eingesetzt, um 
die Gefahr erneuter strafbarer Handlungen von Straftätern in einem Zeitraum von 

                                                      
76  Siehe: https://www.hunchlab.com. 
77  Siehe: https://www.ifmpt.de. 
78  Siehe: http://www.equivant.com/solutions/case-management-for-supervision. COMPAS wurde von 

der Firma Northpointe entwickelt. Im Zuge von Kritik an COMPAS wurde die Firma umbenannt in 
Equivant. Vgl. für einen Überblick über weitere Risikobeurteilungssoftware in der US-amerikani-
schen Justiz Kehl et al. 2017. 

79  Vgl. Wisconsin Supreme Court, State v. Loomis, Urteil vom 13.07.2016, Az. 2015AP157-CR. 
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zwei Jahren einzuschätzen. Die dort verwendete Software (HART – Harm Asses-
sment Risk Tool) musste angepasst werden, um zu verhindern, dass Personen 
aus weniger privilegierten Wohngegenden nicht systematisch schlechter als Per-
sonen aus wohlhabenderen Wohngegenden beurteilt werden (Burgess 2018). 

In der Schweiz wird im Strafvollzug anhand des Programms ROS (Risikoorientier-
ter Sanktionenvollzug) die Möglichkeit von Vollzugslockerungen geprüft. Ziel ist 
es, das Rückfallrisiko während und nach dem Vollzug zu senken (Vegh 2019). 
ROS wurde zwischen 2010 und 2013 in einem vom Bundesamt für Justiz unter-
stützten Modellversuch in den Kantonen Luzern, St. Gallen, Thurgau und Zürich 
getestet. Inzwischen wurde ROS in der ganzen Deutschschweiz umgesetzt.80 Im 
Rahmen von ROS werden Daten zu einer Person aus dem Strafregisterauszug in 
das Fall-Screening-Tool (FaST) überführt. Es resultiert eine Einteilung in drei Ri-
sikokategorien, die als Basis für den Entscheid dient, ob eine weitere psycholo-
gisch-forensische Begutachtung notwendig ist. Gemäss Nachfrage basiert ROS 
nicht auf neueren KI-Technologien (Deep Learning). 

3.5.2.3. Steuerverfahren 

In Australien wird KI eingesetzt, um automatisch Geldforderungen des Staates  
gegenüber dem Bürger, etwa im Bereich der Einkommensteuern, zu erheben. Das 
Vorhaben stiess allerdings auf heftige Kritik, da das System teilweise zu nicht kor-
rekten Schlüssen kam und es den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern überliess, 
sich gegen fehlerhafte Bescheide zur Wehr zu setzen (Knaus 2017; Djeffal 2018). 
Dies stellte vor allem Menschen aus sozial schwächeren Schichten und benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen, die sich nicht gegen den Bescheid wehren konnten, 
vor grosse Probleme (Commonwealth Ombudsman 2017).  

Ein anderes Beispiel von KI im Besteuerungsverfahren stammt aus Deutschland. 
Ab 2017 sind dort gesetzliche Grundlagen für die vollautomatisierte Durchführung 
des Besteuerungsverfahrens in Kraft.81 Algorithmenbasierte Risikomanagement-
systeme (RMS) sollen dabei fehlerhafte Steuererklärungen erkennen und Steu-
erumgehungen verhindern. Angesichts der grossen Datenmengen, die ein RMS 

80  Siehe: https://www.rosnet.ch. Vgl. auch Treuthardt et al. 2018. 
81  Gesetz vom 18.7.2016 (BGBl I S. 1679). Vgl. dazu Braun Binder 2016a. 
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zu verarbeiten hat, liegt die Idee nahe, KI einzusetzen (Braun Binder 2019a). So 
hat der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung bereits 2006 
den Einsatz von «selbstlernenden» RMS empfohlen.82 Gemäss § 88 Abs. 5 Satz 
4 der Abgabenordnung dürfen Einzelheiten der RMS allerdings nicht veröffentlicht 
werden, soweit dadurch die Gleichmässigkeit und Gesetzmässigkeit der Besteue-
rung beeinträchtigt werden könnten. Deshalb bleibt unklar, ob und gegebenenfalls 
welche maschinellen Lernverfahren im Rahmen von RMS eingesetzt werden.83  

In der Schweiz werden KI-basierte Besteuerungsverfahren, soweit ersichtlich, der-
zeit nicht eingesetzt. Zwar schreitet auch hierzulande vor allem in den Kantonen 
die Digitalisierung voran, insbesondere mit Blick auf die webbasierte elektronische 
Steuererklärung (Ferber 2018). Auf Bundesebene könnte im Kontext des Pro-
gramms DaziT, in dessen Rahmen die Digitalisierung der Zollverwaltung vorange-
trieben wird, mittelfristig eine automatisierte Erhebung verschiedener Verbrauch-
steuern, vielleicht auch unter Abstützung auf KI, eingeführt werden.84 Die Rechts-
grundlagen, die den Einsatz von automatisierten Verfügungen im Bereich der Zoll-
abgaben85, der Tabaksteuern86, der Biersteuern87, der Mineralölsteuern88 sowie 
der Schwerverkehrsabgaben89 ermöglichen sollen, sind im Anhang zum Entwurf 
des neuen Datenschutzgesetzes vorgesehen.90 

                                                      
82  Vgl. Präsident des Bundesrechnungshofes in seiner Funktion als Bundesbeauftragter für Wirt-

schaftlichkeit in der Verwaltung (Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 165), abrufbar un-
ter https://goo.gl/92gu6r. Vgl. zur Bedeutung lernender RMS im Steuervollzug auch Schmidt 2008. 

83  Vgl. aber den Hinweis in: Landtag Baden-Württemberg, Mitteilung der Landesregierung vom 
14.12.2011, Drs. 15/1047, S. 12 und 19, wonach in einzelnen Bundesländern RMS eingesetzt 
werden, die auf künstlichen neuronalen Netzen basieren und die Umsatzsteuervoranmeldungen 
auf Anzeichen für die Beteiligung an einem sogenannten Karussellbetrug analysieren. 

84  Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 15.02.2017 zur Finanzierung der Modernisierung und Digita-
lisierung der Eidgenössischen Zollverwaltung, BBl 2017, 1719, sowie die Webseite der Eidgenös-
sischen Zollverwaltung: https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/projekte/dazit.html. 

85  Entwurf des Art. 38 Abs. 2 Zollgesetz, BBl 2017 7260. 
86  Entwurf des Art. 18 Abs. 4 Tabaksteuergesetz, BBl 2017 7262. 
87  Entwurf des Art. 17 Abs. 3 zweiter Satz Biersteuergesetz, BBl 2017 7263. 
88  Entwurf des Art. 21 Abs. 2bis Mineralölsteuergesetz, BBl 2017 7263. 
89  Entwurf des Art. 11 Abs. 4 Schwerverkehrsabgabegesetz, BBl 2017 7263. 
90  Vgl. Entwurf des Bundesgesetzes über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Daten-

schutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz, BBl 2017 7193 ff.; sowie die entspre-
chende Botschaft des Bundesrates vom 15.09.2017 (BBl 2017 6941 ff.); vgl. Rechsteiner 2018. 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



Stand des Wissens in den fünf Themenfeldern 215 

 

zu verarbeiten hat, liegt die Idee nahe, KI einzusetzen (Braun Binder 2019a). So 
hat der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung bereits 2006 
den Einsatz von «selbstlernenden» RMS empfohlen.82 Gemäss § 88 Abs. 5 Satz 
4 der Abgabenordnung dürfen Einzelheiten der RMS allerdings nicht veröffentlicht 
werden, soweit dadurch die Gleichmässigkeit und Gesetzmässigkeit der Besteue-
rung beeinträchtigt werden könnten. Deshalb bleibt unklar, ob und gegebenenfalls 
welche maschinellen Lernverfahren im Rahmen von RMS eingesetzt werden.83  

In der Schweiz werden KI-basierte Besteuerungsverfahren, soweit ersichtlich, der-
zeit nicht eingesetzt. Zwar schreitet auch hierzulande vor allem in den Kantonen 
die Digitalisierung voran, insbesondere mit Blick auf die webbasierte elektronische 
Steuererklärung (Ferber 2018). Auf Bundesebene könnte im Kontext des Pro-
gramms DaziT, in dessen Rahmen die Digitalisierung der Zollverwaltung vorange-
trieben wird, mittelfristig eine automatisierte Erhebung verschiedener Verbrauch-
steuern, vielleicht auch unter Abstützung auf KI, eingeführt werden.84 Die Rechts-
grundlagen, die den Einsatz von automatisierten Verfügungen im Bereich der Zoll-
abgaben85, der Tabaksteuern86, der Biersteuern87, der Mineralölsteuern88 sowie 
der Schwerverkehrsabgaben89 ermöglichen sollen, sind im Anhang zum Entwurf 
des neuen Datenschutzgesetzes vorgesehen.90 

                                                      
82  Vgl. Präsident des Bundesrechnungshofes in seiner Funktion als Bundesbeauftragter für Wirt-

schaftlichkeit in der Verwaltung (Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 165), abrufbar un-
ter https://goo.gl/92gu6r. Vgl. zur Bedeutung lernender RMS im Steuervollzug auch Schmidt 2008. 

83  Vgl. aber den Hinweis in: Landtag Baden-Württemberg, Mitteilung der Landesregierung vom 
14.12.2011, Drs. 15/1047, S. 12 und 19, wonach in einzelnen Bundesländern RMS eingesetzt 
werden, die auf künstlichen neuronalen Netzen basieren und die Umsatzsteuervoranmeldungen 
auf Anzeichen für die Beteiligung an einem sogenannten Karussellbetrug analysieren. 

84  Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 15.02.2017 zur Finanzierung der Modernisierung und Digita-
lisierung der Eidgenössischen Zollverwaltung, BBl 2017, 1719, sowie die Webseite der Eidgenös-
sischen Zollverwaltung: https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/projekte/dazit.html. 

85  Entwurf des Art. 38 Abs. 2 Zollgesetz, BBl 2017 7260. 
86  Entwurf des Art. 18 Abs. 4 Tabaksteuergesetz, BBl 2017 7262. 
87  Entwurf des Art. 17 Abs. 3 zweiter Satz Biersteuergesetz, BBl 2017 7263. 
88  Entwurf des Art. 21 Abs. 2bis Mineralölsteuergesetz, BBl 2017 7263. 
89  Entwurf des Art. 11 Abs. 4 Schwerverkehrsabgabegesetz, BBl 2017 7263. 
90  Vgl. Entwurf des Bundesgesetzes über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Daten-
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3.5.2.4. Weitere Einsatzbereiche 

Neben den bereits erwähnten Beispielen sind KI-Anwendungen in den unter-
schiedlichsten Gebieten der öffentlichen Verwaltung denkbar. Dazu zählen etwa 
der Einsatz von Spracherkennungssoftware, beispielsweise für die Büroautoma-
tion (Erstellung von Akten und Dokumenten mittels Spracheingabe) oder für eine 
stimmbiometrische Erkennung der Herkunftsregion von Flüchtlingen.91 Sprach- 
basierte Assistenten können dabei helfen, Anfragen zu beantworten.92 Im privaten 
und öffentlichen Verkehr kann KI zur Optimierung und Steuerung des Verkehrs 
oder zur Parkraumüberwachung93 genutzt werden. Die deutsche Bundespolizei 
erprobte vom 01.08.2017 bis 31.07.2018 verschiedene, u.a. KI-basierte Systeme 
zur automatischen Gesichtserkennung am Bahnhof Berlin Südkreuz (Bundespoli-
zeipräsidium Potsdam 2018). Hinweise auf den staatlichen Einsatz von KI finden 
sich auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität.94 
Schliesslich ist zu erwähnen, dass in den USA KI im Strafprozess verwendet wird, 
um Proben mit gemischten DNA-Spuren zu analysieren (Kwong 2017). 

Ein weiteres Beispiel betrifft die Beurteilung von Gesuchen um unentgeltliche 
Rechtspflege (Rechsteiner 2018), wo ein Algorithmus die Erfolgsaussichten des 
betreffenden Falles aufgrund vergleichbarer Fälle ermitteln würde. Hinzuweisen 
ist ferner auf die im Rahmen der Dateninnovationsstrategie des Bundesamtes für 
Statistik (BfS 2017) entwickelten Pilotprojekte Arealstatistik Deep Learning 

91  Siehe: https://www.cancom.info/2019/01/spracherkennung-in-behoerden-ueber-digitale-entlas-
tung-bis-hin-zum-datenschutz/. 

92  Vgl. das Beispiel von «Amelia» im Bezirk North London Borough. Nach dreimonatigem Training 
konnte Amelia 64 % aller Anfragen erfolgreich beantworten; siehe Bitkom 2017. 

93  Vgl. den Aktionsplan «Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in der Mobilität» des deutschen 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom November 2018, abrufbar unter 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/aktionsplan-ki.pdf?__blob=publicationFile, sowie 
die Liste der KI-Projekte des BMVI unter https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Aktionsplan-
Digitalisierung-und-Kuenstliche-Intelligenz/KI-Projekte-in-der-Mobilitaet/aktionsplan.html. 

94  Vgl. die Beiträge auf der Herbsttagung des deutschen Bundeskriminalamtes zum Thema «Sicher-
heit in einer offenen und digitalen Gesellschaft» vom 21.–22.11.2018, abrufbar unter https:// 
www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/Publikationen/BKA-Herbsttagungen/2018/ProgrammUnd 
Redebeitraege/programmUndRedebeitraege.html;jsessionid=F3875CE18706B64522A2D7F8B 
664B76D.live2291?nn=99088. Für die Schweiz vgl. Moser 2019. 
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(ADELE)95, NOGAuto96, ML_SoSi97 oder Plausibilitätsprüfungen mittels Machine 
Learning98. Alle diese Projekte sind noch nicht im Einsatz.99 

3.5.3. Kritik und Lösungsansätze 

3.5.3.1. Datenschutz 

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI, insbesondere im Rahmen automati-
sierter Entscheide, werden häufig personenbezogene Daten verarbeitet. So kann 
KI z.B. im Rahmen von personenbezogener vorausschauender Polizeiarbeit oder 
bei der Beurteilung der Rückfallgefahr von Straftätern eingesetzt werden, um eine 
Prognose über die Gefährlichkeit einer Person abzugeben (siehe auch Abschnitte 
2.9 und 2.10). In diesem Zusammenhang sind der verfassungsrechtlich im Rah-
men des Schutzes der Privatsphäre (Art. 13 BV) verbürgte Schutz vor dem Miss-
brauch persönlicher Daten (Art. 13 Abs. 2 BV) sowie weitere Persönlichkeitsrechte 
relevant (Braun Binder 2019b). In der Praxis besteht bei der Umsetzung des Da-
tenschutzrechts allerdings häufig die Schwierigkeit, dass die betroffene Person gar 
nicht weiss, welche Daten über sie gespeichert bzw. im Rahmen einer KI-gestütz-
ten Verarbeitung genutzt werden. Etwas Abhilfe könnte eine Überarbeitung des 
Datenschutzgesetzes schaffen. In seinem Entwurf für ein neues Datenschutz- 
gesetz vom September 2017100 sieht der Bundesrat in Art. 19 Abs. 1 E-DSG denn 
auch eine Informationspflicht bei automatisierten Einzelentscheidungen vor.  

95  Mithilfe von KI sollen Luftbildinterpretationen zur Identifizierung und Klassifizierung von Verände-
rungen teilweise automatisiert werden. Siehe: https://www.experimental.bfs.admin.ch/de/in-
dex.html. 

96  Mittels maschineller Lernverfahren soll die Kodierung der wirtschaftlichen Tätigkeit von Unterneh-
men auf Basis bereits vorhandener Daten beim BfS automatisiert werden. 

97  Bei diesem Projekt geht es um die Gruppierung typischer Verlaufsmuster bezüglich Leistungs- 
bezügen im System der sozialen Sicherheit und Erwerbsarbeit sowie Schätzung der Gruppen- 
zugehörigkeit durch Nutzung individueller Merkmale und retrospektiver Verlaufsdaten. 

98  Plausibilitätsprüfungen im BfS sollen anhand von maschinellen Lernverfahren erweitert und be-
schleunigt werden bei gleichzeitiger Steigerung der Datenqualität. 

99  Experimentelle Statistiken des BfS werden auf einer speziellen Microsite veröffentlicht: www.expe-
rimental.bfs.admin.ch. 

100 Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Ände-
rung weiterer Erlasse zum Datenschutz, BBl 2017, 7193 (7215). 
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Abs. 4 enthält eine Sonderregelung für Bundesorgane: Diese sollen automatisierte 
Einzelentscheidungen (gemeint sind Verfügungen101) entsprechend kennzeich-
nen.102 

Diese Regelung alleine würde allerdings noch keine Klarheit über die genutzten 
Daten schaffen. Sie würde vielmehr nur einen ersten Anhaltspunkt für betroffene 
Personen bieten, weitere Informationen einzuholen. Die Regelung würde sich 
auch lediglich auf den engen Anwendungskreis von Entscheidungen beziehen, die 
ausschliesslich auf einer automatisierten Bearbeitung von Personendaten beru-
hen. Dies ist der Fall, «wenn keine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte 
Entscheidung durch eine natürliche Person stattgefunden hat. Das heisst, die in-
haltliche Beurteilung des Sachverhalts, auf dem die Entscheidung beruht, erfolgte 
ohne Dazutun einer natürlichen Person. Darüber hinaus wird auch der Entscheid, 
der auf der Basis dieser Sachverhaltsbeurteilung ergeht, nicht von einer natür- 
lichen Person getroffen.»103 Mit anderen Worten, die vorgeschlagene Regelung in 
Art. 19 Abs. 4 E-DSG würde im Falle des KI-Einsatzes nur in Situationen einer 
durch die KI autonom getroffenen Entscheidung greifen. Aber auch in diesen Fäl-
len würde die neue Regelung der betroffenen Person noch nicht die Möglichkeit 
eröffnen, umfassend Kenntnis über die von der KI verarbeiteten Daten zu erhalten. 
Sie würde einzig die Information erhalten, dass die sie betreffende rechtsverbind-
liche Entscheidung ohne menschliches Zutun gefällt wurde. Immerhin könnte 
diese Information für die betroffene Person Anlass sein, mithilfe des datenschutz-
rechtlichen Auskunftsrechts (Art. 8 f DSG) von der Bundesbehörde die Angabe 
weiterer zu verlangen. 

Die vorgeschlagene Regelung vermag also in Fällen einer vollständig von Maschi-
nen getroffenen Entscheidung eine gewisse Transparenz und Überprüfbarkeit her-
zustellen, um individuelle Rechte abzusichern. In Situationen, in denen KI lediglich 
zur Entscheidungsunterstützung eingesetzt wird, ist sie allerdings nicht anwend-
bar. Genauso wenig vermag sie, gruppen- und gesellschaftsbezogene Ziele wie 
Nichtdiskriminierung abzusichern.104 

101  BBl 2017, 6941 (7059). 
102  Art. 19 Abs. 4 E-DSG lautet: «Ergeht die automatisierte Einzelentscheidung durch ein Bundes-

organ, so muss es die Entscheidung entsprechend kennzeichnen. Absatz 2 gilt nicht, wenn der 
betroffenen Person gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel zur Verfügung steht.» 

103  BBl 2017 6941 (7056 f.). 
104  Vgl. für eine ähnliche Kritik mit Blick auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung Dreyer & Schulz 

2018. Vgl. auch den Hinweis bei Spielkamp 2019. 
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3.5.3.2. Datenqualität 

Sowohl die Entscheidungsunterstützung als auch die Vornahme gewisser Ent-
scheidungsschritte durch KI ist auf Daten angewiesen, die analysiert werden und 
auf deren Basis sodann eine Prognose oder Entscheidung getroffen wird. Es gilt 
die allgemeine Erkenntnis, dass die Ergebnisse von Datenverarbeitungsverfahren 
immer nur so gut sein können, wie es die Qualität, Aktualität und Verfügbarkeit der 
Daten ermöglicht (für predicitive policing siehe z.B. Knobloch 2018 oder Leese 
2018). Dies trifft auf diejenigen Daten zu, die im Laufe des ordentlichen Betriebs 
in ein System eingespeist und verarbeitet werden. Im Falle von maschinellen Lern-
verfahren, bei denen Trainingsdaten zum Einsatz kommen, gilt dies aber auch für 
die genutzten Trainingsdaten. Falsche Trainingsdaten können dazu führen, dass 
das System unkorrekte Resultate liefert.105 Zudem besteht das Risiko, dass histo-
risch gewachsene Vorurteile, die sich in den Trainingsdaten niederschlagen, vom 
System übernommen und perpetuiert bzw. verstärkt werden (Martini 2019). Mit 
anderen Worten: Auch wenn die Daten an und für sich korrekt sind, können sie zu 
diskriminierenden Resultaten führen (vgl. Abschnitt 2.8.3.4). Bereits in der Trai-
ningsphase ist deshalb die Qualität der verwendeten Daten sicherzustellen (Braun 
Binder 2019b; Martini 2019). In der Literatur findet sich daher die Empfehlung, 
dass im Idealfall sowohl beim Betrieb als auch im Rahmen der Trainingsphase auf 
Daten der öffentlichen Hand zurückgegriffen werden soll (Knobloch 2018). 

Anzumerken ist hier noch, dass die Verwendung grosser Mengen von Daten dazu 
beitragen kann, dass die Relevanz eines einzelnen falschen Datums relativiert 
wird. Zudem können falsche Daten natürlich auch ausserhalb des Einsatzes von 
KI nachteilige Folgen haben; eventuell sogar noch mehr, weil die allfällige Relati-
vierung falscher Daten durch die Menge der Daten entfällt. 

                                                      
105 Vgl. nur etwa das Beispiel des von Microsoft-Forschern mit realen Twitter-Daten trainierten Chat-

bots «Tay», der sich nach kurzer Zeit rassistisch und anderweitig politisch radikal äusserte, vgl. 
Graff 2016, oder den am Massachusetts Institute of Technology durchgeführten Test mit Bilder-
kennungsprogrammen: Ein System wurde mit «normalen» Daten trainiert, das andere System mit 
Daten aus dem Darknet. Letztgenanntes System «erkannte» daraufhin auf Bildern, die das andere 
System als Vögel oder Blumen interpretierte, ausschliesslich Gewaltszenen, vgl. Wakefield 2018. 
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3.5.3.2. Datenqualität 

Sowohl die Entscheidungsunterstützung als auch die Vornahme gewisser Ent-
scheidungsschritte durch KI ist auf Daten angewiesen, die analysiert werden und 
auf deren Basis sodann eine Prognose oder Entscheidung getroffen wird. Es gilt 
die allgemeine Erkenntnis, dass die Ergebnisse von Datenverarbeitungsverfahren 
immer nur so gut sein können, wie es die Qualität, Aktualität und Verfügbarkeit der 
Daten ermöglicht (für predicitive policing siehe z.B. Knobloch 2018 oder Leese 
2018). Dies trifft auf diejenigen Daten zu, die im Laufe des ordentlichen Betriebs 
in ein System eingespeist und verarbeitet werden. Im Falle von maschinellen Lern-
verfahren, bei denen Trainingsdaten zum Einsatz kommen, gilt dies aber auch für 
die genutzten Trainingsdaten. Falsche Trainingsdaten können dazu führen, dass 
das System unkorrekte Resultate liefert.105 Zudem besteht das Risiko, dass histo-
risch gewachsene Vorurteile, die sich in den Trainingsdaten niederschlagen, vom 
System übernommen und perpetuiert bzw. verstärkt werden (Martini 2019). Mit 
anderen Worten: Auch wenn die Daten an und für sich korrekt sind, können sie zu 
diskriminierenden Resultaten führen (vgl. Abschnitt 2.8.3.4). Bereits in der Trai-
ningsphase ist deshalb die Qualität der verwendeten Daten sicherzustellen (Braun 
Binder 2019b; Martini 2019). In der Literatur findet sich daher die Empfehlung, 
dass im Idealfall sowohl beim Betrieb als auch im Rahmen der Trainingsphase auf 
Daten der öffentlichen Hand zurückgegriffen werden soll (Knobloch 2018). 

Anzumerken ist hier noch, dass die Verwendung grosser Mengen von Daten dazu 
beitragen kann, dass die Relevanz eines einzelnen falschen Datums relativiert 
wird. Zudem können falsche Daten natürlich auch ausserhalb des Einsatzes von 
KI nachteilige Folgen haben; eventuell sogar noch mehr, weil die allfällige Relati-
vierung falscher Daten durch die Menge der Daten entfällt. 

                                                      
105 Vgl. nur etwa das Beispiel des von Microsoft-Forschern mit realen Twitter-Daten trainierten Chat-

bots «Tay», der sich nach kurzer Zeit rassistisch und anderweitig politisch radikal äusserte, vgl. 
Graff 2016, oder den am Massachusetts Institute of Technology durchgeführten Test mit Bilder-
kennungsprogrammen: Ein System wurde mit «normalen» Daten trainiert, das andere System mit 
Daten aus dem Darknet. Letztgenanntes System «erkannte» daraufhin auf Bildern, die das andere 
System als Vögel oder Blumen interpretierte, ausschliesslich Gewaltszenen, vgl. Wakefield 2018. 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



220 Wenn Algorithmen für uns entscheiden  

3.5.3.3. Begründung staatlicher Entscheidungen 

Der staatliche Einsatz künstlicher Intelligenz steht im Vergleich zum privatwirt-
schaftlichen Einsatz vor zusätzlichen Herausforderungen. Die Begründung eines 
Rechtsaktes bzw. Gerichtsurteils gegenüber Betroffenen gehört zu den zentralen 
Elementen des Rechtsstaates. Die Begründungspflicht folgt aus dem Anspruch 
auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) und zwingt den Staat dazu, Transparenz 
herzustellen bezüglich der Entscheidungsgründe. Dies soll den Betroffenen er-
möglichen, den Entscheid nachzuvollziehen und allenfalls ein sachgerechtes 
Rechtsmittel einzureichen. 

Trifft aber ein auf neueren maschinellen Lernverfahren wie Deep Learning basier-
tes KI-System die Entscheidung oder zumindest wesentliche vorbereitende Teile 
davon, können die internen Schritte, die innerhalb des Systems stattfinden, nicht 
mehr nachvollzogen werden. Daraus wird in der Literatur bisweilen der Schluss 
gezogen, eine den rechtsstaatlichen Anforderungen genügende Begründung sei 
nicht mehr möglich oder zumindest zweifelhaft (Rechsteiner 2018).  

Andere Stimmen betonen aber, dass auch bei der Begründung einer von einem 
Behördenmitarbeitenden getroffenen Entscheidung die einzelnen Gedanken-
gänge der Person nicht wiedergegeben werden müssen. Genauso wenig müssten 
die einzelnen maschinellen Schritte in der Begründung dargestellt werden. Auch 
wenn der Herstellungsprozess einer auf maschinellen Lernverfahren basierenden 
Entscheidung nicht im Einzelnen nachvollzogen werden könne, müsse dies nicht 
bedeuten, dass KI keine Entscheidungen treffen dürfe. Es stelle sich aber die 
Frage, ob bzw. wie KI künftig in der Lage sein werde, die Entscheidung nicht nur 
zu fällen, sondern auch in einer den rechtsstaatlichen Anforderungen an Begrün-
dungen genügenden Form darzustellen (Meyer 2018; Doshi-Velez & Kortz 2017). 

3.5.3.4. Diskriminierungspotenzial 

Das Diskriminierungspotenzial von KI wird insbesondere im Zusammenhang mit 
vorausschauender Polizeiarbeit und der Beurteilung der Rückfallgefahr von Straf-
tätern in der Literatur intensiv diskutiert. Bei der vorausschauenden Polizeiarbeit 
bezieht sich die Diskussion sowohl auf die personen- als auch auf die ortsbezoge-
nen Systeme. 
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Bei personenbezogenem KI-Einsatz ist neben den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen insbesondere zu berücksichtigen, dass keine Vorurteile gegenüber ge-
wissen Bevölkerungsgruppen oder Minderheiten entstehen bzw. reproduziert wer-
den (Andrejevic 2017; Mantello 2016; Hildebrandt 2016; Martini 2019).106  

Bei ortsbezogenen Systemen können ebenfalls Bedenken auftreten. Dies etwa 
dann, wenn der Einsatz von Polizeikräften zur Überrepräsentanz in ärmeren Ge-
genden mit einem hohen Anteil bestimmter Bevölkerungsgruppen führt. Durch die 
erhöhte Polizeipräsenz werden zusätzliche Straftaten beobachtet, wodurch es zu 
einer Verzerrung in der Wahrnehmung der Verteilung von Straftaten kommen 
kann. KI-basierte Systeme können eine erhöhte Polizeipräsenz in bestimmten Ge-
genden unter Umständen unabhängig von Daten wie Einkommen oder Hautfarbe 
empfehlen; diese Faktoren können in ethnisch stark segregierten Gebieten aber 
mit der Postleitzahl übereinstimmen (Knobloch 2018). 

3.5.3.5. Anspruch auf rechtliches Gehör 

Wird ein KI-Algorithmus vom Staat so eingesetzt, dass dieser unmittelbar selbst 
eine für die Rechtsunterworfenen verbindliche Entscheidung (Verfügung) trifft, 
dann besteht die Gefahr, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör beeinträchtigt 
wird (Braun Binder 2019b). Dieser Anspruch ist Bestandteil der allgemeinen Ver-
fahrensgarantien (Art. 29 Abs. 2 BV) und bedeutet insbesondere, dass eine Per-
son das Recht hat, sich zu äussern, bevor eine sie nachteilig treffende Entschei-
dung gefällt wird. In der Literatur wird deshalb vorgeschlagen, vollautomatisierte 
Verfügungen grundsätzlich nur dort zuzulassen, wo den Begehren der betroffenen 
Person entsprochen wird (Rechsteiner 2018). 

Alternativ könnte die Äusserungsmöglichkeit bei Begehren, die elektronisch ge-
stellt werden, in Form eines sogenannten Freitextfeldes vorgesehen werden. So-
bald ein Eintrag in diesem Freitextfeld gemacht wird, wäre über das Begehren 
nicht mehr vom Algorithmus, sondern von einem Menschen, unter Berücksichti-
gung der getätigten Äusserung, zu entscheiden (Braun Binder 2016a; Braun Bin-
der 2016b). 

                                                      
106 Z.B. bezüglich der Nutzung von Gesichtserkennung: Big Brother Watch, Defending Civil Liberties, 

Protecting Privacy, 2018, abrufbar unter: https://bigbrotherwatch.org.uk/wp-content/uplo-
ads/2018/07/Big-Brother-Watch-evidence-Policing-for-the-future-inquiry.pdf. 
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3.5.4. Fazit: Themenauswahl für die Expertenumfrage  

Die Beispiele des staatlichen KI-Einsatzes stammen vorwiegend aus anderen Län-
dern. Entsprechend finden sich auch die Auseinandersetzungen damit hauptsäch-
lich in der Literatur aus Rechtskreisen ausserhalb der Schweiz. In der Experten-
umfrage war deshalb von besonderem Interesse, welche Entwicklungen in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren einerseits in der Schweiz sowie andererseits in an-
deren Ländern erwartet werden.  

Die in der Literatur diskutierten Herausforderungen unterscheiden sich massgeb-
lich danach, in welchen Prozessen der öffentlichen Verwaltung KI eingesetzt wird 
und inwieweit dadurch menschliche Entscheidungen ersetzt werden. Deshalb wur-
den die Experten nach den erwarteten Einsatzgebieten in der öffentlichen Verwal-
tung gefragt. Zudem zielte die Expertenumfrage darauf ab zu erfahren, welche 
Vorteile, aber auch welche Risiken im Zusammenhang mit einem staatlichen KI-
Einsatz erwartet werden.

4. Experten zu künstlicher Intelligenz

Der Einbezug von Fachpersonen spielte eine zentrale Rolle, um (i) die Einschät-
zungen des Projektteams und den Konsensus aus der Literatur kritisch zu hinter-
fragen sowie (ii) neue Empfehlungen zu erarbeiten. Zweck des Einbezugs von Ex-
pertinnen und Experten war dabei nicht, den Prozess der Entscheidungsfindung 
bezüglich Empfehlungen gewissermassen auszulagern. Vielmehr soll damit das 
Meinungsspektrum ausgeweitet werden – auch um blinde Flecken des Stu-
dienteams zu identifizieren. Wie in Abschnitt 1.3.1 ausgeführt, erfolgte die Exper-
tenumfrage in zwei Runden, in denen unterschiedliche Sachverhalte erhoben wur-
den: In der ersten Runde ging es vorrangig um die Einschätzung der Faktenlage, 
in der zweiten Runde primär um die Einschätzung von möglichen Massnahmen. 
Ergänzt wurden die beiden Umfragen durch eine Befragung der breiteren Bevöl-
kerung mit Schwerpunkten «Konsum» und «Ethik». Schliesslich konnten die Fach-
personen in einem Workshop zu ersten Entwürfen von Empfehlungen Stellung 
nehmen. Details zur Methode finden sich im Anhang. 

4.1. KI-Wissen und Meinungen der Fachpersonen 

In der Expertenumfrage wurde auf verschiedene Weise sowohl die generelle Mei-
nung der Fachpersonen gegenüber KI (zwischen Skepsis und Zustimmung) als 
auch deren Wissen und Erfahrung mit KI erhoben. Dies erlaubt es, die später in 
der Umfrage gegebenen Einschätzungen auf mögliche Voreingenommenheit oder 
(fehlende) Erfahrung der Fachpersonen zu prüfen. Entsprechende Ergebnisse 
werden nur berichtet, wenn sich ein auffälliges Resultat zeigte. 

4.1.1. Charakterisierungsmerkmale des Expertensamples  

Die Daten der Umfrage wurden hinsichtlich dreier Merkmale aggregiert, die für die 
Auswertung der Resultate herangezogen wurden. So wurde erstens ein KI-Exper-
tise-Index generiert, der Aufschluss darüber gibt, wie umfassend eine Person sich 
über KI informiert bzw. KI-Technologien im Alltag nutzt. Der Index aggregiert Ant-
worten zu folgenden Fragen: 
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 Eine Frage erfasste aufgrund verschiedener Unterkategorien (Fachpresse, all-
gemeine Medien, Konferenzen, Weiterbildung), auf welche Weise und wie
häufig sich die Experten zu KI informierten.

 Eine Frage erfasste, welche KI-Technologien die Expertinnen und Experten
wie häufig in ihrem Alltag nutzen (digitale Assistenten, Übersetzungspro-
gramme, KI-Systeme zur Datenanalyse, KI-Systeme zur Bildanalyse).

Die damit generierten Indexwerte pro Person107 wurden zum einen für Korrela-
tionsanalysen, zum anderen für Gruppenvergleiche (Median-Split) genutzt. Je hö-
her der Wert, desto höher die Expertise der jeweiligen Person. 

Zweitens wurde ein KI-Meinungs-Index geniert, der die generelle Einstellung der 
Expertinnen und Experten gegenüber KI widerspiegeln sollte. Auch dieser Index 
wurde aus den Antworten mehrerer Fragen generiert: 

 Eine Frage erfasste, inwieweit sich die Expertinnen und Experten bezüglich
der durch KI eröffneten Möglichkeiten eher als «Enthusiasten» oder als
«Skeptiker» bezeichnen (5 Punkte Likert-Skala)

 In einer offenen Frage wurden die Fachpersonen aufgefordert, mit Stichworten
KI zu charakterisieren. Hier wurde kodiert, inwieweit dafür eher neutrale, eher
positive oder eher negative Stichworte verwendet wurden.

Auch diese damit generierten Indexwerte pro Person wurden für Korrelationsana-
lysen und Gruppenvergleiche (Median-Split) genutzt. Je höher der Wert, desto 
skeptischer ist die Person bezüglich KI generell. 

Drittens wurden die Personen bezüglich ihres Ausbildungshintergrunds in 
«technische» und «nicht technische Fachpersonen» unterschieden. In erstere Ka-
tegorie fallen Personen mit einer Ausbildung in Informatik, Ingenieurwesen und 
den Naturwissenschaften (161 Personen), in letztere alle anderen (146 Personen). 

Zu jedem Bereich wurde am Schluss des Frageblocks gefragt, wie gut sich die 
Person im jeweiligen Thema auskennt (Skala: Experte; sehr vertraut; vertraut; we-
nig vertraut; gar nicht vertraut). Damit soll sichergestellt werden, dass die Resul-
tate nicht aufgrund unterschiedlicher Expertise pro Thema verzerrt wurden. 

107 Bei der Erstellung beider Indizes wurde geprüft, wie stark die Antworten zu den einzelnen Items 
miteinander korrelierten, um sicherzustellen, dass alle Korrelationen signifikant sind und in die 
gleiche Richtung gehen; dies war der Fall. Zudem wurde geprüft, welchen Einfluss die Gewich-
tung von Einzel-Items auf den Gesamtindex hat, um einen möglichst robusten Index zu erhalten. 
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4.1.2. Zusammenhänge zwischen den Charakterisierungsmerkmalen  

Aufgrund der oben definierten Indizes liessen sich Verbindungen zwischen den 
Merkmalen feststellen. So zeigte sich erstens ein plausibler Zusammenhang zwi-
schen technischem Ausbildungshintergrund und Expertise-Index: Technische Ex-
perten erreichen im Schnitt einen höheren Indexwert als nicht technische Exper-
ten. Es ergab sich allerdings kein systematischer Zusammenhang zwischen 
technischem Ausbildungshintergrund und KI-Skeptizismus, d.h. technische Exper-
ten stehen im Schnitt KI ähnlich gegenüber wie nicht technische. 

Beim Vergleich der beiden Indizes zeigte sich eine signifikante negative Korrela-
tion zwischen KI-Expertise und KI-Meinung: Je weniger die betroffenen Personen 
sich über KI informieren bzw. KI nutzen, desto skeptischer sind sie ihr gegenüber 
eingestellt (– 0.24, p < 0.001). Eine Analyse der beiden Komponenten des KI- 
Expertise-Index ergab, dass die Komponente «Erfahrung mit KI» für diese nega-
tive Korrelation am stärksten verantwortlich ist. Um diesen möglichen Zusammen-
hang zwischen Skepsis und Wissen zu prüfen, wurden in der zweiten Umfrage die 
folgenden Aussagen hinzugefügt, wobei die Befragten den Grad der Ablehnung 
bzw. Zustimmung angeben konnten: 

1. Eine skeptische Einstellung bezüglich KI ist in erster Linie ein Resultat unge-
nügender Information: Je mehr Personen über KI wissen, desto geringer wird
die KI-Skepsis sein.

2. Personen mit technischer KI-Expertise sind gegenüber KI positiv voreinge-
nommen und neigen dazu, Risiken zu übersehen.

Die Antworten wurden mit dem KI-Experten- und dem KI-Meinungs-Index korre-
liert. Hier zeigte sich nur zwischen dem Meinungs-Index und der ersten Aussage 
eine signifikante negative Korrelation (– 0.37, < .001). Dies bedeutet, dass Skep-
tiker selbst nicht der Ansicht sind, ihre Skepsis beruhe auf mangelnde Information. 
Weil kein Zusammenhang zwischen Expertise und der ersten Aussage gefunden 
wurde (also im Sinn, dass Personen mit geringerer Expertise der Aussage stärker 
oder weniger stark zustimmen), muss davon ausgegangen werden, dass KI-Skep-
sis nicht alleine als Ausdruck mangelnder Expertise gewertet werden kann. 

Tabelle 5 zeigt die durchschnittliche Expertise der Fachpersonen, welche in der 
ersten bzw. zweiten Umfrage ihre Einschätzung zu den Fragen der jeweiligen The-
menbereiche abgegeben haben. Übersetzt auf die Skalenwerte liegt diese zwi-
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perten erreichen im Schnitt einen höheren Indexwert als nicht technische Exper-
ten. Es ergab sich allerdings kein systematischer Zusammenhang zwischen 
technischem Ausbildungshintergrund und KI-Skeptizismus, d.h. technische Exper-
ten stehen im Schnitt KI ähnlich gegenüber wie nicht technische. 

Beim Vergleich der beiden Indizes zeigte sich eine signifikante negative Korrela-
tion zwischen KI-Expertise und KI-Meinung: Je weniger die betroffenen Personen 
sich über KI informieren bzw. KI nutzen, desto skeptischer sind sie ihr gegenüber 
eingestellt (– 0.24, p < 0.001). Eine Analyse der beiden Komponenten des KI- 
Expertise-Index ergab, dass die Komponente «Erfahrung mit KI» für diese nega-
tive Korrelation am stärksten verantwortlich ist. Um diesen möglichen Zusammen-
hang zwischen Skepsis und Wissen zu prüfen, wurden in der zweiten Umfrage die 
folgenden Aussagen hinzugefügt, wobei die Befragten den Grad der Ablehnung 
bzw. Zustimmung angeben konnten: 

1. Eine skeptische Einstellung bezüglich KI ist in erster Linie ein Resultat unge-
nügender Information: Je mehr Personen über KI wissen, desto geringer wird
die KI-Skepsis sein.

2. Personen mit technischer KI-Expertise sind gegenüber KI positiv voreinge-
nommen und neigen dazu, Risiken zu übersehen.

Die Antworten wurden mit dem KI-Experten- und dem KI-Meinungs-Index korre-
liert. Hier zeigte sich nur zwischen dem Meinungs-Index und der ersten Aussage 
eine signifikante negative Korrelation (– 0.37, < .001). Dies bedeutet, dass Skep-
tiker selbst nicht der Ansicht sind, ihre Skepsis beruhe auf mangelnde Information. 
Weil kein Zusammenhang zwischen Expertise und der ersten Aussage gefunden 
wurde (also im Sinn, dass Personen mit geringerer Expertise der Aussage stärker 
oder weniger stark zustimmen), muss davon ausgegangen werden, dass KI-Skep-
sis nicht alleine als Ausdruck mangelnder Expertise gewertet werden kann. 

Tabelle 5 zeigt die durchschnittliche Expertise der Fachpersonen, welche in der 
ersten bzw. zweiten Umfrage ihre Einschätzung zu den Fragen der jeweiligen The-
menbereiche abgegeben haben. Übersetzt auf die Skalenwerte liegt diese zwi-
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schen «vertraut» und «sehr vertraut».108 Tendenziell liegen die Werte bei der zwei-
ten Umfrage etwas höher. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Befragten ex-
plizit aufgefordert wurden, ihre Einschätzungen zu Empfehlungen möglichst vieler 
Bereiche abzugeben. Ein deutlicher Unterschied findet sich nur bei der «öffent-
lichen Verwaltung», wo in der ersten Umfrage generell signifikant mehr Expertise 
(auch im Vergleich zwischen den Bereichen) vorhanden war.  

Tabelle 5: Durchschnittliche Expertise in den einzelnen Fachbereichen pro Umfrage; 
ein höherer Wert bedeutet eine höhere Expertise (*: signifikanter Unter-
schied zwischen erster und zweiter Umfrage) 

Erste Umfrage Zweite Umfrage 

Arbeitswelt 3.37 3.16 

Bildung und Forschung 3.76 3.43* 

Konsum 3.26 3.38 

Medien 3.79 3.51 

Öffentliche Verwaltung 3.92 3.40* 

4.2. Beurteilungen zum Themenfeld Arbeitswelt109 

4.2.1. Zentrale Ergebnisse der ersten Umfrage 

In der ersten Umfrage haben 115 von 307 Befragten den Bereich Arbeit gewählt. 
Hier wurden primär Einschätzungen zu quantitativen Effekten auf makroökonomi-
scher Ebene und zu qualitativen Veränderungen der Gestaltung von Arbeit aus 
Sicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Arbeitgebern erfragt. 
Ebenso wurde gefragt, ob unterschiedliche Einschätzungen bei den Auswirkungen 

108 Die Antwortmöglichkeiten waren: 1: Ich bin mit dem Thema gar nicht vertraut; 2: Ich bin mit dem 
Thema wenig vertraut; 3: Ich bin mit dem Thema vertraut; 4: Ich bin mit dem Thema sehr vertraut; 
5: Ich bin Experte/Expertin. 

109 Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Johann Čas und Jaro Krieger-Lamina, Institut für Tech-
nikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
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auf die Schweiz und auf die Europäische Union bestehen. Nachfolgend werden 
nur die für die Studie wichtigsten Ergebnisse aufgeführt und grafisch dargestellt. 

4.2.1.1. Makroökonomische Effekte 

Aus quantitativer Sicht wurde nach den Wirkungen von KI auf die Beschäftigung, 
die Produktivität, die Löhne, die Bedeutung des Produktionsfaktors menschliche 
Arbeit, die Anteile des Dienstleistungssektors sowie auf die Polarisierung bei Qua-
lifikationen und Löhnen gefragt (Abbildung 10). 

Abbildung 10: Beurteilung von quantitativen Effekten im Bereich Arbeitswelt. Die 
Prozentzahlen links und rechts geben jeweils den Anteil der zustim-
menden bzw. ablehnenden Personen an. 

Die Teilnehmenden stufen die Zunahme der Polarisierung des Arbeitsmarktes 
(87 % positiv), die Zunahme der Produktivität (84 %) und der Löhne (82 %) als die 
wahrscheinlichsten Szenarien ein. Die Bedeutung menschlicher Arbeit (57 % ne-
gativ) und das Beschäftigungsvolumen (46 %) werden als eher abnehmend ein-
geschätzt. Die Mehrheit stuft die Entwicklungen in der Schweiz ähnlich ein wie in 
der Europäischen Union. Ein Viertel bis ein Drittel der Befragten denkt, dass KI im 
Dienstleistungssektor, in der Produktivität, bei der Polarisierung des Arbeitsmark-
tes, bei den Löhnen und bei der Beschäftigung einen grösseren Einfluss haben 
wird im Vergleich zu Europa. 
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Bei den Potenzialen, menschliche Arbeit zu unterstützen, sie zu ersetzen oder zu-
sätzliche Beschäftigung zu generieren, wurde zwischen dem Agrar-, Produktions- 
und Dienstleistungssektor unterschieden. Grundsätzlich stuft eine Mehrheit der 
Befragten die Unterstützung (53–82 % je Sektor) wie auch den Ersatz (36–64 %) 
von menschlicher Arbeitskraft über alle Sektoren hinweg als wahrscheinlich ein. 
Zusätzliche Beschäftigung wird für den Dienstleistungssektor als eher wahrschein-
lich eingestuft (59 %), für den Produktionssektor sind sich die Befragten uneinig 
und beim Agrarsektor wird keine zusätzliche Beschäftigung erwartet. 

4.2.1.2. Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse 

Bezüglich der Auswirkungen von KI auf die Gestaltung der Arbeit aus Sicht der Ar-
beitnehmer/-innen stufen die Befragten eine stärkere Kontrolle von Arbeitnehmer/-
innen (76 %), die Zunahme instabiler Arbeitsverhältnisse (74 %) wie auch den Ein-
satz von KI im Zuge der Rekrutierung (73 %) als die drei wahrscheinlichsten Szena-
rien ein. Auch der Einsatz von KI bei der Entscheidung über Beförderungen (64 %) 
und für die Erhöhung der Autonomie für Arbeitnehmer (57 %) wird eher als wahr-
scheinlich eingestuft. Dasselbe gilt für den Erhalt sozialer Absicherungen (52 %). 
Eine dank KI kürzere Arbeitszeit sowie eine sinkende Arbeitsbelastung werden eher 
als unwahrscheinlich angesehen, wobei Letztere stark zu polarisieren scheint. Je-
weils mehr als 20 % der Fachpersonen schätzen eine sinkende Arbeitsbelastung als 
sehr wahrscheinlich oder als sehr unwahrscheinlich ein. 

Aus Sicht der Arbeitgeber werden eine Zunahme der Produktivität (93 %), mehr 
Vorteile für Grossunternehmen (90 %) sowie flexiblere Reaktionen auf Markt- 
änderungen (88 %) als die drei am wahrscheinlichsten Szenarien eingestuft. Auch 
eine bessere Kontrolle von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und flexiblere 
Zuteilung von Arbeitszeiten und Aufgaben werden von der Mehrheit der Befragten 
als wahrscheinlich eingestuft. Bei der Frage, ob KI Arbeitnehmer/-innen primär er-
setzt oder lediglich unterstützt, sind sich die Befragten uneinig; beide Szenarien 
werden als gleich wahrscheinlich eingeschätzt (57 %). 

4.2.1.3. Fazit zur ersten Umfrage 

Aufgrund der Ergebnisse der ersten Umfrage wurden folgende Bereiche ausge-
wählt, um mögliche Massnahmen zu beurteilen: die Polarisierung von Arbeits-
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märkten und von Löhnen, eine Abnahme des Volumens der Beschäftigung, stär-
kere Kontrolle von Arbeitnehmern, eine Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse so-
wie Vorteile insbesondere für Grossunternehmen. 

4.2.2. Zentrale Ergebnisse der zweiten Umfrage 

In der zweiten Umfrage haben 70 von 111 Befragten Empfehlungen zum Bereich 
Arbeitswelt angegeben. Die Fachpersonen wurden gebeten, zu den in der ersten 
Runde als wesentlich eingeschätzten Risiken eigene Massnahmen vorzuschlagen 
bzw. vorgegebene Massnahmen zu bewerten. Bei den vorgeschlagenen Mass-
nahmen wurden Kommentare aus der ersten Runde der Befragung sowie die Er-
gebnisse der Tiefeninterviews und der Literaturanalyse berücksichtigt. 

4.2.2.1. Polarisierung am Arbeitsmarkt 

Wie aus Abbildung 11 ersichtlich, werden Massnahmen im Bildungsbereich als 
sehr effektiv zur Vermeidung von Polarisierungseffekten angesehen. Mit Werten 
von 90 % für eine gezielte Weiterbildung auf individueller Ebene und 82 % für Bil-
dungsoffensiven zur generellen Förderung von KI-Kompetenzen werden diese 
Massnahmen eindeutig positiv bewertet.  

Abbildung 11: Beurteilung von Massnahmen zur Verminderung der Polarisierung am 
Arbeitsmarkt. 
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Bei einer verstärkten Abfederung sozialer Ungleichheit durch das Sozialsystem, 
der Einführung eines Grundeinkommens und der Festsetzung von Mindestlöhnen 
überwiegen die positiven Einschätzungen, die Tendenz ist aber weniger klar. Bei 
einer Arbeitszeitverkürzung zur Verknappung des Angebots an Arbeit überwiegen 
mit 50 % negative Beurteilungen. 

4.2.2.2. Polarisierung der Löhne 

Gegen steigende Ungleichheiten bei den Löhnen wurde die gleiche Liste an Mass-
nahmenvorschlägen abgefragt. Wenngleich sich hier das Muster ähnelt, werden 
doch mit Ausnahme der Abfederung durch das Sozialsystem alle weiteren Mass-
nahmen als weniger effektiv erachtet (Abbildung 12). 

Abbildung 12: Beurteilung von Massnahmen gegen die Polarisierung von Löhnen. 

Fragen der Polarisierung scheinen auch bei den Einschätzungen der Effektivität 
von möglichen Massnahmen zu polarisieren. Dies spiegelt sich auch in den zahl-
reichen, von den Fachpersonen selbst vorgeschlagenen Massnahmen wider, wel-
che durch eine grosse Heterogenität gekennzeichnet sind.110 

110 Insgesamt wurden mehr als 200 eigene Vorschläge gemacht. Viele widersprechen sich und spie-
geln konträre gesellschaftliche Grundhaltungen wider, indem sie etwa eine Kritik an neoliberaler 
Wirtschaftspolitik oder ein Misstrauen gegenüber regulativen Eingriffen des Staates ausdrücken. 
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4.2.2.3. Abnahme des Beschäftigungsvolumens 

Bei den vorgeschlagenen Massnahmen, um einer Abnahme des Volumens der 
Beschäftigung entgegenzuwirken bzw. deren Folgen abzumildern, sind mit zwei 
Ausnahmen die Einschätzungen wenig eindeutig bzw. tendieren ins Negative 
(siehe Abbildung 13). 

Abbildung 13: Beurteilung von Massnahmen gegen die Abnahme der Beschäftigung. 

Mit einem Wert von 85 % werden die Förderung von neuen Beschäftigungsmög-
lichkeiten, z.B. Start-ups, gefolgt von neuen Formen der Besteuerung zur Finan-
zierung des Staatshaushalts/Sozialsystems (65 %) als die effektivsten Massnah-
men erachtet. Bei der finanziellen Abgeltung von Nichterwerbsarbeit überwiegen 
mit 46 % noch die positiven Einschätzungen, bei der Einführung eines Grundein-
kommens, der verstärkten Abfederung sozialer Ungleichheit durch das Sozialsys-
tem sowie einer Arbeitszeitverkürzung zur Verknappung des Angebots an Arbeit 
die negativen Einschätzungen der Effektivität.

4.2.2.4. Kontrolle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Um einer stärkeren Kontrolle der Arbeitnehmer/-innen entgegenzuwirken, wurden 
folgende Massnahmen abgefragt: Vergütung oder Vermeidung der Arbeit in der 
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Freizeit, Schutz der Arbeitnehmer/-innen auch in transnationalen Arbeitsverhält-
nissen sicherstellen, Massnahmen gegen Überwachung am Arbeitsplatz sowie 
eine Stärkung des Datenschutzes generell (Abbildung 14).  

Mit Ausnahme einer Vergütung oder Vermeidung der Arbeit in der Freizeit, bei der 
die positiven und negativen Einschätzungen fast gleichauf liegen, werden die rest-
lichen vorgeschlagenen Massnahmen überwiegend für effektiv befunden. 

Abbildung 14: Beurteilung von Massnahmen gegen zunehmende Kontrolle der  
Arbeitnehmer/-innen. 

4.2.2.5. Prekäre Arbeitsverhältnisse 

Bei den Massnahmen, die einer Zunahme instabiler oder prekärer Arbeitsverhält-
nisse entgegenwirken sollen, zeigt sich ein uneinheitliches Bild (Abbildung 15). 

So werden eine Sicherstellung des Arbeitnehmerschutzes auch in transnationalen 
Arbeitsverhältnissen (72 %) sowie Änderungen im Sozialversicherungsrecht 
(64 %) als überwiegend positiv beurteilt. Bei der Einschätzung einer Einführung 
eines Grundeinkommens und Festsetzung von Mindestlöhnen herrscht Uneinig-
keit, während eine Arbeitszeitverkürzung von 60 % der Befragten als nicht effektiv 
angesehen wird. 
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Abbildung 15: Beurteilung von Massnahmen gegen zunehmend prekäre Arbeits- 
verhältnisse.  

4.2.2.6. Vorteile für Grossunternehmen 

Als letzte Frage zur Beurteilung der Effektivität wurden Massnahmen abgefragt, 
um Vorteilen für Grossunternehmen und damit der Behinderung des freien Wett-
bewerbs entgegenzuwirken (Abbildung 16).  

Abbildung 16: Beurteilung von Massnahmen zur Sicherung des freien Wettbewerbs.
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Als eindeutig bzw. überwiegend effektiv angesehen wurden dabei die Förderung 
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ten über die Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert werden sollte. KI er-
weist sich dabei als ein Katalysator für die Diskussion grundlegender Themen wie 
Steuersystem, Ausgestaltung des Arbeitsmarktes oder Sozialpolitik. 

4.2.3. Ergebnisse des Workshops zum Themenbereich Arbeit 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden die zentralen Ergebnisse der zwei-
ten Umfrage präsentiert. In dieser wurden jene aus der ersten Runde als relevant 
und wahrscheinlich eingeschätzten Entwicklungen in Hinblick auf mögliche Mass-
nahmen abgefragt. Diese umfassen eine Polarisierung der Arbeitsmärkte, stei-
gende Ungleichheiten bei den Löhnen, eine Abnahme des Arbeitsvolumens, eine 
steigende Kontrolle von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, eine Zunahme 
von prekären Arbeitsverhältnissen sowie Vorteile für Grossunternehmen (gegen-
über KMUs). Von den Teilnehmenden der Umfrage wurde dabei eine grosse An-
zahl an Vorschlägen für Massnahmen entwickelt, die sehr heterogen waren und 
sich teilweise widersprachen. Diese Vielfalt spiegelt offensichtlich auch eine Pola-
risierung bei der grundsätzlichen Ausrichtung von Massnahmen wider, die von 
fundamentaler Kritik an neoliberaler Wirtschaftspolitik bis zu einem Misstrauen ge-
genüber staatlichen Regulierungsmassnahmen reicht. 

Bei den Massnahmen gegen die Polarisierung und gegen steigende Ungleichheit 
bei Löhnen wurde in der Umfrage eine Arbeitszeitverkürzung überwiegend als we-
nig effektiv angesehen, alle anderen Massnahmen (Abfederung über Sozialpolitik, 
Festlegung von Mindesteinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen) 
wurden überwiegend positiv eingeschätzt. Eindeutig positiv beurteilt wurden Mass-
nahmen zur individuellen und allgemeinen Weiterbildung. Vergleichbare Muster 
zeigten sich bei den vorgeschlagenen Massnahmen zu den weiteren abgefragten 
Feldern. Mit wenigen Ausnahmen, wie etwa der Arbeitszeitverkürzung oder im 
Hinblick auf gewisse Fragen auch eine stärkere Unterstützung durch das Sozial-
system, wurden diese als überwiegend oder eindeutig positiv beurteilt.  

Ziel der anschliessenden Diskussion war es, auf Basis der bisherigen Resultate 
konkrete Handlungsempfehlungen zu formulieren. Dabei wurden die folgenden 
Handlungsfelder thematisiert und entsprechende Vorschläge dazu entwickelt, zum 
Teil wurden auch spezifische Einzelmassnahmen dazu besprochen:111  

111 Es wurden auch explizit Fragen der beruflichen Weiterbildung in diesen Gruppen diskutiert. Diese 
Aspekte werden im Themenbereich Bildung (Abschnitt 4.3.3) besprochen. 
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Überwachung von Arbeitnehmer/-innen: Die gesetzlichen Bestimmungen wur-
den in diesem Bereich als ausreichend empfunden. Ein Mangel ist die Rechts-
durchsetzung. Von den Workshopteilnehmenden wird generell beobachtet (und 
für die Zukunft vermutet), dass Durchsetzungsmängel oder Compliance-Probleme 
durch den Einsatz von KI noch verstärkt werden. Woran es konkret fehlt, sind In-
strumente und Verfahren, mit denen Verstösse gegen diese Regelungen aufge-
deckt werden können. Des Weiteren wurde eine stärkere Beteiligung der Betroffe-
nen beim Entscheid über den Einsatz von KI-Systemen als sinnvoll erachtet, 
analog zur gesetzlichen Forderung der Mitsprache bei der Auswahl der Betriebs-
mittel.112 Als zentrale Voraussetzung für die mögliche Genehmigung der Über- 
wachung der Arbeitnehmer/-innen wurden transparente Systeme genannt.  

Zertifizierung von KI: Zertifizierte KI-Anwendungen stellen nach Ansicht der Teil-
nehmenden eine wesentliche Voraussetzung für deren Einsatz in sensiblen Berei-
chen dar. Durch eine Konformitätserklärung der Hersteller von KI-Systemen (ana-
log zur CE-Kennzeichnung) könnte, so die Diskussion, das Transparenzproblem 
gelöst und eine rechtlich und ethisch konforme Nutzung ermöglicht werden. Dies 
betrifft insbesondere Aspekte des Datenschutzes (Verarbeitung von persönlichen 
Daten bzw. Informationen, mit denen Rückschlüsse auf persönliche Daten gezo-
gen werden können). 

Diskutiert wurden schliesslich auch sozialpolitische Massnahmen wie Anpas-
sungen am Steuersystem, Verringerung der Arbeitszeit, Bekämpfung transnatio-
naler prekärer Arbeitsverhältnisse aufgrund einer Plattformökonomie oder ein be-
dingungsloses Grundeinkommen. Der Tenor der ersten Runde lautete, dass 
hierfür die bereits bewährten Instrumente wie Vereinbarungen zwischen den So-
zialpartnern über die Gesamtarbeitsverträge, bilaterale codes of conduct mit ein-
zelnen Plattformen sowie die Sicherung des aktuellen Sozialversicherungssys-
tems genutzt werden sollten. In der zweiten Runde wurde aber darauf hin- 
gewiesen, dass längerfristig eine Anpassung des Sozialversicherungssystems  
essenziell sein könnte. Die Aufgabe des Staates sei es, das System der Sozial-
versicherung dahin gehend anzupassen, dass auch alle Arbeitnehmer/-innen in 
neuen, möglichweise kurzfristigen und prekären Arbeitsverhältnissen (z.B. Platt-

112 Bundesgesetz über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
den Betrieben, SR 822.14; Artikel 9 und Artikel 10 Bst. A. 
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formökonomien) geschützt sind. Relevant seien hier die Empfehlungen des Be-
richts des Bundesrates in Erfüllung der Postulate Reynard und Derder aus dem 
Jahr 2017.113 

Insgesamt ergaben sich aus den Diskussionen der zweiten Runde drei Prioritäten 
für den Themenbereich Arbeit: 

1. Förderung der beruflichen Weiterbildung (siehe dazu den Folgeabschnitt) 

2. Prüfung von finanziellen Massnahmen wie z.B. Anpassungen im Sozialver-
sicherungssystem oder Kompensationen für Lohnsteuerausfälle 

3. Technische Massnahmen für Fragen, die sich aus den Auswirkungen von  
KI-Anwendungen auf die Gestaltung der Arbeit auswirken (Transparenz, Mit-
wirkung, Schutz sensibler personenbezogener Daten, Zertifizierung) 

Bezüglich Massnahmen in den Bereichen 1 und 2 müsse aber festgehalten wer-
den, dass diese den digitalen Wandel generell betreffen und nicht nur an das 
Thema KI geknüpft werden könnten. 

4.3. Beurteilungen zum Themenfeld Bildung  
und Forschung114 

4.3.1. Zentrale Ergebnisse der ersten Umfrage 

In der ersten Umfrage haben 113 von 307 Befragten den Bereich «Bildung und 
Forschung» gewählt. Ziel der ersten Umfrage war es, von den Fachpersonen zu 
erfahren, für wie wahrscheinlich und wie risikobehaftet sie unterschiedliche An-
wendungsmöglichkeiten von KI in Bildung und Forschung einschätzen. Hier ging 
es zum einen um KI-Tools für Bildung und Forschung, zum anderen um die durch 
das Bildungswesen zu fördernden KI-Kompetenzen. 

                                                      
113 Siehe: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-68708.html. 
114 Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Clemens Mader und Claudia Somm, Abteilung Technolo-

gie und Gesellschaft, Empa. 
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4.3.1.1. Einsatz von KI-Tools im Bildungswesen 

Als zentraler Vorteil von KI-unterstützter Lernsoftware gilt die Personalisierung 
der Angebote auf die Stärken und Schwächen der Lernenden. Ein KI-System kann 
somit eine wertvolle Ergänzung zu «kollektiven» Bildungsmethoden in Klassen 
sein. Zum einen soll es die Lerninhalte (Schwierigkeitsgrad, Tempo, Vermittlungs-
art (visuell, audio etc.) für die Lernenden individuell anpassen, zum anderen wer-
den den Lehrenden Analysen zum Lernverhalten der Schüler übermittelt, wodurch 
auch die Lehrenden die Lernenden gezielter fördern können. Durch die Unterstüt-
zung durch KI-Software für Lernende und Lehrende sollen Letztere gemäss der 
Firma Century (siehe auch Abschnitt 3.2.1.2) bis zu sechs Stunden Arbeitszeit 
(Gestaltung der Lehre, Administration) einsparen. Damit bleibt mehr Zeit für die 
individuelle Betreuung der Lernenden (Anderson 2019).  

Diese Ansicht wird durch die Befragten unterstützt. In der Befragung halten 74 % 
der Fachpersonen die Individualisierung der Bildungsabläufe für wahrscheinlich 
und sehr wahrscheinlich. 77 % glauben dabei an die individuellere Förderung von 
Potenzialen, und 57 % halten es für wahrscheinlich bzw. sehr wahrscheinlich, 
dass auch das Lehrpersonal sich der individuellen Betreuung widmen kann. 

Ein beispielhaftes Anwendungsfeld von KI-gestützter Personalisierung ist das 
Sprachenlernen. Bereits heute können Lernende über KI-unterstützte Software 
wie Duolingo (siehe auch Abschnitt 3.2.1.2) Sprachen lernen. Für Schulklassen 
gibt es eine angepasste Benutzeroberfläche für die Lehrpersonen, an der sie die 
Lernfortschritte der Lernenden verfolgen können. Das KI-System unterstützt die 
Spracherkennung und kann daher sogar Dialoge mit den Lernenden führen. Ent-
sprechend halten es 90 % der befragten Fachpersonen für wahrscheinlich bzw. 
sehr wahrscheinlich, dass KI-gesteuerte Online-Lernprogramme für Sprachen um-
fassend in der Schule Einzug halten werden. 

Ein weiteres Themenfeld im Bildungswesen ist der Einsatz von KI für Betrugs-
bekämpfung. So wird beispielsweise an der Open University in Grossbritannien 
für Online-Prüfungen das TeSLA-System (An Adaptice Trust-based e-Assessment 
System for Learning)115 zur Vorbeugung von Betrug bei Prüfungen genutzt. Das 
Tool nutzt Nutzeridentifizierung mittels Gesichts-, Sprach- und Tastendruckerken-
nung sowie Anti-Plagiat-Tools. Hier sind 65 % der Befragten der Meinung, dass 

115 Open University 2019; siehe auch: https://tesla-project.eu/how-it-works/. 
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KI-Systeme zur Aufklärung und Vorbeugung von Prüfungsbetrug künftig einen 
starken oder sehr starken Einfluss haben werden.  

Deutlich kritischer sind die Befragten bezüglich des Einsatzes von KI für Beurtei-
lungen von Schüler/-innen bzw. von deren Arbeiten. Hier sind relative Mehrheiten 
von 35–55 % der Ansicht, dass solche Anwendungen nicht an Einfluss gewinnen 
werden (Abbildung 17). 

Abbildung 17: Einsatz von KI-Tools im Bildungswesen. 

Derartige Einsatzformen von KI-Systemen dürfte auch den Einfluss privater Unter-
nehmen im Bildungswesen erhöhen. In der Expertenbefragung halten es 81 % der 
Befragten für wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich, dass der private Einfluss 
auf die Bildung durch KI-Systeme zunimmt. 

4.3.1.2. Einsatz von KI-Tools in der Forschung 

Bereits heute werden in Suchmaschinen für wissenschaftliche Literatur und 
Daten KI-Algorithmen genutzt (Extance 2018). Das Software-Tool Iris.ai116 etwa 
liefert anhand einer 300- bis 500-Wort-Beschreibung des Problems eines For-
schers oder einer Publikation eine Karte mit Tausenden von übereinstimmenden 
Dokumenten, die visuell nach Themen strukturiert ist. Entsprechend sehen 67 % 

116 Siehe: https://iris.ai. 
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der Befragten zukünftig einen starken Einfluss von KI-Anwendungen in der Litera-
turverwaltung und 73 % sind der Ansicht, dass diese Systeme künftig einen star-
ken bzw. sehr starken Einfluss in der Empfehlung relevanter Literatur haben wer-
den (Abbildung 18). Die Fachpersonen weisen aber auch darauf hin, dass es 
wichtig ist, sich als Forscher nicht auf ein einziges Tool zu verlassen – insbeson-
dere wenn es um die Auswahl von Daten geht. 51 % der Befragten sehen denn 
auch ein grosses bis sehr grosses Risiko, wenn KI-Systeme Forschungsdaten be-
einflussen, weil dadurch gewisse Daten aus dem Blickfeld verschwinden könnten. 

Abbildung 18: Einsatz von KI-Tools in der Forschung. 

Analog wie im Bildungswesen zeigen KI-Systeme auch in der Wissenschaft bereits 
heute ein grosses Potenzial in der Plagiatserkennung. Gängige Tools an Hochschu-
len nutzen KI-Algorithmen, um eine möglichst gute Trefferquote auf Texte zu errei-
chen, die bereits online zu finden sind. Neu hinzu kommen Tools wie Emma117, die 
zuerst mit verlässlich vom spezifischen Autor verfassten Texten «gefüttert» wurden 
und danach erkennen können, ob auch andere Texte von demselben Autor stam-
men bzw. ob aufgrund des veränderten Schreibstils der Verdacht bestehen könnte, 
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117 Siehe: https://emmaidentity.com. 
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4.3.1.3. Zu vermittelnde KI-Kompetenzen 

Im Abschnitt 2.5.2 wurde bereits die Rolle der Kompetenzen im Umgang mit  
KI-Systemen erörtert. In der ersten Befragung wurde deshalb auch der Frage 
nachgegangen, wann bereits mit der Befähigung der relevanten Kompetenzen be-
gonnen werden soll und wie die Schweiz im internationalen Vergleich gemäss der 
Einschätzung der Fachpersonen dasteht.  

48 % der Befragten vertreten die Meinung, dass MINT-Fächer, in jeweils für die 
Altersstufen angepassten methodischen Zugängen, bereits ab der Grundschule 
vermittelt werden sollten. Knapp 7 % denken, dass dies bereits in der Vorschule 
geschehen soll und 25 % vertreten die Ansicht, dass die Sekundarstufe 1 hierfür 
eine gute Altersgruppe wäre.  

43 % bestätigen das eingangs im Bildungskapitel erwähnte, gute Abschneiden der 
Schweiz bei der Vermittlung der MINT-Fächer und halten sie als (eher) fortschritt-
lich, 32 % sind bei der Frage unentschlossen und nur 25 % halten die Schweiz als 
eher bzw. sehr rückständig (Abbildung 19). Allerdings schätzen 58 % der Fach-
personen die Schweiz in der Vermittlung von computational thinking als (eher) 
rückständig ein. Dies sollte der Meinung von 36 % der Befragten zufolge ab der 
Grundschule und zufolge von 25 % der Fachpersonen ab der Sekundarstufe 1 
gelehrt werden. 

Abbildung 19: Zu vermittelnde KI-Kompetenzen.

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



Experten zu künstlicher Intelligenz 241 

4.3.1.3. Zu vermittelnde KI-Kompetenzen 

Im Abschnitt 2.5.2 wurde bereits die Rolle der Kompetenzen im Umgang mit  
KI-Systemen erörtert. In der ersten Befragung wurde deshalb auch der Frage 
nachgegangen, wann bereits mit der Befähigung der relevanten Kompetenzen be-
gonnen werden soll und wie die Schweiz im internationalen Vergleich gemäss der 
Einschätzung der Fachpersonen dasteht.  

48 % der Befragten vertreten die Meinung, dass MINT-Fächer, in jeweils für die 
Altersstufen angepassten methodischen Zugängen, bereits ab der Grundschule 
vermittelt werden sollten. Knapp 7 % denken, dass dies bereits in der Vorschule 
geschehen soll und 25 % vertreten die Ansicht, dass die Sekundarstufe 1 hierfür 
eine gute Altersgruppe wäre.  

43 % bestätigen das eingangs im Bildungskapitel erwähnte, gute Abschneiden der 
Schweiz bei der Vermittlung der MINT-Fächer und halten sie als (eher) fortschritt-
lich, 32 % sind bei der Frage unentschlossen und nur 25 % halten die Schweiz als 
eher bzw. sehr rückständig (Abbildung 19). Allerdings schätzen 58 % der Fach-
personen die Schweiz in der Vermittlung von computational thinking als (eher) 
rückständig ein. Dies sollte der Meinung von 36 % der Befragten zufolge ab der 
Grundschule und zufolge von 25 % der Fachpersonen ab der Sekundarstufe 1 
gelehrt werden. 

Abbildung 19: Zu vermittelnde KI-Kompetenzen.

25%

40%

48%

58%

57%

61%

43%

29%

21%

21%

20%

15%

32%

31%

31%

22%

23%

24%

sehr rückständig eher 
rückständig weder noch eher 

fortschrittlich sehr fortschrittlich

100 50 0 50 100
Prozent Zustimmung

Förderung 
MINT-Fächer

Statistik & 
Datenanalyse

Ethik

Computational
thinking

Vernetztes 
Denken

Programmieren

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



242 Wenn Algorithmen für uns entscheiden  

4.3.1.4. Zusammenfassendes Fazit 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Expertinnen und Experten in 
jenen KI-Anwendungen ein besonderes Risiko sehen, die als Beurteilung oder 
Entscheidung angesehen werden. Geht es um Empfehlungen oder präventive 
Massnahmen, werden KI-Anwendungen grosse Chancen zugesprochen. 

Das Schulsystem wird sich durch KI-Anwendungen in Richtung der personalisier-
ten, individuell geförderten Lehre entwickeln. Strukturell wird sich an den Schulen 
deshalb nicht viel ändern. Die Lehrpersonen haben mehr Zeit, sich um die Schüler 
zu kümmern, und können in der Administration Zeit einsparen. Dass die privaten 
Unternehmen an Einfluss zunehmen, bereitet jedoch Sorge und muss durch Mass-
nahmen reguliert werden.  

4.3.2. Zentrale Ergebnisse der zweiten Umfrage 

In der zweiten Umfrage haben 56 von 111 Personen Einschätzungen zu Mass-
nahmen im Bereich «Bildung und Forschung» abgegeben. Ziel der zweiten Um-
frage war es, die Meinung zur Wirkung und Wünschbarkeit von vorgeschlagenen 
Massnahmen einzuholen. Hinsichtlich Massnahmen im Bereich Bildung und For-
schung wurden folgende Themen abgefragt: Wie kann die Nutzung von KI-Anwen-
dungen möglichst risikofrei und zugleich potenzialfördernd für die Lernenden ge-
nutzt werden? Wie können Weiterbildungen für Lehrende an Schulen möglichst 
effizient umgesetzt werden? Und wie kann der Einfluss privater Unternehmen im 
öffentlichen Interesse gehalten werden? 

Diese Fragen führen zur Formulierung von möglichen Massnahmen im Bereich 
Bildung und Forschung, die zu einer Förderung der Potenziale von KI-Anwendun-
gen und Minimierung etwaiger Risiken der Anwendung führen sollen.  

4.3.2.1. Massnahmen im Bereich Bildung 

Bezüglich der Thematik «Individualisierte Lehre und Speicherung personenbezo-
gener Daten» halten 76 % der Befragten die Empfehlung, individualisierte Lern-
profile zu fördern, für wirkungsvoll und 80 % für wünschenswert. Dahinter liegt das 
zentrale Potenzial in der Nutzung von KI-Anwendungen für die Bildung. Individua-
lisierung ermöglicht etwa die «Reaktion auf spezifische Probleme und Herausfor-
derungen», denen Lernende gegenüberstehen. Anwendungen für den Schul- 
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gebrauch (z.B. Century) stellen zugleich den Lehrenden Überblickscharts zur 
Verfügung, um die individuellen wie auch kollektiven Stärken und Schwächen der 
Klasse auszumachen. Dies ermöglicht den Lehrenden zeitliche Einsparungen und 
pädagogische Vorteile.  

Die Umsetzung dieser Massnahme bedarf einiger Abklärungen: 

 Welche Anwendung soll genutzt werden? Es gibt aktuell erst bedingt Einblicke
in unabhängig erstellte Ergebnisse von Fallbeispielen der Nutzung von KI- 
Anwendungen. Studien werden vorwiegend von den Anbietern der KI-Anwen-
dungen selbst veröffentlicht. Hierzu besteht noch Forschungsbedarf.

 Umgang mit den Daten: Welche Daten werden verarbeitet, wo und wie lange
werden sie gespeichert und für wen zugänglich gemacht? Beispiele zeigen,
dass den Schulen die Option gelassen wird zu entscheiden, welche Daten für
die Auswertung der individuellen Profile genutzt werden dürfen. Einschränkun-
gen in der Zugänglichkeit von Informationen gehen zugleich mit Einschrän-
kungen der durch die Anwendung gemachten Aussagen einher. Hierzu muss
eine Diskussion geführt werden. Die Ergebnisse aus der Befragung liefern
dazu bisher kein einheitliches Bild: In der Befragung sind 65 % der Befragten
der Meinung, dass die Daten nicht über die Schulzeit hinaus gespeichert
werden dürfen, und 55 % meinen, dass sensitive Daten nicht erfasst werden
dürfen.

 Reichweite des Einsatzes: In Belgien wird in Pilotversuchen bereits an 700
Schulklassen die Nutzung erprobt. Die grosse Anzahl der Klassen ermöglicht
den breiten Test und schafft zugleich eine relevante Datenmenge zur Nutzung
der KI-Anwendung.

Weitere Massnahmen betreffen die Thematik «Einfluss von Unternehmen auf  
Bildungsbereich». Durch die Nutzung von KI-Anwendungen an Schulen erhalten 
Unternehmen Zugang zu sensitiven Daten sowie auch Einfluss auf die Pädagogik 
und Ausbildung Minderjähriger. Zugleich besteht das Risiko, sich durch die Aus-
wahl eines Anbieters in langfristige Abhängigkeiten zu begeben.   

Dennoch sind hier 59 % der Befragten der Meinung, dass ein generelles Unterbin-
den von Anwendungen privater Unternehmen falsch wäre (27 % der Befragten 
wären dafür, 14 % sind unentschlossen). Vielmehr liegt es am Umgang mit den 
Daten und präzis formulierten Vereinbarungen, die zu treffen sind. So sind 71 % 
der Meinung, dass es eine behördliche Prüfung und Zulassung der Anwendungen 
braucht. Dafür müssen natürlich auch klare Kriterien festgelegt werden, und es 
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wäre zu vereinbaren, wie ein möglichst effizientes Prüfverfahren aussehen könnte, 
um einer Schulautonomie in der Nutzung nicht zu sehr entgegenzuwirken (Abbil-
dung 20).  

79 % der Befragten sind zudem der Meinung, dass der Algorithmus in der schuli-
schen Nutzung transparent ausgeführt sein muss. Dies deutet ebenso auf den nö-
tigen sensiblen Umgang der Nutzung von Daten im Spannungsfeld öffentlich/ 
privater Nutzung hin und wäre auch für die behördliche Prüfung notwendig.  

Abbildung 20: Massnahmen zur Verminderung des Einflusses von Unternehmen in 
der öffentlichen Bildung. 

Uneinigkeit besteht in der Frage, ob Anwendungen direkt durch die Behörden ent-
wickelt werden sollten. Je 45 % befürworten die Massnahme bzw. lehnen sie ab. 
Beispiele aus dem Ausland (Century, siehe Abschnitt 3.2.1.2) wie auch Experten-
meinungen im Rahmen des Workshops zeigen allerdings, dass die Einbindung der 
Behörden im Zuge der Entwicklung der Anwendungen von grossem Nutzen sein 
kann. Dies erhöht die Transparenz der Werte, die den Algorithmen zugrunde  
liegen, welche Daten wie genutzt werden, sowie auch die kontextspezifische An-
passung auf das Bildungssystem.  
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4.3.2.2. Massnahmen im Bereich Forschung 

KI-Anwendungen nehmen eine wachsende Rolle in der Forschung ein. Viele inno-
vative Leistungen werden erst durch die Nutzung von KI-Anwendungen möglich. 
Das Forschungsmanagement und die strategische Entwicklung der Forschung in-
nerhalb von Institutionen muss sich dieser Entwicklung anpassen beziehungs-
weise kann durch gezielte Massnahmen Innovationen fördern. 

In der Umfrage zeigt sich hier ein einhelliges Bild. Alle fünf vorgeschlagenen Mas-
snahmen zur Förderung von Chancen bzw. Verminderung von Risiken von KI in 
der Forschung wurden mit 80–91 % Zustimmung bewertet. So sind 80 % der Be-
fragten der Meinung, dass Forschungseinrichtungen entsprechende Anlaufstellen 
einrichten sollten. Diese bieten Weiterbildungen zur Nutzung von KI in der For-
schung an, dienen aber auch als Knotenpunkt für Forscher unterschiedlicher 
Fächer für den interdisziplinären Austausch. Beispiel dafür ist etwa die Digital-
Society-Initiative der Universität Zürich, die auch zu Fragestellungen zu künstlicher 
Intelligenz Angebote für die Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und Betrieb an-
bietet. 

In der Anwendung stellen sich neue Fragen des Umgangs und Eigentums mit den 
Daten sowie mit dem aus der Nutzung der KI-Anwendung resultierenden Wissen. 
Die Experten der Umfrage vertreten auch hier eine dezidierte Meinung: Ergeb-
nisse müssen transparent und reproduzierbar sein (91 %), es braucht klare Trans-
parenz-Guidelines, die Daten müssen im Eigentum der Forschungseinheit blei-
ben (83 %) oder im Open-Source/Open-Access-Format verfügbar gemacht wer-
den (80 %).  

4.3.2.3. Zusammenfassende Beurteilung 

In den Umfragen wurde in Bildung und Forschung das Potenzial, das KI-Anwen-
dungen für kontextspezifische Bedürfnisse mitbringt, sehr deutlich. KI-Anwendun-
gen sollten gemäss den Experten für Bildung wie auch für Forschung gefördert 
werden. Die Potenziale liegen in der Effizienzsteigerung für Lehrende, der Perso-
nalisierung von Lehrinhalten und Erhöhung der Inklusion in der Bildung. In der 
Forschung werden die Innovationspotenziale deutlich, die KI-Anwendungen für 
spezifische Anwendungen bringen können, sowie auch die Effizienzsteigerungen, 
die gerade in Zeiten der stark zunehmenden globalen Menge an Publikationen und 
Daten vonnöten ist.  
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Bedenken gibt es sowohl in Bildung als auch Forschung hinsichtlich des Umgangs 
mit Daten, solange diese zum öffentlichen Bereich gehören und damit im öffent-
lichen Interesse liegen und öffentliches Gut sind. Dies darf durch KI-Anwendungen 
und den Einfluss privater Unternehmen nicht eingeschränkt werden. Es braucht 
daher in Bildung wie auch in Forschung die enge Zusammenarbeit zwischen Be-
hörden und Unternehmen, um Datenschutz und Privatsphäre in Einklang mit den 
Potenzialen der Nutzung von KI-Anwendungen zu bringen. 

Im Bereich Bildung kamen die Fachpersonen zu folgenden Schlüssen: Sie befür-
worten erstens die Nutzung von KI-unterstützten individuellen Lernprogrammen. 
Die Fachpersonen empfahlen, die Rahmenbedingungen des Fallbeispiels aus Bel-
gien (siehe Abschnitt 4.3.2.1) genau zu betrachten und auch in der Schweiz eine 
Gruppe von Pilotschulen einzurichten, anhand derer die Vor- und Nachteile einer 
breiten Anwendung abgeschätzt werden können. In der Auswahl der Unterneh-
menspartner ist es wesentlich, darauf zu achten, dass eine gemeinsame Entwick-
lung der Lehrinhalte möglich ist und auch auf die Anforderungen des Bundes be-
züglich des Schutzes der Privatsphäre eingegangen wird. Zweitens sollen die 
Schulbehörden über die Nutzung der Daten und den Gerichtsstand entscheiden 
können. Zudem muss über die Dauer der Speicherung und den Zugang zu den 
Daten bestimmt werden. Können etwa die Lernenden nach Beendigung ihrer 
schulischen Laufbahn ihre personenbezogenen Daten in einem portablen (Datei-) 
Format als ihr Eigentum mitnehmen? Dürfen andere Schulen beim Aufnahmever-
fahren verlangen, die personenbezogenen Lerndaten der Lernenden einzusehen? 
Dies sind Fragen, die bewertet und entschieden werden müssen. Drittens sollen 
Behörden mit Unternehmen in der Entwicklung von massgeschneiderten KI- 
Anwendungen zusammenarbeiten. Dies passiert schon heute, wenn Unterneh-
men modular zusammenstellbare Angebote schaffen, die von den Bildungsbehör-
den für ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden können. 

Im Bereich Forschung kamen die Fachpersonen zu folgenden Schlüssen: Um 
das volle Potenzial der Anwendungsmöglichkeiten von KI-Systemen in der For-
schung zu nutzen, wird Forschungseinrichtungen empfohlen, KI-Informations- und 
Innovationsstellen einzurichten. Die Stellen bündeln Weiterbildungsmöglichkeiten, 
schaffen interdisziplinären Austausch und informieren Forschende unterschied- 
lichen Fachhintergrunds über Potenziale der KI-Anwendungen in der Forschung. 
Die Anlaufstellen entwickeln aber auch Richtlinien für die Angehörigen der Institu-
tion, um einen achtsamen Umgang mit KI-Systemen sicherzustellen. 
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Es bedarf des Weiteren eines sorgfältigen Umgangs mit den Forschungsdaten. 
Schon die Eingabe unveröffentlichter Forschungstexte in die kostenlose Version 
des Übersetzungsprogramms DeepL kann ein datenschutzrechtliches Problem 
darstellen, da die Systeme die Texte zur Verbesserung des KI-Algorithmus spei-
chern.118 In der kostenpflichtigen Pro-Version von DeepL werden die Daten nur für 
die Dauer der Übersetzung gespeichert und somit nicht für das Training genutzt. 
Doch auch hier weist DeepL selbst darauf hin, dass keine personenbezogenen 
Daten eingegeben werden sollten. 

4.3.3. Ergebnisse des Workshops zu Bildung und Forschung 

Ziel der ersten Runde des Workshops war es, auf Basis der Ergebnisse der On-
linebefragung mögliche Massnahmen zu sammeln, die die Chancen der KI- 
Anwendungen in Bildung und Forschung für die Schweiz stärken und zugleich  
Risiken minimieren. Teilnehmende der ersten und zweiten Runde des Workshops 
waren Stakeholder aus Bereichen der Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung 
und Forschung; es mangelte aber an Teilnehmenden aus Bildungsinstitutionen  
oder Bildungsverwaltung. Dies hatte den Effekt, dass der Schwerpunkt der be-
sprochenen Themen auf die öffentliche und zivilgesellschaftliche Bildung zu liegen 
kam und weniger auf die schulische Bildung. Für die Studie kann dies als wertvolle 
Ergänzung angesehen werden, da der Schwerpunkt in den beiden Befragungs-
runden bisher auf schulischer Bildung gelegt wurde. Die Thematik «Berufliche 
Weiterbildung» wurde im Themenbereich Arbeitswelt besprochen; sie wird aber in 
diesem Abschnitt vorgestellt. 

Ein erster, durch die Umfrage inspirierter Themenbereich betraf die zahlreichen 
Möglichkeiten der Nutzung von KI im Bildungssystem. Die Teilnehmenden des 
Workshops bestätigten das grosse positive Potenzial der Personalisierung der  
Bildung durch Auswertung des Lernverhaltens mittels KI sowohl zugunsten der 
Lernenden als auch der Lehrenden. Auch könnten KI-Systeme zur Inklusion von 
körperlich, regional oder finanziell benachteiligten Lernenden beitragen. KI- 
Anwendungen zur Unterbindung von Betrug (z.B. in open education systems) wer-
den ebenfalls grundsätzlich positiv beurteilt. Als Hauptrisiko wird der Umgang mit 
den Daten gesehen, welche solche Anwendungen benötigen bzw. generieren. Es 

118 So heisst es in Art. 4 der Datenschutzerklärung von DeepL (Stand Nov. 2019): «Wir speichern Ihre 
Texte und die Übersetzung für einen begrenzten Zeitraum, um unseren Übersetzungsalgorithmus 
zu trainieren und zu verbessern.» 
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Es bedarf des Weiteren eines sorgfältigen Umgangs mit den Forschungsdaten. 
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handelt sich dabei auch um Daten, die bisher entweder nicht erfasst wurden oder 
innerhalb der Bildungseinrichtung gespeichert wurden. Durch KI-Anwendungen 
bekommen private Unternehmen Zugang zu personenbezogenen Daten sowie in-
haltlicher und methodischer Gestaltung der Lehre. Der Umgang mit diesen Daten 
muss persönliche Rechte schützen, und die Gestaltung der Lehre muss im öffent-
lichen Interesse bleiben. Sehr kritisch betrachtet werden dabei sensorunterstützte 
KI-Systeme, die durch die Auswertung von Bewegungs-, Ton-, Temperatur- oder 
Gesichtserkennungsdaten Analysen zur Anwesenheit, Aufmerksamkeit, Gesund-
heit und Interaktion im Klassenzimmer oder an der Bildungseinrichtung ermög-
lichen. Es besteht ein Konsens, dass sich solche Analysen in der Schweiz kaum 
mit den Werten und Rechten des Persönlichkeitsschutzes vereinbaren liessen.  

Ein zweiter Themenkomplex betraf die Förderung von KI-Kompetenzen. Unter 
diesem Überbegriff wird eine Vielzahl an Kompetenzen betrachtet, die zum Um-
gang mit einer von KI-Anwendungen geprägten Welt befähigen sollen. Darunter 
fällt digital literacy generell, ebenso wie Systemkompetenz, interdisziplinäres Den-
ken, als auch das Verständnis für konkrete Anwendungskontexte von KI und den 
dafür notwendigen Daten. Auch die Workshopteilnehmenden bekräftigten, dass 
KI-Kompetenzen bereits ab einem frühen Alter (Vorschulalter) vermittelt werden 
sollten. Deshalb sollte hier der Fokus auf die Schaffung der notwendigen Voraus-
setzungen gelegt werden. Diskutiert wurden hierzu insbesondere der Aufbau einer 
nationalen Bildungsplattform zur Sammlung von Angeboten und die Schaffung 
entsprechender Lehrmittel. Plädiert wurde auch für ein vermehrtes Experimentie-
ren mit Methoden an Pilotschulen, um solche Kompetenzen zu vermitteln. 

Ein im Themenfeld «Arbeitswelt» besprochener Schwerpunkt betraf die kontinu-
ierliche, lebenslange Weiterbildung. Hierzu bestand ein Konsens darüber, dass 
die Verantwortlichkeit geteilt ist. Arbeitnehmende sind dafür ebenso verantwortlich 
wie die Unternehmen und auch der Staat, in dessen Interesse es ja ebenfalls ist, 
die Arbeitnehmer/-innen fit für den Arbeitsmarkt zu machen bzw. zu halten. Derzeit 
scheint sich der Staat nur für eine grundsätzliche Ausbildung bis zum Alter von 
16 Jahren verantwortlich zu fühlen. Wichtig ist auch, die Arbeitgeber weiterhin in 
die Pflicht zu nehmen, weil ein Trend erkennbar sei, wonach Arbeitnehmer vor 
allem bei externer Weiterbildung keine finanzielle Unterstützung erhalten. Eng mit 
diesem Themenkomplex verbunden ist auch die Forderung, dass die Entwicklun-
gen am Arbeitsmarkt genau beobachtet werden und an das Bildungssystem zu-
rückgemeldet werden sollten, damit beispielsweise Studierende abschätzen kön-
nen, wie gut die Jobaussichten in Zukunft sind. Es sollten gezielt von KI betroffene 
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Berufsfelder auch mit entsprechenden Bildungsangeboten in der Aus- und Weiter-
bildung ausgestattet werden, um den Arbeitssuchenden und der Wirtschaft die 
besten Entwicklungsoptionen zu ermöglichen. 

Im Bereich Forschung und Innovation wurde schliesslich hervorgehoben, dass 
KI-Anwendungen neue Erkenntnismöglichkeiten eröffnen. Somit geht es nicht nur 
um einen Effizienzgewinn, sondern um innovative Forschungsverfahren. Gestei-
gerte Effizienz wird durch KI-Anwendungen im data und literature mining ermög-
licht. Generell wird durch KI der Bedarf an interdisziplinärer Zusammenarbeit er-
höht; eine solche Zusammenarbeit soll demnach durch entsprechende Initiativen 
gefördert werden. Nicht vergessen werden sollte dabei, dass durch KI-Anwendun-
gen auch eine Reihe von Fragen rund um die Nutzung der Daten, Eigentumsrechte 
sowie auch den Zugang zu Daten aufgeworfen werden.  

Insgesamt ergaben sich aus den Diskussionen der zweiten Runde folgende Prio-
ritäten für den Themenbereich Bildung und Forschung: 

1. Schweizweit verstärkter Aufbau von KI-Kompetenzen. Dies beinhaltet zum  
einen die Entwicklung neuer Lehrmittel und eine Bereitschaft für entspre-
chende pädagogische Experimente; zum anderen soll eine nationale Bil-
dungsplattform Angebote zum Aufbau von Kompetenzen sichtbar machen. 

2. Strukturelle Massnahmen wie z.B. Finanzierungsregeln zur Förderung der  
beruflichen Weiterbildung, um die Befähigung zum praktischen Umgang mit 
KI-Systemen in der Arbeitswelt zu sichern. 

3. Investitionen in interdisziplinäre Forschung mit Schwerpunkt auf KI-Anwen-
dungen. 

Einigkeit besteht auch darin, dass Aspekte des Datenschutzes besondere Beach-
tung verdienen. Hierbei handelt es sich aber um ein bereichsübergreifendes Phä-
nomen, das auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Bereiche gesondert 
Rücksicht nehmen muss. Die durch Personalisierung im Bildungsbereich gene-
rierten Daten sind dabei besonders schutzwürdig. 
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4.4. Beurteilungen zum Themenfeld Konsum119 

4.4.1. Zentrale Ergebnisse der ersten Umfrage 

72 von 307 Befragten haben den Themenbereich «Konsum» in der ersten Um-
frage ausgefüllt. Dabei sind die zentralen Ausprägungen der demografischen  
Variablen wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, Arbeitsverhältnis mit KI und Herkunft 
ausreichend vertreten. 

4.4.1.1. Einsatzformen von KI im Bereich Konsum 

Die befragten Fachpersonen schätzen alle beschriebenen Einsatzgebiete von KI 
im Bereich Konsum als mindestens «sehr wichtig» ein und stimmen damit mit der 
Einschätzung aus der Literatur überein. Die automatisierte Generierung von  
Persönlichkeitsprofilen (consumer profiling), Erstellung von individuellen (Kauf-) 
Empfehlungen (Empfehlungssysteme) sowie die Personalisierung von Interak-
tions- und Kommunikationsstrategien (predictive personalization) werden dabei 
als die Top-3-Einsatzgebiete der nächsten fünf bis zehn Jahre eingestuft (86–92 % 
«sehr wichtig» oder «äusserst wichtig»). 

Abbildung 21: Beurteilung von Einsatzformen von KI im Bereich Konsum. 

119 Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Anne Scherer, Assistenzprofessorin am Lehrstuhl für 
Marketing und Marktforschung an der Universität Zürich, mit Unterstützung von Pascal Sutter. 
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4.4.1.2. Herausforderungen für Konsumenten und Unternehmen 

Gemäss den Befragten stehen Konsumentinnen und Konsumenten vor wesent-
lichen Herausforderungen. Alle ausgewählten Themen wurden von 68–82 % der 
Teilnehmenden als «grosse Herausforderung» eingestuft. Die Funktionsweise des 
Algorithmus nachvollziehbar zu machen (operative Transparenz), wird dabei mit 
82 % als wichtigste Herausforderung eingestuft. Aber auch das Verständnis der 
Kunden über den Wert der persönlichen Daten (data-dollar awareness, 73 %), die 
zunehmende Schwierigkeit für Kunden, die KI-Plattform zu wechseln (Plattform-
klebrigkeit, 72 %), oder den Einsatz von Algorithmen und KI zu erkennen (Erkenn-
barkeit, 68 %) sowie die Entmenschlichung von Kundenkontaktpunkten (68 %) 
scheinen eine kritische Rolle zu spielen.  

Weiter erwarten 81 % der Befragten eine steigende Relevanz von Datenfairness 
und 68 % den Wunsch nach Nachvollziehbarkeit der Algorithmen. Ein hinreichen-
des Datenbewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten (37 %) und eine 
genügende KI-Erkennbarkeit (41 %) werden dagegen als eher unwahrscheinlich 
eingestuft. Die Kommentare verweisen weiter auf das Problemfeld der uninfor-
mierten Zustimmung, wonach Betroffene immer häufiger uninformiert persönliche 
Daten für Unternehmen freigeben, ohne genau zu wissen, zu welchem Zweck und 
in welcher Weise die Daten verwendet werden. Gerade in Bezug auf KI fehlt Kon-
sumentinnen und Konsumenten hier zudem noch das Verständnis, welche Aussa-
gen moderne Algorithmen mithilfe der Daten treffen können (algorithm aware-
ness). Die Relevanz der Datenfairness (75 % der Befragten sehen höhere Rele-
vanz für die Schweiz) und der Nachvollziehbarkeit (65 %) wird dabei für die 
Schweiz besonders hoch eingestuft. Die Aktualität der Herausforderungen erfor-
dert gemäss den Befragten neben eher trägen Policy-Reformen und Bildungs- 
investitionen auch agile Kontrollmechanismen, die zeitnah umgesetzt werden  
sollten. 

Für Unternehmen scheint der Trade-off zwischen Personalisierung und Daten-
schutz die grösste Herausforderung darzustellen (88 %), eng verknüpft mit dem 
umkämpften Kundenvertrauen (72 %) in KI-Systeme.  

Ein zweiter Schwerpunkt liegt bei der Entstehung von Oligopolen und der Kon-
zentration von Daten und damit Marktmacht. 94 % der Befragten stufen dies als 
ein wahrscheinliches Szenario ein, 77 % erwarten in der Folge steigende 
Markteintrittsbarrieren und 80 % eine Zunahme von metabots im Marketing. Ent-
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sprechend wird auch die Dateninteroperabilität von 70 % der Befragten als we-
sentliche Herausforderung gesehen. Die beschriebenen Szenarien werden folg-
lich auch von über 70 % der Befragten als realistisch in fünf oder weniger Jahren 
eingeschätzt. 

4.4.1.3. Zusammenfassendes Fazit 

Zusammenfassend stellen sich im Bereich Konsum zentrale Herausforderungen 
auf Konsumenten- wie Anbieterseite. Im Zentrum steht dabei auf beiden Seiten 
ein sinnvoller, verständlicher und nachvollziehbarer Umgang mit den persönlichen 
Daten der Kundinnen und Kunden. Es wird erwartet, dass Konsumentinnen und 
Konsumenten eine Personalisierung durch KI wünschen, aber auch ihre Pri-
vatsphäre gewahrt sehen wollen. Erfolgreiche Unternehmen müssen also bei ei-
nem KI-Einsatz Datengewinnung und -verwertung mit einem transparenten und 
sicheren Datenumgang in eine Balance bringen.  

4.4.2. Zentrale Ergebnisse der zweiten Umfrage 

Durch die Literaturanalyse, die Tiefeninterviews und die Expertenumfragen konn-
ten die wesentlichen Herausforderungen im Themenfeld Konsum identifiziert wer-
den. Ziel der zweiten Umfragerunde war es, eine breite Auswahl an Handlungs-
empfehlungen zu den Schwerpunkten Kundenvertrauen, Personalisierung versus 
Privatsphäre und Datenkonzentration/Oligopolbildung zu diskutieren. 53 von 111 
Fachpersonen haben diese Runde vollständig ausgefüllt, wobei erneut alle rele-
vanten demografischen Ausprägungen vertreten waren. Sämtliche Handlungs-
empfehlungen wurden sowohl nach ihrer Effektivität als auch ihrer Wünschbarkeit 
abgefragt. Die Richtung der Ergebnisse deckt sich vollständig, wobei die Wünsch-
barkeit durchgehend höhere Zustimmung der Fachpersonen erhielt. Für eine bes-
sere Übersicht wird in den folgenden Abschnitten nur auf die Ergebnisse zur Ef-
fektivität näher eingegangen. 

Im Rahmen der Bevölkerungsumfrage von SATW und der Stiftung Risiko-Dialog 
wurden die Massnahmen ebenfalls integriert. Dabei zeigte sich, dass sich die Ein-
schätzungen der Fachpersonen und der allgemeinen Bevölkerung im Wesent- 
lichen decken; allerdings werden Oligopole von Letzterer deutlich kritischer bewer-
tet. Diese Resultate werden deshalb separat aufgeführt. 
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4.4.2.1. Förderung des Kundenvertrauens 

Offene Daten, Kontrolle der Konsumentinnen und Konsumenten, Offenlegung  
des KI-Zwecks und der Ergebnisherleitung sowie ein Recht auf Datenlöschung 
werden von den Teilnehmenden allesamt als effektiv (83–94 %) und wünschens-
wert (87–94 %) erachtet. Sämtliche Ansätze können Anbietern entsprechend na-
hegelegt werden, wobei die Offenlegung des Zwecks die aktuell gebräuchlichere 
Offenlegung der Herleitung passend ergänzen würde. Weiter wurden in den offe-
nen Antworten eine unabhängige Prüfstelle und privacy-by-design gefordert. 
Beide Ansätze werden in den folgenden Abschnitten aufgegriffen. 

4.4.2.2. Sicherung der Privatsphäre 

Ein unabhängiges Aufsichtsorgan für Qualitätstests von Datensätzen und Algorith-
men wird gefordert (77 % bzw. 72 %). Fachleute aus Wissenschaft, Journalismus 
und Regulierungsstellen sollen zudem temporäre Einsichten in Algorithmen und 
Daten von KI-Anwendungen erhalten (74 %). Auch die Umsetzung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung DSGVO wird gefordert (60 %), dieser Ansatz ist für rund 
30 % der Teilnehmenden aber nicht effektiv genug; die Idee einer «Herkunfts- 
angabe» von KI-Systemen stösst eher auf Ablehnung (Abbildung 22). 

Abbildung 22: Beurteilung von Massnahmen zur Sicherung der Privatsphäre. 
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4.4.2.1. Förderung des Kundenvertrauens 
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Abbildung 22: Beurteilung von Massnahmen zur Sicherung der Privatsphäre. 
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Bezüglich der Einstellungen der Fachpersonen ergab sich hier ein signifikanter 
Unterschied: «KI-Skeptiker» befürworten insbesondere einen TÜV und die Ein-
sichten durch Dritte signifikant stärker als «KI-Enthusiasten». 

4.4.2.3. Verhinderung von Konzentration der Verhandlungsmacht 

Konsumentinnen und Konsumenten sollen das Recht haben, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen- 
lesbaren Format zu erhalten und sie allenfalls einem anderen Anbieter übertragen 
zu dürfen. Dies wird von 92 % der befragten Fachpersonen gewünscht und von 
77 % als effektiv eingestuft. Weiter wird ein Datenzentrum gefordert, von welchem 
Konsumentinnen und Konsumenten ihre personenbezogenen Daten sichern und 
Zugriffe kontrollieren können. Hier wird ein dezentrales System (68 %), beispiels-
weise mittels distributed-ledger-Technologie, gegenüber einem zentralisierten 
(58 %) Ansatz bevorzugt. Der Ansatz, die Oligopole zu akzeptieren und aktiv mit-
zugestalten, wird von den Fachpersonen eher kritisch gesehen (Abbildung 23). 

Abbildung 23: Beurteilung von Massnahmen zur Verhinderung von Oligopolen. Ab-
gebildet werden die Ergebnisse der Umfrage unter den Fachpersonen 
und der allgemeinen Bevölkerung. 

15% (Fachpersonen)

21% (Fachpersonen)

29% (Fachpersonen)

27% (Fachpersonen)

77%

68%

56%

55%

8%

11%

15%

18%

überhaupt nicht
e�ektiv

eher nicht
e�ektiv weder noch eher e�ektiv sehr e�ektiv

100 50 0 50 100
Prozent Zustimmung

Daten können einfach
transferiert werden

Dezentrales 
«data warehouse»

Staatliches zentrales 
«data warehouse»

Daten-Oligopole
werden akzeptiert

9% (Bevölkerung)

11% (Bevölkerung)

30% (Bevölkerung)

51% (Bevölkerung)

82%

78%

52%

32%

9%

10%

18%

16%

Experten zu künstlicher Intelligenz 255 

Im Rahmen der Bevölkerungsumfrage von SATW und der Stiftung Risiko-Dialog 
wurden die Massnahmen zu Oligopolen ebenfalls integriert; die Ergebnisse finden 
sich ebenfalls in Abbildung 23. Dabei zeigte sich, dass sich die Perspektive der 
allgemeinen Bevölkerung mehrheitlich mit der Einschätzung der Experten deckt, 
aber akzentuierter ist. Während eine erhöhte Übertragbarkeit der Daten und ein 
dezentrales Datencenter von über 75 % der Befragten gewünscht wird, werden 
oligopolartige Strukturen nur von rund 32 % der Befragten gutgeheissen. 

4.4.2.4. Verantwortungsfrage 

Die Fachpersonen wurden abschliessend auch zur Verantwortlichkeit bei der 
Überwindung der Herausforderungen befragt. Im Konsumbereich wird hier die 
Verantwortung wie in sonst keinem anderen Handlungsfeld beim Konsumenten 
selbst gesehen (für die allgemeine Übersicht siehe Abschnitt 4.7.2.1). Dies über-
rascht, da die Konsumentinnen und Konsumenten in einem deutlich asymmetri-
scheren Mächteverhältnis zu den Anbietern stehen als bei vertraglichen Strukturen 
wie beispielsweise in der Bildung, der Verwaltung oder dem Arbeitsverhältnis. Es 
ist zumindest infrage zu stellen, in welchen Formaten Konsumentinnen und Kon-
sumenten über die Entwicklungsprozesse von KI mitentscheiden dürfen. 

Weiter hat sich gezeigt, dass die Herausforderungen nirgends so zeitnah gesehen 
werden wie beim Konsum. Lediglich 17 % der Befragten geben an, dass die be-
schriebenen Veränderungen im kommenden Jahrzehnt noch nicht gravierend sein 
werden. Die restlichen Anwendungsgebiete lagen zwischen 21 % und 38 %. 

4.4.2.5. Zusammenfassende Beurteilung der Expertenmeinungen 

In den Umfragen waren sich die Experten einig, dass die Personalisierung des 
Angebots eine der wichtigsten Anwendungsgebiete von KI im Konsumbereich ist. 
Jedoch wurde auch betont, wie wichtig für Konsumentinnen und Konsumenten – 
gerade in der Schweiz – der Schutz der Daten und der Privatsphäre ist. Persona-
lisierung auf der einen Seite und die Wahrung der Privatsphäre auf der anderen 
gut auszubalancieren, wird daher eine der wichtigen Herausforderungen für Un-
ternehmen in der Zukunft sein. Ein dritter zentraler Punkt der Umfrage betrifft die 
Gefahr einer Konzentration des Angebots auf einige wenige Anbieter (Datenoligo-
pole), insbesondere für Anwendungen im Konsum. Dies könnte nicht nur den 
Wettbewerb auf Unternehmensseite behindern, sondern auch das Angebot und 
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die Wechselmöglichkeiten auf der Seite der Konsumentinnen und Konsumenten 
einschränken. Entsprechend fokussieren die Empfehlungen im Workshop auf die 
Problemfelder Kontrolle, Datenschutz und Wettbewerb. 

4.4.3. Ergebnisse des Workshops zum Themenbereich Konsum 

Eine gute Balance aus Personalisierung auf der einen Seite und der Wahrung der 
Privatsphäre auf der anderen Seite zu finden, wurde in den Expertenumfragen  
als eine der zentralen Herausforderungen für Unternehmen in der Zukunft ein- 
geschätzt. Das Fehlen einer solchen Balance könnte nicht nur zu einer Einschrän-
kung des Wettbewerbs auf Unternehmensseite führen, sondern auch zur Ein-
schränkung des Angebots und der Verhandlungsmacht auf der Seite der Verbrau-
cher. Die Diskussion im Workshop fokussierte daher auf die Probleme Kontrolle, 
Datenschutz und Wettbewerb. 

Die Umfrageteilnehmenden sehen einen wesentlichen Anteil der Verantwortung 
für die Risiken der KI-Nutzung bei Konsumenten, obwohl diese im Vergleich zu 
Abnehmern anderer Einsatzgebiete eine wesentlich geringere Verhandlungs-
macht besitzen. Entsprechend wäre ein möglicher Ansatz, Konsumenten mithilfe 
einfacher Massnahmen zum Selbstmanagement der Privatsphäre zu befähi-
gen. Im Zentrum stand dabei die Idee eines «Daten-Cockpits», das es Konsumen-
tinnen und Konsumenten für den jeweiligen Service erlauben soll, festzulegen, 
1) ob generell personalisiert werden soll (d.h. der Algorithmus muss aktiviert oder
kann deaktiviert werden), 2) welche persönliche Daten nicht in den Algorithmus
eingehen dürfen, 3) welche Daten nicht mit Drittanbietern geteilt werden oder ein-
fliessen dürfen und 4) welche Daten nicht über verschiedene Services eines
Anbieters hinweg geteilt werden sollen («right not to connect data»). Zur Verein-
fachung könnten Datenkategorien erstellt und per Kategorie eingestellt werden
(z.B. Gesundheitsdaten, Profildaten, Transaktionsdaten). Eng verbunden mit der
Idee eines Daten-Cockpits ist die Forderung, KI-gestützte Angebote im Internet
hätten als solche erkennbar zu sein – sei es als Interaktionspartner (ein Chatbot
soll sich beispielsweise als solcher zu erkennen geben) oder als Personalisie-
rungsalgorithmus. Als intuitive Methode wurde eine Personalisierungsampel dis-
kutiert, welche Verbrauchern signalisiert, in welchem Ausmass ein Service perso-
nalisiert wird.
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Die Idee eines Daten-Cockpits wurde in der zweiten Runde optimiert. Die Fach-
personen kritisierten, dass die Sicherung und Verwaltung der Datenmengen die 
Konsumenten wohl überfordere, gerade wenn die Einstellungen für jeden Service 
neu eingerichtet werden müssen. Da ein zentrales Datenlager als kein realisti-
sches Szenario gesehen wird, wurde als alternativer Ansatz eine zentrale Rechte-
freigabe diskutiert. Die Idee ist, dass Kundinnen und Kunden auf dieser Plattform 
zentral ihre Einstellungen zum Datenschutz und Privatsphäre speichern können. 
Unternehmen, die persönliche Daten des Verbrauchers nutzen wollen, müssen bei 
dieser Plattform die entsprechenden Einstellungen abfragen. Nur wenn eine Ein-
willigung der jeweiligen Person vorliegt, dürfen Daten von Unternehmen zum be-
willigten Zweck erhoben und verwendet werden. Ein solches data rights repository 
sollte mittels einer dezentralen Technologie gesichert von einer staatlichen Stelle 
kontrolliert werden; die Rechteeinstellungen könnten dann z.B. Teil der e-ID  
werden. 

Die Teilnehmenden sehen wie die Expertinnen und Experten der Umfrage die 
mögliche Bildung von Datenoligopolen als weitere zentrale Herausforderung an. 
Die Fachpersonen sind sich darin einig, dass eine Portabilität der Daten, wie in 
der Datenschutz-Grundverordnung der EU gefordert wird, in Zukunft unumgäng-
lich sein wird. Es muss hierbei beachtet werden, dass der Begriff «Daten» im Fall 
von neuen KI-Technologien eine neue Bedeutung erhält. Die Rechte der Nutzer/ 
-innen sollten möglichst nicht nur für aktiv eingetragene Daten (provided data),
sondern auch für Daten gelten, welche durch KI-generiert wurden (inferred data).

Insgesamt ergaben sich aus den Diskussionen der zweiten Runde folgende Prio-
ritäten für das Thema Konsum: 

1. Datenhoheit für die Konsumentinnen und Konsumenten: Förderung von
Transparenz und Kontrolle, beispielsweise durch ein dezentralisiertes data-
rights-repository mit der Pflicht von Dienstleistern, bei der Nutzung persön-
licher Daten diese jeweils vorher abfragen zu müssen (opt-in).

2. Ermächtigung der Konsumentinnen und Konsumenten durch einen möglichst
internationalen Portabiliätsstandard von Daten, welcher das Profiling (d.h.
auch inferred data) möglichst vollständig umfasst.
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4.5. Beurteilungen zum Themenfeld Medien120 

Im Themenbereich Medien wurden aus methodischen Gründen auch in der zwei-
ten Umfrage noch einige Fragen zur Einschätzung der Faktenlage gestellt. Die 
entsprechenden Daten finden sich im Abschnitt 4.5.1.1. 

4.5.1. Zentrale Ergebnisse der ersten Umfrage 

67 von 307 Befragten haben den Fragebogen zum Thema «Medien» in der ersten 
Umfrage ausgefüllt.  

4.5.1.1. Einschätzung der Problemlage 

Anknüpfend an den Literaturüberblick, lohnt sich zunächst ein Blick auf die per-
sönlichen Einschätzungen der befragten Fachpersonen zu einigen konkreten 
Sachverhalten und Entwicklungen hinsichtlich der Nutzung von (sozialen) Medien 
und des Einflusses, den KI darauf potenziell hat. Diese Thematik wurde in der 
zweiten Runde der Umfrage untersucht, bei der Daten von 55 Personen vorlagen. 
Grund dafür ist, dass die Wahrnehmungen und Befunde zwischen öffentlichem 
und wissenschaftlichem Diskurs bei Digitalisierungsthemen nicht selten weit aus-
einanderliegen. Vor diesem Hintergrund galt es zunächst, festzustellen, inwiefern 
die befragten Fachpersonen vom aktuellen Forschungsstand abweichende Prob-
lemwahrnehmungen äussern.  

Anknüpfend an die Diskussion um Filterblasen und Echokammern, wurden die 
Teilnehmenden der zweiten Umfrage im Bereich Medien daher eingangs befragt, 
für wie divers sie folgende Inhalte auf sozialen Onlinenetzwerken einschätzen:  
Artikel, denen Nutzer/-innen in sozialen Onlinenetzwerken Aufmerksamkeit schen-
ken; politische Meinungen, denen Nutzer/-innen in sozialen Onlinenetzwerken 
durch algorithmisch personalisierte Feeds ausgesetzt werden; Artikel, die Online-
Nachrichtenportale den Nutzerinnen und Nutzern vorschlagen; und Artikel, die 
Nutzer/-innen online selber auswählen. 

120 Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Tarik Abou-Chadi und Hauke Licht vom Institut für Politik-
wissenschaften der Universität Zürich. 
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Abbildung 24: Einschätzung der Diversität von Nachrichtenquellen. 

Abbildung 24 (oben) zeigt das Ergebnis der Befragung. Obwohl die Einschätzun-
gen durchaus auseinandergehen, zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit 
dazu neigt, die Inhalte für nicht divers zu halten: Je nach Inhalt sind zwischen 
72–79 % der Befragten der Ansicht, dass die Diversität gering ist. Es findet sich 
dabei kein Unterschied zwischen «KI-Enthusiasten» und «KI-Skeptikern» – nur im 
Fall der Nachrichtenauswahl durch Portale gehen Erstere signifikant stärker davon 
aus, dass Portale die Diversität erhöhen können. 

Vergleicht man die Einschätzung der Diversität von sozialen Netzwerken der Nut-
zerinnen und Nutzer auf Onlineplattformen im Vergleich zu ihren persönlichen 
Offlinenetzwerken (z.B. Freundes- und Bekanntenkreisen), zeigt sich ein ver-
gleichbares Bild (Abbildung 24, unten). Während 29 % der Befragten keine Unter-
schiede in der Diversität von sozialen Online- und Offlinenetzwerken vermuten, 
gaben rund 43 % an, dass Onlinenetzwerke weniger divers sind. Dem stehen rund 
29 % gegenüber, die glauben, dass Onlinenetzwerke diverser sind als soziale 
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Offlinenetzwerke. Die Einstellung zu KI hatte dabei keinen Einfluss auf diese Ein-
schätzungen. 

4.5.1.2. Wandel des traditionellen Journalismus 

Im Zuge der ersten Befragung wurden Einschätzungen eingeholt, wie sich künst-
liche Intelligenz und KI-basierte Systeme auf die Arbeit von Medienleuten bzw. die 
Erstellung und Kuration von journalistischen Inhalten auswirkt. 

Unter dem Stichwort «Wandel des traditionellen Journalismus» wurden die Fach-
personen daher zunächst um ihre Einschätzung zu verschiedenen Aussagen  
gebeten, die mögliche Einflüsse der Nutzung von KI im Journalismus skizzierten. 
Anknüpfend an das Thema Fake News, fand die Aussage, dass die zunehmende 
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samt untergraben wird, die stärkste Zustimmung (Abbildung 25). Insgesamt 82 % 
stimmten dieser Aussage zu. Ein vergleichbares Mass an Zustimmung fand die 
Aussage, dass die Einführung von KI die Art und Weise verändert hat, wie tradi-
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die Aussage ab). Bezüglich der Frage, ob die Verwertung von Social-Media- 
Inhalten eine Gefährdung für den Journalismus darstellt, gingen die Meinungen 
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Abbildung 25: Genereller Einfluss von KI auf den Journalismus. 
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(Abbildung 26): Eine grosse Mehrheit (73 %) glaubt, dass das vermehrt automati-
sche Erzeugen von kurzen Nachrichtenartikeln die Qualität des Journalismus ver-
schlechtert. Ähnlich wird die Suche von Informationen durch Journalisten auf 
Social Media beurteilt: 67 % sehen hier einen negativen Einfluss und nur 24 % 
glauben, dass diese Entwicklung die Qualität des Journalismus verbessern werde. 
Weniger pessimistisch waren die Einschätzungen bezüglich der zunehmenden rei-
nen Onlineverbreitung von Nachrichten. Die Hälfte der Befragten beurteilt diese 
Entwicklung weder klar negativ noch klar positiv für die Qualität des Journalismus. 

Abbildung 26: Einfluss von KI auf die Qualität des Journalismus. 

Insbesondere die Einschätzungen zu dieser letzten Entwicklung unterscheiden 
sich hierbei stark (und statistisch signifikant) nach dem Grad an «KI-Enthusias-
mus» der Befragten: Während «KI-Enthusiasten» stärker als neutrale zu einer po-
sitiven Einschätzung tendieren, ist dieser Trend für Skeptiker umgekehrt. 

Die stärksten Unterschiede zwischen den Befragten zeigten sich jedoch bei der 
Einschätzung der Szenarien des KI-bedingten Wandels im Journalismus. Ins- 
besondere der Zeitrahmen, in welchem sich unterschiedliche Veränderungen ma-
nifestieren werden, wurde von den Experten divers eingestuft. 

Konkret wurden die folgenden Entwicklungen abgefragt: 

1. Mehr als 50 % aller Kurznachrichten werden durch KI-Systeme (robot journa-
lists) verfasst statt von Journalisten.

2. Recherchen werden hauptsächlich durch KI-Systeme durchgeführt.

3. Nachrichten werden praktisch nur noch online verbreitet.
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4. Mehr als 50 % aller Nachrichten werden von Bürgern verfasst, nicht von Jour-
nalisten.

Die Ergebnisse (Abbildung 27) zeigen, dass sich die Fachpersonen in dieser 
Frage uneinig sind, ob und wenn ja, wann diese Veränderungen realisiert werden. 
Ein beachtlicher Anteil der Experten schätzt folglich alle vier Szenarien als unwahr-
scheinlich ein (zwischen 15 und 34 %). Wiederum andere glauben, dass sich diese 
Veränderungen bereits vollzogen haben. Entsprechend wurden die beschriebe-
nen Szenarien als bereits zutreffend eingestuft (ebenfalls zwischen 15 und 34 %; 
mit Ausnahme des zweiten Szenarios). Der Rest der Befragten glaubt, dass die 
beschriebenen Veränderungen früher (innert der nächsten fünf Jahre) oder später 
(eher erst bis zu 25 Jahren) Realität werden. 

Abbildung 27: Einschätzung der Realisierung von KI-beeinflussten Veränderungen. 
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34 % die Aussage stark oder eher ab, dass die Personalisierung von Empfehlun-
gen ein positiver Trend ist (Abbildung 28). 

Abbildung 28: Einschätzung der Personalisierung von Medieninhalten. 

Dies lässt vermuten, dass das Ausmass sowie die Art und Weise der Personali-
sierung einen kritischen Aspekt für die Bewertung der Fachpersonen darstellt. 

4.5.1.4. Fake News 

Bei der Befragung zum Themenschwerpunkt Fake News wurde in der ersten Um-
frage die Meinung der Fachpersonen zu einigen kontrovers diskutierten Themen 
erfasst. Eine solche Kontroverse betrifft die Rolle von KI bei der Verbreitung von 
Fake News. Zum einen lässt sich vermuten, dass im Zuge einer fortschreitenden 
Weiterentwicklung KI dazu eingesetzt werden kann, Falschmeldungen noch effizi-
enter zu erzeugen und zu verbreiten, gar so, dass sie kaum noch als solche er-
kannt werden können (deep fakes). 47 % der Befragten schätzen dieses Szenario 
als (sehr) wahrscheinlich ein. Zum anderen besteht aber auch die Möglichkeit, 
dass die Weiterentwicklung von Erkennungssystemen von Fortschritten in der For-
schung profitiert und es daher in Zukunft einfacher sein wird, mit dem Einsatz von 
KI Fake News besser zu erkennen. 29 % der Befragten schätzen dieses Szenario 
als (sehr) wahrscheinlicher ein; 24 % äusserten keine Tendenz zwischen den Sze-
narien. Die Standpunkte in dieser Debatte korrespondierten stark mit dem allge-
meinen «KI-Enthusiasmus» der Befragten; «KI-Enthusiasten» sehen in KI signifi-
kant stärker ein Mittel zur Bekämpfung von Fake News. 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



Experten zu künstlicher Intelligenz 263 

34 % die Aussage stark oder eher ab, dass die Personalisierung von Empfehlun-
gen ein positiver Trend ist (Abbildung 28). 

Abbildung 28: Einschätzung der Personalisierung von Medieninhalten. 

Dies lässt vermuten, dass das Ausmass sowie die Art und Weise der Personali-
sierung einen kritischen Aspekt für die Bewertung der Fachpersonen darstellt. 

4.5.1.4. Fake News 

Bei der Befragung zum Themenschwerpunkt Fake News wurde in der ersten Um-
frage die Meinung der Fachpersonen zu einigen kontrovers diskutierten Themen 
erfasst. Eine solche Kontroverse betrifft die Rolle von KI bei der Verbreitung von 
Fake News. Zum einen lässt sich vermuten, dass im Zuge einer fortschreitenden 
Weiterentwicklung KI dazu eingesetzt werden kann, Falschmeldungen noch effizi-
enter zu erzeugen und zu verbreiten, gar so, dass sie kaum noch als solche er-
kannt werden können (deep fakes). 47 % der Befragten schätzen dieses Szenario 
als (sehr) wahrscheinlich ein. Zum anderen besteht aber auch die Möglichkeit, 
dass die Weiterentwicklung von Erkennungssystemen von Fortschritten in der For-
schung profitiert und es daher in Zukunft einfacher sein wird, mit dem Einsatz von 
KI Fake News besser zu erkennen. 29 % der Befragten schätzen dieses Szenario 
als (sehr) wahrscheinlicher ein; 24 % äusserten keine Tendenz zwischen den Sze-
narien. Die Standpunkte in dieser Debatte korrespondierten stark mit dem allge-
meinen «KI-Enthusiasmus» der Befragten; «KI-Enthusiasten» sehen in KI signifi-
kant stärker ein Mittel zur Bekämpfung von Fake News. 

34%

64%

37%

21%

28%

15%

lehne stark ab lehne eher ab weder noch stimme eher zu stimme stark zu

100 50 0 50 100
Prozent Zustimmung

Personalisierte Empfehlungen
von weiteren Artikeln ist positiv

Personalisierte Präsentation
von Artikeln ist positiv

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



264 Wenn Algorithmen für uns entscheiden  

Eine weitere Kontroverse betrifft den Einsatz von automatischem Fact Checking 
(Abbildung 29). Hier positioniert sich eine Mehrheit von 54 % gegen die Aussage, 
dass das automatisierte Überprüfen von Online-Inhalten auf ihren Faktengehalt 
abzulehnen sei; lediglich 24 % stimmten dieser Aussage zu. Ferner befürworteten 
die Teilnehmenden in der ersten Befragung jeweils die Einführung von Gesetzen 
zur Bekämpfung von Fake News (60 % stimmten zu, gegenüber nur 21 % mit ab-
lehnender Einstellung) sowie die Entwicklung interner Kontrollmechanismen zur 
Bekämpfung von Fake News durch die Betreiber sozialer Medienplattformen 
(85 % stimmten zu, gegenüber nur 5 % mit ablehnender Einstellung). 

Abbildung 29: Einschätzung von Massnahmen gegen Fake News. 

Ferner zeigt sich allerdings, dass diese überwiegend starke Befürwortung der ver-
schiedenen Massnahmen gegen die Verbreitung von Fake News für viele implizit 
an eine Bedingung geknüpft ist: der Wahrung der freien Meinungsäusserung. So 
stimmten 78 % der Aussage zu, dass eine Vollmacht zur Zensur von Nachrichten 
für private Unternehmen (wie z.B. soziale Netzwerke) mit einer Gefährdung der 
Meinungsfreiheit einhergeht (nur 10 % lehnten diese Aussage ab).  

In der zweiten Umfrage wurde dieser potenzielle Zielkonflikt zwischen dem effek-
tiven Bekämpfen von Fake News bei gleichzeitiger Wahrung des Rechts der freien 
Meinungsäusserung nochmals genauer aufgegriffen. Konkret wurden die Befrag-
ten mit der folgenden Frage direkt vor die Wahl gestellt: Was schätzen Sie als das 
grössere Problem ein: zu wenig Bekämpfung von Fake News oder eine zu starke 
Einschränkung der freien Meinungsäusserung? Die Ergebnisse zeigen ein gewis-
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ses Mass an Polarisierung: Während 30 % aller Befragten die zu geringe Bekämp-
fung von Fake News für das grössere Risiko hielten, schätzten 15 % die Ein-
schränkung der freien Meinungsäusserung stärker bedroht ein. Jeweils 26 %  
tendierten zur ersten bzw. zweiten Position. 

Bemerkenswerterweise hängen die Standpunkte der Befragten in dieser Kontro-
verse nur geringfügig und statistisch nicht signifikant mit ihren allgemeinen Ein-
stellungen zu KI (Enthusiasmus vs. Skeptizismus) zusammen. Gleiches gilt für die 
KI-Expertise der Befragten. Es liegt nahe zu vermuten, dass die Einstellung zur 
Debatte um die Grenzen des technischen Eingriffs in die freie Meinungsäusserung 
bei der Bekämpfung von Fake News mit anderen politischen Grundwerten zusam-
menhängt. Allerdings lässt sich diese Vermutung mit den Daten, die im Rahmen 
beider Umfragen erhoben wurden, nicht überprüfen. 

4.5.1.5. Zusammenfassendes Fazit 

Die Fachpersonen sehen einen tendenziell starken Einfluss von KI-Systemen auf 
die Entwicklung von Medieninhalten. Sie stehen dieser Entwicklung sehr skeptisch 
gegenüber. Gerade auch in Bezug auf die Diversität von Inhalten und politischen 
Positionen innerhalb von Onlinemedien und vor allem auch sozialen Medien ent-
werfen die Fachpersonen ein kritisches Bild. Sie halten es für besonders wichtig, 
gegen Fake News vorzugehen; durchaus auch staatlich unterstützt. 

4.5.2. Zentrale Ergebnisse der zweiten Umfrage 

In der zweiten Umfrage haben 55 von 111 Befragten Einschätzungen zum Bereich 
«Medien» abgegeben. Beurteilt wurden Effektivität und Wünschbarkeit von Mass-
nahmen, wobei nur Daten zum ersteren Punkt abgebildet werden. 

4.5.2.1. Themenkomplex Personalisierung und Filterblase 

Zum Themenkomplex Personalisierung wurden den Befragten verschiedene mög-
liche Massnahmen präsentiert (Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Effektivität von Massnahmen gegen Filterblasen. 

Die Ergebnisse dieser Befragung zeigen, dass die Fachpersonen stark dazu ten-
dieren, Massnahmen zu befürworten, die den Nutzenden mehr Kontrolle geben 
und/oder transparenter machen, welche Inhalte personalisiert werden und welche 
Daten zur Personalisierung genutzt werden. Die Fachpersonen sind allerdings 
dahin gehend gespalten, inwiefern die Verbannung algorithmisch gesteuerter Per-
sonalisierung effektiv und wünschenswert ist. Mit Ausnahme dieser letzten Mass-
nahme zeigt sich generell eine Tendenz, die genannten Massnahmen zwar für 
richtig zu halten (Wünschbarkeit), aber ihre Effektivität als vergleichsweise etwas 
geringer einzuschätzen. 

4.5.2.2. Themenkomplex «Fake News» 

In der zweiten Runde der Befragung wurde den Experten eine Reihe konkreter 
Massnahmen zur Bekämpfung von Fake News präsentiert (Abbildung 31). 
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Abbildung 31: Effektivität von Massnahmen gegen Fake News. 

Die zwei Massnahmen mit dem höchsten Mass an Meinungspolarisierung sind das 
Einrichten von staatlichen Behörden, um der Verbreitung von Fake News ent- 
gegenzuwirken, sowie das manuelle fact checking durch die Mitarbeitenden der 
Plattformen. Konkret stehen der Idee des Einrichtens einer staatlichen Behörde 25 
klare Befürworter genau 22 klaren Gegnern gegenüber. Im Falle des manuellen 
fact checking durch Plattformmitarbeitern ist dieses Verhältnis 30 zu 10. 

Mit Blick auf die Effektivität ist bemerkenswert, dass die Polarisierung (also Per-
sonen, die eine der äusseren Antwortkategorien wählen) hinsichtlich des Einrich-
tens von staatlichen Behörden zur Fake-News-Bekämpfung bei der Wünschbar-
keit dieser Massnahme noch höher ist. Es gilt aber zu bemerken, dass diese 
Veränderung in den Verteilungen auf relativ wenige Befragte zurückzuführen ist. 

4.5.2.3. Zusammenfassende Beurteilung der Expertenmeinungen 

Die Fachpersonen unterstützen die Ideen für Vorkehrungen stark, die es Nutze-
rinnen und Nutzern erlauben, mehr Transparenz über den Einsatz von KI in Bezug 
auf Nachrichteninhalte zu gewinnen. Diese sollen die Möglichkeit haben, individu-
ell darüber zu entscheiden, wie stark die eigenen Inhalte durch Algorithmen ge-
steuert sind und welche der persönlichen Informationen von Algorithmen genutzt 
werden. Sie betrachten all diese Massnahmen sowohl als effektiv wie auch als 
wünschbar. 
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In Bezug auf Fake News beurteilen die Fachpersonen das Löschen von Beiträgen 
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netarisierungsinteressen komme. Vergleichbare Probleme seien auch in sozialen 
Medien zu beobachten. Die dort stattfindende Personalisierung verstärke negative 
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Fällen gelte aber, dass KI zwar verstärkend, aber nicht ursächlich negative Folgen 
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hervorrufen würde. Als Gegenmassnahmen wurde vorab eine Erhöhung von 
Transparenz und Kontrolle durch die Nutzenden gesehen. Transparenz sollte 
vorab dahin gehend geschaffen werden, welche (persönlichen) Daten in Perso-
nalisierungsalgorithmen einfliessen, als auch hinsichtlich des Outputs der Algorith-
men (also Klassifikationen, Scorings etc.). Als positiv wurde auch die Idee erach-
tet, auf Online-Nachrichtenplattformen ein optionales Anwählen nicht personali-
sierter Seiten zu etablieren. 

Beim Thema Fake News wurden die enorme Verbreitungsgeschwindigkeit von 
Fake News sowie Bedenken, dass falsche und manipulierte Inhalte in der Masse 
von Inhalten untergehen und ihr Einfluss somit unbemerkt auftritt, kritisch disku-
tiert. Betreffend die Frage, welche Massnahmen ergriffen werden könnten, um der 
Verbreitung von Fake News vorzubeugen, wurden folgende Aspekte diskutiert: 
Reputation und Rechenschaftspflicht seien wichtige Mechanismen, um Unterneh-
men für die Bekämpfung zu interessieren. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der 
zweiten Umfrage lehnten die Teilnehmenden das Sperren von Accounts, die Fake 
News verbreiten, ab. Sollte dennoch auf ein solches Mittel zurückgegriffen werden, 
sollten Unternehmen verpflichtet werden, offenzulegen, wie beim Ermitteln solcher 
Accounts vorgegangen werde. Technisch gesehen könnte das automatische Ent-
fernen von Fake News die beste Möglichkeit bieten, ihre Verbreitung zu verhin-
dern. Allerdings könnte das Löschen von Inhalten «demokratiegefährdend» sein 
und Systeme, die über das Löschen von Inhalten oder Sperren von Nutzern ope-
rieren, die Gefahr bergen, hinsichtlich politischer Zwecke von Dritten manipuliert 
zu werden. Ferner wurde auch diskutiert, inwiefern die Bewertung von Quellen 
bzw. Online-Nachrichtenplattformen ein geeignetes Mittel sei, um die Vertrauens-
würdigkeit von Nachrichten zu signalisieren. Die flächendeckende Umsetzung  
eines solchen Bewertungssystems blieb ebenfalls umstritten. 

Auf die Frage, wer für die Bekämpfung der Verbreitung von Fake News verant-
wortlich sei, äusserten die Teilnehmenden zurückhaltende Skepsis dahin gehend, 
ob staatliche Regulation ein effektives Instrument darstelle. Unternehmen müss-
ten viel mehr transparent machen, was sie gegen die Verbreitung von Fake News 
unternehmen, und staatliche Prüfstellen sollen dabei kontrollierend agieren. Wie 
auch in anderen Themenbereichen zeigte sich hierbei eine Präferenz der Teilneh-
menden für marktwirtschaftliche Selbstregulierung. 

Insgesamt ergaben sich aus den Diskussionen der zweiten Runde folgende Prio-
ritäten für den Themenbereich Medien: 
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1. Erhöhung der Transparenz darüber, aufgrund welcher Daten personalisiert
wird und welche Effekte die Personalisierung tatsächlich hat. Als Referenz-
massstab für einen solchen Vergleich könnte standardmässig die Option einer
«nicht personalisierten Nachrichtenauswahl» auf Nachrichtenportalen ver-
langt werden, wobei dann aber noch zu klären ist, was «nicht personalisiert»
konkret bedeutet.

2. Algorithmen dahin gehend anwenden, dass die Diversität in den Inhalten, die
Nutzerinnen und Nutzern vorgeschlagen werden, gesteigert wird.

3. Bekämpfung von Fake News sowohl durch Massnahmen, die Falschinforma-
tionen als solche kenntlich machen, als auch durch eine Bewertung hinsicht-
lich der (ideologischen) Einseitigkeit/Ausgewogenheit von Nachrichten. Lö-
schen von Nachrichten oder Sperren von Nutzerinnen und Nutzern werden
eher kritisch betrachtet.

4.6. Beurteilungen zum Themenfeld Verwaltung  
und Gerichtsbarkeit121 

4.6.1. Zentrale Ergebnisse der ersten Umfrage 

In der ersten Umfrage haben 73 von 307 Befragten den Bereich «Verwaltung» 
gewählt. 

4.6.1.1. Wahrscheinlichkeit von KI-Einsatz in der Verwaltung 

Grundsätzlich wird von den Befragten der KI-Einsatz in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren in anderen Ländern als wahrscheinlicher eingestuft als in der Schweiz. 
Teilautomatisierung (sowohl bei einfachen als auch bei komplexen Sachverhalten) 
wird als wahrscheinlicher eingestuft als Vollautomatisierung.  

121  Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Nadja Braun Binder, bis Ende Juli 2019 Assistenzprofes-
sorin für öffentliches Recht unter besonderer Berücksichtigung europäischer Demokratiefragen an 
der Universität Zürich, seit 01.08.2019 Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Basel. 
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Eine deutliche Mehrheit der Befragten betrachtet den Einsatz von KI bei der Teil-
automatisierung sowohl einfacher als auch komplexer Sachverhalte als wahr-
scheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Dies gilt sowohl für die Schweiz 
als auch für andere Länder. Allerdings sind die entsprechenden Werte für die 
Schweiz etwas zurückhaltender.  

Mit Blick auf die Vollautomatisierung (also eine Bearbeitung durch KI ohne jegliche 
menschliche Bearbeitung) zeigt sich ein deutlicherer Unterschied zwischen der 
Einschätzung der Entwicklungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der 
Schweiz gegenüber jener in anderen Ländern. Die Befragten sind gespalten be-
züglich der Erwartbarkeit vollautomatisierter Bearbeitung einfacher Sachverhalte 
(51 %) in der Schweiz und stufen die vollautomatisierte Bearbeitung komplexer 
Sachverhalte in der Schweiz deutlich als unwahrscheinlich ein (21 %). Für andere 
Länder wird die Vollautomatisierung von einfachen Sachverhalten in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren von einer Mehrheit der Befragten als ein wahrscheinliches 
Szenario eingestuft; die Wahrscheinlichkeit einer Vollautomatisierung komplexer 
Sachverhalte wird dagegen zurückhaltend eingeschätzt. 

4.6.1.2. Wahrscheinliche Einsatzgebiete von KI durch den Staat 

Der Einsatz von KI im Rahmen von Kontrollen (z.B. Abgleich aller in einem Antrag 
enthaltenen Daten mit Daten aus vorhandenen Datenbanken), der Betrugsbe-
kämpfung (z.B. Steuerbetrugsbekämpfung durch Musterabweichungserkennung) 
und der Erkennung von drohenden Gefahren für Polizeigüter (z.B. für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung) werden von einer Mehrheit der Befragten als wahr-
scheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren eingestuft. Dies gilt sowohl für die 
Schweiz als auch für andere Länder. Allerdings sind die entsprechenden Werte für 
die Schweiz etwas zurückhaltender. Dies betrifft insbesondere die Wahrschein-
lichkeit eines Einsatzes im Rahmen von Kontrollen; sie wird für die Schweiz signi-
fikant geringer eingestuft als für das Ausland. 

Die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von KI zur Eruierung des Risikopotenzials 
von Personen (z.B. die Rückfallgefahr von Straftätern) wird für die Schweiz in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren ebenfalls signifikant geringer eingestuft als für das 
Ausland. 
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4.6.1.3. Risiken von KI für Bürgerinnen und Bürger 

Die Befragten schätzen folgende Risiken für Bürgerinnen und Bürger tendenziell 
als wahrscheinlich ein:  

 Einschränkungen des Rechts auf Datenschutz (76 %)

 Das Risiko, unverschuldet ins Visier der Behörden zu gelangen (69 %)

 Nicht nachvollziehbare (intransparente) Verfahrensabläufe (61 %)

4.6.1.4. Risiken von KI für die Verwaltung 

Die Befragten schätzen folgende Risiken für die Verwaltung tendenziell als wahr-
scheinlich ein: 

 Abhängigkeit von IT-Anbietern ausserhalb des eigenen Rechtsraums (90 %)

 Maschinenhörigkeit (z.B. mangelnde Motivation, eine von einem KI-System
abweichende Position zu begründen) (76 %)

 Schwierigkeit, Datenschutz zu gewährleisten (76 %)

 Schwierigkeit, Datensicherheit zu gewährleisten (73 %)

 Mangelnde Kontrollierbarkeit der automatisierten Verfahrensabläufe (61 %)

4.6.1.5. Zusammenfassendes Fazit 

Insgesamt fällt die Experteneinschätzung mit Blick auf die Schweiz konservativer 
aus als für andere Länder. So wird der KI-Einsatz in der schweizerischen öffent-
lichen Verwaltung als weniger wahrscheinlich eingeschätzt als in anderen Län-
dern. Ein Einsatz im Rahmen von vollautomatisierten komplexen Sachverhalten in 
der Schweiz wird klar als unwahrscheinlich beurteilt. Die (insgesamt zurückhal-
tende) Erwartung ist, dass KI in der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz eher 
bei einfachen Sachverhalten und in teilautomatisierten Prozessen eingesetzt wird.  
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4.6.2. Zentrale Ergebnisse der zweiten Umfrage 

In der zweiten Umfrage haben 58 von 111 Befragten Einschätzungen zum Bereich 
«Verwaltung» angegeben. Die Teilnehmenden konnten zu fünf Risiken (Daten-
schutz, Unschuldsvermutung, Intransparente Verfahren, Maschinenhörigkeit, Dis-
kriminierungspotenzial) Massnahmen vorschlagen bzw. die vorgeschlagenen 
Massnahmen hinsichtlich Effektivität und Wünschbarkeit bewerten.  

Die ersten vier Risiken wurden von den Ergebnissen der ersten Umfrage abgelei-
tet. Darüber hinaus ergab die Literaturanalyse, dass KI-Systeme zu systematisch 
falschen Resultaten kommen können, die bestimmte Gruppen von Menschen be-
nachteiligen, ohne dass dies sachlich gerechtfertigt ist. Ein solcher Bias kann sei-
nen Ursprung in fehler- oder lückenhaften Daten haben, er kann aber auch auf-
grund von fehlerhafter KI entstehen. Ein Bias ist aber auch bei korrekten Daten 
und fehlerfreiem KI-System möglich, nämlich wenn die genutzte Datengrundlage 
selbst einseitig geprägt ist. Diesem letztgenannten Umstand ist am schwierigsten 
zu begegnen. Obwohl dieses Risiko in der ersten Expertenumfrage nicht hervor-
gehoben wurde, wurde es aufgrund der Relevanz in der Literatur in die zweite 
Umfrage aufgenommen. 

Unter den Antwortenden sind die Männer deutlich in der Überzahl (45 von 58), 
dasselbe gilt für Deutschsprachige und Schweizer (je 46 von 58).  

4.6.2.1. Datenschutz 

Die im Bereich des Datenschutzes vorgeschlagenen Massnahmen umfassen ver-
schieden ausgeprägte Informationspflichten und Zustimmungserfordernisse sowie 
Verbote, personenbezogene Daten weiterzugeben. Fast alle davon wurden klar 
mehrheitlich als effektiv (77–82 %) und wünschenswert (73–88 %) betrachtet. 
Dies betrifft die Information der betroffenen Person, wenn Daten über sie genutzt 
bzw. neue Daten über sie generiert werden; ein Verbot, personenbezogene Daten 
Dritten zur Verfügung zu stellen, sowie die Erhebung bzw. Verwendung personen-
bezogener Daten nur nach Zustimmung durch die betroffene Person. Lediglich 
eine Minderheit beurteilte das Verbot, personenbezogene Daten anderen Verwal-
tungsstellen zur Verfügung zu stellen, als effektiv (47 %) bzw. wünschenswert 
(43 %). 

In den Freitextfeldern ergänzten die Teilnehmenden verschiedene Massnahmen. 
Diese umfassen Abstufungen an Transparenz- bzw. Offenlegungserfordernissen 
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(Transparenz von Datenflüssen, Transparenz von Datensammlungen, Offen- 
legungspflicht für Quellcode und Architektur von Soft- und Hardware); den Grund-
satz «privacy by design»; die Einführung einer Secure ID und der Möglichkeit, dass 
jede betroffene Person die Autonomie über ihre Daten und die Vergabe von Be-
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Mehrheit der Antwortenden beurteilt die Massnahme, dass KI lediglich für die Vor-
bereitung von raum- bzw. objektbezogenen Entscheidungen (nicht aber für die 
Vorbereitung personenbezogener Entscheidungen) eingesetzt werden darf, als ef-
fektiv (51 %) und wünschenswert (59 %). Nur eine Minderheit hält die Vorgabe, 
dass KI erst eingesetzt werden darf, wenn in Tests keine falschen Verdächtigun-
gen bzw. lediglich 1 % falsche Verdächtigungen vorkommen, für effektiv (36 % 
bzw. 31 %). Interessanterweise hält eine knappe Mehrheit allerdings die Nulltole-
ranz von falschen Verdächtigungen für wünschenswert (54 %). Die 1%-Toleranz 
wird nur von einer Minderheit für wünschenswert (43 %) befunden. 

In den Freitextfeldern haben die Antwortenden wiederum verschiedene Mass- 
nahmen ergänzt. Dazu zählen verschiedene Restriktionen des Einsatzes von KI 
(z.B. KI nur als Entscheidungsempfehlung – nicht aber als Ersatz für menschliche 
Entscheidungen); eine Deklarationspflicht für KI-gestützte Entscheide; die Stär-
kung der Rechtsschutzmöglichkeiten für Betroffene (z.B. durch die Möglichkeit, 
einen «digitalen» Anwalt beizuziehen, der das Unwissen einer Person in diesem 
Bereich ausgleichen kann) bzw. eine unkomplizierte Schadenersatzregelung  
(z.B. persönliche Haftung von Entscheidungsträgern und/oder Dritten); eine Zerti-
fizierung der genutzten KI-Systeme durch externe Prüfstellen (TÜV); die Offenle-
gung statistischer Daten über den KI-Einsatz (false positives, Trainingseffizienz); 
öffentliche Tests von KI-Systemen sowie keine bzw. eingeschränkte Weitergabe 
von Daten (allgemein oder im Bereich der Strafverfolgung). 

4.6.2.3. Intransparente Verfahren 

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Sicherstellung der Transparenz umfassen 
Informations-, Erklärungs- und Begründungspflichten sowie unterschiedliche Kon-
trollvorgaben. Alle Massnahmen wurden von einer deutlichen Mehrheit der Ant-
wortenden als effektiv (67–87 %) und wünschenswert (78–95 %) beurteilt. Im Ein-
zelnen handelt es sich um die folgenden Massnahmen: 

 Verpflichtung des Staates, allgemein darüber zu informieren, wenn er KI in
bestimmten Verfahren einsetzt;

 Verpflichtung des Staates, die Grundzüge des Ablaufs des Verfahrens, in dem
KI eingesetzt wird, in allgemeiner Weise zu erklären;

 Verpflichtung des Staates, jede Entscheidung, die sich auf KI abstützt, indivi-
duell zu begründen;
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 Konfigurierung der KI-Systeme so, dass sie selbst die zentralen Punkte, die
sie bei der Vorbereitung ihres Resultats berücksichtigen, erklären können;

 Verpflichtung der Verwaltungseinheit, die KI einsetzt, die KI-Systeme regel-
mässig zu überprüfen.

Technische Fachpersonen stufen den Bedarf nach einer Erklärung jeder staat- 
lichen Entscheidung als deutlich effektiver und wünschenswerter ein als Laien. 
Dies gilt auch für Personen mit höherer KI-Skepsis im Vergleich zu jenen mit tiefer 
Skepsis. 

Als weitere Massnahmen schlugen die Antwortenden in den Freitextfeldern vor die 
Förderung bzw. Finanzierung der Forschung zu explainable AI; eine restriktive An-
wendung von KI-Systemen (nur zur Entscheidungsunterstützung), eine Deklara-
tionspflicht, Offenlegungspflichten sowie verschiedene Kontrollen sowie die Schaf-
fung einer Instanz, bei der als falsch erachtete Entscheidungen rapportiert werden 
können.  

4.6.2.4. Maschinenhörigkeit 

Die drei vorgeschlagenen Massnahmen im Bereich des Risikos der Maschinen-
hörigkeit (z.B. mangelnde Motivation, eine von einem KI-System abweichende Po-
sition zu begründen) wurden jeweils von einer Mehrheit als effektiv (66–75 %) und 
von einer sehr deutlichen Mehrheit (89–99 %) als wünschenswert eingestuft. Im 
Einzelnen handelt es sich um die folgenden Massnahmen: 

 Schulung der Personen, die KI-Systeme nutzen (hinsichtlich deren Möglich-
keiten und Grenzen).

 Regelmässige Sensibilisierung der Personen, die KI-Systeme nutzen.

 Wichtige Entscheidungen, die sich auf Empfehlungen von KI-Systemen stüt-
zen, müssen von einer zweiten Person überprüft werden.

In den Freitextfeldern wurden ergänzend als Massnahmen vorgeschlagen: Ausbil-
dung bzw. Aufklärung zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern; eine restriktive  
Anwendung von KI-Systemen (nur zur Entscheidungsunterstützung) sowie ver-
schiedene Kontrollen und Offenlegungspflichten sowie eine Pflicht zur Einzelfall-
begründung. 
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4.6.2.5. Diskriminierungspotenzial 

Zwei der im Bereich Diskriminierungspotenzial vorgeschlagenen Massnahmen 
wurden von einer deutlichen Mehrheit als effektiv (69–88 %) und wünschbar 
(79–93 %) gewertet. Es handelt sich um die beiden folgenden Massnahmen:  

 Ein KI-System darf erst eingesetzt werden, wenn in mehreren Trainingszyklen
diskriminierende Resultate ausgeschlossen werden konnten.

 Der Staat muss beim Einsatz von KI transparent machen, welche Datenbasis
genutzt wird und welche zentralen Kriterien die KI-Systeme aus den genutzten
Datensätzen entwickeln.

Die dritte vorgeschlagene Massnahme – dass der Staat nur Daten nutzen darf, die 
er selber gesammelt hat – wurde lediglich von einer Minderheit als effektiv (23 %) 
bzw. wünschbar (45 %) eingestuft (Abbildung 33). 

Abbildung 33: Erwartete Effektivität von Massnahmen im Bereich Diskriminierung. 

In den Freitextfeldern wurden als Massnahmen ergänzend angeführt die Notwen-
digkeit einer grossen Datenbasis und intensiver Trainings; die Einführung von 
Qualitätsstandards für Daten; eine restriktive Anwendung von KI-Systemen (nur 
zur Entscheidungsunterstützung) sowie verschiedene Kontrollen (insbesondere 
genügend grosse statistisch signifikante Stichproben), Zertifizierung von KI-Syste-
men und Offenlegungspflichten sowie die Angabe eines bias-levels (Wahrschein-
lichkeit, dass ein Bias bezüglich Geschlecht, Alter, Religion, Nationalität etc. vor-
liegt). 
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4.6.2.6. Zusammenfassende Beurteilung der Expertenmeinungen 

Die Resultate aus beiden Umfragen ergeben mit Blick auf die Entwicklungen in der 
schweizerischen öffentlichen Verwaltung ein kohärentes Bild. Auf der einen Seite 
wird der Einsatz von KI als weniger wahrscheinlich als in anderen Ländern einge-
schätzt und in eher unkritischen Abläufen (im Rahmen von teilautomatisierten Pro-
zessen bei einfachen Sachverhalten) erwartet. Auf der anderen Seite findet sich 
unter den Massnahmen zur Eingrenzung verschiedener Risiken wiederholt die 
Empfehlung, KI-Systeme nur restriktiv (zur Unterstützung und nicht zum Fällen 
von Entscheidungen) einzusetzen.  

Interessanterweise befand sich das in der Literatur vielfach beschriebene Diskri-
minierungspotenzial nicht unter den Risiken, die sich aufgrund der ersten Umfrage 
als besonders relevant herauskristallisiert hatten. Dies könnte darauf hindeuten, 
dass in diesem Bereich keine hohe Risikoerwartung mit Blick auf die öffentliche 
Verwaltung (in der Schweiz) besteht. Ein Teil der entsprechenden Massnahmen 
zur Verhinderung von Diskriminierung wurde dann allerdings in der zweiten Um-
frage von einer Mehrheit als wünschbar beurteilt sowie um weitere Massnahmen 
ergänzt. Als Gegenmassnahme für verschiedene Risiken haben sich im Rahmen 
der zweiten Umfrage sodann Offenlegungs- bzw. Transparenzpflichten heraus-
kristallisiert sowie die Notwendigkeit präventiver bzw. nachträglicher Kontrollen. 

4.6.3. Ergebnisse des Workshops zum Themenfeld öffentliche Verwaltung 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden die zentralen Resultate der beiden 
Umfragen zusammengefasst. Insgesamt lassen sich unter den Antworten wenige 
Widersprüche erkennen. Aus der ersten Umfrage geht hervor, dass der staatliche 
KI-Einsatz in den nächsten fünf bis zehn Jahren in anderen Ländern als wahr-
scheinlicher eingestuft wird als in der Schweiz. Teilautomatisierung (sowohl bei 
einfachen als auch bei komplexen Sachverhalten) wird als wahrscheinlicher ein-
gestuft als Vollautomatisierung. Der KI-Einsatz wird im Rahmen der Betrugs- 
bekämpfung (z.B. Steuerbetrugsbekämpfung durch Musterabweichungserken-
nung) und Erkennung von drohenden Gefahren für Polizeigüter (z.B. für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung) als wahrscheinlich betrachtet. Der Einsatz von KI 
zur Eruierung des Risikopotenzials von Personen (z.B. die Rückfallgefahr von 
Straftäterinnen oder Straftätern) wird für die Schweiz als signifikant unwahrschein-
licher eingestuft als für andere Länder. In der zweiten Umfrage konnten die Teil-
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nehmenden zu fünf Themenfeldern (Datenschutz, Unschuldsvermutung, Intrans-
parente Verfahren, Maschinenhörigkeit, Diskriminierungspotenzial) Massnahmen 
vorschlagen bzw. die vorgeschlagenen Massnahmen bewerten. Basierend darauf 
entwickelte sich eine Diskussion um Empfehlungen bezüglich vier Kategorien:  
Risikodifferenzierung, Beschaffung, Datenqualität und Transparenz. 

Ein wichtiger Faktor für die Bewertung des KI-Einsatzes durch den Staat ist eine 
Risikodifferenzierung basierend auf der Tatsache, dass nicht alle Verwaltungs-
handlungen gleich sensibel sind. Entsprechend ist der KI-Einsatz auch nicht in 
jedem Bereich mit denselben Risiken behaftet. Es empfiehlt sich deshalb, grund-
sätzliche Kategorien mit unterschiedlichen Risiken zu identifizieren. Als Differen-
zierungskriterien könnten insbesondere zwei Aspekte dienen: 1) Unterscheidung 
danach, gegenüber wem die Verwaltung KI einsetzt, z.B. verwaltungsintern, Ver-
waltung – Verwaltung, Verwaltung – Unternehmen, Verwaltung – Bürger; und  
2) Unterscheidung danach, ob mit der entsprechenden KI-basierten Anwendung
in Grundrechte von Betroffenen oder von Dritten eingegriffen werden könnte.

Grundlegende Weichenstellungen für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz 
durch den Staat müssen im Rahmen der Beschaffung getroffen werden. Die Ver-
waltung muss dabei sicherstellen, dass sie die technischen Systeme versteht, die 
sie beschafft. Zudem muss die Verwaltung bei der Beschaffung auf eigenes, aber 
auch auf vom Hersteller unabhängiges Know-how zurückgreifen können. Entspre-
chendes Know-how muss aufgebaut und gefördert werden. 

Die Korrektheit, Vollständigkeit und Eignung der Daten, die von der Verwaltung im 
Rahmen von KI-Anwendungen genutzt werden, sind von zentraler Bedeutung. Die 
Struktur der Verwaltungslandschaft in der Schweiz kann die Sicherstellung der 
Datenqualität erschweren, da Daten häufig dezentral (Föderalismus, ausgepräg-
tes «Silo-Denken» zwischen einzelnen Departementen) gesammelt, gepflegt und 
in unterschiedlichen Formaten gespeichert werden. Dies birgt mit Blick auf den  
KI-Einsatz gewisse Risiken. Auch wenn die einzelnen Gemeinwesen jeweils über 
korrekte Daten verfügen, kann die Qualität der Daten z.B. bei Datenaustausch 
oder deren organisationsübergreifender Nutzung beeinträchtigt werden. Bei der 
Definition von entsprechenden Massnahmen gilt es, das Rad nicht neu zu erfin-
den, sondern es kann (und sollte) auf bisherigen Arbeiten – vgl. z.B. den Ausbau 
einer gemeinsamen Stammdatenverwaltung des Bundes122 – aufgebaut werden. 

122 Siehe: https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/ikt-vorgaben/strategien-teilstrategien/sb018-ikt-teil-
strategie_stammdatenverwaltung.html. 
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Die Herstellung von Transparenz wird schliesslich als mögliches Korrektiv für ver-
schiedene Risiken betrachtet. Die Offenlegung der genutzten Daten (siehe Daten-
qualität) kann dabei helfen, einen Bias bzw. Diskriminierung zu verhindern (oder 
zumindest sichtbar zu machen), die Betroffenenrechte zu stärken, Fairness her-
zustellen und die Nachvollziehbarkeit von Verfahren zu erhöhen. Die Offenlegung 
der genutzten Algorithmen kann unter Umständen dazu beitragen, Schwachstel-
len zu erkennen (durch externe Überprüfung). Transparenz kann aber auch kont-
raproduktiv sein, da heute gegenüber KI eine gewisse Skepsis besteht. Insofern 
sollte eine Verwaltungseinheit sich nicht vorschnell damit brüsten, dass sie KI ein-
setzt, wenn es sich dabei um harmlose Anwendungen handelt (z.B. die Nutzung 
der online frei zugänglichen Übersetzungssoftware DeepL zur Übersetzung ver-
waltungsinterner, nicht rechtsverbindlicher Texte).  

Teil der Transparenz ist dabei auch, dass der Erfolg (etwa im Sinn von Effizienz 
oder Effektivität) einer KI-Nutzung messbar gemacht werden sollte. Die Messbar-
keit des Erfolgs enthält nämlich die Pflicht, dass man sich die Ziele, welche man 
mit KI verfolgt, bewusst machen und darüber Rechenschaft ablegen muss. Nur so 
kann man auch den Erfolg messen und nach aussen begründen. Dazu sollten – 
eventuell in Anlehnung an einzelne Sensibilitätsstufen (siehe Risikodifferenzie-
rung) – geeignete Messkriterien entwickelt werden. Man könnte dies auch mit 
einer Begründungspflicht verbinden, wonach die Verwaltung begründen muss, 
wann und warum sie KI einsetzen will. 

Aus den Diskussionen des zweiten Teils des Workshops ergaben sich folgende 
Prioritäten für den Themenbereich öffentliche Verwaltung: 

1. Gewinnen eines Verständnisses darüber, welche KI-Anwendungen durch den
Staat mehr oder weniger risikobehaftet sind.

2. Sicherstellung der Qualität der (staatlichen) Daten, die für KI-Anwendungen
verwendet werden.

3. Sicherstellen der Transparenz des KI-Einsatzes dahin gehend, dass die
Begründungspflicht, die dem Staat im Rahmen seines Verwaltungshandelns
obliegt, weiterhin eingehalten werden kann.
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4.7. Beurteilungen zum Themenfeld Ethik  
und Recht123 

Einschätzungen zu ethischen und rechtlichen Aspekten wurden sowohl in der ers-
ten als auch zweiten Umfrage erfasst. Diese Einschätzungen waren meist gene-
reller Natur und bezogen sich nicht auf bestimmte KI-Technologien. Sie dienen 
also mehr zur Erfassung eines Stimmungsbildes bezüglich grundlegender ethi-
scher und rechtlicher Aspekte von KI. Der Aspekt der «Verantwortung» hingegen 
wurde anhand einer spezifischen Fallvignette untersucht – ein Aspekt, der in der 
SATW-Bevölkerungsumfrage erneut aufgenommen wurde. 

4.7.1. Zentrale Ergebnisse der ersten Umfrage 

In der ersten Umfrage wurde zunächst geprüft, welche generellen Entwicklungs-
ziele (orientiert an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen) die befragten Experten für wichtig erachten und inwiefern sie 
denken, dass KI die Erreichung dieser Ziele in der Tendenz eher fördert oder eher 
behindert. Danach wurden Einschätzungen zu einigen der wichtigsten ethischen 
und rechtlichen Bedenken bezüglich des Einsatzes von KI in sensitiven Entschei-
dungen abgefragt. Ein Fokus wurde dann auf den Bereich der Transparenz gelegt 
– zum einen hinsichtlich der Frage, wie viel Verständnis über die Funktionsweise
man für bestimmte KI-Anwendungen haben sollte, und zum anderen, inwieweit
Betroffene informiert werden sollten. Schliesslich wurden anhand eines Einsatz-
szenarios von KI in der Medizin Fragen von Vertrauen und Verantwortung unter-
sucht – ein Aspekt, zu dem auch die in der Bevölkerungsumfrage gesammelten
Daten hier vorgestellt werden.

4.7.1.1. Globale Entwicklungsziele und KI 

Den Befragten wurden insgesamt zehn Entwicklungsziele vorgelegt: Armuts- 
bekämpfung, Freiheit, Frieden, gesunde Umwelt, globale Zusammenarbeit, 
Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Sicherung der Grundbedürfnisse (wie z.B. Essen 
oder Wohnen), soziale Beziehungen zu anderen Menschen und Zugang zu  

123 Dieser Abschnitt beruht auf Arbeiten von Markus Christen und Markus Kneer von der Digital 
Society Initiative der Universität Zürich. 
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Bildung und Information. Aus diesen konnten sich die Befragten die nach ihrer 
Ansicht fünf wichtigsten auswählen und dann dahin gehend beurteilen, ob KI das 
Erreichen dieses Ziels eher erleichtert oder eher behindert. 

Das von den Fachpersonen am häufigsten genannte Entwicklungsziel war «Zu-
gang zu Bildung und Information»; also jenes, zu dem KI generell der positivste 
Einfluss zugeschrieben wurde (Abbildung 34). Ein klar begünstigender Einfluss 
wird KI im Hinblick auf die Ziele «globale Zusammenarbeit» und «gesunde Um-
welt» zugeschrieben. Ein negativer Effekt von KI wird vorab für die Bereiche «so-
ziale Beziehungen» und «Freiheit» vermutet, was unter anderem Ausdruck der 
Angst einer durch KI verbesserten Überwachung von Menschen sein könnte. 

Abbildung 34: Einschätzung des Einflusses von KI auf die globalen Entwicklungs-
ziele.  

Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen finden sich nur selten. Bemer-
kenswert ist, dass nicht technische Experten KI eher als Bedrohung der Rechts-
staatlichkeit ansehen, während technische Experten hier eher eine Chance sehen. 
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4.7.1.2. Beurteilung ethischer und rechtlicher Bedenken 

Die Experten nahmen dann Stellung zu einer Reihe von Bedenken, die in der ethi-
schen (siehe Abschnitt 2.4) und rechtlichen (siehe Abschnitt 2.5) Debatte regel-
mässig geäussert werden. Es handelt sich dabei um Folgendes: 

 Die mangelnde Nachvollziehbarkeit einer KI-Entscheidung (Blackbox)

 Die mögliche Unfairness der KI-generierten Entscheidungen (Fairness)

 Das Potenzial für Voreingenommenheit der KI aufgrund von Verzerrungen in
den Trainingsdaten hinsichtlich z.B. Herkunft oder Geschlecht (Bias)

 Die mögliche Verschleierung der Tatsache, dass die Beurteilung durch KI und
nicht durch einen Menschen vorgenommen wird (Intransparenz)

 Die Schwierigkeit, KI-Systeme zur Rechenschaft zu ziehen (Verantwortung)

 Die Möglichkeit, dass KI-Systeme Menschen täuschen und irreführen (Täu-
schung)

Die Ergebnisse (Abbildung 35) zeigen, dass im Schnitt bezüglich sämtlicher As-
pekte Bedenken geäussert werden. Die grössten Bedenken bestehen bezüglich 
des Daten-Bias, der Verantwortung und des Blackbox-Problems. 

Abbildung 35: Einschätzung ethischer und rechtlicher Bedenken gegenüber KI. 
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4.7.1.3. Beurteilung der Transparenzfrage 

Hinsichtlich der Transparenz des KI-Einsatzes nahmen die Befragten zu einer 
Reihe von Szenarien Stellung, bei denen KI für spezifische Zwecke verwendet 
wird. Gefragt wurde, inwiefern der Anbieter der Dienstleistung wissen sollte, wie 
genau das von ihm eingesetzte KI-System zu einer Lösung gekommen ist und ob 
die vom System betroffene Person informiert werden sollte, dass KI im Entschei-
dungsprozess involviert war. Das Ergebnis zeigt (Abbildung 36), dass Anbieter – 
mit der erwarteten Ausnahme von KI-Übersetzungen – alle Anwendungen min-
destens in ihrem statistischen Verhalten verstehen sollten (Werte um 2). Bei den 
mutmasslich sensibelsten Anwendungen wie z.B. im Strafverfahren oder Gesund-
heitswesen sollte eine Erklärung der Entscheidungen im Einzelfall (Werte nahe 3) 
möglich sein. Analog präsentiert sich der Anteil der Personen, die verlangen, dass 
die betroffenen Menschen jeweils über den Einbezug von KI informiert werden 
sollten. Mit Ausnahme der Übersetzung liegen die Werte deutlich über 50 % und 
steigen mit der Sensitivität der Anwendung.  

Abbildung 36: Einschätzung der Transparenzerfordernisse für KI-Anwendungen. 
Die Prozentzahlen in eckigen Klammern geben den Anteil an Zustim-
mung an, dass die Betroffenen über den KI-Einsatz informiert werden 
sollen. 
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4.7.1.4. Beurteilung von Vertrauen und Verantwortung 

Am Schluss der ersten Umfrage beurteilten die Expertinnen und Experten 
schliesslich ein fiktives Szenario der Anwendung von KI im Gesundheitswesen. 
Das Szenario liest sich wie folgt: 

Dr. Schmitt ist der leitende Arzt in einer Hautklinik. 

Die Klinik hat kürzlich die Software CANCERFIX gekauft, die sich künst-
licher Intelligenz auf Basis neuronaler Netzwerke bedient, um Hautkrebs 
zu diagnostizieren. Die Software wurde mit über 400 000 Bildern von 
Hautläsionen trainiert. 

Die Rate der korrekten Diagnose liegt bei 95 %, der genau gleichen Rate 
wie jener des Hautarztes Dr. Franke. 

Die Befragten wurden zuerst gefragt, welcher Diagnose sie mehr vertrauen wür-
den – jener des Arztes, jener der KI oder beiden gleich (was gemäss der Beschrei-
bung die rationale Antwort wäre). In einem zweiten Schritt wurde das Szenario so 
ergänzt, dass entweder die KI oder der Arzt (die Befragten erhielten zufällig das 
eine oder andere Szenario) einen Diagnosefehler begehen, dem eine Patientin 
zum Opfer fällt. Danach wurde gefragt, welchen Grad an moralischer Verantwor-
tung die involvierten Personen (je nach Szenario: leitender Arzt, diagnostizieren-
der Arzt, diagnostizierende KI, KI-Trainer, KI-Programmierer) für den Fehler tra-
gen. 

In der Bevölkerungsumfrage wurde das medizinische Szenario durch zwei weitere, 
strukturell gleiche Szenarien ergänzt. Im ersten Fall geht es um Personalselektion 
(durch einen Menschen bzw. eine KI), in zweiten Fall um das Löschen von Fake 
News (durch einen Menschen bzw. eine KI). Auch in diesen Szenarien geschehen 
dann Fehler mit gravierenden Konsequenzen und die Verantwortlichkeiten werden 
erfragt. 

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Kontextabhängigkeit des Vertrauens in die 
Entscheidungsgüte von KI-Anwendungen. Im medizinischen Szenario unterschei-
den sich Fachpersonen und allgemeine Bevölkerung kaum – Letztere haben eine 
Tendenz, stärker dem Menschen zu vertrauen. Interessant ist, dass der KI in der 
Anwendung «Personalselektion» klar weniger vertraut wird, während in der An-
wendung «Fake-News-Entdeckung» der KI deutlich mehr zugetraut wird.  
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Abbildung 37: Einschätzung des Vertrauens in KI-Anwendungen der Fachpersonen 
und der Bevölkerung. 

In der Verantwortungsverteilung im Fall eines Fehlers finden sich dann deutlichere 
Unterschiede zwischen allgemeiner Bevölkerung und den Fachpersonen. Wenn 
die KI einen Fehler macht, hält Erstere sowohl das System selbst als auch die 
involvierten technischen Experten (Trainer, Programmierer) tendenziell für stärker 
verantwortlich. Interessanterweise ist für die allgemeine Bevölkerung die Verant-
wortungslast beim Menschen im Fall eines menschlichen Diagnosefehlers gleich 
gross wie beim Diagnosefehler der KI. Unabhängig davon liegt aber bei allen drei 
Szenarien die grösste Last der Verantwortung im Fall eines KI-Fehlers bei jener 
Person, die entschieden hat, die KI einzusetzen. 

Vertrauensunterschiede scheinen teilweise auch Effekte zu haben. So sind im Fall 
der Medien, wo das Vertrauen in die KI am grössten ist, auch die Verantwortungs-
werte der KI bzw. in die involvierten Techniker am grössten.  
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4.7.1.5. Zusammenfassendes Fazit 

Die Antworten der Fachpersonen zu den ethischen und rechtlichen Aspekten sind 
in zweierlei Hinsicht relevant: Zum einen besteht durchaus eine wohlwollende 
Grundstimmung gegenüber KI im Hinblick auf die zentralen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen. Für die meisten dieser Ziele rechnet man generell mit einem 
eher positiven Einfluss von KI. Zum anderen bestätigen die Ansichten der Fach-
personen die in den diversen ethischen Richtlinien als problematisch identifizierten 
Aspekte von KI: So werden vorab ein möglicher Daten-Bias sowie Intransparenz 
in der Art und Weise, wie eine KI zu einer Entscheidung kommt, als problematisch 
beurteilt. Gerade bei sensitiven Entscheidungen werden entsprechende Transpa-
renzforderungen laut. Vertrauen wie auch die Zuschreibung der Verantwortlichkei-
ten bei der Nutzung von KI dürften stark vom jeweiligen Kontext abhängen.  

4.7.2. Zentrale Ergebnisse der zweiten Umfrage 

In der zweiten Umfrage waren generelle ethische und rechtliche Aspekte kaum 
mehr ein Thema. Hier wurde zum einen in Abhängigkeit von den fünf Themen-
bereichen gefragt, wer die Hauptverantwortung der Umsetzung von Massnahmen 
zur Risikokontrolle bzw. Förderung von KI-Anwendungen trägt. Zum anderen 
wurde detaillierter nachgefragt, wo im Fall von KI-Fehlern die Hauptlast der mora-
lischen Verantwortung liegen soll. Alle 111 Personen haben hierzu ihre Einschät-
zungen abgegeben. 

4.7.2.1. Verantwortung für die Umsetzung von Massnahmen 

Es wurden für jeden der fünf Anwendungsbereiche drei Hauptgruppen als mög-
licher Hauptadressat für die Umsetzung von Massnahmen benannt: der Staat bzw. 
Gesetzgeber, die involvierten Unternehmen oder die Nutzer/-innen (Bürger, Kon-
sumentinnen etc.). Bei den Ergebnissen zeigen sich deutliche Unterschiede zwi-
schen den Anwendungsfeldern. Erwartungsgemäss ist der Staat der Hauptadres-
sat für Massnahmen im Bereich Verwaltung. Im Bereich Konsum wird dem 
Konsumenten die grösste Zuständigkeit zugewiesen, während in den Medien die 
involvierten Unternehmen die grösste Verantwortung tragen sollen (Abbildung 38). 
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ten bei der Nutzung von KI dürften stark vom jeweiligen Kontext abhängen.  

4.7.2. Zentrale Ergebnisse der zweiten Umfrage 
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zur Risikokontrolle bzw. Förderung von KI-Anwendungen trägt. Zum anderen 
wurde detaillierter nachgefragt, wo im Fall von KI-Fehlern die Hauptlast der mora-
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involvierten Unternehmen die grösste Verantwortung tragen sollen (Abbildung 38). 
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Abbildung 38: Einschätzung der Zuständigkeit für die Umsetzung von Massnahmen 
pro Themenbereich. 
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Abbildung 39: Einschätzung von Verantwortlichkeitsfragen. 

Es zeigt sich auch hier der klare Wunsch, dass die Verantwortlichkeit für KI- 
Entscheidungen beim Mensch liegen muss, wobei aber Unterschiede bezüglich 
KI-Expertise und KI-Skepsis ersichtlich sind: Je höher die Expertise, desto stärker 
wird eine Rechenschaftspflicht gewünscht (Korrelation 0.26, p < 0.01), während 
höhere KI-Skepsis mit einer Ablehnung der Rechenschaftspflicht korreliert (– 0.23, 
p = 0.02). KI-Skeptiker sehen auch eine höhere Verantwortung beim Hersteller 
(– 0.22, p = 0.03). 

4.7.3. Zusammenfassende Beurteilung der Expertenmeinungen 

Die in der Umfrage zutage getretenen ethischen Einschätzungen resultieren nicht 
in Empfehlungen, sondern bestimmen gewissermassen deren Tonlage. So stösst 
eine insgesamt negative Einschätzung von KI auf Ablehnung, d.h. Empfehlungen 
sollten Chancen wie Risiken gleichermassen betreffen. Generell sollten die Emp-
fehlungen Transparenz in mehrfacher Hinsicht betonen, sobald KI in Entscheidun-
gen eingebunden ist, die Menschen betreffen: Nutzerinnen und Nutzer sollten  
wissen, wenn sie mit KI interagieren, und sollten in der Lage sein, die Entschei-
dungsfindung von KI-Systemen ausreichend zu verstehen.  
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5. Empfehlungen

Nachfolgend werden Empfehlungen zuhanden des Gesetzgebers bzw. der Bun-
desbehörden sowie anderer Stakeholder (z.B. Unternehmen oder Öffentlichkeit) 
vorgestellt. Angesichts der Vielfalt an Themen, die durch diese Studie angespro-
chen wird, und der zahlreichen offenen Fragen gilt es, eine Balance zwischen dem 
Vorsorgeprinzip zur Vermeidung von Risiken und der Gefahr der regulatorischen 
Verhinderung vielversprechender technischer Entwicklungen zu finden. Zu beach-
ten ist dabei, dass in einem gesellschaftlichen Prozess geklärt werden muss, wel-
che Risiken als gravierend einzustufen sind, und dass das Fehlen von Regulation 
auch Innovationen verhindern kann; etwa wenn Ängste vor dem Verlust von Ar-
beitsplätzen Akzeptanzprobleme verursachen. Deshalb beschränken sich die 
Empfehlungen nicht nur auf regulatorische Aspekte, sondern sie benennen auch 
Diskussionsbedarf, verweisen auf die Förderung technischer Lösungen für die Un-
terstützung von bestehendem Recht und schlagen Massnahmen vor, wie einzelne 
Akteure befähigt werden, ihre Aufgaben angesichts der Herausforderungen von KI 
besser wahrnehmen zu können. Zu jeder Empfehlung wird eine kurze Erläuterung 
gegeben und der Adressat spezifiziert. 

5.1. Bereichsübergreifende Empfehlungen 

Die bereichsübergreifenden Empfehlungen sind nach sachlogischen Gesichts-
punkten geordnet und widerspiegeln keine Priorisierung. 

Empfehlung 1 Der Gesetzgeber soll im Bereich der KI eine tech- 
nologieneutrale und bereichsspezifische Heran- 
gehensweise verfolgen: Anstelle eines allgemeinen 
«KI-Gesetzes» sollen bereichsbezogen konkrete Pro-
bleme und Fehlentwicklungen in regelmässigen Ab-
ständen identifiziert, evaluiert und gegebenenfalls 
mittels geeigneter Rechtsnormen gelöst werden.  
Dabei sollen insbesondere auch die Entwicklungen in 
der Europäischen Union Beachtung finden. 
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Erläuterung: Bei KI handelt es sich um eine Basistechnologie, die über grosses 
wirtschaftliches und gesellschaftliches Potenzial verfügt, aber auch Herausforde-
rungen und Risiken mit sich bringt. Die Anwendungsformen von KI sowohl durch 
staatliche als auch private Akteure sind äusserst vielfältig und lassen sich, was 
zukünftige Einsatzmöglichkeiten anbelangt, aus heutiger Sicht schwer abschät-
zen, zumal viele experimentelle Anwendungen noch weit von marktfähigen Pro-
dukten entfernt sind. Chancen und Risiken der Basistechnologie KI lassen sich 
nicht generell beurteilen, weil es entscheidend vom Anwendungskontext (d.h., wer 
nutzt ein KI-System für was genau, unter Nutzung welcher Daten und unter Be-
rücksichtigung welcher rechtlicher Vorgaben?), aber auch von der konkreten KI-
Technologie abhängt, inwieweit beispielsweise negative Folgen zu erwarten sind. 
Entsprechend werfen die Entwicklung und Anwendung von KI unterschiedliche 
Rechtsfragen auf, die keiner einheitlichen Regelung zugeführt werden können. 
Der Erlass eines allgemeinen «KI-Gesetzes» wäre daher nicht zweckdienlich. Viel-
mehr müssen die Folgen spezifischer Anwendungen in regelmässigen Abständen 
bereichsbezogen untersucht, konkrete Probleme und Fehlentwicklungen identifi-
ziert und diese – soweit sinnvoll – unter Berücksichtigung der gesamtgesellschaft-
lichen und volkswirtschaftlichen Interessen einer Regulierung zugeführt werden.  

Eine entsprechende regelmässige Überprüfung sollte im Rahmen der «Strategie 
Digitale Schweiz» eingebunden werden. Zu beachten ist dabei auch die interna-
tionale Entwicklung, insbesondere in der Europäischen Union. So hat die neue 
Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen angekündigt, sie wolle bin-
nen der ersten 100 Amtstage der neuen Kommission (Start: Dezember 2019) eine 
Gesetzesinitiative für einen «koordinierten Ansatz für die menschlichen und ethi-
schen Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz» (KI) auf den Weg bringen. 

Adressat: Gesetzgeber. 

Empfehlung 2 Der Gesetzgeber soll den Einsatz von KI-Systemen 
nicht als datenschutzrechtliches Problem auffassen. 
Zwar greift der Datenschutz, wenn Personendaten zur 
Entwicklung und Anwendung von KI genutzt werden. 
Risiken, die durch die Nutzung von Sachdaten entste-
hen, oder Diskriminierung als Folge der Datenbear-
beitung brauchen aber neue bzw. andere Ansätze, die 
entworfen und weiterentwickelt werden sollten. 

Empfehlungen 293 

Erläuterung: Die Vielfalt der möglichen Anwendungsfelder und die Unterschied-
lichkeit der durch den KI-Einsatz aufgeworfenen Rechtsfragen sprechen auch ge-
gen einen umfassenden Regelungsansatz im Rahmen des Datenschutzgesetzes. 
Unbestritten ist, dass im Rahmen der Entwicklung und Anwendung von KI auch 
Personendaten genutzt werden können. Selbstverständlich sind die Vorgaben des 
Datenschutzrechts entsprechend bei der Entwicklung und Nutzung von KI einzu-
halten. Insbesondere ist der Umstand zu berücksichtigen, dass im Rahmen von KI 
vermehrt sogenannte inferred data anfallen können (Abschnitt 2.5.3). Können 
diese Daten auf konkrete Personen bezogen werden, gilt das einschlägige Daten-
schutzrecht.  

Das breite Anwendungsfeld des Datenschutzrechts darf den Gesetzgeber aber 
nicht dazu verleiten, den KI-Einsatz als primär datenschutzrechtliches Problem zu 
verstehen und entsprechend regulatorische Fragen der KI allein durch diesen An-
satz lösen zu wollen. Der heutige Ansatz des Datenschutzrechts ist auf den Vor-
gang der Bearbeitung von Personendaten ausgerichtet und weitgehend blind für 
die Folgen dieser Datenbearbeitungen. Gerade diese sind aber für die betroffenen 
Personen relevant – im Bereich der Nutzung von KI ebenso wie anderswo.  

Auch die im Rahmen der Revision des DSG vorgesehene Bestimmung betreffend 
automatisierte Einzelentscheidungen (Art. 19 E-DSG) ist im Kontext von KI-Syste-
men nur in einem sehr eng zugeschnittenen Anwendungskreis von Bedeutung. 
Der Regelungsentwurf bezieht sich auf Entscheide, die ausschliesslich auf einer 
automatisierten Bearbeitung von Personendaten beruhen. Dies ist der Fall, «wenn 
keine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung durch eine natür-
liche Person stattgefunden hat. Das heisst, die inhaltliche Beurteilung des Sach-
verhalts, auf dem die Entscheidung beruht, erfolgte ohne Dazutun einer natür- 
lichen Person. Darüber hinaus wird auch der Entscheid, der auf der Basis dieser 
Sachverhaltsbeurteilung ergeht, nicht von einer natürlichen Person getroffen.»124 
Mit anderen Worten: Es geht in Art. 19 E-DSG um Vorgänge, bei denen keinerlei 
menschliche Intervention erfolgt. Dies wird angesichts der in der Praxis eingesetz-
ten oder diskutierten KI-Anwendungen relativ selten der Fall sein (vgl. z.B. Ab-
schnitt 3.5.2).  

Zudem ist das Datenschutzrecht nicht geeignet, um alle mit dem Einsatz von KI 
verbundenen Herausforderungen und Probleme zu erfassen, weil sich diese auch 

124 BBl 2017 6941 (7056 f.). Vgl. auch Abschnitt 3.5.3.1. 
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aus der Bearbeitung von Sachdaten ergeben können, die nicht in den Anwen-
dungsbereich des Datenschutzgesetzes fallen. Aus diesen Gründen ist der Daten-
schutz ein unzureichender Ansatz, um KI-Risiken umfassend zu kontrollieren; er 
kann lediglich einen partiellen Bereich abdecken. Mit Blick auf mögliche künftige 
Risiken von KI-Anwendungen ist dabei insbesondere der Aspekt der Diskriminie-
rung zu beachten. Entsprechend soll der Gesetzgeber prüfen, inwieweit die gel-
tenden Regulierungen im Bereich Diskriminierung angepasst bzw. ergänzt werden 
sollten. 

Adressat: Gesetzgeber. 

Empfehlung 3 Gesetz- und Verordnungsgeber sollen sicherstellen, 
dass für staatliche Akteure (z.B. Gerichte, Polizei und 
Verwaltung) höhere Anforderungen an die Nutzung 
von KI gelten als für Private, wenn hoheitliche KI-Nut-
zung Menschen in relevanter Weise betrifft: In diesem 
Fall muss stets gewährleistet sein, dass die Betroffe-
nen die Rechtmässigkeit des staatlichen Handelns 
beurteilen können. 

Erläuterung: Wie in den Abschnitten 2.8.1 und 2.8.2 ausgeführt, unterscheidet 
sich der staatliche KI-Einsatz in fundamentaler Art und Weise von jenem durch 
private Akteure. Dies schlägt sich auch in den Anforderungen an den staatlichen 
KI-Einsatz nieder. Handelt der Staat hoheitlich, also aus einer gegenüber den Bür-
gerinnen und Bürgern übergeordneten Stellung heraus, so sind den Betroffenen 
die notwendigen Anhaltspunkte dafür zu gewähren, dass sie beurteilen können, 
ob der Staat unrechtmässig handelt. Nur so können sie bei Bedarf ein Rechtsmittel 
ergreifen. Über die existierenden Verfahrensvorgaben125 hinaus hat der Staat des-
halb transparent zu machen, ob er KI-Systeme einsetzt, welche Personendaten er 
nutzt und wie diese Systeme funktionieren. Denkbar ist, dass er dies an zentraler 
Stelle, etwa über ein öffentlich zugängliches Register, macht. Je nachdem, wel-
ches KI-System zum Einsatz kommt, sind zusätzliche Transparenzvorgaben zu 
berücksichtigen. Zudem gilt sinngemäss Empfehlung 4 auch für staatliche Stellen. 
Die Nutzung von KI im alltäglichen Verwaltungshandeln hingegen, die Menschen 
(wenn überhaupt) nur mittelbar betrifft (z.B. für Übersetzungen), unterliegt keinen 

125 Vgl. nur das Bundesgesetz vom 20.12.1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG), SR 172.021. 
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zusätzlichen Transparenzpflichten. Mit Blick auf Realakte wird zudem auf Empfeh-
lung V-1 verwiesen. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Bindung an die Grund-
rechte und an das Legalitätsprinzip selbstverständlich auch für den staatlichen  
KI-Einsatz gelten. 

Adressat: Staatliche Verwaltungsstellen, Gesetzgeber. 

 

Empfehlung 4 Setzen Private (Unternehmen und andere Organisa-
tionen) KI für Entscheidungen ein, die Menschen in 
relevanter Weise betreffen, sollen sie neben der akti-
ven Information über den Umstand des KI-Einsatzes 
auch eine Transparenz auf Nachfrage sicherstellen. 
Über die Massgabe des Datenschutzrechtes hinaus 
sollen beispielsweise Institutionen der Zivilgesell-
schaft auf Nachfrage alle Informationen erhalten, die 
eine Einschätzung möglicher Fehlentwicklungen er-
lauben. Der Schutz der Geschäftsgeheimnisse der 
Unternehmen und anderen Organisationen ist dabei 
in angemessener Weise zu gewährleisten. 

Erläuterung: Transparenz darüber, dass und wie genau ein KI-System in eine 
Entscheidung involviert ist (im Sinn einer Entscheidungsunterstützung oder gar  
-automatisierung), wird sowohl in der Literatur als auch von den in der Studie  
befragten Fachpersonen gefordert. Die Forderung nach Transparenz wird umso 
höher gewichtet, je mehr die Entscheidungen relevant sind, d.h. wichtige Lebens-
vollzüge von Menschen betreffen (z.B. im Bereich Gesundheit, Kreditvergabe oder 
Versicherungen). Eine auf die betroffene Person ausgerichtete Transparenz ist für 
automatisierte Einzelfallentscheide im Datenschutzrecht der EU verankert; eine 
vergleichbare Bestimmung findet sich im DSG-Entwurf. Nebst dem Recht auf  
Information darüber, dass ein Entscheid automatisiert getroffen wurde, soll die be-
troffene Person gemäss DSG-E im Falle von automatisierten Einzelentscheidun-
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natürliche Person haben. Diese Vorgaben verlangen aber nicht, dass darüber in-
formiert wird, ob ein KI-System zum Einsatz kam oder welche Art der KI-Techno-
logie eingesetzt wurde.  

Hier setzt die Empfehlung 4 an. Die Art der eingesetzten KI-Technologie erschwert 
die Umsetzung von Transparenz (siehe Abschnitt 2.2.4), Menschen unterscheiden 
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sich bezüglich Expertise über KI und auch der Wunsch nach Transparenz hängt 
stark von der Art der Anwendung ab. Zudem ist aus der Forschung bekannt, dass 
ein Übermass an Information oft den gegenteiligen Effekt bei den Betroffenen hat 
(Informationsüberflutung). Deshalb ist es zwar begrüssenswert, dass Nutzerinnen 
und Nutzer von KI-Systemen in geeigneter Weise informiert werden, wenn sie mit 
KI interagieren. Wie genau diese Information aber erfolgen soll, wird sich je nach 
Kontext unterscheiden und muss sich an typischen Nutzergruppen und gängigen 
Erwartungen orientieren. Deshalb ist der Fokus weniger auf eine generelle Infor-
mation der Betroffenen zu legen, sondern auf die Sicherstellung einer Transparenz 
auf Nachfrage, sodass insbesondere Akteure wie Konsumentenschutzorganisa-
tionen, Vertreter der Zivilgesellschaft, Journalisten, Wissenschaftler etc. in die 
Lage versetzt werden, Indizien für mögliche Fehlentwicklungen bei der KI-Nutzung 
zu überprüfen. Eine solche Transparenz auf Nachfrage impliziert, dass die Nut-
zer/-innen von KI-Systemen interne Kontrollstrukturen aufbauen müssen, damit 
eine solche Transparenz dann im konkreten Fall auch erreicht werden kann.  

Werden KI-Systeme in kritischen Anwendungen eingesetzt, in denen z.B. Men-
schen zu Schaden kommen können, sollten die Systeme so aufgesetzt sein, dass 
Ursachen und Verantwortlichkeiten dieser Fehlfunktion retrospektiv derart be-
stimmt werden können, um allfällige Haftungsfragen (notfalls gerichtlich) klären 
und technische Verbesserungen für künftige Anwendungen entwickeln zu können. 

Adressat: Regulator, Unternehmen und andere Nutzer/-innen von KI-Systemen. 

Empfehlung 5 Organisationen (beispielsweise im Bereich Konsu-
mentenschutz) sollen durch staatliche Unterstützung 
besser befähigt werden, private KI-Zertifizierungen zu 
prüfen. Private Initiativen für KI-Zertifizierung und die 
Vergabe entsprechender Labels sind zu begrüssen. 
Die Nutzung von KI-Systemen soll aber nicht generell 
von einer Marktzulassung abhängig gemacht werden. 

Erläuterung: Zunehmend werden branchenübergreifende KI-Anwendungen von 
Unternehmungen aus unterschiedlichen ökonomischen Sektoren und Ländern 
entwickelt. Einige dieser Anwendungen – ein aktuelles Beispiel ist die Entwicklung 
von autonomen Fahrzeugen – werden eine Form von Marktzulassung benötigen. 
Die Frage aber, ob eine solche Marktzulassung nötig ist, sollte nicht von der Tat-
sache abhängen, ob eine bestimmte Anwendung KI-Systeme involviert oder nicht. 
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Die Frage des Erfordernisses einer Marktzulassung stellt sich bei einer besonders 
hohen Gefährdung von Menschen durch konkrete Systeme (z.B. Autos oder Droh-
nen) und nicht aufgrund der dahinterstehenden Technologie. Zu beachten ist da-
bei allerdings, dass gewisse Eigenschaften von KI-Systemen das Gefährdungs-
potenzial erhöhen oder die Prüfung der Sicherheit von Produkten und damit eine 
Marktzulassung einer konkreten Anwendung erschweren können (z.B. das Black-
box-Problem). Dennoch ist klar, dass eine Abschwächung der Kriterien für eine 
Zulassung aufgrund solcher KI-Spezifika abzulehnen ist – KI-Systeme haben sich 
den Kriterien der Marktzulassung anzupassen, nicht umgekehrt. 

Des Weiteren ist die (staatlich definierte) Marktzulassung von einer allfälligen Zer-
tifizierung von KI-Systemen zu unterscheiden, und Letztere sollte keine Bedingung 
für die Nutzung von KI-Systemen sein. Hingegen dürfte es durchaus Anwendungs-
bereiche geben (z.B. im Bereich Bildung), in denen (künftig) Zertifikate von den 
Nutzern von KI-Systemen erwünscht oder gar gefordert werden. In solchen Berei-
chen kann die öffentliche Verwaltung im Beschaffungswesen durch entspre-
chende Vorgaben die Schaffung von Zertifikaten fördern. 

Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsbereichen und Faktoren, die bei einer Zer-
tifizierung Berücksichtigung finden können, sollte die Entwicklung von Zertifizie-
rungen – wie in anderen Bereichen auch – Privaten überlassen werden. Solche 
Zertifizierungen können z.B. erfassen, welche Daten zu welchem Zweck verarbei-
tet werden und wie die einzelnen Faktoren gewichtet werden, wie hoch die statis-
tische Fehlerwahrscheinlichkeit ist, wie das statistische Input-Output-Verhalten 
aussieht und ob ein möglicher Bias zu erwarten ist. Auch ethische Aspekte können 
hier eine Rolle spielen, wobei die Vielzahl bereits bestehender Richtlinien (siehe 
Abschnitt 2.3) als Orientierungspunkt gelten können. Die konkrete Ausgestaltung 
wird von der verwendeten KI-Technologie und der Anwendung abhängen.  

Private KI-Zertifikate können unter Umständen falsche Vorstellungen wecken und 
die Konsumenten in die Irre führen. Das Wettbewerbsrecht (UWG) hält zwar an 
sich ausreichende Möglichkeiten bereit, um gegen solche Zertifikate vorzugehen, 
es besteht aber ein gewisses Vollzugsproblem, weil es Kontrollorganisationen, wie 
z.B. dem Konsumentenschutz, oft an Mitteln und Kompetenz mangelt, um solche 
(und andere) Prüfungen durchzuführen. Deshalb sollten diese Organisationen mit 
geeigneten Mitteln ausgestattet und besser befähigt werden, um (künftige) KI-Zer-
tifikate für definierte Anwendungskontexte prüfen zu können. 

Adressat: Regulator, Unternehmen, Konsumentenschutz-Organisationen. 
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Adressat: Regulator, Unternehmen, Konsumentenschutz-Organisationen. 
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Empfehlung 6 Hochschulen und weitere Bildungsinstitutionen, wel-
che KI-Fachleute ausbilden, sollen auch nicht techni-
sche Kompetenzen fördern: Fachleute, welche KI-
Systeme entwickeln, implementieren oder über deren 
Einsatz entscheiden, sollen sich Kenntnisse über 
rechtliche, ethische und soziale Aspekte der Nutzung 
von KI aneignen. 

Erläuterung: Die Beurteilung der meisten möglichen Risiken, welche die Nutzung 
von KI-Systemen in bestimmten Anwendungen haben können, erfordert ein ver-
tieftes Verständnis der technischen Grundlagen. Deshalb tragen die Entwickler 
und Designer von KI-Technologien wie auch Entscheidungsträger eine besondere 
Verantwortung, die sich in der Ausbildung dieser Fachleute niederschlagen sollte. 
So sollte beispielsweise die Prüfung von Trainingsdaten bezüglich eines mög- 
lichen Daten-Bias zur «good practice» im Bereich des Maschinenlernens werden 
und fester Bestandteil in der Ausbildung von KI-Fachleuten werden. Auch das 
Thema KI-Entscheide und Fairness sollte Gegenstand der Ausbildung von Com-
puterfachleuten wie auch Technologiemanagern sein, weil es über Aspekte wie 
computational thinking und Programmieren hinausgeht. Es bedarf in der Ausbil-
dung dieser Fachpersonen deshalb auch eines ethischen Verständnisses, inter-
disziplinären Denkens und Handelns sowie grundlegender rechtlicher Kenntnisse. 

Adressat: Hochschulen, Institutionen der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 

Empfehlung 7 Bund, Hochschulen, Unternehmen und zivilgesell-
schaftliche Organisationen sollen gemeinsam den 
gesellschaftlichen Dialog über Chancen und Risiken 
der KI fördern. In Bereichen mit unklarer Risikolage 
muss dabei auch die Forschung zur Erkennung sol-
cher Risiken intensiviert werden, was durch entspre-
chende Massnahmen der Hochschulen und Instituti-
onen der Drittmittelförderung unterstützt werden soll. 

Erläuterung: Die grosse Zahl an KI-Anwendungen, welche derzeit erforscht,  
experimentell eingesetzt oder bereits breit angewendet werden, führt zu einer un-
übersichtlichen öffentlichen Debatte, die oft von übermässigen Ängsten oder über-
triebenen Hoffnungen geprägt ist. Die Einschätzung der Chancen und Risiken  
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einer Basistechnologie wie KI ist damit ein Unterfangen, das nicht nur die invol-
vierten Fachleute betrifft, sondern eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft ist. Dies 
bedarf eines zielgruppenorientierten, strukturierten Dialogs, an dem sich alle  
massgeblichen Stakeholder (Forschung, Unternehmen, Verbände, Verwaltung 
und zivilgesellschaftliche Organisationen) beteiligen sollten. Die bereits etablierten 
Foren (z.B. die «Nationale Konferenz Digitale Schweiz») sollten demnach genutzt 
werden, um diesen Dialog fortzusetzen. Für Gebiete mit noch unklarer Risikolage 
(z.B. Nutzung in den Medien; siehe bereichsspezifische Empfehlungen) sollte  
zudem auch die Forschung intensiviert werden. Gleichzeitig sollte der Bund im 
Interesse des Technologie- und Forschungsstandorts Schweiz Bemühungen un-
ternehmen, um die Ausschöpfung des Potenzials der Entwicklung und Nutzung 
von KI durch den Staat und die Privatwirtschaft bestmöglich sicherzustellen. 

Adressat: Bund, Forschung, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen. 

5.2. Bereichsspezifische Empfehlungen 

5.2.1. Arbeitswelt 

Empfehlung A-1 Der Bund soll mögliche makroökonomische Auswir-
kungen der digitalen Transformation im Allgemeinen 
und von KI im Speziellen verstärkt zum Anlass neh-
men, gesellschaftliche Debatten über Anpassungs-
prozesse anzustossen: Dies betrifft insbesondere die 
Bereiche Arbeitszeitverkürzung, Flexibilisierung der 
Arbeit hinsichtlich Zeit, Ort und Mittel, ökonomische 
Polarisierung und Weiterbildung. 

Erläuterung: Gerade hochentwickelte Länder wie die Schweiz können durch die 
Nutzung von KI-Systemen Produktivitätsgewinne erzielen. Dies bedingt aber auch 
eine soziale und wirtschaftliche Abfederung negativer Folgen dieser Transforma-
tionsprozesse sowie die Schaffung von Anreizen für eine breite Nutzung von KI 
bei der Produktion von Sachgütern und Dienstleistungen. Wie genau die Folgen 
aussehen, lässt sich schwer vorhersagen, und welche Massnahmen ergriffen wer-
den sollten, wird von der politischen Ausrichtung der Diskussionspartner abhän-
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gen. Entsprechend ist es wichtig, dass der Diskurs über solche Aspekte in aktuel-
len Initiativen wie der «Strategie Digitale Schweiz» angemessen berücksichtigt 
wird. Mögliche Diskussionsfelder sind beispielsweise, ob eine flexible Gestaltung 
und Reduktion von Arbeitszeiten zu einer Vermeidung von höheren Arbeitslosen-
raten beitragen kann, inwieweit möglicherweise fehlende Sozialversicherungsbei-
träge durch neue Formen der Besteuerung kompensiert werden können oder wie 
die Weiterbildung von Arbeitnehmern gefördert werden kann. Gewiss bestehen 
viele dieser Themen unabhängig von KI – doch die künstliche Intelligenz kann als 
ein Faktor verstanden werden, der bestehende Trends verstärkt und beschleunigt. 
Entsprechend ist es zielführend, solche Debatten auch im Sinn von Empfehlung 7 
am Beispiel der KI zu führen. 

Adressat: Verantwortliche «Strategie Digitale Schweiz», Gesetzgeber. 

Empfehlung A-2 Der Gesetz- und Verordnungsgeber soll das Mitspra-
cherecht der Mitarbeitenden sicherstellen, wenn Un-
ternehmen KI-Systeme für deren Überwachung und 
Kontrolle einsetzen: Die Arbeitsinspektorate müssen 
angemessen ausgestattet werden, um die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen effektiv kontrollieren 
zu können. 

Erläuterung: Um auf individueller Ebene Arbeitnehmer vor möglichen negativen 
Konsequenzen des Einsatzes von KI zu schützen und eine Teilhabe an den posi-
tiven Wirkungen zu eröffnen, ist sicherzustellen, dass die geltenden Mitwirkungs-
rechte der Arbeitnehmer bezüglich der Nutzung von Systemen für eine technische 
Überwachung126 durchgesetzt werden. Unternehmen sollten hierbei auch Fach-
experten, Arbeitsinspektorate, Gewerkschaften und die Personalvertretungen ein-
beziehen. 

Adressat: Unternehmen, Arbeitsinspektorate. 

126 Art. 26 «Überwachung der Arbeitnehmer» der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, SR 322.113 
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5.2.2. Bildung127 

Empfehlung B-1 Kantonale Gesetz- und Verordnungsgeber und die  
Erziehungsdirektoren sollen Leitlinien formulieren, 
wie mit Daten über Leistung und Verhalten von Ler-
nenden und den daraus mittels KI-Systemen gewon-
nenen Schlüssen umgegangen werden soll: Insbe-
sondere ist zu prüfen, ob und welche über den aktu-
ellen Datenschutz hinausgehenden Mechanismen zu 
schaffen sind, um Lernende vor negativen Folgen der 
Nutzung und Bekanntgabe ihrer Lern- und Leistungs-
daten an Dritte zu schützen. 

Erläuterung: Im Zuge der Nutzung von KI-Anwendungen zum Zweck des perso-
nalisierten Lernens werden grosse Mengen personenbezogener Daten generiert, 
gesammelt und gespeichert, und es werden daraus Schlüsse über mögliche Bil-
dungspfade und Erfolgschancen aller Art gewonnen (inferred data). Diese Daten 
werden in einer sensitiven Phase des Lebens von Menschen gewonnen und  
haben das Potenzial, die Zukunft der Betroffenen weitreichend zu prägen, insbe-
sondere bezüglich Berufschancen. Relevante Fragen, die hier diskutiert werden 
müssen, sind: 

 Welche Daten werden erhoben? 

 Aufgrund welcher Algorithmen und Kriterien werden Potenziale, Schwächen 
und weitere personenbezogene Auswertungen vorgenommen? 

 Wo werden die Daten gespeichert (insbesondere wenn Dienstleistungen pri-
vater Unternehmen in Schulen verwendet werden)? 

 Wie lange sollen solche Daten gespeichert werden? 

 Wer soll Zugang zu solchen Daten haben (Schule, Lernende, Behörden  
[z.B. regionale Arbeitsvermittlungszentren], Unternehmen als potenzielle Ar-
beitgeber etc.)?  

                                                      
127 Empfehlungen zum Themenbereich Forschung werden im Abschnitt 5.3 vorgestellt. Die berufliche 

Weiterbildung wird in Empfehlung A-1 aufgenommen. 
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haben das Potenzial, die Zukunft der Betroffenen weitreichend zu prägen, insbe-
sondere bezüglich Berufschancen. Relevante Fragen, die hier diskutiert werden 
müssen, sind: 

 Welche Daten werden erhoben? 

 Aufgrund welcher Algorithmen und Kriterien werden Potenziale, Schwächen 
und weitere personenbezogene Auswertungen vorgenommen? 

 Wo werden die Daten gespeichert (insbesondere wenn Dienstleistungen pri-
vater Unternehmen in Schulen verwendet werden)? 

 Wie lange sollen solche Daten gespeichert werden? 

 Wer soll Zugang zu solchen Daten haben (Schule, Lernende, Behörden  
[z.B. regionale Arbeitsvermittlungszentren], Unternehmen als potenzielle Ar-
beitgeber etc.)?  

                                                      
127 Empfehlungen zum Themenbereich Forschung werden im Abschnitt 5.3 vorgestellt. Die berufliche 

Weiterbildung wird in Empfehlung A-1 aufgenommen. 
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 Sollen die Daten so aufbereitet werden, dass sie zwischen Bildungseinrichtun-
gen portiert werden können? Welche Rolle kann dabei das durch die EDK im
November 2019 lancierte edulog-System einnehmen?

 Welche Rolle sollen solche Daten im Bewerbungsprozess spielen dürfen? Soll
es Unternehmen erlaubt sein, im Zuge von Stellenbewerbungen Einsicht in
solche Daten zu erhalten oder gar zu verlangen?

Beispielsweise der letzte Punkt könnte auch im Konflikt mit geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen geraten. Unter Nutzung der Datenportabilität 
könnte es Lernenden erlaubt sein, umfassende Profile einem Unternehmen selbst 
vorlegen zu dürfen, was einen generellen sozialen Druck zur Offenlegung dieser 
Daten erzeugen könnte. Mit Blick auf die Sicherung einer Zukunftsoffenheit für die 
Laufbahn junger Menschen könnte demnach eine Einschränkung des Grundsat-
zes der informationellen Selbstbestimmung diskutiert werden. 

Adressat: Gesetzgeber und Erziehungsdirektoren der Kantone. 

Empfehlung B-2 Die Bildungsinstitutionen und insbesondere die pä-
dagogischen Hochschulen sollen untersuchen, wel-
che spezifischen Kompetenzen vermittelt werden 
müssen, um ein allgemeines Verständnis von Fähig-
keiten und Grenzen von KI-Systemen zu erhalten: 
Entsprechende Erkenntnisse sollen in Lehrmittel  
einfliessen und unter Nutzung bestehender Plattfor-
men für Lehrkräfte und Lernende verfügbar gemacht 
werden. 

Erläuterung: Kenntnisse über KI bilden Teil eines breiten Sets an digital skills, die 
zunehmend in den Fokus der schulischen Ausbildung kommen. Welche Kennt-
nisse und Kompetenzen genau dies sind und wie diese vermittelt werden können, 
ist aber noch weitgehend unklar. Deshalb sollen durch gezielt geförderte Pilot- 
projekte Erfahrungswerte geschaffen werden, um darauf beruhend die weitere Im-
plementierung von KI-Lösungen im öffentlichen Bildungswesen voranzutreiben. 
Nationale KI-Bildungsangebote sollen zielgruppenorientierte Angebote darstellen, 
wofür bestehende Plattformen wie educa.ch genutzt werden können. Durch die 
Zusammenarbeit zwischen Schulen, KI-Forschung, Unternehmen der KI- 
Bildungsbranche und pädagogischen Hochschulen sollen einerseits KI-Themen in 

Empfehlungen 303 

 

Lehrmitteln fachübergreifend dargestellt werden, zum anderen auch KI-Anwen-
dungen via Lernplattformen in der Pädagogik vermehrt zum Einsatz kommen. Die-
ser Einsatz muss durch pädagogische Hochschulen wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert werden. Schliesslich sollen auch Lehrende aller Schulstufen regelmässig 
Weiterbildungen erhalten, die ihnen aufzeigen, welche Rolle KI-Anwendungen für 
ihr Fachgebiet spielen und wie sie den Umgang mit und die Funktionsweise von 
KI-Anwendungen den Lernenden näherbringen können. Die Weiterbildung sollte, 
wenn immer möglich, von Unternehmen oder Vereinen angeboten werden, die  
ihrerseits selbst keine KI-Anwendungen entwickeln/vertreiben, um Interessenkon-
flikte zu vermeiden. 

Adressat: Erziehungsdirektoren der Kantone, pädagogische Hochschulen. 

5.2.3. Konsum  

Empfehlung K-1 Unternehmen, welche KI-Systeme im Konsumbereich 
nutzen und dafür Personendaten erheben, sollen die 
Transparenz des KI-Einsatzes (Empfehlung 4) und die 
sonstigen Anforderungen an den Datenschutz mög-
lichst einfach vermitteln. Entsprechende Forschung 
und Best Practices sind zu fördern. 

Erläuterung: Aktuell beruhen die meisten Ansätze zur Kontrolle allfälliger Risiken 
des KI-Einsatzes im Konsumbereich auf dem Datenschutzrecht, das zurzeit in der 
Schweiz revidiert wird und sich weitgehend an der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung orientieren wird. Dortige Ansätze wie z.B. eine privacy by default (Art. 25 
DSGVO) sind zwar begrüssenswert, doch es zeigen sich klare Grenzen des  
Datenschutzrechts für den Umgang mit KI-Risiken (siehe Empfehlung 2). Für den 
Konsumbereich ist vorab die Schaffung von Transparenz ein zentrales Erfordernis. 
Transparenz soll hierbei über eine Transparenz auf Nachfrage (vgl. Empfehlung 5) 
hinausgehen. Grundsätzlich sollen Konsumentinnen und Konsumenten einfach 
einsehen können, welche Aspekte des Service (wie zum Beispiel Preis, Werbung 
oder Inhalt) personalisiert werden. Weiter soll auf der Benutzeroberfläche rasch 
zugänglich sein (z.B. innerhalb von drei Klicks), wer welche Daten sammelt, zu 
welchem Zweck sie verwendet werden und auf welche Weise diese in die Perso-
nalisierung einfliessen. Auch die Benutzung von Daten von Drittparteien soll auf 
einfache Weise ersichtlich sein (dies gilt auch für Daten, die innerhalb eines An-
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bieters geteilt werden; z.B. YouTube mit GoogleMaps etc.). Je nach Kontext soll-
ten auch Korrektur bzw. Löschen von Falschinformationen unproblematisch um-
gesetzt werden können.  

Eine vielversprechende Möglichkeit zur Verbesserung der Transparenz ist der so-
genannte layered approach, bei welchem den Konsumentinnen und Konsumenten 
Informationen auf drei Stufen kommuniziert werden: (1) in Form von Piktogram-
men, welche bestimmte Arten von Datenbearbeitungen symbolisieren, (2) durch 
Kurztexte, welche die Nutzung knapp und präzise erklären, und (3) in Form der 
heute gängigen, umfassenden Datenschutzerklärungen. 

Des Weiteren sollte geprüft werden, welche technischen Lösungen auf einfache 
Weise informationelle Selbstbestimmung erlauben – etwa wenn Konsumenten 
eine Erlaubnis geben sollen, dass bestimmte Services Daten aufzeichnen (opt-in). 
Dies könnte beispielsweise über Ansätze einer zentralen Rechtefreigabe (data 
rights repository mit abgespeicherten Privacy-Wünschen) geschehen, wobei fol-
gende Punkte zu beachten sind: 

 Die Idee sollte als benutzerfreundliche Plattform mittels dezentralisierter Tech-
nologie umgesetzt werden, welche von Anwendern bei Bedarf an Daten an-
gefragt werden.

 Es könnten spezifische Bereiche (z.B. Gesundheit, Kaufverhalten oder der
Aufenthaltsort) sowie vordefinierte Regeln für diese festgelegt werden. Zum
Beispiel könnte so im Notfall automatisch auf kritische Gesundheits- und
Ortungsdaten zugegriffen werden, ohne dass Verbraucher im Moment ihre
Zustimmung geben müssten.

 Nennenswerte Erfahrungen aus vergleichbaren Pilotprojekten sollten beige-
zogen werden. Unter anderen könnten HIT Foundation, HubOfAllThings,
Mesinfos, MiData, Mydata, Open Humans, Pryv und Vetri nützlich sein.

Adressat: Serviceanbieter. 

Empfehlung K-2 Der Gesetzgeber soll prüfen, wie Datenportabilität im 
Bereich von KI-Systemen umgesetzt werden kann, 
insbesondere um Konsumentinnen und Konsumen-
ten den Wechsel zu einem anderen Anbieter zu er-
leichtern.  

Empfehlungen 305 

 

Erläuterung: KI-Anwendungen im Konsum wie z.B. personalisierte Bots werden 
umso besser, je mehr Daten sie von der jeweiligen Person sammeln. Dies führt 
zum Phänomen der «Plattformklebrigkeit» (oder auch dem sogenannten locked-
in effect), d.h. Konsumentinnen und Konsumenten werden kaum mehr in der Lage 
sein, eine einmal gewählte Plattform zu verlassen. Um dies im Sinne der Förde-
rung des Wettbewerbs zu vermeiden, sollten Standards zur Datenportabilität ent-
wickelt werden. Generell gilt es, folgende Punkte zu beachten (Näheres dazu 
siehe Weber & Thouvenin 2017): 

 Das Recht auf Datenportabilität ist ein Instrument, das es dem «Dateninha-
ber» erlaubt, bei einem Datenbearbeiter gespeicherte Daten mit geringem Auf-
wand auf einen anderen Datenbearbeiter zu übertragen. Die Einführung eines 
solchen Rechts, das für die EU mit der DSGVO geschaffen worden ist, sollte 
auch in der Schweiz in Betracht gezogen werden.  

 Ein auf dem datenschutzrechtlichen Ansatz basierendes Recht auf Daten-
portabilität lässt sich auf das Grundrecht der informationellen Selbstbestim-
mung stützen und auf der Grundlage des bestehenden datenschutzrecht- 
lichen Auskunftsrechts als dessen Weiterentwicklung ausgestalten. Dieser 
Ansatz erlaubt es auch, den Interessen der Datenbearbeiter angemessen 
Rechnung zu tragen, indem ein solches Recht im Einzelfall gewissen Ein-
schränkungen unterworfen werden kann.  

 Zur Einführung eines Rechts auf Datenportabilität müsste das DSG im Zusam-
menhang mit der Regelung des Auskunftsrechts durch einige Elemente präzi-
siert und ergänzt werden. 

Aus Konsumentensicht wird dabei zentral sein, dass der Kunde genügend über 
das Recht zur Datenportabilität informiert wird. Anbieter könnten hier einen Anreiz 
haben zu informieren, um möglichen Neukunden einen leichten Wechsel zu er-
möglichen.  

Zu prüfen ist schliesslich auch, inwieweit neben den Rohdaten (provided data) 
auch Daten bzw. Aussagen portabel sein sollen, welche durch ein KI-System er-
arbeitet wurden (inferred data). Die Analyse dieser Frage ist nicht einfach, weil 
keine einheitliche Definition von inferred data besteht (insbesondere nicht im 
Recht; siehe dazu Abschnitt 2.5.3) und sich auch das Portabilitätsrecht in der 
DSGVO und dem E-DSG auf «data provided by the user» beschränkt. Generiert 
ein KI-System aus solchen Daten Klassifikationen (z.B. bezüglich des Zivilstands 
einer Person), die ohne Weiteres von der Person selbst erhoben werden können, 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



Empfehlungen 305 

 

Erläuterung: KI-Anwendungen im Konsum wie z.B. personalisierte Bots werden 
umso besser, je mehr Daten sie von der jeweiligen Person sammeln. Dies führt 
zum Phänomen der «Plattformklebrigkeit» (oder auch dem sogenannten locked-
in effect), d.h. Konsumentinnen und Konsumenten werden kaum mehr in der Lage 
sein, eine einmal gewählte Plattform zu verlassen. Um dies im Sinne der Förde-
rung des Wettbewerbs zu vermeiden, sollten Standards zur Datenportabilität ent-
wickelt werden. Generell gilt es, folgende Punkte zu beachten (Näheres dazu 
siehe Weber & Thouvenin 2017): 

 Das Recht auf Datenportabilität ist ein Instrument, das es dem «Dateninha-
ber» erlaubt, bei einem Datenbearbeiter gespeicherte Daten mit geringem Auf-
wand auf einen anderen Datenbearbeiter zu übertragen. Die Einführung eines 
solchen Rechts, das für die EU mit der DSGVO geschaffen worden ist, sollte 
auch in der Schweiz in Betracht gezogen werden.  

 Ein auf dem datenschutzrechtlichen Ansatz basierendes Recht auf Daten-
portabilität lässt sich auf das Grundrecht der informationellen Selbstbestim-
mung stützen und auf der Grundlage des bestehenden datenschutzrecht- 
lichen Auskunftsrechts als dessen Weiterentwicklung ausgestalten. Dieser 
Ansatz erlaubt es auch, den Interessen der Datenbearbeiter angemessen 
Rechnung zu tragen, indem ein solches Recht im Einzelfall gewissen Ein-
schränkungen unterworfen werden kann.  

 Zur Einführung eines Rechts auf Datenportabilität müsste das DSG im Zusam-
menhang mit der Regelung des Auskunftsrechts durch einige Elemente präzi-
siert und ergänzt werden. 

Aus Konsumentensicht wird dabei zentral sein, dass der Kunde genügend über 
das Recht zur Datenportabilität informiert wird. Anbieter könnten hier einen Anreiz 
haben zu informieren, um möglichen Neukunden einen leichten Wechsel zu er-
möglichen.  

Zu prüfen ist schliesslich auch, inwieweit neben den Rohdaten (provided data) 
auch Daten bzw. Aussagen portabel sein sollen, welche durch ein KI-System er-
arbeitet wurden (inferred data). Die Analyse dieser Frage ist nicht einfach, weil 
keine einheitliche Definition von inferred data besteht (insbesondere nicht im 
Recht; siehe dazu Abschnitt 2.5.3) und sich auch das Portabilitätsrecht in der 
DSGVO und dem E-DSG auf «data provided by the user» beschränkt. Generiert 
ein KI-System aus solchen Daten Klassifikationen (z.B. bezüglich des Zivilstands 
einer Person), die ohne Weiteres von der Person selbst erhoben werden können, 

© CC BY-NC-ND, https://vdf.ch/open-access/wenn-algorithmen-fur-uns-entscheiden-chancen-und-risiken-der-kunstlichen-intelligenz-e-book.html



306 Wenn Algorithmen für uns entscheiden  

stellt sich die Frage der Portabilität vermutlich nicht. Möglich wäre aber, dass die 
Nutzung von KI-Systemen dereinst zu gewissen standardmässig verwendeten Ka-
tegorisierungen führen (z.B. bezüglich Bonität einer Person), die als inferred data 
verstanden werden und einer Portabilität unterworfen werden könnten. Entspre-
chend wird dem Gesetzgeber empfohlen, solche Entwicklungen zu beobachten 
und deren Bedeutung für das Recht auf Datenportabilität abzuklären.  

Adressat: Gesetzgeber. 

5.2.4. Medien 

Empfehlung M-1 Die Betreiber von Medienplattformen sollen ihren 
Nutzerinnen und Nutzern auf einfache Weise erkenn-
bar machen, wie die Personalisierung von Medien- 
inhalten mittels KI die Auswahl angezeigter Inhalte 
beeinflusst. 

Erläuterung: Aufgrund der Bedeutung der Medien für die Meinungsbildung und 
damit für den politischen Prozess sind Effekte von Personalisierung kritischer an-
zusehen als in anderen Bereichen. Auch hier ist die Schaffung von Transparenz 
das primäre Ziel, wobei folgende Instrumente eingesetzt werden können: 

 Bildung und Aufklärung: Medienunternehmen sollten dazu verpflichtet werden,
in einem einheitlichen Disclaimer auf ihren Plattformen ersichtlich zu machen,
wie sie KI zur Personalisierung von Inhalten einsetzen. Zu beachten ist dabei,
dass der Detaillierungsgrad dieser Erläuterungen den durchschnittlichen Er-
wartungen der Nutzerinnen und Nutzern angepasst ist.

 Nicht personalisierter Feed: Medienunternehmen sollten dazu verpflichtet wer-
den, die Option eines nicht personalisierten Feeds auf ihren Plattformen zu
integrieren und deutlich sichtbar im Nutzerinterface zu präsentieren. Im Fall
von Online-Nachrichtenportalen würde ein nicht personalisierter Feed redak-
tionell ausgewählte oder mittels aggregierter Präferenzen festgelegte Inhalte
enthalten; es muss aber ausgeschlossen werden, dass diese Inhalte mittels
individueller Nutzerdaten auf die (vermeintlichen) Charakteristiken und Präfe-
renzen der individuellen Person angepasst werden. In sozialen Medien könn-
ten Inhalte eines nicht personalisierten Feeds schlicht chronologisch präsen-
tiert werden.

Empfehlungen 307 

 Meinungsdiversifikation: Es sollten Systeme entwickelt werden, die es Nutzer/
-innen erlauben, Inhalte hinsichtlich ihrer Ausgewogenheit bzw. Einseitigkeit
in der Präsentation von Sachverhalten zu bewerten. Die gesammelten Daten
könnten auch dazu verwendet werden, Algorithmen darauf zu trainieren, Nut-
zenden Inhalte vorzuschlagen, die eine balanciertere Perspektive auf einen
Sachverhalt einnehmen oder aber eine konträre Position beziehen.

Adressat: Medienunternehmen, Forschung. 

Empfehlung M-2 Der Bund soll in Zusammenarbeit mit Medienunter-
nehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren die ge-
sellschaftliche Diskussion über den Umgang mit 
Fake News, Filter Bubbles und Echokammern inten-
sivieren. Sicherheitsbehörden (Polizei, Nachrichten-
dienst und Armee) sollen unter der Voraussetzung 
der parlamentarischen Kontrolle Fähigkeiten entwi-
ckeln, systematische Fake-News-Kampagnen mit 
dem Ziel politischer Manipulation rascher zu identifi-
zieren und die Öffentlichkeit entsprechend zu infor-
mieren. 

Erläuterung: Die Debatte um Fake News rührt an Grundrechte wie die Wahl- und 
Abstimmungsfreiheit, die Meinungs- und Informationsfreiheit (was ein Recht auf 
Irrtum miteinschliesst) und die Rolle von Zensur in politischen Diskursen, in denen 
Propaganda, Fehlinformationen und dergleichen immer schon eine gewisse Rolle 
gespielt haben. Da KI-Technologien die Möglichkeiten der manipulativen Nutzung 
von (Falsch-)Informationen erhöhen, ist der gesellschaftliche Diskurs über den 
Umgang mit diesen Risiken unumgänglich. Eine Möglichkeit, um der Verbreitung 
von Fake News entgegenzuwirken, ist die Bewertung von Inhalten – sowohl nach 
den Kategorien «richtig» oder «falsch» als auch hinsichtlich der (ideologischen) 
Einseitigkeit/Ausgewogenheit. Eine Einbindung dieser Bewertungen mittels eines 
Browser-Plug-ins könnte beispielsweise Nutzer/-innen informieren, wie ausgewo-
gen bzw. einseitig ein Inhalt ist oder ob dieser (vermutlich) falsch ist. Hier ist aber 
festzuhalten, dass solche Massnahmen immer eine Autorität voraussetzen, wel-
che vorgibt, was «ausgewogen» bzw. «wahr» ist. Zentrale Fragen sind dann, auf-
grund welcher Kriterien beispielsweise «Ausgewogenheit» bestimmt werden soll 
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und wer solche Bewertungen vornehmen soll. Diese Fragen sollten nicht von ein-
zelnen Akteuren (z.B. Plattformbetreibern) im Alleingang entschieden werden, 
sondern Teil einer gesellschaftlichen Debatte sein, welche insbesondere auch die 
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mern entgegenwirken kann. Darüber hinaus sollten auch diese Themen in der ge-
sellschaftlichen Debatte eingebunden werden.  

Adressat: Bund, Medienunternehmen, Parteien, zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen. 

5.2.5. Öffentliche Verwaltung  

Empfehlung V-1 Die öffentliche Verwaltung soll Kriterien definieren, 
anhand derer bestimmt werden kann, wie eine verant-
wortliche staatliche KI-Nutzung (siehe auch Empfeh-
lung 3) konkret umgesetzt werden kann. 

Erläuterung: Verwaltungen sollten Kriterien für eine Risikodifferenzierung der 
staatlichen Nutzung von KI entwickeln. Dies soll anhand folgender Faktoren ge-
schehen: a) Input (welche Daten werden genutzt?); b) Output, wobei das Scha-
denspotenzial anhand der verwaltungsrechtlichen Einteilung von Verwaltungshan-
deln differenziert werden soll, d.h. es wird unterschieden zwischen schlichtem 
Verwaltungshandeln (Realakt) und belastenden bzw. begünstigenden Rechts- 
akten; c) evidenzbasierte Herangehensweise (wo gibt es in der aktuellen Verwal-
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Entscheidungsträger die spezifischen Herausforderungen kennen, die mit KI- 
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gestützten Empfehlungen einhergehen. Eine entsprechende Schulung bzw. Sen-
sibilisierung – beispielsweise von Richterinnen und Richtern – ist deshalb von 
zentraler Bedeutung. 

Zu beachten ist dabei auch, dass grundlegende Weichenstellungen für einen ver-
antwortlichen KI-Einsatz durch den Staat bereits im Rahmen der Beschaffung  
getroffen werden. Schon vor der Ausschreibung sollte die Verwaltung deshalb auf 
unabhängiges Know-how zurückgreifen können bzw. sich eigenes Know-how  
aneignen, um im Rahmen des Beschaffungswesens die Einhaltung vorgängig  
definierter Standards prüfen zu können. D.h. entsprechendes Know-how muss 
frühzeitig aufgebaut und gefördert werden. Gerade im Rahmen der Beschaffung, 
aber auch darüber hinaus, ist ausserdem sicherzustellen, dass die Kantone und 
Gemeinden ebenfalls auf entsprechendes Know-how zurückgreifen können.128  

Adressat: Öffentliche Verwaltungen von Bund, Kantonen und Gemeinden. 

 

Empfehlung V-2 Die öffentliche Verwaltung soll sicherstellen, dass 
Daten, welche für die staatliche KI-Nutzung genutzt 
werden, eine ausreichende Qualität haben. 

Begründung: Die Förderung der Datenqualität soll durch eine Reihe von Mass-
nahmen sichergestellt werden, wobei Datenqualität durch drei Merkmale charak-
terisiert wird: a) möglichst korrekte Daten; b) möglichst geeignete Daten; c) Erhe-
bung von Trainingsdaten nach ethischen Standards. Diese Massnahmen sind: 

 Schaffung verbindlicher Standards sowohl für die Erhebung von Trainings- 
daten als auch mit Blick auf eine effiziente Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Behörden bzw. Behörden und Privaten bzw. Unternehmen;129 

                                                      
128 Vgl. in diesem Kontext auch den Schlussbericht des Eidgenössischen Finanzdepartements und 

der Konferenz der Kantonsregierungen vom Oktober 2019: «Digitale Verwaltung: Projekt zur  
Optimierung der bundesstaatlichen Steuerung und Koordination», abrufbar unter 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/58761.pdf. 

129 Der Bedarf für einheitliche Standards im eGovernment wurde längst erkannt und wird beispiels-
weise vom Verein eCH abgedeckt. 
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 Einheitliche und genaue Beschreibung der Daten (Metadaten) sowie Schaf-
fung einheitlicher Strukturen und Inhalte der Stammdaten – jeweils unter Be-
rücksichtigung bestehender Vorgaben;130

 Offenlegung der genutzten Daten gegenüber der Allgemeinheit (nicht in Form
von Einzeldaten, sondern als Benennung von Merkmalen in Form von Kate-
gorien wie «Beruf» etc.);

 Offenlegung der genutzten Personendaten gegenüber der betroffenen Per-
son;

 Verantwortlichkeit für Datenqualität festlegen (es darf nicht alles auf die «IT»
abgewälzt werden);

 Schaffen der Möglichkeiten, adäquate Datenqualität organisatorisch sicherzu-
stellen, z.B. indem der Hersteller einer KI-basierten Anwendung die Daten-
qualität garantiert (Selbstzertifizierung), diese von einer unabhängigen Stelle
zertifiziert wird oder eine Selbstkontrolle durch betroffene Personen ermöglicht
wird.

Adressat: Öffentliche Verwaltungen von Bund, Kantonen und Gemeinden. 

5.3. Forschungsbedarf 

Viele der genannten Empfehlungen verlangen nach vertieften Kenntnissen sowohl 
bezüglich technischer Ausgestaltung als auch ethischer, rechtlicher und sozialer 
Aspekte von KI. Der daraus resultierende Forschungsbedarf ist im Rahmen beste-
hender Instrumente der Forschungsförderung (z.B. nationale Forschungsschwer-
punkte) anzugehen. Dabei sollten folgende Gesichtspunkte besondere Beachtung 
finden: 

 Erklärbare KI: Es werden signifikante Forschungsanstrengungen geleistet
werden müssen, um ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, wie die

130 Zu erwähnen sind etwa die Strategie für den Ausbau einer gemeinsamen Stammdatenverwaltung 
des Bundes, vgl. https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/themen/bundesarchitektur/schwer-
punkte/stammdatenverwaltung.html, oder die Dateninnovationsstrategie des Bundesamtes für 
Statistik; siehe: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.gnpde-
tail.2017-0673.html. 

Empfehlungen 311 

 

neueren KI-Systeme zu Entscheidungen kommen und wie die Entscheidungs-
findung Menschen gegenüber transparent gemacht werden kann. Ohne die-
ses Verständnis ist nicht zu erwarten, dass es KI-Systemen erlaubt sein wird, 
insbesondere Entscheidungen in Bereichen zu fällen, die einer rechtsstaatlich 
robusten Beurteilung standhalten können müssen – also beispielsweise in der 
ärztlichen Entscheidungsfindung. Es wird deshalb eine Kernaufgabe der Inge-
nieur- wie auch der Sozialwissenschaften werden, neue Methoden, Metriken, 
Kriterien und vertrauenswürdige Überprüfungsmechanismen zu entwickeln, 
damit Nutzerinnen und Nutzer solcher Systeme wie auch der Regulator die 
Validität, Transparenz und Fairness automatisierter Entscheidungssysteme 
bewerten können. Dem Aspekt der Mensch-Maschine-Interaktion ist dabei be-
sondere Beachtung zu schenken. 

 Regulation autonomer Systeme: Ausgehend von etablierten Nutzungen von 
Automatisierung (z.B. im algorithmic trading) wird ML zu einer graduellen Zu-
nahme der Autonomiefähigkeit von technischen Systemen führen, die bald 
einmal nach neuen rechtlichen Regeln verlangen wird. Diese «Grauzone» 
dürfte dadurch charakterisiert sein, dass Menschen entweder nur mittelbar von 
den Entscheidungen der Systeme betroffen sind oder die Tragweite der Ent-
scheidungen (z.B. im Fall der personalisierten Werbung für Produkte) als 
ethisch weniger bedeutsam angesehen wird. Die Ausgestaltung des Regulie-
rungsrahmens in diesen Zonen erweiterter Autonomiefähigkeit technischer 
Systeme wird zu einer zentralen Herausforderung für die rechtswissenschaft-
liche Forschung werden. 

 Sicherstellung menschlicher Kontrolle: Es besteht in ethischer und recht-
licher Hinsicht ein breiter Konsens darüber, dass die Nutzung von KI in rele-
vanten Entscheidungskontexten einer menschlichen Kontrolle unterliegen 
sollte. Allerdings dürfte zunehmend unklar werden, was genau «menschliche 
Kontrolle» beinhaltet. Automatisierte Entscheidungsprozesse sind natürlich 
immer in grössere soziale Kontexte eingebunden, wo menschliche Entschei-
dungskompetenz auf einer höheren Ebene noch vorhanden ist – allerdings 
stellt sich die Frage, inwieweit dieser Entscheidungsspielraum durch die Au-
tomatisierung überhaupt noch als solcher empfunden und auch tatsächlich 
wahrgenommen wird bzw. ob die erlebte Autonomie nur eine scheinbare ist. 
Hier Klärung zu finden, dürfte eine wichtige Aufgabe der human- und sozial-
wissenschaftlichen Forschung werden, welche Grundlagen für eine allfällige 
rechtliche Regulierung bilden sollte. 
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 Bedingungen für Vertrauen in KI: Nutzungsumfang und Akzeptanz automa-
tisierter Entscheidungen werden von psychologischen Faktoren beeinflusst,
die derzeit noch kaum erforscht sind. Es wird zunehmend wichtiger werden,
KI-Systeme so zu designen, dass sie zum einen angenommen werden kön-
nen, zum anderen ihre Fähigkeiten aber nicht überschätzt werden (design for
appropriate reliance). Hier wird sich ein wichtiges Tätigkeitsfeld für Psycholo-
gie und Verhaltenswissenschaften ergeben. Zu beachten ist dabei, dass das
Vertrauen in KI-Systeme nicht nur von deren Design, sondern auch von der
Gestaltung und Regulierung ihrer Nutzung abhängen wird.

 Technologien für Sicherung der Privatsphäre: Neuere KI-Anwendungen
brauchen eine grosse Menge an Daten. Das hohe Bewusstsein zum Persön-
lichkeits- und Datenschutz, das in der Schweiz und Europa (im Gegensatz zu
z.B. China) besteht, sollte dafür genutzt werden, KI-Anwendungen zu entwi-
ckeln, die sich global gerade dadurch auszeichnen, auf den Schutz im Um-
gang mit persönlichen Daten besonders zu achten. Daten-Bias sollten mög-
lichst ausgeschlossen, Transparenz geschaffen und algorithmische Fairness
gefördert werden. Zugleich sollte durch ausgebaute Forschungsprivilegien si-
chergestellt werden, dass der Datenschutz die Entwicklung von KI-Systemen
in Europa und der Schweiz nicht unverhältnismässig behindert.

 Förderung von interdisziplinärer Forschung: Sowohl Entwicklung als auch
Einsatz von KI-Systemen bedürfen eines interdisziplinären Forschungs- 
zugangs, in dem die fachspezifischen Forschenden und die KI-Fachpersonen
gegenseitiges Verständnis über die Möglichkeiten und Bedürfnisse des Fa-
ches und der KI-Anwendungen aufbringen. Diese Forschung bedarf zielge-
richteter öffentlicher Förderung. Zu beachten ist hierbei auch, dass KI selbst
ein interdisziplinäres Gebiet ist. Dazu gehören z.B. kognitive Psychologen,
Linguisten (Spracherkennung) und Maschinenbauer (Robotik). Deshalb sollte
auch für die Weiterentwicklung der KI selbst die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Fächern wie Linguistik, Informatik, Psychologie etc. gefördert wer-
den.

Um das Potenzial von KI-Systemen in der Forschung und Innovation zu nutzen, 
wird Forschungseinrichtungen empfohlen, KI-Zentren einzurichten, welche inno-
vative Forschungsverfahren aufzeigen, die Forschenden in der Anwendung von KI 
unterstützen und den interdisziplinären Austausch fördern. Diese Anlaufstellen 
sollen auch Richtlinien für die Angehörigen der Institution entwickeln, um einen 
achtsamen Umgang mit KI-Systemen sicherzustellen. 
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Zur Methodik der Umfrage 

Der Einbezug von Fachpersonen in die Studie spielte eine zentrale Rolle, um  
(i) die Einschätzungen des Projektteams und den Konsensus aus der Literatur kri-
tisch zu hinterfragen sowie (ii) neue Empfehlungen zu erarbeiten. Zweck des Ein-
bezugs von Expertinnen und Experten war dabei nicht, den Prozess der Entschei-
dungsfindung bezüglich Empfehlungen gewissermassen auszulagern. Vielmehr
sollte damit das Meinungsspektrum ausgeweitet werden – auch um allfällige
«blinde Flecken» des Studienteams zu identifizieren. Wichtig war dabei zu prüfen,
inwieweit die Experteneinschätzung der Technologie mit dem Kenntnisgrad und
der Haltung gegenüber KI (KI-Optimismus v. KI-Pessimismus) korrelieren. Wie in
Abschnitt 1.3.1 ausgeführt, erfolgte die Expertenumfrage in zwei Runden, in denen
jeweils unterschiedliche Sachverhalte erhoben wurden: In der ersten Runde ging
es vorrangig um die Einschätzung der Faktenlage, in der zweiten Runde primär
um die Einschätzung von möglichen Massnahmen. Ergänzt wurden die beiden
Umfragen durch eine Befragung der allgemeinen Bevölkerung; fokussiert wurden
dabei die Bereiche «Konsum» und «Ethik».

Rekrutierung der Teilnehmenden 

Ziel der Expertenumfrage war es zum einen, technische Fachleute im Bereich KI 
anzusprechen, und zum anderen, Experten aus den fünf Themenbereichen Arbeit, 
Bildung und Forschung, Konsum, Medien und öffentliche Verwaltung, die Inte-
resse am Thema KI haben, zu konsultieren. Die Umfragen wurden online durch-
geführt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden per E-Mail rekrutiert, wobei 
insgesamt zwei Erinnerungen pro Verteiler versandt wurden. Es wurden sowohl 
Experten in der Schweiz als auch international kontaktiert, wobei der Fokus auf 
Fachpersonen aus der Schweiz lag. 

Die Expertinnen und Experten wurden über folgende Kanäle kontaktiert: 

 Expertenpool TA-SWISS131 (~ 4000 Personen)

131 Siehe: https://www.ta-swiss.ch/. 
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 Expertenpool Digitale Schweiz132 (~ 1600 Personen) 

 Expertenpool SwissCognitive133 (~ 380 Personen) 

 Expertenpool KI der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissen-
schaften134 (~ 350 Personen) 

 Konsolidierte Kontaktliste des Studienteams (~ 200 Personen) 

 Mitglieder der Société Suisse d’Informatique135 (~ 150 Personen) 

Das Kontaktschreiben enthielt die Bitte, den Umfragelink allfälligen weiteren Ex-
perten zukommen zu lassen. Deshalb – sowie aufgrund der Tatsache, dass Über-
schneidungen zwischen den Vertriebskanälen sicher bestanden, aber nicht quan-
tifiziert werden konnten – kann keine genaue Zahl der insgesamt kontaktierten 
Personen eruiert werden; es dürfte sich aber um mehrere Tausend handeln. Die 
erste Umfrage wurde im Verlauf des Oktobers und Novembers 2018 einem inten-
siven pretesting unterworfen (zuerst intern im Projektteam, danach mit Dritten) und 
am Montag 3. Dezember 2018 gestartet. Sie dauerte bis zum 15. Januar 2019. 

Für die zweite Umfrage wurden nur jene Personen kontaktiert, die Antworten für 
die erste Umfrage geliefert und sich explizit für die Teilnahme an der zweiten 
Runde bereit erklärt hatten. Dies waren 258 Personen (6 Personen hatten sich für 
eine Teilnahme ausgesprochen, gaben aber eine ungültige E-Mail-Adresse an). 
Auch diese Personen erhielten zwei Einladungs-E-Mails. Die Umfrage wurde vor 
dem offiziellen Start getestet; sie dauerte vom 24. April bis zum 16. Mai 2019. 

Aufbau des ersten Fragebogens  

Ziel des ersten Fragebogens war es, Einschätzungen zu faktischen Aspekten von 
KI zu erhalten – einerseits in genereller Hinsicht und andererseits bezogen auf die 
fünf thematischen Bereiche. Der Fragebogen war so aufgebaut, dass er in ca. 20 Mi-
nuten beantwortet werden konnte, wobei die Fachpersonen aber die Möglichkeit 

                                                      
132 Siehe: https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/digital-und-internet/strategie-digitale-

schweiz.html. 
133 Siehe: https://swisscognitive.ch/. 
134 Siehe: https://www.satw.ch/de/ueber-satw/themenplattformen/themenplattform-kuenstliche-intelli-

genz/. 
135 Siehe: https://sisr.ch/. 
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hatten, zu mehr als einem Bereich Antworten zu geben. Die Medianzeit betrug 
rund 30 Minuten. Der Fragebogen war folgendermassen strukturiert: 

 Zu Beginn erfolgten generelle Informationen über Zweck, Inhalt und Auftrag-
geber der Studie sowie über Datenschutzaspekte, sodass die Befragten eine
informierte Zustimmung zur Teilnahme an der Studie geben konnten. Die Teil-
nehmenden gaben auch ihre Kontaktangaben an.

 Danach wurden generelle demografische Faktoren erhoben (Geschlecht, Al-
ter, geografische Herkunft, Ausbildung und berufliche Tätigkeit).

 In einem ersten Teil wurden danach Fragen zur generellen Einschätzung und
persönlichen Nutzung von diversen KI-Technologien gestellt. Zu diesem
Zweck wurde auch eine Arbeitsdefinition von KI gegeben, um sicherzustellen,
dass die Teilnehmenden mit einem ähnlichen Konzept von KI an den Frage-
bogen herangingen. Insbesondere wurde klargestellt, dass es bei der Studie
nicht um eine «starke KI» im Sinn einer «Superintelligenz» geht.

 Danach konnten die Personen eines der fünf studienspezifischen Themenge-
biete auswählen. Die konkreten Fragen zu den jeweiligen Gebieten werden in
den Abschnitten 3.3 bis 3.7 vorgestellt. Am Ende der Themenblöcke konnten
die Befragten weitere Themengebiete auswählen. Im Schnitt bearbeiteten die
Fachpersonen ca. 1,5 Themengebiete.

 Schliesslich folgten Fragen zum Themenkomplex «Ethik und Recht», die allen
Befragten vorgelegt wurden (zu den konkreten Fragen siehe Abschnitt 3.8).

Die Fachpersonen konnten die Fragebögen auf Deutsch, Englisch oder Franzö-
sisch beantworten.  

Aufbau des zweiten Fragebogens  

Im zweiten Fragebogen wurden primär Einschätzungen zu den Massnahmen in 
den fünf Themenbereichen erhoben. Dabei wurde zum einen gefragt, für wie ef-
fektiv eine Reihe möglicher Massnahmen erachtet wird, zum anderen wurde die 
Wünschbarkeit der jeweiligen Massnahmen erhoben – dies aus der Überlegung, 
dass es zwar effektive, aber nicht wünschbare Massnahmen geben könnte (und 
umgekehrt), z.B. bestimmte Zensurmassnahmen im Bereich Medien. 
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Auch hier konnten die Personen ihre Einschätzungen zu mehr als einem Themen-
gebiet abgeben. Im Schnitt wurden pro Person Einschätzungen zu 2,6 Themen-
gebieten abgegeben, die Medianzeit für die Beantwortung des Fragebogens be-
trug rund 37 Minuten. 

Um eine Verknüpfung zu den Daten der ersten Umfrage zu ermöglichen, mussten 
die Teilnehmenden erneut ihren Namen und ihre Heiminstitution angeben. Zudem 
wurde die gleiche Arbeitsdefinition von KI gegeben wie in der ersten Umfrage, um 
sicherzustellen, dass die Teilnehmenden mit einem ähnlichen Konzept von KI an 
den Fragebogen herangingen. Die Fachpersonen konnten schliesslich auch an-
geben, ob sie Interesse haben, am Abschlussworkshop teilzunehmen. 

Der zweite Fragebogen wurde auf Deutsch und Englisch angeboten, weil die An-
zahl der französischsprechenden Personen klein war und erwartet werden konnte, 
dass diese die Fragen entweder auf Deutsch oder Englisch beantworten konnten.  

Datenqualität und Demografie des Expertensamples 

Wie bereits erwähnt, kann keine präzise Schätzung der Zahl der kontaktierten Per-
sonen angegeben werden. Insgesamt wurde der Link der ersten Umfrage 851 Mal 
angeklickt. 388 Personen lieferten Antworten (Konversionsrate: 46 %). Nach der 
Datenaufbereitung (Hauptkriterium war, dass eine Person mindestens zu einem 
Themenbereich vollständige Antworten gegeben hat) blieben die Daten von 307 
Personen für die Auswertung zur Verfügung (drop-out-Rate 21 %). 

In der ersten Umfrage gaben 265 Personen (86 %) ihre Bereitschaft zur Teilnahme 
an der zweiten Umfrage an. Auf die zweite Umfrage wurde insgesamt 223 Mal 
zugegriffen und 158 Personen lieferten Antworten (Konversionsrate: 71 %). Davon 
wurden 47 Personen gestrichen, weil sie nicht mindestens zu einem Bereich voll-
ständige Antworten gegeben hatten (41) oder weil sie in der ersten Umfrage nicht 
teilgenommen hatten bzw. die Zuordnung nicht möglich war (6). Es verblieben die 
Daten von 111 Personen für die Auswertung (drop-out-Rate: 30 %). Die drop-out-
Raten entsprechen den Erwartungen von Onlineumfragen, während die Konversi-
onsrate hoch war, was auf ein überdurchschnittliches Engagement der angefrag-
ten Personen schliessen lässt. 

Die wichtigsten demografischen Angaben zum Expertensample finden sich in Ta-
belle 6. Hier zeigt sich, dass die zweite Umfrage tendenziell mehr von Männern, 
Personen schweizerischer Herkunft und mit technischem Hintergrund ausgefüllt 
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wurden. Das Durchschnittsalter lässt generell auf erfahrene Experten schliessen; 
der Frauenanteil in der ersten Umfrage dürfte leicht höher sein, als in technischen 
Bereichen zu erwarten ist. Fast alle Fachpersonen haben eine universitäre oder 
eine Fachhochschulausbildung; die Diversität bezüglich der Arbeitsfelder Univer-
sität, Wirtschaft und Verwaltung ist gut. 

Tabelle 6: Demografische Beschreibung des Expertensample; Angaben in Prozent. 

Erste Umfrage Zweite Umfrage 

Geschlecht Männer 
Frauen 
Divers, k.A. 

74 % 
24 % 
2 % 

80 % 
16 % 
4 % 

Alter (Schnitt) 48,1 48,4 

Herkunft Schweiz 
Europa 
Andere Länder 

71 % 
20 % 
9 % 

78 % 
17 % 
5 % 

Sprache (basierend 
auf Sprachwahl in 
der Umfrage) 

Deutsch 
Englisch 
Französisch  

59 % 
26 % 
15 % 

71 % 
29 % 

– 

Ausbildung Universität/ETH 
Fachhochschule 
Sonstiges 

84 % 
11 % 
5 % 

86 % 
10 % 
4 % 

Art der Ausbildung Technisch 
Nicht technisch 

52 % 
48 % 

59 % 
41 % 

Arbeitsfeld Universitär 
Verwaltung 
Wirtschaft 
NGO etc. 

40 % 
18 % 
30 % 
12 % 

35 % 
20 % 
34 % 
11 % 

Anzahl antwor-
tende Personen 
pro Themenbereich 

Arbeit 
Bildung und Forschung 
Konsum 
Medien 
Öffentliche Verwaltung 

115 
113 
72 
67 
73 

70 
56 
53 
55 
58 
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Zusatzumfrage 

Im Kontext der Hauptstudie wurde eine Zusatzumfrage im Rahmen eines Projekts 
der SATW und der Stiftung Risiko-Dialog durchgeführt, bei der es primär um kon-
sumbezogene und ethische Fragen ging. 

Die Zusatzumfrage richtete sich an die allgemeine Bevölkerung, wobei aber auf-
grund des Verteilers (Kontakte der Stiftung und der SATW) angenommen werden 
darf, dass Personen mit einem akademischen Hintergrund überrepräsentiert sind. 
Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 30. April bis 28. Mai 2019 durchgeführt. Es 
wurde insgesamt 482 Mal auf die Umfrage zugegriffen; die Daten von 269 Perso-
nen wurden in die Analyse aufgenommen. Unvollständig ausgefüllte Fragebögen 
wurden gestrichen. Die Medianzeit für das Ausfüllen betrug knapp 10 Minuten. Die 
Umfrage wurde auf Deutsch und Französisch zur Verfügung gestellt. 

Der Aufbau des Fragebogens war wie folgt: 

 Zu Beginn erfolgten Informationen über Zweck, Inhalt und Auftraggeber der
Studie sowie Datenschutz, sodass die Befragten eine informierte Zustimmung
zur Teilnahme an der Studie geben konnten.

 Danach wurden demografische Faktoren erhoben (Geschlecht, Alter, Ausbil-
dung, Wohnkanton).

 Nach einer Kurzdefinition von «Künstlicher Intelligenz» folgten Fragen über
die generelle Nutzung und Einschätzung von KI-Technologien.

 Danach folgte die Beurteilung von Massnahmen zur Förderung des Kunden-
vertrauens in KI und gegen die Bildung von Oligopolen in der Datenwirtschaft.

 Hauptteil der Umfrage war die Beurteilung von Szenarien aus drei Bereichen
(Arbeitswelt, Medien und Medizin), in denen entweder ein Mensch oder ein KI-
System für eine Entscheidung zuständig ist. Beurteilt wurde das Vertrauen in
Mensch bzw. KI sowie die Verantwortlichkeit bei einem Fehler. Jede Person
bekam ein zufällig ausgewähltes Szenario zur Beurteilung vorgelegt.

 Schliesslich konnten die Personen noch angeben, ob sie an einer von der
SATW und der Stiftung Risiko-Dialog organisierten Veranstaltung teilnehmen
wollten.
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Tabelle 7 zeigt einen Überblick über die demografischen Angaben zur Zusatzum-
frage im Vergleich zur Expertenumfrage. Es zeigt sich im Vergleich zur Exper-
tenumfrage eine deutlich paritätischere Verteilung der Geschlechter; das Sample 
ist aber, wie erwartet, stark «akademikerlastig». 

Tabelle 7: Demografische Beschreibung der Samples der Zusatzumfrage. 

Zusatzumfrage Expertenumfrage 

Geschlecht Männer 
Frauen 
Divers, k.A. 

53 % 
45 % 
2 % 

74 % 
24 % 
2 % 

Alter (Schnitt) 52,4 48,1 

Sprache (basierend 
auf Sprachwahl in 
der Umfrage) 

Deutsch 
Französisch 
Englisch 

84 % 
16 % 

– 

59 % 
15 % 
26 % 

Ausbildung Universität/ETH 
Fachhochschule 
Sonstiges 

78 % 
14 % 
8 % 

84 % 
11 % 
5 % 

Statistische Berechnungen und grafische Darstellung 

Auswertungen der Resultate wurden unter Verwendung der Statistikprogramme 
Mathematica, R und SPSS vorgenommen; einfache deskriptive Untersuchungen 
auch mittels Excel. Für Signifikanztests wurde in der Regel ein Signifikanzniveau 
von p = 0.05 angenommen. Je nach Problemstellung wurden T-Tests, nicht para-
metrische Tests (Mann-Whitney) oder der Chi-Quadrat-Test verwendet. Die grafi-
schen Darstellungen wurden in den jeweiligen Statistikprogrammen erstellt und im 
Grafikprogramm Illustrator bezüglich Stil und Schriftarten vereinheitlicht. 
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Zur Methodik der Expertenworkshops 

Es wurden zwei Workshops durchgeführt. Der erste Workshop fand am 22. Mai in 
Zürich statt und umfasste eine ausgewählte Gruppe von Fachpersonen, die sich 
zum grossen Teil an den beiden Umfragen beteiligt hatten und dadurch bereits 
Einblicke in die Studie erhalten hatten. Der zweite Workshop fand am 22. August 
mit der Begleitgruppe der TA-SWISS-Studie statt. 

Erster Workshop 

Insgesamt hatten 36 Teilnehmende der zweiten Runde ihr Interesse bekundet, am 
Workshop teilzunehmen. Davon wurden nur jene Personen in Betracht gezogen, 
die deutsche oder französische Muttersprachler waren und in der Schweiz oder 
dem grenznahen Ausland wohnten. Des Weiteren wurden 13 Fachpersonen, die 
nicht an den Umfragen teilgenommen hatten, auf die Einladungsliste genommen. 
Von den 40 eingeladenen Personen haben 15 abgesagt und 10 konnten jeweils 
nur am Morgen bzw. Nachmittag des ganztägigen Workshops teilnehmen. 

Am Workshop wurden vertiefend mögliche Empfehlungen zur Nutzung von Chan-
cen und Kontrolle von Risiken von künstlicher Intelligenz in den Anwendungs- 
bereichen Arbeit, Bildung, Konsum, Medien und Verwaltung in zwei Runden dis-
kutiert. Dazu wurden gemäss den zuvor erfassten Präferenzen der Teilnehmen-
den Kleingruppen gebildet. Die Gruppen umfassten in der Regel 4–5 Personen 
(jeweils verschiedene Personen am Morgen und Nachmittag) sowie je einen Mo-
derator und Protokollant des Studienteams. 

Die Ergebnisse wurden in einem Bericht zusammengefasst und allen Teilnehmen-
den des Workshops geschickt. Acht Personen nahmen die Gelegenheit wahr und 
lieferten weitere Kommentare. 

Zweiter Workshop 

Der zweite Workshop wurde mit den Mitgliedern der Begleitgruppe und dem Stu-
dienteam durchgeführt. Dazu erhielten alle Beteiligten eine erste Fassung des Be-
richts der Studie, der Entwürfe von ausformulierten Empfehlungen enthielt. Diese 
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wurden in der Runde weiter diskutiert und die Anregungen der Begleitgruppe wur-
den aufgenommen. Dabei wurden vorab folgende Punkte diskutiert: 

 Es wurde – in Anlehnung an den Bericht der Arbeitsgruppe des Bundesrates 
– von allen Beteiligten bestätigt, dass eine technologiespezifische Regulierung 
(ein generelles «KI-Gesetz») der falsche Ansatz ist, um den Herausforderun-
gen von KI zu begegnen. 

 Es wurde festgehalten, dass zwischen dem staatlichen und dem privaten Ein-
satz von KI unterschieden werden muss, zumal staatliches Handeln bereits 
regulatorisch höheren Anforderungen zu genügen hat, was sich auch im staat-
lichen KI-Einsatz niederschlagen sollte. 

 Generell muss bei allen Empfehlungen darauf geachtet werden, dass ein kla-
rer Adressat definiert wird, der für die Umsetzung allfälliger Massnahmen zu-
ständig wäre. 

 Aufgrund der Tatsache, dass viele Entwicklungen im Bereich KI eine interna-
tionale Dimension haben, sollen die Empfehlungen auf einer realistischen Be-
urteilung des Schweizer Handlungsrahmens beruhen.  

 Die Nutzung von KI in zahlreichen Anwendungsbereichen hat offenbar den 
Effekt, dass seit Längerem diskutierte kontroverse Themen, z.B. zu Diskrimi-
nierung, Fairness oder Privatsphäre, eine neue Schärfe gewinnen, weil der 
Einsatz der Technologie Entscheidungen verlangt (z.B. welche Art von Fair-
ness soll in einen Entscheidungsalgorithmus technisch implementiert werden), 
die vorher pluralistisch angegangen und verdrängt werden konnten. Es be-
steht ein Konsens, dass die Beantwortung solcher Fragen nicht den techni-
schen Experten überlassen werden sollte. 

Diese Anregungen flossen in die Ausformulierung der Empfehlungen ein. 

Prozess der Finalisierung und Priorisierung 

Basierend auf den Ergebnissen des zweiten Workshops wurden in mehreren  
internen Treffen und sonstigem Austausch der Begleitgruppe die Empfehlungen 
finalisiert. Es ergaben sich dabei zwei Arten von Empfehlungen: 

1. Empfehlungen, die übergreifenden Charakter haben, bilden die prioritären 
Empfehlungen dieser Studie. Zu jeder Empfehlung folgt eine Erläuterung, bei 
der auch die Adressaten spezifiziert werden.  
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Diese Anregungen flossen in die Ausformulierung der Empfehlungen ein. 

Prozess der Finalisierung und Priorisierung 

Basierend auf den Ergebnissen des zweiten Workshops wurden in mehreren  
internen Treffen und sonstigem Austausch der Begleitgruppe die Empfehlungen 
finalisiert. Es ergaben sich dabei zwei Arten von Empfehlungen: 

1. Empfehlungen, die übergreifenden Charakter haben, bilden die prioritären 
Empfehlungen dieser Studie. Zu jeder Empfehlung folgt eine Erläuterung, bei 
der auch die Adressaten spezifiziert werden.  
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2. Empfehlungen, welche die einzelnen Bereiche betreffen, sind primär das Er-
gebnis der einzelnen Projektteams. Auch sie werden erläutert, wobei auch auf
allfällige Umsetzungsschwierigkeiten hingewiesen wird.
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Computer werden leistungsfähiger und können komplizierte Probleme immer schneller 
lösen. Gleichzeitig stehen, dank Internet und Smartphones, grosse Mengen an Daten zur 
Verfügung. Beides fördert die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI).
Anspruchsvolle Aufgaben, an denen bisherige Computerprogramme gescheitert sind, löst 
künstliche Intelligenz scheinbar mühelos. Bekannte Beispiele sind KI-Systeme, die 
Sprachen übersetzen oder menschliche Gegner in Spielen aller Art bezwingen. Stetig wird 
die künstliche Intelligenz verbessert und übernimmt Tätigkeiten, die bisher Menschen 
vorbehalten waren, etwa Steuerbetrug identifizieren oder Krankheiten diagnostizieren. 
Künstliche Intelligenz gilt daher als wichtiger Treiber des digitalen Wandels.
Die Studie von TA-SWISS beschäftigt sich eingehend mit den Chancen und Risiken 
dieser Technologie in den Anwendungsbereichen Arbeit, Bildung und Forschung, 
Konsum, Medien und Verwaltung. Zur Sprache kommen insbesondere auch allgemeine 
ethische und rechtliche Aspekte. Das Hauptaugenmerk liegt auf Anwendungen, bei 
denen KI Entscheidungsprozesse unterstützt – Prozesse, die zu Entscheidungen mit 
direkten Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger sowie auf unsere Gesellschaft als 
Ganzes führen.
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